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Gutachten zu den Auswirkungen der Einführung  
einer allgemeinen Gebührenpflicht  
im sozialgerichtlichen Verfahren  

im Vergleich zur geltenden Rechtslage 
 

1. Problemstellung und Auftrag des Gutachtens 

Das Ziel des hiermit vorgelegten, vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
in Auftrag gegebenen Gutachtens ist die umfassende Untersuchung der Auswirkungen der 
Einführung einer allgemeinen Gebührenpflicht im sozialgerichtlichen Verfahren im Vergleich 
zur geltenden Rechtslage. Den konkreten Ausgangspunkt der Untersuchung bildet der vom 
Bundesrat eingebrachte Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes vom 
23.3.2006 (BT-Drs. 16/1028), der die Abschaffung der Gerichtskostenfreiheit für den Perso-
nenkreis nach § 183 Sozialgerichtsgesetz (SGG) vorsieht.  

Mit Bezug auf diese Zielsetzung erteilte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales An-
fang November 2006 Dr.es Bernard Braun und Petra Buhr (Zentrum für Sozialpolitik der Uni-
versität Bremen), Prof. Dr. Armin Höland (Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und 
Recht der Sozialen Sicherung an der Juristischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Hal-
le–Wittenberg), und Prof. Dr. Felix Welti (Hochschule Neubrandenburg, Fachbereich Ge-
sundheit, Pflege, Management) gemeinschaftlich den Auftrag, die Folgen einer Gebühren-
pflichtigkeit des sozialgerichtlichen Verfahrens auf der Grundlage von Daten abzuschätzen. 
Das am 2. November 2006 begonnene Vertragsverhältnis endete – nach Verlängerung um ei-
nen Monat – mit dem 31. Dezember 2007, zugleich dem Datum für die Abgabe des Endbe-
richts. Das hiermit vorgelegte Gutachten fasst die wesentlichen Erkenntnisse zur Forschungs-
frage zusammen. 

1.1. Problemstellung 

In einem entwickelten Rechts- und Gerichtsstaat wie der Bundesrepublik Deutschland treffen 
die meisten großen gesellschaftlichen Probleme nach einiger Zeit bei den Gerichten ein. Mit 
einer zeitlichen Verzögerung, die ihren Grund in vorgängigen Klärungsversuchen durch ge-
sellschaftliche und politische Diskurse oder in vorgelagerten Verwaltungsverfahren hat, bil-
den sich in der Rechtsprechung thematische Schwerpunkte heraus, die aktuelle Problemlagen 
widerspiegeln. Die Schwerpunkte haben neben der inhaltlichen auch eine in Zahlen ausge-
drückte Bedeutung. Drängende gesellschaftliche Probleme mit erhöhtem Klärungsbedarf füh-
ren im Allgemeinen auch zu einer verstärkten Inanspruchnahme der jeweils sachlich zustän-
digen Gerichte. Letztlich indizieren sowohl die Klageeingangszahlen als auch die Streitge-
genstandsbereiche die Felder und Fragen verstärkten gesellschaftlichen Klärungsbedarfs. Im 
gewaltengeteilten Staatsmodell obliegt die letztverbindliche Klärung einzelner Rechtsstreitig-
keiten der rechtsprechenden Gewalt. Damit können nur manchmal auch gesellschaftliche 
Streitfragen über Auslegung und Zweck des geltenden Rechts geklärt und befriedet werden. 
Die Rechtsprechung ist – solange der Gesetzgeber nicht tätig wird – berufen und befähigt, 
Ungewissheit über Recht und damit häufig auch Ungewissheit über gesellschaftliche Vertei-
lungs- und Gerechtigkeitsfragen mit letzter Verbindlichkeit zu entscheiden. Die Aufgabe der 
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Rechtsprechung ist, mit Adolf Arndt, das „Beheben der Rechtsungewissheit durch Rechts-
kraft“ und die „rechtskräftige Entscheidung durch Wahrheits- und Rechtsprüfung um der Ge-
wissheit willen“.1 Ihre rechtstheoretische Bestätigung findet diese Aufgabe bei Jürgen Ha-
bermas, für den das Gerichtsverfahren den Fluchtpunkt für die Analyse des Rechtssystems 
bildet, weil alle Rechtskommunikation auf einklagbare Ansprüche verweist.2 Mit demselben 
Ergebnis erörtert der Rechtssoziologe Niklas Luhmann die Ursachen und Bedingungen der 
Letztentscheidungskompetenz der Gerichte unter dem Gesichtspunkt des Verbots der Justiz-
verweigerung.3 

In einer in fünf Zweige aufgefächerten Gerichtsbarkeit wie in Deutschland führt die Entste-
hung gesellschaftlicher Problemlagen in unterschiedlichen Bereichen zu unterschiedlichen 
Anlagerungsprozessen in der ordentlichen und in den anderen vier Fachgerichtsbarkeiten. Die 
Rückschau auf knapp sechs Jahrzehnte Tätigkeit der Dritten Gewalt in der Bundesrepublik 
Deutschland lässt einen Wandel von Problem- und Klageschwerpunkten mit entsprechend 
starker Belastung der Gerichte erkennen. Sieht man von der Bewältigung der Aufgaben sozia-
ler und wirtschaftlicher Reorganisation nach dem Zweiten Weltkrieg ab, die sich in Aus-
schnitten auch in der Rechtsprechung niedergeschlagen hat, so lassen sich aus neuerer Zeit 
drei Beispiele für den Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Großproblemen und quan-
titativer wie qualitativer Rechtsprechungsentwicklung anführen. Die krisenhafte Entwicklung 
auf dem Arbeitsmarkt in der Bundesrepublik Deutschland seit den 1980er Jahren hat ihren 
deutlichen Ausdruck in der bis Ende der 1990er Jahre stark gestiegenen Belastung der Ar-
beitsgerichtsbarkeit, insbesondere mit Bestandsschutzstreitigkeiten, gefunden.4 Seit 2002 sind 
die Klageeingangszahlen in der Arbeitsgerichtsbarkeit zurückgegangen.5 Ebenfalls rückläufig 
sind die Verfahrenszahlen in der Verwaltungsgerichtsbarkeit im Hinblick auf die Asylverfah-
ren, die zu Beginn der 1990er Jahre im Gefolge verstärkter internationaler Migration zu den 
markantesten Problemschwerpunkten in dieser Fachgerichtsbarkeit gehörten.6 Schließlich 
sind die Verfahrenszahlen in verschiedenen, durch die Folgen der deutschen Einigung be-

                                                 

1 Adolf Arndt, Rechtsprechende Gewalt und Strafkompetenz, in: Festgabe für Carlo Schmid zum 65. 
Geburtstag, Tübingen 1962, S. 5-32. 

2 Jürgen Habermas, Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demo-
kratischen Rechtsstaats, 2. Auflage, Frankfurt am Main 1992, S. 241. 

3 Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, Frankfurt am Main 1995, S. 317. 
4 Armin Höland/Ute Kahl/Nadine Zeibig, Kündigungspraxis und Kündigungsschutz im Arbeitsver-

hältnis, Baden-Baden 2007, S. 66 ff. 
5 Siehe Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Referat III A 1), Tätigkeit der Arbeitsgerichte 

(Deutschland) 2006, im Vergleich zu den entsprechenden Tätigkeitsstatistiken für 2005, 2004 und 
2003. 

6 Siehe für die Bundesstatistik die Angaben in Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2007, Fachserie 
10, Reihe 2.4., „Rechtspflege Verwaltungsgerichte“, Tabelle 1.1.1 Geschäftsentwicklung 1993 bis 
2006; vgl. die Angaben des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung in den 
Statistischen Berichten „Tätigkeit der Verwaltungsgerichte in Bayern 2006“. 
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stimmten Rechtsgebieten zurückgegangen, beispielsweise im Bereich der Verfahren zu offe-
nen Vermögensfragen vor den Verwaltungsgerichten.7 

Die rechtlichen und politischen Problemschwerpunkte haben sich in den letzten beiden Jahr-
zehnten, in Deutschland verstärkt durch die hier seit 1990 zu bewältigende Agenda der sozial-
rechtlichen Folgen der deutschen Einigung, in die Richtung der Ziele und Belastungsgrenzen 
der sozialen Sicherungssysteme verschoben. Vor dem Hintergrund der europaweiten, in 
Deutschland möglicherweise noch stärker ausgeprägten Anzeichen und Diskurse zur „Krise 
des Sozialstaats“8 wird die seit dem 1. Januar 1954 bestehende Sozialgerichtsbarkeit9 seit 
Mitte der 1990er Jahre deutlich verstärkt in Anspruch genommen. Einen signifikanten Belas-
tungsschub für die Sozialgerichte hat allem Anschein nach die Umsetzung des unter der Kurz-
bezeichnung „Hartz IV“ geführten Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Ar-
beitsmarkt mit der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) vom 24. Dezember 200310 
bewirkt. Das Gesetz war Teil eines politischen Programms der Reform der Systeme der sozia-
len Sicherung und des Arbeitsmarktes in Deutschland, das in der 15. Legislaturperiode in den 
parlamentarischen Prozess eingebracht und unter die Kennzeichnung „Agenda 2010“ gefasst 
wurde.11 

Kurz nach der durch Artikel 1 des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Ar-
beitsmarkt eingeführten „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ im neuen SGB II gingen die 
Klagezahlen vor den Sozialgerichten, wie unten genauer dargestellt werden wird, steil nach 
oben, wobei es in den fraglichen Bereichen der Sozialhilfe – bis dahin bei der Verwaltungsge-
richtsbarkeit – und der Arbeitsförderung und Arbeitslosenversicherung bereits in den Vorjah-
ren einen Anstieg der Klageeingänge gegeben hatte. Insgesamt nahm die Arbeitsbelastung der 
Sozialgerichtsbarkeit innerhalb weniger Jahre stark zu und erreichte in erheblichen Teilen die 
Grenzen der Zumutbarkeit sowohl für die Gerichte als auch für die Verfahrensbeteiligten. 
Diese von den Medien intensiv begleitete Entwicklung, die im Zusammenhang mit gerichtli-
chen Klageverfahren in der Öffentlichkeit häufig, und so auch hier wieder, mit den auf die 
Beobachtung des Wassers bezogenen Bildern der „Flut“ und der „Welle“ anschaulich ge-

                                                 

7 Siehe die statistischen Angaben in: Bundesamt zur Regelung offener Vermögensfragen (Hrsg.), Of-
fene Vermögensfragen. Versuch einer Bilanz, Juni 2001, http://www.badv.bund.de/003_menue_ 
links/e0_ov/h0_service/a0_publikationen/a0_broschueren/bilanz.pdf (Datum?). Für die Verwal-
tungsstatistik siehe http://www.badv.bund.de/003_menue_links/e0_ov/h0_service/a0_publikatio-
nen/c0_statistik/ akt_statistik.pdf  

8 Vgl. Petra Dobner, Neue Soziale Frage und Sozialpolitik, Wiesbaden 2007; Christoph Butterweg-
ge, Krise und Zukunft des Sozialstaats, 3. Auflage, Wiesbaden 2006; siehe auch Band 47 des Ar-
chivs für Sozialgeschichte zum Rahmenthema „Der Sozialstaat in der Krise. Deutschland im inter-
nationalen Vergleich“. 

9 Zur Geschichte vgl. die instruktive, 2007 elektronisch publizierte Regensburger Dissertation von 
Saskia Knörr, Die Entstehung einer eigenständigen Sozialgerichtsbarkeit unter besonderer Berück-
sichtigung Bayerns, zu finden unter http://www.opus-bayern.de/uni-regensburg/volltexte/2007/824/ 
pdf/Diss_Knoerr_bearbeitete_Version.pdf  

10 BGBl. I, S. 2954. 
11 Vgl. hierzu die Regierungserklärung des Bundeskanzlers Gerhard Schröder am 14. März 2003, Ple-

narprotokoll 15/32. 
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macht wird, veranlasste das Bundessozialgericht zu einer eigenen Datenabfrage bei den Sozi-
algerichten. Sie zeigte, dass im Jahr 2005 mehr als 52.000 Klagen gegen das neue Arbeitslo-
sengeld II eingereicht wurden, was rund einem Sechstel aller bei den Sozialgerichten einge-
henden Klagen entspricht.12 Die Klagezahlendynamik erreichte innerhalb vergleichsweise 
kurzer Zeit auch das Bundessozialgericht.13 

Bei der Suche nach den Ursachen und vor allem nach Möglichkeiten der Steuerung des Kla-
geaufkommens ist erneut eine historische Besonderheit des sozialgerichtlichen Verfahrens in 
den Blick geraten. Das Verfahren vor den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit ist nach § 183 
S. 1 SGG für Versicherte, Leistungsempfänger einschließlich Hinterbliebenenleistungsemp-
fänger, Behinderte oder deren Sonderrechtsnachfolger nach § 56 SGB I kostenfrei, soweit sie 
in dieser jeweiligen Eigenschaft als Kläger oder Beklagte beteiligt sind. Eine Gebühr haben 
nach § 184 Abs. 1 S. 1 SGG allein Kläger und Beklagte zu entrichten, die nicht zu den in 
§ 183 SGG genannten Personen gehören. Das quantitative Ausmaß dieser im Vergleich zu 
den anderen vier Gerichtszweigen einmaligen Kostenfreiheitsregelung ist hoch. Der Anteil 
der von der Gerichtsstatistik erfassten Klagen von Versicherten und Leistungsberechtigten an 
der jeweiligen Zahl der Neuzugänge liegt bei den Sozialgerichten seit Beginn der 2000er Jah-
re durchweg bei 90 %.14 

Die Kostenfreiheit des sozialgerichtlichen Verfahrens für den durch § 183 S. 1 SGG um-
schriebenen Kreis von Verfahrenspersonen hat in Deutschland Tradition. Sie wurde mit der 
die Sozialgerichtsbarkeit in ihrer heutigen Form begründenden Gesetzgebung des Jahres 1953 
eingerichtet. Der Grund lag und liegt in dem Ziel, Versicherten, Sozialleistungsberechtigten 
und behinderten Menschen im sozialen Rechtsstaat effektiven Rechtsschutz zu sichern. Dies 
korrespondiert mit der besonderen Orientierung des materiellen Sozialrechts auf effektive 
Rechtsdurchsetzung (vgl. §§ 1, 2, 13-17 SGB I). Dazu kommt, dass zumindest typisierend da-
von ausgegangen wird, dass der Kreis der Klägerinnen und Kläger in der Sozialgerichtsbar-
keit materiell schlechter gestellt ist als in anderen Gerichtsbarkeiten. Unter dieser Annahme 
ist die Gerichtskostenfreiheit Bestandteil des verfassungsrechtlichen Auftrags zur Sicherung 
der Gleichheit der Bedingungen im Zugang zum Rechtsschutz. 

Im Gesetzgebungsverfahren war dieser Grundsatz bis vor kurzem nicht in Frage gestellt wor-
den. So hatte beispielsweise im Jahre 2001 die Bundesregierung in der Begründung zum 
6. SGG-Änderungsgesetz ausgeführt: 

„Insbesondere Versicherte, Rentner, Kriegsopfer, Schwerbehinderte, Hinterbliebene, 
Kinder- und Erziehungsgeldberechtigte sowie Pflegebedürftige und Pflegepersonen sol-

                                                 

12 Corinna Budras, Hartz IV lähmt Sozialgerichte, DRiZ 2006, S. 140; zur aktuellen Umfrage des 
Bundessozialgerichts siehe auch: Unerwartet große Klagewelle gegen Hartz IV-Gesetze, SuP 2006, 
S. 116-117. Zur Wirkung der Medienöffentlichkeit vgl. Steffen Roller, Hartz IV, die Sozialge-
richtsbarkeit und die Medien, DRiZ 2007, S. 105-106. 

13 Siegfried Löffler, „Hartz-IV“-Prozesswelle hält vorerst an, SuP 2007, S. 192-194; ders., Hartz-IV-
Prozesse vorerst nicht zu stoppen – „Flutwelle“ erreichte inzwischen auch das Bundessozialgericht, 
SGb 2007, S. 256-258. 

14 Statistisches Bundesamt, Justizgeschäftsstatistik, Stand 16.8.2006, Wiesbaden 2006, Rechtspflege-
statistik, Tabelle 3.4.1, S. 27. 
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len auch künftig nicht mit Gerichtskosten belastet werden. Diese Regelung eröffnet den 
Versicherten den Rechtsschutz durch die Sozialgerichte ohne finanzielle Nachteile; sie 
können ihre Ansprüche unabhängig von einem individuellen Kostenrisiko klären. Zu-
sätzliche Belastungen der Sozialgerichte, die mit einer Prüfung der Voraussetzungen der 
Prozesskostenhilfe und der Berechnung von Wertgebühren verbunden wären, werden 
vermieden. Es ist im Übrigen nicht gewährleistet, dass die Einführung von Gebühren 
für diesen Personenkreis die Anzahl offensichtlich unbegründeter Klagen, Anträge oder 
Rechtsmittel spürbar verringern würde. (…) 

Die Pauschalgebührenregelung soll allerdings für solche Verfahren ausgeschlossen 
werden, in denen sie sozialpolitisch nicht mehr gerechtfertigt ist. Dies sind Verfahren, 
in denen nicht die oben genannten Personengruppen Kläger oder Beklagte sind. In die-
sen Fällen sollen Gebühren nach dem Gerichtskostengesetz erhoben werden, das durch 
eine Regelung ergänzt wird, die einen Streitwert von höchstens 2,5 Mio. Euro für die 
sozialgerichtlichen Verfahren vorsieht. Dies gilt z. B. für Streitigkeiten von Sozialleis-
tungsträgern untereinander oder Streitigkeiten zwischen Sozialleistungsträgern und Ar-
beitgebern. Auch soweit es um Vertragsarztverfahren (Vertragsarztzulassung, Honorar-
streitigkeiten) geht, ist eine Gebührenprivilegierung, die von ihrem Schutzzweck her auf 
die Durchsetzung von Ansprüchen auf Sozialleistungen ausgerichtet ist, nicht sachge-
recht.“15 

In dem durch den Bundesrat eingebrachten „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Sozi-
algerichtsgesetzes“ (BT-Drs. 16/1028) hieß es fünf Jahre später: 

„Ein weiteres Festhalten an der Gebührenfreiheit für den genannten Personenkreis ist 
aber weder aus verfassungsrechtlicher Sicht erforderlich, noch aus sozialpolitischen 
Gründen wünschenswert. Vielmehr erscheint es gerechtfertigt und im Hinblick auf die 
inzwischen dramatische Lage der öffentlichen Haushalte geboten, auch Versicherte, 
Leistungsempfänger und Behinderte in ihrer Eigenschaft als Kläger oder Beklagte, An-
tragsteller oder Antragsgegner, Rechtsmittelführer oder Rechtsmittelgegner einem mo-
deraten finanziellen Prozessrisiko auszusetzen. 

Die gerichtliche Praxis hat immer wieder betont, dass die Erhebung von Gerichtsgebüh-
ren das einzig wirksame und verfügbare Mittel ist, die Eingangs- und Kostenflut der so-
zial-gerichtlichen Verfahren zu bewältigen. Nur auf diesem Weg scheint es möglich, die 
seit Jahren fortlaufend anwachsende Flut aussichtsloser, angesichts der Gerichtskosten-
freiheit aber gleichwohl angestrengter Gerichtsverfahren einzudämmen.(…) 

Eine Einbuße an Sozialstaatlichkeit ist mit der Einführung der moderaten Gebühren 
nicht verbunden, da für bedürftige Kläger (…) das Instrumentarium der Prozesskosten-
hilfe zur Verfügung gestellt wird.“16  

Zu überprüfen sind hier zunächst zwei dem neuen Gesetzesentwurf zu Grunde liegende An-
nahmen: einerseits die Behauptung einer ansteigenden Zahl von Klagen vor den Sozialgerich-

                                                 

15 BT-Drs. 14/5943 vom 4.5.2001, S. 20. 
16 BT-Drs. 16/1028 vom 23.3.2006, S. 8. 
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ten, andererseits die Annahme, ein hoher Anteil dieser Klagen sei von vornherein offensicht-
lich aussichtslos. 

Das BVerfG hat in ständiger Rechtsprechung die Rechtsschutzgleichheit als Ausdruck des 
allgemeinen Gleichheitssatzes und sozialer Rechtsstaatlichkeit anerkannt und festgehalten, 
dass das Grundgesetz eine weitgehende Angleichung der Situation von Bemittelten und Un-
bemittelten bei der Verwirklichung des Rechtsschutzes gebietet.17 Für den Bereich der öffent-
lich-rechtlichen Gerichtsbarkeiten wie der Sozialgerichtsbarkeit kommt das Gebot effektiven 
Rechtsschutzes gegen Akte staatlicher Gewalt (Art. 19 Abs. 4 GG) hinzu. Hierdurch wird die 
Erhebung von Gerichtsgebühren aber nicht ausgeschlossen, soweit sie durch Prozesskosten-
hilfe für schlechter gestellte Personen aufgefangen wird. Das BVerfG hat in einer Entschei-
dung über die Ausgestaltung von Verwaltungsgebühren festgehalten, dass der Gesetzgeber 
mit einer Gebührenregelung auch das Ziel verfolgen dürfe, einer leichtfertigen oder miss-
bräuchlichen Einlegung von Rechtsbehelfen entgegenzuwirken, im Hinblick auf die Gewähr-
leistung eines wirkungsvollen Rechtsschutzes dabei aber beachten müsse, dass eine solche 
Regelung in ihrer tatsächlichen Auswirkung nicht dazu führe, Rechtsschutz vornehmlich nach 
Maßgabe wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit zu eröffnen.18 Damit sind die abzuschätzenden 
tatsächlichen Auswirkungen einer solchen Regelung als ihr verfassungsrechtlicher Maßstab 
bestimmt. 

Die Gebührenfreiheit des sozialgerichtlichen Verfahrens wird seit längerem kontrovers disku-
tiert.19 So wird vorgetragen, die sozialen Gründe der Gebührenfreiheit seien nicht mehr gege-
ben, die Einführung von Gebühren sei jedoch ein geeignetes und angemessenes Mittel, offen-
sichtlich aussichtslose Klagen zu verhindern, die in großer Zahl erhoben würden und zum An-
stieg der Klagezahlen beitrügen.  

Mit dem sechsten Gesetz zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes20 sind am 2. Januar 2002 
zwei Änderungen in Kraft getreten, die bisheriger Kritik an der Ausgestaltung des Kosten-
rechts Rechnung getragen haben. Versicherte, Leistungsempfänger und behinderte Menschen 
genießen nur noch Kostenfreiheit, soweit sie in der jeweiligen Eigenschaft als Kläger oder 
Beklagte beteiligt sind. Zudem sind die sog. „Mutwillenskosten“ (§ 192 SGG) neu geregelt 
worden.21 Dabei ist die Möglichkeit geschaffen worden, bei Missbräuchlichkeit der Rechts-
verfolgung nach Hinweis des Vorsitzenden einem Beteiligten die Kosten ganz oder teilweise 
aufzuerlegen. 

                                                 

17 So BVerfG vom 13. März 1990, Az. 2 BvR 94/88, BVerfGE 81, 347; BVerfG vom 22. Januar 
1959, Az. 1 BvR 154/55, BVerfGE 9, 124. 

18 BVerfG vom 6. Februar 1979, Az. 2 BvL 5/76, BVerfGE 50, 217, 231. 
19 Vgl. Hans-Wolfgang Diemer, Zur Kostenfreiheit im sozialgerichtlichen Verfahren, Die Sozialge-

richtsbarkeit 1988, S. 139-142; Klaus Brödl, Besondere Gerichtsgebühren im sozialgerichtlichen 
Verfahren – ein notwendiger Beitrag zur Begrenzung der Klageflut, NZS 1997, S. 145-151. 

20 Sechstes Gesetz zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes (6. SGGÄndG) vom 17.8.2001, BGBl. I, 
S. 2144; dazu Peter Kummer, Das Sechste Gesetz zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes, Die 
Sozialgerichtsbarkeit 2001, S. 705-719. 

21 Dazu Dirk Berendes, „Mutwillenskosten“ nach neuem Recht, Die Sozialgerichtsbarkeit 2002, 
S. 315-320. 
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Ungeachtet dieser Neuregelungen sind die Klagezahlen in der Sozialgerichtsbarkeit weiter an-
gestiegen. Der Anstieg der Klagezahlen in der Sozialgerichtsbarkeit, der die Bundesländer 
zum Einbringen des genannten Gesetzesentwurfs veranlasst hat,22 lässt sich als Ausgangsbe-
fund unschwer aus gerichtsstatistischen Zeitreihen erkennen. Nimmt man das Jahr 1995 als 
Basiswert des Vergleichs, so liegen zehn Jahre später fast alle von der Gerichtsstatistik erfass-
ten Variablen für die Sozialgerichte und Landessozialgerichte deutlich höher. Für das Bun-
dessozialgericht verlief die Entwicklung grundsätzlich in dieselbe Richtung, allerdings mit 
weniger starken Schüben. Setzt man das Jahr 1995 als Basisjahr mit Wert = 100, so liegt bei 
den Sozialgerichten die Zahl der anhängigen Klagen zu Jahresbeginn zehn Jahre später bei 
165, die Zahl der Neuzugänge wuchs auf 131, die Zahl der erledigten Klagen auf 146.23 Eine 
strukturgleiche Entwicklung bildet sich in den entsprechenden Variablen bei den Landessozi-
algerichten ab. Ausgehend vom Jahr 1995 mit dem Wert = 100 steigen die entsprechenden 
Zahlen bei den anhängigen Berufungen zu Jahresbeginn bis zum Jahr 2004 auf 167, die Zahl 
der Neuzugänge stieg auf 138, die Zahl der erledigten Berufungen auf 150.24 Beim Bundesso-
zialgericht nähert sich die Zahl der anhängigen Verfahren zu Jahresbeginn nach zwischenzeit-
licher Rückbildung dem Wert 100 wieder an, die Zahlen der Neuzugänge und der erledigten 
Verfahren sind im Elf-Jahres-Vergleich zwischen 1995 und 2005 auf 106 bzw. 115 gestiegen. 

Es ist allerdings zu beachten, dass die Zahlen jedenfalls ab 2005 nur bedingt vergleichbar 
sind. Die Streitigkeiten der Sozialhilfe (SGB XII) und Grundsicherung für Arbeitsuchende 
(SGB II) waren der Sache nach vor 2005 ganz überwiegend als Streitigkeiten nach dem 
BSHG der Verwaltungsgerichtsbarkeit zugeordnet. Zudem gibt die Statistik unmittelbar keine 
Auskunft über die Gründe für das Ansteigen der Klagezahlen. Ob und inwieweit die Vermu-
tung zutrifft, dass die in den letzten Jahren umfangreiche Sozialgesetzgebung mit zahlreichen 
folgenschweren Neuregelungen und zum Teil kurzen Umsetzungsfristen ebenfalls zu einem 
Anstieg der Rechtsstreitigkeiten beigetragen hat, ist ebenfalls Gegenstand der vorliegenden 
Untersuchung. 

1.2. Gegenstand der Untersuchung 

Ob mit der im Gesetzentwurf formulierten Annahme die Hauptursache der Klagenzunahme 
zutreffend bestimmt ist und ob das angestrebte Ziel mit den Mitteln des Gesetzentwurfs er-
reicht werden kann, ist offen und bisher ohne empirische Evidenz. Ebenso ist ungeklärt, ob 

                                                 

22 Eingebracht wurde der „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes“ auf der 
Grundlage eines Beschlusses des Bundesrats in seiner 796. Sitzung am 13. Februar 2004, siehe BR-
Drs. 663/03 vom 13.2.2004. Diesem Beschluss lag eine übereinstimmende Forderung der Justizmi-
nisterinnen und -minister auf der 73. Konferenz vom 10. bis 12. Juni 2002 in Weimar zugrunde, 
derzufolge im sozialgerichtlichen Verfahren grundsätzlich von allen Rechtsschutz Suchenden „so-
zialverträgliche Gerichtsgebühren“ in pauschalierter Form zu erheben seien. Die Forderung der 
Justizminister stützte sich ihrerseits auf „Empfehlungen der sozialgerichtlichen Praxis“ und des 
Bundesrechnungshofs. Der Forderung der Justizminister schlossen sich die Finanzministerinnen 
und -minister in der Finanzministerkonferenz vom 27. März 2003 in Berlin an, siehe BR-Drs. 
663/03, S. 1. 

23 Statistisches Bundesamt, Justizgeschäftsstatistik. Geschäftsentwicklung bei Gerichten und Staats-
anwaltschaften seit 1995, Wiesbaden 2006, Tabelle 3.4.1., S. 27. 

24 Statistisches Bundesamt a.a.O., Tabelle 3.4.2.1., S. 28. 
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die mit den vorgeschlagenen Gesetzesänderungen verbundenen Auswirkungen für die Betei-
ligten zumutbar und angemessen sind.  

In Anbetracht der Unsicherheit hinsichtlich der Wirkungen einer gesetzlichen Neuregelung25 
hält es die Bundesregierung für erforderlich, „dass die gesamten Auswirkungen des Gesetz-
entwurfs des Bundesrates durch eine breit angelegte Untersuchung geprüft werden“.26 Damit 
ist ein Folgenabschätzungsauftrag formuliert, dem die hier vorgeschlagene Untersuchung 
durch die Verknüpfung rechtlicher und sozialwissenschaftlicher Forschungsansätze und  
-methoden gerecht werden will. 

Gegenstand des Untersuchungsauftrages ist die Abschätzung von Gesetzesfolgen. Für das hier 
zu bearbeitende Forschungsprojekt stellt sich, wie im Grundsatz für jeden Auftrag der Geset-
zesfolgenabschätzung, das methodische Grundproblem, Wirkungen und Verhaltensweisen, 
die sich erst in der Zukunft zeigen werden, bereits für die Gegenwart des Gesetzgebungspro-
zesses genauer zu bestimmen. In der Natur der Sache eines so definierten Forschungsauftra-
ges liegt es, dass diese Wirkungen als solche noch nicht beobachtbar, sondern allenfalls auf 
der Grundlage von Annahmen erwartbar sind. Um den Rahmen der Hypothesen zu den er-
wartbaren Wirkungen des Gesetzes enger fassen zu können, ist es methodisch wie inhaltlich 
sinnvoll, sich des Standes der Forschung zu vergleichbaren Wirkungen – hier zu den Wirkun-
gen der Einführung von Gebühren auf das Verhalten der mit Gebühren belasteten Personen – 
zu vergewissern. 

                                                 

25 Diemer, SGb 1988, S. 139, schätzt eine mögliche Verminderung von 20%; Brödl, NZS 1997, S. 
145, 146 schätzt den Anteil mutwillig betriebener Verfahren auf 4-5%. Beiden Äußerungen liegen 
keine empirischen Untersuchungen zu Grunde. 

26 Stellungnahme der Bundesregierung, BT-Drs. 16/1028, S. 14, Anlage 2. 
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2. Forschungsstand über Gebühren im Bereich der Inanspruchnahme sozialer Leistun-
gen 

Pointiert ausgedrückt gibt es in Deutschland weder eine systematisch-theoretische noch eine 
empirische wissenschaftliche Forschung über die Steuerungswirkung von Gebühren in sozial-
gerichtlichen oder anderen gerichtlichen Verfahren. Streng genommen gibt es auch keine 
rechtssoziologische oder -ökonomische Forschung über die steuernde Wirkung der Gebühren-
freiheit: Hierzu gibt es stattdessen eine Reihe von „Klagen“ über rechtlich nicht notwendige 
oder unsinnige „Klagefluten“, bei denen teilweise im- und explizit die Annahme oder Ge-
wissheit mitschwingt, hierbei handele es sich um die Folgen der Gebührenfreiheit und deren 
Beseitigung trage zum Rückgang bei und schaffe damit Kapazitäten, sich mit den wirklich 
notwendigen Klagen zügiger befassen zu können. Zudem stammen die jüngsten Beiträge der 
Gerichts- und Verfahrensforschung über das Problem von und den Umgang mit automatisier-
ten Massenbescheiden der Sozialverwaltungen und ihren Folgen aus Arbeiten der „For-
schungsgruppe Verwaltungsautomation“ an der Gesamthochschule Kassel aus den 1970er 
und 1980er Jahren (z. B. Brinckmann 1976 und Grimmer et al. 1978). 

Die auch nur wenigen, meist kurzen praktischen Stellungnahmen und Voten für oder gegen 
die Gebührenfreiheit (Becker 2000, Brödl 1997, Diemer 1988, Kortmann 1977, Eppelein 
2006), arbeiten daher durchweg mit Plausibilitäten und Einzelfall-Evidenz. 

Dieser Forschungsstand ist zunächst Folge einer Reihe methodischer und forschungsökono-
mischer Rahmenbedingungen: Dies fängt bei der Nichtexistenz, schweren Zugänglichkeit o-
der Erhältlichkeit und mancher Inkompatibilität der Gerichtsstatistiken an und hört bei dem 
nur mit komplizierten und aufwändigen Methoden möglichen Zugang zu Klägern auf. 

Er ist aber auch Ausfluss der hochwirksamen Selbstplausibilisierung ganz bestimmter An-
nahmen über das Verhalten von Individuen im Kontext sozialer Leistungen und der dieses 
Verhalten maßgeblich und relevant steuernden Anreize, Medien und Impulse. Die Wirkung 
dieser Selbstplausibilisierung geht soweit, dass weder die Vertreter solcher Modelle und der 
daraus gezogenen praktischen Schlussfolgerungen noch die Gesellschaft nach der empiri-
schen Evidenz fragen bzw. diese einfordern. Wir werden darauf gleich ausführlicher einge-
hen. 

Zuvor sei aber erklärt, warum das Kapitel „Forschungsstand“ nicht hiermit abgeschlossen 
wird, die Darstellung der eigenen Versuche, überhaupt einmal Licht in diese Ecken zu brin-
gen, nicht direkt beginnt und sich eine etwas „ungewöhnliche“ Übersicht zum Stand der For-
schung anschließt. 

Dies hat damit zu tun, dass die Debatte über Steuerung einer Fehl-Inanspruchnahme sozialer 
Leistungen im Bereich der sozialgerichtlichen Verfahren nicht Premiere hat, sondern auf eine 
internationale und nationale, theoretische wie praktische Vorgeschichte in anderen Sozialleis-
tungsbereichen zurückblicken und -greifen kann. Bei den Annahmen über die Inanspruch-
nahme rechtsstaatlicher Mittel und den für erforderlich gehaltenen Steuerungsmethoden han-
delt es sich zum Teil um Replikationen von „Analysen“ und „Lösungen“ aus anderen gesell-
schaftlichen Teilbereichen mit hohem Individuenbezug. Interessant für die Beschäftigung mit 
Sozialgebühren ist nun, dass der Forschungsstand über ähnliche oder identische Theoreme, 
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Mittel und Wirkungserwartungen in diesen anderen Bereichen international aber auch natio-
nal mittlerweile quantitativ wie qualitativ enorm ist.  

2.1. Möglichkeiten und Grenzen der Verhaltenssteuerung durch Gebühren im 
Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung 

Der Bereich, für den die umrissene Forschungslage vor allem zutrifft, ist der der Versorgung 
mit Gesundheitsleistungen. Dort gibt es eine Reihe vergleichbarer Etiketten und Metaphern 
für die gesundheitlich nicht notwendige, aber häufige Inanspruchnahme aller möglichen Leis-
tungen und Verfahren, die angeblich von der beitragsfinanzierten Sachleistungsversicherung 
„produziert“ würde. So wird das System der Gesetzlichen Krankenversicherung als „Ver-
einsausflug“ mit Freibier-Gutschein charakterisiert, wo jeder so viel wie möglich trinke. 
„Ärzte-Hopping“, „Krankfeiern“ und sämtliche denkbaren Varianten, „missbräuchlich“ Leis-
tungen zu ergattern, gehören ferner zum Etiketten-Repertoire dieser Art von Diskussion über 
die Anreize und Gegenanreize der Nutzung sozialstaatlicher Leistungen. 

So ähnlich sich die Begriffe und die dahinter steckenden Annahmen über die Anreize und An-
triebe von Individuen sind, ist es nicht einfach, den Bereich gesundheitlicher mit dem rechtli-
cher oder gerichtlicher Leistungen völlig zu analogisieren. So unterscheiden sich z. B. die La-
ge von Patienten und Klägern, aber auch die Umstände von „Simulanten oder Hypochondern“ 
und „Querulanten“ in vielfacher Hinsicht. Hinzu kommen unterschiedliche prozedurale Um-
stände, Verfahren, Arrangements und Zwänge der Inanspruchnahme der Leistungen (z. B. 
Rechtsvertretung, überprüfbarere Sachverhalte in Rechtsverfahren, zeitliche Erstreckung). 
Trotzdem gingen und gehen gewichtige Stimmen im Gesundheitswesen wie im Rechtswesen 
davon aus, dass es sachlich unberechtigte und unerwünschte Inanspruchnahme gibt und diese 
durch eine Erhöhung von für steuerungswirksam gehaltenen finanziellen Anreizen oder Hür-
den wie Praxisgebühren, Zuzahlungen oder Gerichtsgebühren spürbar verringert werden 
kann. 

Daher soll am Beispiel der in verschiedenen Krankenversicherungssystemen, darunter auch 
dem der GKV, zusätzlich zum Beitrag eingeführten Gebühren die Schlüssigkeit des Verhal-
tensmodells und die empirische Evidenz von Steuerungserwartungen etwas ausführlicher dar-
gestellt und überprüfbar gemacht werden. Selbst wenn es sachlich nur begrenzt Ähnlichkeiten 
gibt, kann an der vergleichbaren Debatte, der faktischen Entwicklung und den Wirkungen von 
Gebühren im Gesundheitsversorgungsbereich empirisch verifiziert werden, wie problematisch 
es ist, die Verhaltensannahmen des „homo oeconomicus“-Modells unüberprüft zu überneh-
men und praktische Politik darauf aufzubauen; denn auch im Gesundheitsbereich galt lange 
Zeit und gilt auch für viele Akteure bis heute als gesichert, dass sich Individuen in Sozialsys-
temen bei Gebührenfreiheit „missbräuchlich“ verhalten und dem ohne unerwünschte Wirkun-
gen ein finanzieller Riegel vorgeschoben werden kann. 

Dabei geht es um zwei Sachverhalte, die es analytisch zu unterscheiden gilt: 

• das theoretische Modell oder die Grundannahmen über das Verhalten von Individuen im 
Bereich sozialer Leistungen und den dabei relevanten Anreizen für die Inanspruchnahme 
und Nutzung oder Nichtnutzung der Leistungen, 
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• empirische Evidenzen über die erwünschten und möglicherweise unerwünschten Steue-
rungswirkungen finanzieller Anreize. 

Hinter den Debatten über eine Inanspruchnahme sozialer Leistungen und Rechte ohne sachli-
che Rechtfertigung, auch geläufig als „moral hazard“-Verhalten bezeichnet, steckt das Men-
schenbild und Verhaltensmodell des „homo oeconomicus“. 

Die Grundabsicht dieses Modells ist insofern wichtig und interessant, als dass es die Bedeu-
tung ökonomischer Interessen der Individuen für ihre Sicht- und Handlungsweisen analytisch 
getrennt untersucht. Ohne Zweifel spielen solche Kalküle auch im gesellschaftlichen Subsys-
tem der Warenproduktion und des Warenkonsums, wozu auch z. B. die Arbeitskraft von Indi-
viduen gehört, eine wichtige Rolle. 

Doch bereits bezogen auf den Bereich des wirtschaftlichen Handelns und noch deutlicher für 
andere Handlungsbereiche und die dortigen Güter und Abläufe reduzieren „homo oeconomi-
cus“-Modelle rasch die Erkenntnishorizonte und -möglichkeiten bzw. werden zum Paradebei-
spiel des vom US-amerikanischen Ökonomen Kenneth Boulding (1973: 118) charakterisierten 
„Imperialismus der Ökonomie“. Gemeint ist damit u.a., dass alle anderen sozialen, psychi-
schen, kulturellen, motivationalen Anreize, Hemmnisse und Bedeutungen für Verhalten sys-
tematisch, grundsätzlich bzw. erkenntnistheoretisch (also nicht etwa aus forschungsökonomi-
schen Gründen) aus dem Repertoire der Erklärungsfaktoren von Handlungen ausgeklam-
mert27 oder gering bewertet werden und damit auch in praktischen Versuchen der Verhaltens-
steuerung keine Rolle spielen. Für den Gesundheitsbereich heißt dies, dass irrationale Ängste, 
das Gefühl, „vom Schicksal“ oder anderen Kräften und Mächten ungerecht behandelt zu wer-
den, das Motiv, Ungewissheit zu reduzieren, also das gesamte amorphe Bündel, das einen Pa-
tienten ausmacht, in „homo oeconomicus“-Modellen keine oder nur eine untergeordnete Rolle 
spielen. Dies geht so weit, dass das Modell von Versicherten, die vorrangig dadurch zur Inan-
spruchnahme getrieben werden, dass sie wieder möglichst viel von ihrem Beitrag „herausho-
len“ wollen (Freibiertrinker-Verhalten), auch nicht durch den Hinweis irritiert wird, bei vielen 
Gesundheitsleistungen handle es sich doch um so unangenehme (Krankenhausaufenthalte) 
oder gefährliche (Arzneimittel) Leistungen, dass sich niemand danach ohne Grund drängelt. 

Daher glauben „homo oeconomicus“-Modelle, dass man die Inanspruchnahme auch vor allem 
über finanzielle Anreize steuern müsse und könne. 

Für den Gesundheitsversorgungsbereich blieben die Vertreter des Verhaltens- und Verhal-
tenssteuerungsmodells des „homo oeconomicus“-Modells in mehrfacher Hinsicht den empiri-
schen Nachweis der relevanten Stimmigkeit und Wirklichkeitsgerechtigkeit ihrer Annahmen 
und versprochenen Wirkungen schuldig: 

- Selbst wenn man einmal nicht nach der differenzierteren Anreizstruktur für die Inan-
spruchnahme von Leistungen unterscheidet, finden die wenigen Studien, die es dazu 

                                                 

27 Dies trug zu der bereits in den 1960er Jahren vorgenommenen Charakterisierung dieser Art von 
Ökonomie als „Modellplatonismus“ (Albert 1966) bei oder stellt das dar, was Werner Hofmann 
(1968) vom „Elend der Nationalökonomie“ sprechen ließ. 
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gibt, keine oder nur sehr wenige Belege für ein gesundheitlich nicht zu rechtfertigen-
des Inanspruchnahmeverhalten.  

o Dies fängt bei der Tatsache an, dass maximal 30% der Individuen, die sich „ir-
gendwie krank fühlen“, überhaupt einen Kontakt zum beitragsfinanzierten Ge-
sundheitssystem aufnehmen, geht bei den 3% bis 7% der Krankenversicherten 
weiter, die möglicherweise „krankfeiern“ oder ein „Arzneimittel fordern“ oder 
in einem Quartal ohne erkennbaren gesundheitlichen Zweck gleichzeitig 56 
Ärzte aufsuchen, und zeigt sich global daran, dass es sich bei den meisten auf-
wändig behandelten Erkrankungen um seltene Ereignisse handelt, an denen re-
lativ wenige Personen mit nachweisbar schweren Erkrankungen beteiligt sind.  

o Umgekehrt gibt es aber auch empirische Hinweise auf die große Bedeutung 
der anbieterorientierten Nachfrage für das Volumen der Inanspruchnahme und 
die im Bereich der Privaten Krankenversicherung (PKV) trotz fehlender finan-
zieller Anreize höhere Leistungsinanspruchnahme. Die wenigen empirischen 
Untersuchungen, die auch meist von Wissenschaftlern durchgeführt worden 
sind, die den Reduktionismus des „homo oeconomicus“-Modells kritisierten, 
zeigen also die Existenz und Mitwirkung einer Reihe von Einflussfaktoren, die 
nichts mit finanziellen Anreizen zu tun haben und noch nicht einmal im Be-
stimmungsbereich der Versicherten oder Patienten liegen. Ähnliches dürfte mit 
Sicherheit im Bereich der Inanspruchnahme richterlicher Leistungen der Fall 
sein. Hier könnten also neben dem finanziellen Ziel der Klage massive Infor-
mationsmängel, das Gefühl, von bürokratischen Großorganisationen ungerecht 
behandelt worden zu sein, mangelnde oder unbekannte außergerichtliche Klä-
rungsforen (Stichwort Mediation) und auch hier möglicherweise Interessen der 
Anbieter von Versicherungen und rechtlichen Hilfen ein komplexes Bündel 
von Anreizen und Motiven darstellen. Ohne einer genaueren empirischen Un-
tersuchung vorgreifen zu wollen, liefert die für dieses Gutachten durchgeführte 
Klägerbefragung einige Hinweise auf die Bedeutung dieser Faktoren. 

o Schließlich zeigen unterschiedliche Untersuchungen über das Verhalten von 
Individuen in so unterschiedlichen Güterbereichen wie dem Wechsel einer 
Versicherung (DBV 2005) oder einer Hypothekenbank (ING-Diba 2007), dass 
die Verhaltensannahmen und Eck-Anreize des „homo oeconomicus“-Modells 
selbst dort nicht oder nur sehr reduziert wirken. Nur um klar zu machen, wel-
che Dimensionen dieses Verhaltensmodell vernachlässigt und massiv unter-
schätzt, sei darauf verwiesen, dass es sich bei den wirksameren Einflussfakto-
ren um so etwas wie Loyalität oder personale Bindungen handelt, die offen-
sichtlich höher bewertet werden als erzielbare finanzielle Vorteile. 

- Ebenfalls lange unüberprüft blieben kritische Einschätzungen vor allem zur nachhalti-
gen empirischen Wirkung der monetären Steuerungsversuche, zur Spezifität und Sen-
sitivität der Interventionen (z. B. ob durch Zuzahlungen und andere Gebühren auch 
notwendige und erwünschte Leistungsinanspruchnahmen nicht mehr erfolgen) und 
Befürchtungen zu mehreren unerwünschten sozialen Wirkungen (systematische 
Nachteile für sozial Schwache und Schwerkranke). Die mittlerweile insbesondere im 
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Ausland recht beachtliche empirische Überprüfung der Wirkung einer immer bunter 
werdenden Fülle von Gebühreninterventionen im Gesundheitswesen (vgl. dazu Braun 
et al. 2006, Gebhardt 2006 sowie Reiners/Schnee 2007 zu Praxisgebühren und vor al-
lem den aktuellsten und umfassendsten Literaturüberblick zu weltweit existierenden 
Zuzahlungssystemen von Holst 2007) fördert aber zu folgenden Punkten empirische 
Evidenz zu Tage:  

o Die meisten der Gebühreninterventionen reduzieren nach ihrer Einführung, 
manchmal sogar bereits im Vorfeld, die Inanspruchnahme der mit Gebühren 
belegten Leistungen. Der Anfangseffekt baut sich aber auch relativ rasch wie-
der ab und erreicht innerhalb kurzer Zeit wieder das Ausgangsniveau (eine Art 
sozialer „Jo-Jo-Effekt“). Auch wenn es Hinweise gibt, dass dieses dann sogar 
wieder überschritten wird, können darüber mangels geeigneter und bisher zu 
kurzer Forschung keine belastbaren Aussagen gemacht werden. Dies gilt natür-
lich auch für die Frage, ob die Intervention nicht eventuell einen viel stärkeren 
Anstieg verhindert hat. Trendanalysen der langjährigen Entwicklung z. B. von 
Arztkontakten liefern aber keinen Beleg für die natürlich theoretisch mögliche 
Dynamik ohne Einführung von Gebühren. Worauf diese Art von „Jo-Jo-
Effekt“ beruht, ob es sich also um Gewöhnungseffekte an die finanzielle Be-
lastung oder um das Entladen eines aufgestauten Bedarfs geht, weiß man nicht 
verlässlich. Da diese Art von Effekt sich auch in vielen weiteren Bereichen mit 
regulativen Eingriffen findet, gibt es keinen Grund zu glauben, dass dies empi-
risch nicht auch bei gerichtlichen Verfahren auftreten wird. 

o Selbst mit drastischen finanziellen Anreizen (hier eine 100%-Zuzahlung) ist 
die Inanspruchnahme ärztlicher Versorgung nur beschränkt zu reduzieren. Im 
so genannten RAND-Experiment28 (Newhouse et al. 1993) sank die Inan-
spruchnahme von Ärzten um maximal ein Drittel.29 

o Im RAND-Experiment gibt es eine deutliche soziale Ungleichheit bei den 
Wirkungen. Sowohl ärmere Versicherte als auch einige Krankengruppen redu-
zieren ihre Leistungsinanspruchnahme weit überdurchschnittlich. Bei einem 

                                                 

28 In dem von der RAND-Corporation, einem privaten US-Think-Tank, Mitte der 1970er Jahre 
durchgeführten und wissenschaftlich begleiteten so genannten „Health Insurance Experiment“ 
wurde das Inanspruchnahmeverhalten einer Kohorte von 5.809 US-Bürgern und ihrer Familienan-
gehörigen bei Gesundheitsleistungen unter verschiedenen Zuzahlungsmodalitäten untersucht. Im 
Mittelpunkt stand dabei der Zusammenhang zwischen Eigenbeteiligung und Nutzung medizini-
scher Einrichtungen, Gesundheitsausgaben und gesundheitlichem Outcome. Dazu ordneten die Un-
tersucher die Studienteilnehmer, die mehrheitlich im jungen und jüngeren Lebensalter und sämtlich 
unter 65 Jahre alt waren, per Zufallsprinzip einem von insgesamt 14 Krankenversicherungsverträ-
gen zu und beobachteten drei bis fünf Jahre lang ihr Verhalten unter der Wirkung von Eigenbeteili-
gungen zwischen nominell 6% und 31% (Näheres bei Holst 2007, S. 30ff.). 

29 Diese Wirkung muss im speziellen Fall aber deshalb weiter relativiert werden, weil es sich um die 
Reduktion der Anzahl von Arztkontakten handelt und gleichzeitig mehr Leistungen pro Kontakt 
erbracht wurden. Sicherlich ist dies also untauglich für eine analoge Betrachtung, zeigt aber, dass 
die wirkliche Elastizität der Inanspruchnahme letztlich trotz maximalen finanziellen Anreizes ge-
ringer ist als ein Drittel. 
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Teil der Kranken führt dies dann nachweislich zu unerwünschten gesundheitli-
chen Nebenwirkungen. Die meisten Studien zu den ersten Auswirkungen der 
Praxisgebühr zeigen ebenfalls die besondere Betroffenheit der unteren sozialen 
Schichten, was dadurch zu kumulativen Benachteiligungen führt, dass die An-
gehörigen dieser Schichten meist auch kränker sind. 

o Einige Studien zeigen auch, dass die Steuerung über Gebühren unspezifische 
Steuerungswirkungen hat, was bedeutet, dass auch erwünschte und hochwirk-
same Leistungen (z. B. Vorsorgeleistungen oder hausärztliche Betreuung) 
nicht in Anspruch genommen werden, was wiederum negative gesundheitliche 
und finanzielle Folgen haben kann. Diese sind so umfangreich, dass z. B. in 
den Niederlanden in den 1990er Jahren die eingeführten Zuzahlungsgebühren 
nach einer Evaluation wieder abgeschafft worden sind (dazu Delnoij et al. 
2000). 

o Schon kurz nach der Einführung der ersten Gebühren im deutschen Gesund-
heitswesen formulierten kritische Beobachter ein Dilemma, das bis heute und 
in allen sozialen Bereichen existiert: Will man mit Gebühren für die Inan-
spruchnahme sozialer Güter eine quantitativ hohe und nachhaltige Wirkung er-
zielen, müssen sie wesentlich höher liegen als in allen realen Modellen und 
Plänen, gefährden aber dann den sozialen Frieden. Außerdem haben sie mögli-
cherweise massive materielle, d.h. soziale und auch finanzielle Folgen.  

Warum „homo oeconomicus“-Modelle trotz dieser nahezu einhelligen und evidenten Ergeb-
nisse gute Belege für die aktuelle Existenz des Bouldingschen „Imperialismus der Ökonomie“ 
darstellen, sich also relativ widerstandslos auf weitere gesellschaftliche Bereiche zu erstre-
cken beginnen und dort ihre Logiken implementieren, soll abschließend erörtert werden. Die 
weitgehende Akzeptanz des Verhaltensmodells beruht zum einen darauf, dass es eine sponta-
ne und nahezu jedem Bürger gegenwärtige kasuistische Evidenz besitzt. Dies bedeutet, dass, 
egal ob es sich um „querulatorische Kläger“ mit vielfachen Klagen gegen jeden Bescheid und 
Träger oder um das „Ärzte-Hopping“ von Patienten handelt, zahlreiche Menschen eine Person 
dieses Verhaltenstypus kennen. Insbesondere Angehörige von Berufen mit stark kasuistischen 
Sicht- und Handlungsweisen, also z. B. Ärzte, Rechtsanwälte, Sozialarbeiter und Richter, sind 
daher prädestiniert, gar nicht weiter nach der überkasuistischen Häufigkeit und Relevanz die-
ses Verhaltenstypus zu fragen. Hier schließt sich dann eine Art Plausibilisierungskreis, an 
dessen anderem Ende die Selbstimmunisierung von „homo oeconomicus“-Modellen gegen-
über quantitativer und qualitativer empirischer Überprüfung steht. Dies bedeutet nicht nur, zu 
überprüfen, ob es sich in realen sozialen Zusammenhängen um eine wirklich weitverbreitete 
und dadurch möglicherweise unsoziale oder ressourcenverschwendende Verhaltensweise 
handelt, sondern auch, nach Handlungsanreizen nichtfinanzieller Art zu suchen. 

2.2. Schlussfolgerungen für die Erwartungen an die Einführung von Sozialge-
richtsgebühren 

Nach Kenntnis des Forschungsstandes über die Erklärungskraft des „homo oeconomicus“-
Modells im Gesundheitsbereich, der Wirkungen einer sich darauf aufbauenden finanziellen 
Steuerung und der langen wissenschaftlichen und politischen Debatte darüber halten wir unter 
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Berücksichtung der inhaltlichen Unterschiede beider Bereiche folgende Schlussfolgerungen 
für eine Bewertung der Einführung von Gebühren in das sozialgerichtliche Verfahren für 
zwingend: 

• Es erscheint unwahrscheinlich, dass die Wirklichkeit der bisherigen Nutzung sozialge-
richtlicher Verfahren in relevantem Maße den reduzierten Verhaltensannahmen des 
„homo oeconomicus“-Modells entspricht. 

• Es ist genauso unwahrscheinlich, dass sich die Stärke, der Verlauf und die Bilanz der 
erwünschten und unerwünschten Wirkungen der Steuerung durch Gebühren nennens-
wert anders entwickeln werden. Es wird geringere Effekte als erwartet geben und die 
unerwünschten Wirkungen werden die erwünschten überwiegen. 
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3. Methodische Anlage: Triangulation von Methoden und Datenquellen 

Um die Forschungsfragen zu beantworten, wurden verschiedene Methoden angewandt und 
verschiedene Datenquellen zusammengeführt. Es handelt sich dabei um: 

• Sekundäranalysen von Statistiken, 

• Expertengespräche,  

• standardisierte schriftliche Befragungen von Richterinnen und Richtern sowie Klägerin-
nen und Klägern. 

3.1. Sekundäranalyse vorhandener Statistiken 

Im Rahmen des Projektes wurde eine Vielzahl von Statistiken eingesehen und ausgewertet. 
Hierbei handelt es sich einerseits um allgemein zugängliche Statistiken, die einer Sekundär-
auswertung unterzogen wurden. Andererseits wurden dem Projekt auch zusätzliche, insbe-
sondere regionalspezifische Daten zur Verfügung gestellt. Schließlich wurden einige Daten 
(z. B. zur Befreiung von Rundfunkgebühren) selbst erhoben. Im Einzelnen wurden folgende 
Statistiken bzw. Daten ausgewertet: 

• BMAS, Ergebnisse der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit, 

• BMA, Arbeits- und Sozialstatistik, Hauptergebnisse, 

• Tätigkeit der Widerspruchsstellen der Sozialversicherung und Kriegsopferfürsorge, 

• Destatis Statistisches Bundesamt, Justizgeschäftsstatistik Finanzgerichte, 

• Destatis Statistisches Bundesamt, Justizgeschäftsstatistik Verwaltungsgerichte, 

• Destatis Statistisches Bundesamt, Sozialhilfestatistik, BSHG/SGB XII, 

• Destatis Statistisches Bundesamt, Asylbewerberleistungsstatistik, 

• Destatis Statistisches Bundesamt, Wohngeldstatistik, 

• eigene Erhebungen zu Widersprüchen und Klagen im Bereich des Wohngeldes in Ham-
burg (Widerspruchsstellen, VG, OVG), 

• eigene Erhebungen zur Befreiung von den Rundfunkgebühren bei sämtlichen OVG/VGH 
sowie Rundfunkanstalten, 

• eigene Erhebungen zu Daten zur Feststellung des Grades der Behinderung, 

• DRV, Statistik der Deutschen Rentenversicherung – Rentenanträge, 

• DRV, Rechtsbehelfsstatistik, Tabellen 901.10, 901.20, 

• Bundesagentur für Arbeit, Statistiken 81-1, 81-2, 

• Bundesagentur für Arbeit, Monitoring SGB II/ Statistik Colei PC ALG II. 



18 

3.2. Expertengespräche 

Um die Bedingungen des sozialgerichtlichen Verfahrens möglichst genau und vollständig und 
aus unterschiedlichen Erfahrungshorizonten und Akteursperspektiven zu erfassen, wurden 
insgesamt drei Expertengespräche mit Richterinnen und Richtern der Sozialgerichtsbarkeit, 
mit Prozessvertretern und mit Vertretern von Sozialleistungsträgern sowie ein Informations-
gespräch mit den Präsidentinnen und Präsidenten der Landessozialgerichte durchgeführt. Alle 
Gespräche wurden durch Leitfäden strukturiert und ausführlich protokolliert. Themenbereiche 
der Leitfäden waren die Ursachen für die Zunahme der Klagen vor den Sozialgerichten, das 
Ausmaß „offensichtlich aussichtsloser Klagen“, Merkmale und Bedingungen des sozialge-
richtlichen Verfahrens, erwartete Folgen einer Einführung von Gebühren sowie mögliche Al-
ternativen zur Einführung von Gebühren. Aus den ausführlichen Protokollen wurde anschlie-
ßend eine verdichtete und anonymisierte Kurzfassung für jedes Gespräch erstellt (siehe An-
hänge zu Kapitel 3).  

• Das Expertengespräch mit Richterinnen und Richtern der Sozialgerichtsbarkeit fand am 
26. Januar 2007 im Bundessozialgericht in Kassel statt. An dem eintägigen Gespräch 
nahmen außer den Mitgliedern der Forschungsgruppe insgesamt 23 Richterinnen und 
Richter der Sozialgerichtsbarkeit aus zehn Bundesländern (Baden-Württemberg, Sachsen-
Anhalt, Sachsen, Bremen, Niedersachsen, Berlin, Brandenburg, Hessen, Schleswig-
Holstein, Nordrhein-Westfalen) teil. Dabei waren alle drei Instanzen der Sozialgerichts-
barkeit vertreten, zwölf Richterinnen und Richter an Sozialgerichten, acht Richterinnen 
und Richter am Landessozialgericht sowie drei Richter am Bundessozialgericht. 

• Das Expertengespräch mit der Gruppe der Prozessvertreter und Berater fand am 23. Feb-
ruar 2007 in Hamburg statt. An dem Gespräch nahmen, neben den Mitgliedern des For-
schungsteams, 22 Prozessvertreter aus acht Bundesländern teil (Hamburg, Bremen, 
Schleswig-Holstein, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Berlin, Sachsen-Anhalt). 
Die Gruppe umfasste Rechtsanwälte einschließlich Fachanwälten für Sozialrecht, nicht-
anwaltliche Rechtsberater, Rentenberater und Sozialberater.  

• Das Expertengespräch mit Vertretern von Sozialleistungsträgern fand am 20. April 2007 
in Hamburg statt. An diesem Gespräch nahmen neben dem Forschungsteam 20 eingela-
dene Personen teil. In institutioneller Hinsicht waren in dem Gesprächskreis vertreten: die 
AOK Schleswig-Holstein, die BKK Dräger und Hanse, die Deutsche Angestellten-
Krankenkasse, die Deutsche Rentenversicherung Nord, die Deutsche Rentenversicherung 
Bund, die Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, die Bundes-
agentur für Arbeit, die Agentur für Arbeit Hamburg, die ARGE Kreis Plön, die Behörde 
für Soziales (Versorgungsamt) Hamburg, der Fachbereich Soziales und Gesundheit des 
Kreises Stormarn, die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Sozialhilfeträger. 

• Das Informationsgespräch mit den Präsidentinnen und Präsidenten der Landessozialge-
richte fand am 23. Oktober 2007 in Kassel statt. An ihm nahmen, neben Mitgliedern des 
Forschungsteams, zehn Präsidentinnen und Präsidenten der Landessozialgerichte sowie 
eine Vizepräsidentin und zeitweilig der Präsident des Bundessozialgerichts teil. 
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3.3. Standardisierte Befragungen 

Neben der Auswertung von Statistiken und der Durchführung von Expertengesprächen wur-
den zwei standardisierte schriftliche Befragungen durchgeführt mit Richterinnen und Richtern 
der Sozial- und Landessozialgerichte sowie mit Klägerinnen und Klägern vor den Sozial- und 
Landessozialgerichten. 

• Grundgesamtheit der Richterbefragung waren alle 1.518 Richterinnen und Richter an So-
zialgerichten und Landessozialgerichten. Diese erhielten ab April 2007 über die jeweili-
gen Gerichte einen schriftlichen Fragebogen. Mit über 67% konnte eine sehr gute Rück-
laufquote erreicht werden (zur Durchführung der Befragung siehe genauer Abschnitt 
4.1).30  

Aufgrund des hohen Rücklaufs kann davon ausgegangen werden, dass die Befragung der 
Richterinnen und Richter die Wahrnehmungen der Richter an deutschen Sozialgerichten 
und Landessozialgerichten repräsentativ widerspiegelt. Die Befragung ist somit auch ge-
eignet, mögliche Selektivitäten des Expertengesprächs mit den Richtern aufzudecken.31 

Der schriftliche Fragebogen (Anhang zu Kapitel 4) wurde vorab im Expertengespräch mit 
den Richterinnen und Richtern diskutiert und in einem Pretest32 auf Tauglichkeit geprüft. 
Für Richter an Sozial- und Landessozialgerichten wurden getrennte Fragebögen erstellt, 
um den z. T. unterschiedlichen Begrifflichkeiten (Klage, Berufung) Rechnung zu tragen. 
Außerdem enthielt der Fragebogen für die Sozialrichter zwei zusätzliche Fragen. Der 
Fragebogen für Sozial- und Landessozialrichter enthielt insbesondere Fragen zur Ein-
schätzung der Ursachen des Klageanstiegs, zum Ausmaß aussichtsloser Verfahren, zur 
Struktur der Kläger vor den Sozialgerichten sowie zu den Folgen einer Aufhebung des 
Grundsatzes der Gebührenfreiheit für das Klageverhalten und die Gerichte. Richter an 
Sozialgerichten wurden auch nach der Bedeutung von Untätigkeitsklagen und der Häu-
figkeit von Klagerücknahmen nach erstmaliger Akteneinsicht befragt. Darüber hinaus 
wurden auch einige Strukturmerkmale erhoben (Bundesland, Sachgebiet, Berufserfah-
rung). Aus Datenschutzgründen und im Interesse eines hohen Rücklaufs wurde auf die 
Erhebung weitergehender soziologischer und weitere Differenzierungen erlaubenden Hin-
tergrundvariablen verzichtet.33 

                                                 

30 In einer Untersuchung von Hommerich u. a. (2006) zu den Auswirkungen der Reformen des Zivil-
prozessrechts wurde bei der Richterbefragung eine Rücklaufquote von 50% erzielt.  

31 Da die Auswahl der Richter für das Expertengespräch u. a. über persönliche Kontakte erfolgte, 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Kreis der Teilnehmer nicht alle Meinungen innerhalb 
der Richterschaft repräsentiert.  

32 Ende Februar 2007 wurden 44 Fragebögen an die Richter verschickt, die am Expertengespräch am 
26. Januar 2007 teilgenommen hatten, mit der Bitte, einen Fragebogen selbst auszufüllen und einen 
weiteren an einen bislang unbeteiligten Kollegen weiterzugeben. Insgesamt wurden 33 Fragebögen 
ausgefüllt an uns zurückgesandt, was einer Rücklaufquote von 75 % entspricht.  

33 Im Expertengespräch mit den Richterinnen und Richtern wurde dringend davor gewarnt, etwa Ge-
schlecht und Alter zu erheben, da dies den Rücklauf gefährden könnte.  
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• Die Befragung von Klägerinnen und Klägern aus dem Kreis der gebührenbefreiten Perso-
nen nach § 183 SGG fand zwischen September und November 2007 statt.  

In einer Studie, die die Folgen der Einführung von Gebühren vor den Sozialgerichten un-
tersuchen will, nimmt die Befragung der Betroffenen einen hohen Stellenwert ein. Um die 
Folgen einer Gesetzesänderung zu untersuchen, wäre eigentlich ein „soziales Experi-
ment“ erforderlich, nämlich der Vergleich einer Gruppe von Klägerinnen und Klägern, 
die von der Neuregelung betroffen ist, mit einer Kontrollgruppe, für die die alte Regelung 
weiter gilt. Eine andere Möglichkeit ist ein „Vorher-Nachher-Vergleich“: Hierbei würde 
überprüft, ob sich das Klageverhalten vor und nach der Neuregelung unterscheidet. Da 
die Gebühr bisher weder flächendeckend noch in einzelnen Regionen eingeführt wurde, 
besteht keine Möglichkeit, die Forschungsfragen durch ein experimentelles oder quasi-
experimentelles Design zu untersuchen. Es ist demnach nicht möglich, tatsächliche Ver-
änderungen oder sozial unerwünschte Wirkungen durch einen Vorher-Nachher-Vergleich 
oder durch einen Vergleich zwischen Regionen, die diese Regelung bereits eingeführt ha-
ben, und solchen, in denen das alte Recht gilt, festzustellen. Insoweit bleibt nur der Weg, 
Personen, die aktuell ein Verfahren vor einem Sozial- oder Landessozialgericht betreiben, 
hypothetisch zu fragen, wie sie im Falle von Gebühren reagieren würden.34  

Der Fragebogen (siehe Anhang zu Kapitel 5) wurde vor der Hauptbefragung einem Pre-
test35 unterzogen. Er enthielt Fragen zum Gegenstand und Erfolgsaussichten des aktuellen 
Verfahrens, zu den Erfahrungen mit der beklagten Behörde, zu Prozessvertretung und Un-
terstützung durch andere, zur Bereitschaft, Gebühren im sozialgerichtlichen Verfahren zu 
bezahlen, zu Häufigkeit und Erfolg früherer Klagen, allgemeine Fragen zu Staat und Ge-
sellschaft und zur Lebenszufriedenheit und einen recht großen Block sozialstatistischer 
Fragen (Alter, Geschlecht, Nationalität, Bundesland, Familientyp, Erwerbsstatus, Haus-
haltseinkommen).36 

Ein besonderes methodisches Problem bei der Fragebogenentwicklung war die Formulie-
rung der Fragen zur Klagebereitschaft im Falle der Einführung von Gebühren. Hierzu 
wurden verschiedene Varianten getestet. Dabei wurde auch auf die Expertise des Zent-
rums für Umfragen und Methoden (ZUMA) zurückgegriffen. Letztlich entschieden wir 
uns dafür, die Klägerinnen und Kläger zu fragen, ob sie künftig in einem vergleichbaren 
Fall auch Klage erheben würden, wenn sie vorab eine Gebühr bezahlen müssten, die sie 

                                                 

34 Ansatzweise wird ein Vorher-Nachher-Vergleich durchgeführt, wenn geprüft wird, ob sich das 
Klageverhalten in anderen Rechtsbereichen, in denen Gebühren eingeführt wurden, vor und nach 
der Neuregelung verändert hat (siehe Kapitel 6). 

35 Die Rekrutierung der Klägerinnen und Kläger für den Pretest erfolgte über Rechtsanwälte bzw. 
Rentenberater und andere Prozessbevollmächtigte, die an dem Expertengespräch teilgenommen 
und sich dort bereit erklärt hatten, Klägerinnen und Kläger anzusprechen. Insgesamt kamen 16 
ausgefüllte Fragebögen (von 40) zurück. Durch Vermittlung der Rechtsanwälte und Prozessvertre-
ter wurden außerdem vier Klägerinnen und Kläger gewonnen, mit denen ein qualitatives leitfaden-
gestütztes mündliches Interview geführt wurde. Die Ergebnisse dieser Interviews gingen ebenfalls 
in die Konstruktion des Fragebogens ein. 

36 Der Fragebogen richtet sich nur an deutschsprachige Klägerinnen und Kläger. Aus Zeit- und Kos-
tengründen war eine Übersetzung nicht möglich. 
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nur bei Erfolg zurückerstattet bekämen.37 Zusätzlich wurde gefragt, wie eine solche Ge-
bühr ausgestaltet sein sollte und wie viel die Betroffenen für eine Klage vor dem Sozial-
gericht oder Landessozialgericht bezahlen würden.  

Einige Fragen im Fragebogen, die auf die allgemeine Lebenszufriedenheit und die Ein-
stellungen zu Staat und Gesellschaft zielen, wurden aus anderen, bundesweiten sozialwis-
senschaftlichen Erhebungen übernommen (ALLBUS, SOEP).38 Auf diese Weise kann bei 
der Auswertung ermittelt werden, ob sich die Kläger vor den Sozialgerichten etwa in 
Hinblick auf ihre Erfahrungen im Umgang mit Behörden oder ihre Lebenszufriedenheit 
von anderen Bevölkerungsgruppen unterscheiden.  

Der Versand der Fragebögen an die Kläger musste aus Datenschutzgründen über die Ge-
richte erfolgen. Ausgewählt werden sollten Kläger, die ihre Klage im Juli 2007 einge-
reicht hatten.39 Dabei gab es zwei Varianten: Die Selbstkläger wurden direkt über die Ge-
richte angeschrieben, die vertretenen Kläger wurden über die jeweiligen Prozessvertreter 
kontaktiert (zum Ablauf der Klägerbefragung siehe genauer Abschnitt 5.1). Die Klägerbe-
fragung fand ab September 2007 statt, wobei sich die Verschickung der Fragebögen durch 
die Gerichte bis in den November 2007 hinzog.  

Insgesamt wurden 1.500 Fragebögen verschickt. Bis zum 10. Dezember 2007 gingen 
352 Fragebögen ein, von denen 316 für die Auswertung berücksichtigt werden konnten. Dies 
entspricht einer bereinigten Rücklaufquote von gut 21%. Zwar ist die Stichprobengröße ange-
sichts von etwa 355.000 Klageeingängen im Jahre 2006 gering. Durch diese Tatsache allein 
wird die Repräsentativität des Samples jedoch nicht in Frage gestellt. Für die Repräsentativi-
tät des Samples40 spricht vielmehr, dass die Verteilung der Rechtsgebiete in unserem Sample 
mit der aller Klageeingänge im Jahre 2006 weitgehend übereinstimmt (zur Struktur der Klä-
gerbefragung und zum Vergleich mit den Klageeingängen im Jahre 2006 und der Gesamtbe-
völkerung siehe genauer Abschnitt 5.2 sowie Tabelle 1 im Anhang zu Kapitel 5). 

3.4. Triangulation von Datenquellen und Methoden 

Eine Vorgehensweise, bei der verschiedene Methoden (Expertengespräche, Sekundäranalyse 
von Statistiken, standardisierte Fragebogenerhebung) angewendet und verschiedene Daten-
quellen (Befragungen von Klägern, Richtern, Prozessvertretern, Sozialleistungsträgern) auf 

                                                 

37 Im Pretest hatte es geheißen:„Wären Sie bereit, für Ihre Klage vor dem Sozialgericht oder Landes-
sozialgericht eine Gebühr zu bezahlen, die Sie vorab entrichten müssten und nur bei Erfolg Ihrer 
Klage erstattet bekämen?“ Diese von ZUMA vorgeschlagene Fragestellung erschien uns im Nach-
hinein jedoch missverständlich, da die Formulierung „wären Sie bereit“ sehr allgemein ist und kein 
expliziter Bezug zur Klagebereitschaft hergestellt wird.  

38 Es handelt sich um einzelne Items der Frage 29 sowie die Fragen 30, 31, 32 und 44. 
39 Bei den Gerichten, die die Fragebögen erst im November verschickten, wurden Klageeingänge ab 

1. September 2007 berücksichtigt. 
40  Eine Repräsentativitätsprüfung ist allerdings nur ansatzweise möglich, da die Struktur (z. B. die Zu-

sammensetzung nach Geschlecht, Alter oder Bildungsstand) der Grundgesamtheit, also der Kläger 
vor Sozialgerichten, nicht bekannt ist. Als Vergleichsfolie können lediglich die (wenigen) Struk-
turdaten zu den Klageeingängen eines Jahres herangezogen werden.  
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denselben Gegenstand oder dasselbe Phänomen (das sozialgerichtliche Verfahren) angewen-
det werden, wird auch als Triangulation bezeichnet.41 Wir gehen dabei davon aus, dass die 
Kombination mehrerer Methoden und Datenquellen einen Gegenstand angemessener be-
schreiben kann als die Anwendung nur einer Methode oder das Heranziehen nur einer Quelle.  

Die „spannende“ Frage ist allerdings, wie man mit den Ergebnissen der verschiedenen Daten-
quellen und Erhebungen umgeht bzw. in welchem Verhältnis die verschiedenen Ergebnisse 
zueinander stehen. Hier gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: „Triangulation als kumula-
tive Validierung von Forschungsergebnissen und Triangulation als Ergänzung von Perspekti-
ven, die eine umfassendere Erfassung, Beschreibung und Erklärung eines Gegenstandsbe-
reichs ermöglichen“ (Kelle 1999, S. 8).  

Gemäß der Validierungsfunktion sollen durch Triangulation Fehlerquellen und Verzerrungen, 
die jede Methode für sich aufweist, vermieden werden. „Aus diesen Vorstellungen ergibt sich, 
dass Ergebnisse, die durch den Einsatz unterschiedlicher Methoden hervorgebracht werden, 
dann als valide bezeichnet werden, wenn sie in einem kongruenten Verhältnis zueinander ste-
hen, sich also weitgehend decken“ (Erzberger 1995, S. 38). Gegen die Validierungsfunktion 
der Triangulation ist vor allem eingewandt worden, dass die Ergebnisse unterschiedlicher Me-
thoden, insbesondere qualitativer und quantitativer Verfahren, gar nicht vergleichbar seien, da 
sie sich eben auf unterschiedliche Gegenstandsbereiche (oder Wirklichkeiten) beziehen, und 
dass es nicht nur eine objektive Wahrheit gibt, sondern verschiedene subjektive Wahrheiten.42 
Nach der anderen Sichtweise wird durch die Verwendung unterschiedlicher Methoden und 
Datenquellen vielmehr der Blick auf einen Gegenstand erweitert und ein tieferes Verständnis 
des Forschungsgegenstandes, ein umfassendes, facettenreiches Bild des untersuchten Reali-
tätsausschnittes erreicht. In diesem Sinne kann Triangulation, und so wird sie auch in diesem 
Gutachten eingesetzt, zu einer Verbreiterung der Erkenntnismöglichkeiten und einer ange-
messenen Abbildung des Gegenstandes führen. Die Ergebnisse der verschiedenen Methoden  

                                                 

41 „Triangulation beinhaltet die Einnahme unterschiedlicher Perspektiven auf einen untersuchten Ge-
genstand oder allgemeiner: bei der Beantwortung von Forschungsfragen. Diese Perspektiven kön-
nen in unterschiedlichen Methoden, die angewandt werden, und/oder unterschiedlichen gewählten 
theoretischen Zugängen konkretisiert werden, wobei beides wiederum miteinander in Zusammen-
hang steht bzw. verknüpft werden sollte. Weiterhin bezieht sie sich auf die Kombination unter-
schiedlicher Datensorten jeweils vor dem Hintergrund der auf die Daten jeweils eingenommenen 
theoretischen Perspektiven. Diese Perspektiven sollten so weit als möglich gleichberechtigt und 
gleichermaßen konsequent behandelt und umgesetzt werden. Gleichermaßen sollte durch die Tri-
angulation (etwa verschiedener Methoden oder verschiedener Datensorten) ein prinzipieller Er-
kenntniszuwachs möglich sein, dass also bspw. Erkenntnisse auf unterschiedlichen Ebenen gewon-
nen werden, die damit weiter reichen, als es mit einem Zugang möglich wäre“ (Flick 2004: 12). 

42 Vgl. z. B. Flick 1992, S. 17 f.; Kelle/Erzberger 2001, S. 94. 
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und Datenquellen müssen sich damit nicht notwendigerweise decken (kongruent sein), son-
dern sie verhalten sich komplementär zueinander.43 

                                                 

43 Neben kongruenten und komplementären Ergebnissen sind aber auch divergente Ergebnisse mög-
lich. Der Umgang mit solchen widersprüchlichen Ergebnissen stellt eine besondere Herausforde-
rung dar. „Solche Widersprüche können auf zwei unterschiedlichen Wegen gelöst werden: entwe-
der können sie zu berechtigten Zweifeln über die Validität der verwendeten Methoden führen; an-
dererseits können sie Zweifel an der Gültigkeit der bislang verwendeten Theorien erzeugen. In letz-
terem Fall haben widersprüchliche Ergebnisse die Funktion einer Falsifikation: Theoretische An-
nahmen, welche zuvor für unproblematisch gehalten wurden, müssen neu geprüft und ggf. revidiert 
werden“ (Prein et al. 1993, S. 33).  
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4. Befragung von Richterinnen und Richtern der Sozialgerichtsbarkeit 

4.1. Durchführung der Befragung und Rücklauf  

Die Fragebögen für die Hauptuntersuchung wurden ab Ende April 2007 an die jeweiligen Ge-
richte verschickt mit der Bitte, diese an die dort tätigen Richterinnen und Richter zu verteilen. 
Die Zahl der Fragebögen entsprach den Angaben zur Anzahl der in der Sozialgerichtsbarkeit 
tätigen Richterinnen und Richter, die dem Handbuch der Justiz 2006/2007 entnommen wor-
den waren. Schnell stellte sich heraus, dass die Zahlen aus dem Handbuch der Justiz 2006/ 
2007 nicht den neusten Stand widerspiegelten, was sich daran zeigte, dass viele Gerichte zu-
sätzliche Fragebögen anforderten. Um die für die Berechnung der Rücklaufquote wichtige 
Größe der Grundgesamtheit zu erhalten, wurden deshalb nachträglich alle Gerichte gebeten, 
auf einem Formblatt Angaben über die tatsächliche Zahl der dort tätigen Richterinnen und 
Richter zu machen. Dieses Formblatt wurde von fast allen Gerichten ausgefüllt zurückge-
schickt. Lediglich ca. 20 Gerichte machten keine Angaben. Bei diesen wurde unterstellt, dass 
sich die tatsächliche Zahl der Richter nicht von der im „Handbuch der Justiz“ ausgewiesenen 
Zahl unterscheidet. Ausgegangen waren wir (auf der Grundlage der jüngsten Rechtspflegesta-
tistik) von 1.222 Richtern in der Sozialgerichtsbarkeit. Im Handbuch der Justiz 2006/2007 
summiert sich die Zahl bereits auf 1.357 (+ 135). Tatsächlich wurden uns 1.518 Richter an 
Sozial- und Landessozialgerichten gemeldet (+ 161).  

Bis Mitte Juni 2007 wurden insgesamt 1.020 Fragebögen ausgefüllt zurückgeschickt, was ei-
ner sehr guten Rücklaufquote von über 67% entspricht.44 Dabei gibt es sowohl Unterschiede 
zwischen den Gerichtsarten als auch zwischen den Bundesländern (vgl. Tabelle 4.1). Am ge-
ringsten ist die Rücklaufquote mit 40,6% beim Landessozialgericht Hessen, am höchsten mit 
100% bei den Sozialgerichten in Mecklenburg-Vorpommern. 

                                                 

44 Wegen fehlender Werte bei einzelnen Fragen sind die Fallzahlen bei manchen Auswertungen nied-
riger als 1.020.  
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Tabelle 4.1: Rücklauf nach Gerichtsart und Bundesländern 
Sozialgerichte Zahl der Richter lt. 

eigener Erhebung 
Anteil Rich-
ter in % 

Rücklauf 
Fragebögen

Anteil Rück-
lauf in % 

Rücklauf-
Quote 

Baden-Württemberg 100 9,2 76 10,2 76,0
Bayern 147 13,5 107 14,3 72,8
Berlin 83 7,6 46 6,2 55,4
Brandenburg 40 3,7 34 4,6 85,0
Bremen 8 0,7 7 0,9 87,5
Hamburg 40 3,7 25 3,3 62,5
Hessen 73 6,7 40 5,3 54,8
Mecklenburg-Vorpommern 22 2,0 22 2,9 100,0
Niedersachsen 87 8,0 64 8,6 73,6
Nordrhein-Westfalen 220 20,2 129 17,2 58,6
Rheinland-Pfalz 45 4,1 41 5,5 91,1
Saarland 16 1,5 9 1,2 56,3
Sachsen  88 8,1 58 7,8 65,9
Sachsen-Anhalt 43 3,9 30 4,0 69,8
Schleswig-Holstein 37 3,4 25 3,3 67,6
Thüringen 41 3,8 30 4,0 73,2
Keine Angabe 5 0,7 
Summe: 1090 100,0 748 100,0 68,6

 
Landessozialgerichte Zahl der Richter lt. 

eigener Erhebung 
Anteil Rich-
ter in % 

Rücklauf 
Fragebögen

Anteil Rück-
lauf in % 

Rücklauf-
Quote 

Baden-Württemberg 49 11,4 38 14,0 77,6
Bayern 50 11,7 31 11,4 62,0
Berlin-Brandenburg 52 12,1 26 9,6 50,0
Hamburg 9 2,1 4 1,5 44,4
Hessen 32 7,5 13 4,8 40,6
Mecklenburg-Vorpommern 9 2,1 4 1,5 44,4
Niedersachsen-Bremen 48 11,2 29 10,7 60,4
Nordrhein-Westfalen 70 16,4 45 16,5 64,3
Rheinland-Pfalz 23 5,4 15 5,5 65,2
Saarland 12 2,8 10 3,7 83,3
Sachsen 23 5,4 20 7,4 87,0
Sachsen-Anhalt 20 4,7 14 5,1 70,0
Schleswig-Holstein 17 4,0 10 3,7 58,8
Thüringen 14 3,3 8 2,9 57,1
Keine Angabe 5 1,8 
  428 100,0 272 100,0 63,6
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Insgesamt Zahl der Richter lt. 
eigener Erhebung 

Anteil Rich-
ter in % 

Rücklauf 
Fragebögen

Anteil Rück-
lauf in % 

Rücklauf-
Quote  

Baden-Württemberg 149 9,8 114 11,2 76,5
Bayern 197 13,0 138 13,5 70,1
Berlin-Brandenburg 175 11,5 106 10,4 60,6
Hamburg 49 3,2 29 2,8 59,2
Hessen 105 6,9 53 5,2 50,5
Mecklenburg-Vorpommern 31 2,0 26 2,5 83,9
Niedersachsen-Bremen 143 9,4 100 9,8 69,9
Nordrhein-Westfalen 290 19,1 174 17,1 60,0
Rheinland-Pfalz 68 4,5 56 5,5 82,4
Saarland 28 1,8 19 1,9 67,9
Sachsen 111 7,3 78 7,6 70,3
Sachsen-Anhalt 63 4,2 44 4,3 69,8
Schleswig-Holstein 54 3,6 35 3,4 64,8
Thüringen 55 3,6 38 3,7 69,1
Keine Angabe 10 1,0 
  1518 100,0 1020 100,0 67,2

4.2. Struktur des Samples 

Bevor die Ergebnisse dargestellt werden, soll die Struktur des Samples etwas genauer be-
trachtet werden, also die Verteilung nach Gerichtsart, Bundesländern, Sachgebiet, Dauer der 
Tätigkeit in der Sozialgerichtsbarkeit und Berufserfahrung außerhalb der Sozialgerichtsbar-
keit.45  

Was zunächst die Verteilung nach Gerichtsart angeht, so kann Tabelle 4.1. entnommen wer-
den, dass 748 oder 73,3% der Richter, die den Fragebogen ausgefüllt zurückgeschickt haben, 
an einem Sozialgericht und 272 oder 26,7% an einem Landessozialgericht tätig sind. 

Differenziert nach Bundesländern46 stellen Richter aus Nordrhein-Westfalen mit 17% die 
größte Gruppe, gefolgt von Bayern mit 13,5% und Baden-Württemberg mit 11,2%, Berlin/ 
Brandenburg mit 10,4% und Bremen/Niedersachsen mit 9,8% (siehe erneut Tabelle 4.1.).  

Bei den Sachgebieten dominiert eindeutig der Bereich Rentenversicherung – über die Hälfte 
der befragten Richterinnen und Richter waren im letzten Jahr auf diesem Gebiet tätig. Fälle 
nach SGB II bearbeiten gut 40% der Richter, Angelegenheiten der Bundesagentur für Arbeit 
gut 30% (Tabelle 76 im Anhang zu Kapitel 4).47  

                                                 

45 Auf die Erhebung weiterer üblicherweise verwendeter soziologischer Hintergrundvariablen wie 
Geschlecht oder Alter wurde im Interesse eines hohen Rücklaufs verzichtet, denn im Expertenge-
spräch mit den Richtern wurde übereinstimmend die Meinung geäußert, dass eine zu differenzierte 
Abfrage persönlicher Merkmale die Antwortbereitschaft der Richterinnen und Richter senken wür-
de. 

46 Die Länder Berlin und Brandenburg sowie Bremen und Niedersachsen werden bei den nachfolgen-
den Analysen immer zusammengefasst, da eine differenzierte Darstellung nur für die Richter an 
Sozialgerichten möglich wäre. 

47 Fast alle Richter bearbeiten mehr als ein Sachgebiet, nämlich durchschnittlich 2,7. Richter aus Ba-
den-Württemberg bearbeiten mit 4 überdurchschnittlich viele, Richter in Sachsen mit 2 unterdurch-
schnittlich wenige Sachgebiete.  
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Betrachtet man die Dauer der Tätigkeit, so ist über die Hälfte der Richter bereits länger als 
zehn Jahre in der Sozialgerichtsbarkeit tätig, wobei der Anteil der Richter mit langer Berufs-
dauer bei den Landessozialgerichten mit über 75% deutlich höher ist (siehe Tabelle 74 im 
Anhang zu Kapitel 4). Richter mit kurzer Tätigkeitsdauer (unter 3 Jahre) sind überproportio-
nal häufig im Sachgebiet SGB II tätig.  

Schließlich hat ein großer Teil der Richter Berufserfahrung außerhalb der Sozialgerichtsbar-
keit gesammelt. Genauer gesagt waren etwa 10% der Richter vorher in der Verwaltungsge-
richtsbarkeit tätig, etwa 13% an einem anderen Gericht außer dem Verwaltungsgericht, 20% 
in der Anwaltschaft, gut 40% in einer Behörde und knapp 25% haben sonstige Berufserfah-
rung (Mehrfachnennungen waren möglich; siehe Tabelle 77 im Anhang zu Kapitel 4). Der 
Anteil der Richter mit Berufserfahrung in der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist bei Richtern an 
Landessozialgerichten doppelt so hoch wie bei Richtern an Sozialgerichten (Tabelle 75 im 
Anhang zu Kapitel 4). 

4.3. Ergebnisse  

4.3.1. Ursachen für den Anstieg der Klagen 

In Übereinstimmung mit der gerichtlichen Praxis geht der Gesetzentwurf davon aus, dass die 
Erhebung von Gerichtsgebühren das einzig wirksame und verfügbare Mittel sei, die Ein-
gangs- und Kostenflut der sozialgerichtlichen Verfahren zu bewältigen.48 Nur auf diesem 
Weg scheine es möglich, „die seit Jahren fortlaufend anwachsende Flut aussichtsloser, ange-
sichts der Gerichtskostenfreiheit aber gleichwohl angestrengter Gerichtsverfahren einzudäm-
men“. Ob und inwieweit ein empirisch überprüfbarer Zusammenhang zwischen der Gebüh-
renfreiheit und dem Klageaufkommen besteht und ob und inwieweit die Erhebung von Ge-
richtsgebühren ein Mittel zur Verringerung der Klageeingangszahlen sein kann, war sowohl 
in den Expertengesprächen als auch in der Richterbefragung ein zentrales Thema. 

4.3.1.1. Bedeutung einzelner Ursachen aus Sicht der Richter 

Im Folgenden sollen Annahmen und Erwartungen des Gesetzentwurfs auf der Grundlage der 
repräsentativen Richterbefragung überprüft werden. Welche Ursachen sind nach Meinung der 
Richter hauptsächlich für den Anstieg der Klagezahlen verantwortlich? Wird die Gebühren-
freiheit als eine „treibende Kraft“ angesehen? Den Richtern wurde hierzu ein Katalog von 17  

                                                 

48 BT-Drs. 16/1028, S. 8. 
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möglichen Ursachen für den Anstieg der Klagen vorgegeben.49 Für jede Ursache sollte ange-
kreuzt werden, ob die Befragten diese für gar nicht, in eher geringem Maße, in eher hohem 
Maße oder in sehr hohem Maße für zutreffend hielten.  

                                                 

49 Die Einzelursachen lassen sich fünf Oberkategorien zuordnen: (1) Anreize: „Aufgrund der Gebüh-
renfreiheit werden immer mehr erkennbar aussichtslose Gerichtsverfahren angestrengt.“ „Die Ge-
bührenfreiheit des sozialgerichtlichen Verfahrens ermutigt zum Klagen.“ „Die wachsende Verbrei-
tung von Rechtsschutzversicherungen ermutigt zum Klagen.“ „Das anwaltliche Gebührenrecht 
führt zu Klageerhebungen, wo auch außergerichtliche Einigungen möglich wären.“ „Die Verfüg-
barkeit von verbandlichem Rechtsschutz (z. B. DGB, VDK) ermutigt zum Klagen.“ (2) Sozialge-
setzgebung: „Die umfangreiche Sozialgesetzgebung hat zu einem Anstieg der Rechtsstreitigkeiten 
geführt.“ „Es werden immer mehr unbestimmte Rechtsbegriffe eingeführt, die einer gerichtlichen 
Klärung bedürfen.“ „Es werden immer mehr unklare Gesetze verabschiedet, die einer gerichtlichen 
Klärung bedürfen.“ (3) Mängel im Verwaltungs- und Widerspruchsverfahren: „Die Bescheide der 
Sozialleistungsträger im Verwaltungsverfahren werden weniger sorgfältig bearbeitet als früher.“ 
„Die Bescheide der Sozialleistungsträger im Widerspruchsverfahren sind häufig sachlich (unzurei-
chende Ermittlung) unzulänglich.“ „Die Bescheide der Sozialleistungsträger im Widerspruchsver-
fahren sind häufig rechtlich unzulänglich.“ „Die medizinischen Ermittlungen im Verwaltungs- und 
Widerspruchsverfahren werden als unzulänglich angesehen.“ (4) Kommunikation zwischen Behör-
de und Bürger: „Die Betroffenen fühlen sich von den Sozialleistungsträgern nicht ernst genom-
men.“ „Die Betroffenen haben kein Vertrauen mehr in eine sachlich und rechtlich richtige Ent-
scheidungspraxis der Sozialleistungsträger.“ „Die Betroffenen sind mit der Sozialgesetzgebung un-
zufrieden.“ (5) Bedeutung von Sozialleistungen und Aktivitäten der Betroffenen: „Die existenzielle 
Bedeutung von Sozialleistungen für die Betroffenen ist größer geworden.“ „Die Betroffenen sind 
(z. B. durch das Internet) besser über Rechtsfragen und die Verwaltungspraxis informiert als frü-
her.“ 
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Schaubild 4.1: Ursachen für die Zunahme der Klagen aus Sicht der Richter (Anteil „trifft in 
eher hohem Maße zu“ und „trifft in sehr hohem Maße zu“ zusammen) 

Insgesamt gesehen gibt es aus Sicht der Richter vielfältige Ursachen für den Anstieg der Kla-
gezahlen (Schaubild 4.1). Als Hauptursachen (jeweils über 80% Zustimmung)50 wurden dabei 
genannt die größer gewordene existenzielle Bedeutung von Sozialleistungen, die umfangrei-
che Sozialgesetzgebung, unklare Gesetze sowie die Unzufriedenheit der Betroffenen mit der 
Sozialgesetzgebung.  

Immerhin knapp drei Viertel der Befragten sind der Meinung, dass die Gebührenfreiheit zum 
Klagen ermutige, und etwa 57% meinen, dass die Gebührenfreiheit aussichtslose Verfahren 
begünstige.51 

Gut bzw. knapp 60% machen daneben mangelndes Vertrauen in die Entscheidungspraxis der 
Behörden, den durch das Internet erweiterten Informationsstand der Betroffenen, die wach-

                                                 

50 Als Zustimmung wurde gewertet, wenn entweder die Kategorie „trifft in eher hohem Maße zu“  
oder „trifft in sehr hohem Maße zu“ angekreuzt wurde. Die Mittelwerte auf der Skala von 1 („trifft 
gar nicht zu“) bis 4 („trifft in sehr hohem Maße zu“) für die einzelnen Ursachen sind in Schaubild 1 
im Anhang zu Kapitel 4 abgebildet. 

51 Diese recht hohen Werte waren nach dem Ergebnis des Expertengesprächs mit den Richtern nicht 
unbedingt zu erwarten, was die Notwendigkeit unterstreicht, im Sinne der Triangulation verschie-
dene Datenquellen und Methoden auf denselben Gegenstand anzuwenden. 
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sende Verbreitung von Rechtsschutzversicherungen sowie unbestimmte Rechtsbegriffe für die 
Zunahme der Klagen verantwortlich und knapp 55% sind der Auffassung, dass sich die Be-
troffenen von den Sozialleistungsträgern nicht ernst genommen fühlen.  

Für immerhin etwa 40% tragen die mangelnde Sorgfalt bei der Erstellung von Bescheiden im 
Verwaltungsverfahren, die sachliche Unzulänglichkeit von Bescheiden im Widerspruchsver-
fahren und als unzulänglich angesehene medizinischen Ermittlungen entscheidend zur Zu-
nahme der Klagen bei. 

Schließlich meint etwa ein Drittel der Befragten, dass die Verfügbarkeit von verbandlichem 
Rechtsschutz, das anwaltliche Gebührenrecht oder rechtliche Unzulänglichkeiten im Wider-
spruchsverfahren in eher oder in sehr hohem Maße zum Anstieg der Klagen beigetragen habe. 

4.3.1.2. Einflussfaktoren auf die Einschätzung der Ursachen 

Die Bedeutung, die den verschiedenen Ursachen zugeschrieben wird, unterscheidet sich nach 
Gerichtsart, Dauer der Tätigkeit in der Sozialgerichtsbarkeit, Erfahrungen außerhalb der Sozi-
algerichtsbarkeit, Sachgebiet52 und Bundesland. Diese Befunde haben einerseits rechtssozio-
logische Bedeutung, insoweit sie aufzeigen können, dass bestimmte Richtergruppen, z. B. Be-
rufsanfänger, eine andere Einschätzung haben als ältere.53 Andererseits können sie Hinweise 
auf bereichsspezifische Entwicklungen liefern, also etwa aufzeigen, ob die Gründe für die 
Zunahme der Klagen in allen Sachgebieten oder Instanzen identisch eingeschätzt werden. Die 
Ergebnisse der bivariaten Analysen sollen hier nicht im Einzelnen dargestellt werden (vgl. 
dazu die Tabellen 1 bis 6 im Anhang zu Kapitel 4).54 Bei multivariater Betrachtung, d. h. un-
ter Kontrolle der jeweils anderen Merkmale, zeigen sich in den verschiedenen Ursachengrup- 

                                                 

52 In den verschiedenen Expertengesprächen wurde mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass es starke 
Unterschiede zwischen einzelnen Sachgebieten gebe in Hinblick auf die Zunahme der Klagen und 
die möglichen Ursachen hierfür. Um den Fragebogen nicht zu überfrachten, mussten wir jedoch 
davon absehen, bei den verschiedenen Einschätzungsfragen nach Rechtsgebieten zu differenzieren. 
Wir haben die Richter allerdings gefragt, in welchem Sachgebiet sie tätig sind, so dass geprüft 
werden kann, ob sich die Antworten nach Sachgebieten unterscheiden. Dabei ist allerdings zu be-
rücksichtigen, dass Mehrfachnennungen zugelassen waren, da ein Richter, wie bereits erwähnt, für 
mehrere Rechtsgebiete zuständig sein kann. Außerdem kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 
Richterinnen und Richter von vornherein versucht haben, „übergreifend“ zu antworten, also über 
den „Tellerrand“ ihres Gebietes hinwegzusehen, nicht zuletzt, da sie bei Frage 1 im Fragebogen 
hierzu von uns auch explizit aufgefordert worden waren.  

53 Wie erwähnt, ist das Spektrum soziologischer Hintergrundvariablen begrenzt, weil im Interesse ei-
nes hohen Rücklaufs auf die Erhebung üblicherweise berücksichtigter Variablen wie Geschlecht 
oder (Lebens-)Alter verzichtet werden musste. 

54 Im Unterschied zu der im Textteil gewählten Darstellungsweise – Prozentanteile – werden dort in 
der Regel die Mittelwerte auf der Skala von 1 („trifft gar nicht zu“) bis 4 („trifft in sehr hohem Ma-
ße zu“) verglichen. 
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pen die folgenden signifikanten Effekte (Tabelle 7 im Anhang zu Kapitel 4).55 

(1) „Anreize“  

Betrachten wir zunächst die Ursachen, die unter die Oberkategorie „Anreize“ fallen: 

Einen überdurchschnittlich hohen Grad der Zustimmung, dass die Gebührenfreiheit zu aus-
sichtslosen Verfahren ermutigt, findet man bei Richtern mit Sachgebiet Rentenversicherung, 
ehemaligen Verwaltungsrichtern sowie Richtern aus Bayern, dem Saarland und Sachsen. 
Hierbei handelt es sich um dieselben Gruppen, die über einen hohen Anteil aussichtsloser 
Klagen im Jahre 2006 oder eine Zunahme aussichtsloser Klagen in den letzten Jahren berich-
ten (siehe 4.3.2). Hessische Richter und Richter aus Sachsen-Anhalt sowie solche, die im 
Sachgebiet Vertragsarztangelegenheiten tätig sind, halten diese Ursache dagegen in geringe-
rem Maße für relevant. Letzteres ist insoweit bemerkenswert, als in diesem Rechtsgebiet seit 
2002 Gebühren erhoben werden. Zwischen Richtern an Sozial- und Landessozialgerichten 
gibt es in dieser Frage keine signifikanten Unterschiede.  

Ähnliche Zusammenhänge zeigen sich bei der Frage, ob die Gebührenfreiheit zum Klagen 
ermutigt. Hier gibt es eine überdurchschnittlich hohe Zustimmung bei ehemaligen Verwal-
tungsrichtern und Richtern aus Bayern und Sachsen. Richter, die Angelegenheiten der Bun-
desagentur für Arbeit und Vertragsarztangelegenheiten bearbeiten, stimmen dagegen weniger 
stark zu, ebenso wie Richter aus Hamburg, Hessen, Sachsen-Anhalt und Bremen/Niedersach-
sen. 

Einen klageförderlichen Einfluss von Rechtsschutzversicherungen sehen insbesondere Richter 
mit langjähriger Berufserfahrung, Richter aus dem Saarland, sowie solche, die die Bereiche 
Unfall- und Rentenversicherung und Verfahren nach SGB IX bearbeiten. Ein geringeres Maß 

                                                 

55 Eine Erläuterung der verwendeten Methoden und Verfahren findet sich im Anhang zu Kapitel 4. 
In den multivariaten Regressionsmodellen, bei denen der Einfluss der unabhängigen Variablen un-
tereinander herausgerechnet wird, sind häufig weniger signifikante Effekte für die Sachgebiete 
festzustellen als bei bivariater Betrachtung. Dies ist darauf zurückzuführen, dass viele Richter meh-
rere Sachgebiete bearbeiten. Besonders hoch ist die Überschneidung zwischen Krankenversiche-
rung und Pflegeversicherung, Rentenversicherung und Zusatzversorgung, Angelegenheiten der BA 
und SGB II, SGB II und SGB XII sowie Versorgungsrecht und SGB IX. Darüber hängen auch die 
Tätigkeitsdauer und die Instanz stark zusammen, da an LSGs, wie erwähnt, eher Richter mit länge-
rer Berufsdauer vertreten sind. Bei bivariater Betrachtung können Unterschiede zwischen zwei 
Rechtsgebieten, z. B. Angelegenheiten der BA und SGB II, verdeckt werden. Um ein Beispiel zu 
nennen: Bei der Aussage, dass die Bescheide im Verwaltungsverfahren wenig sorgfältig sind, zeigt 
sich bivariat sowohl eine signifikant höhere Zustimmung bei Richtern mit Sachgebiet BA als auch 
bei solchen mit Sachgebiet SGB II. Tatsächlich werden die Bescheide aber nur im Bereich SGB II 
überdurchschnittlich häufig als wenig sorgfältig bewertet. Die scheinbar höhere Zustimmung auch 
im Sachgebiet BA kommt dadurch zustande, dass viele Richter sowohl Angelegenheiten der BA als 
auch Fälle nach SGB II bearbeiten. Richter, die nur Angelegenheiten der BA (und nicht zugleich 
SGB II-Fälle) bearbeiten, halten Mängel im Verwaltungsverfahren unterdurchschnittlich häufig für 
relevant. Dass medizinische Ermittlungen häufig als unzulänglich angesehen werden, wird bei bi-
variater Betrachtung in den Sachgebieten Krankenversicherung und Pflegeversicherung überdurch-
schnittlich häufig gesagt. Im multivariaten Modell gibt es nur einen signifikanten positiven Effekt 
für Krankenversicherung. Der Grund ist auch hier, dass viele Richter sowohl für den Bereich Kran-
kenversicherung als auch Pflegeversicherung zuständig sind und dadurch die eher durchschnittliche 
Zustimmung im Bereich der Pflegeversicherung überdeckt wird. 
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an Zustimmung findet man bei Richtern im Bereich SGB II, in dem vermutlich nur wenige 
Betroffene eine Rechtsschutzversicherung haben, sowie solchen aus Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Bremen/Niedersachsen.  

Richter im Bereich SGB IX, also einem Bereich, in dem Sozialverbände traditionell großen 
Einfluss haben, sowie Richter, die aus der Verwaltungsgerichtsbarkeit kommen, und Richter 
aus Thüringen sind auch in stärkerem Maße der Meinung, dass der verbandliche Rechtsschutz 
die Klagebereitschaft erhöht. Ein geringeres Maß an Zustimmung findet man dagegen bei 
Richtern mit den Sachgebieten Vertragsarztangelegenheiten, Zusatzversorgung und Angele-
genheiten der BA sowie solchen aus Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, NRW und Bre-
men/Niedersachsen.  

In Hinblick auf das anwaltliche Gebührenrecht zeigen sich dagegen nur wenige signifikante 
Unterschiede: Richter an Landessozialgerichten, im Bereich Vertragsarztangelegenheiten und 
aus Hamburg halten diese Ursache in geringerem Maße für wichtig.56  

(2) „Sozialgesetzgebung“ 

Gehen wir nun über zu der Gruppe von Ursachen, die auf die Bedeutung der „Sozialgesetzge-
bung“ zielen:  

Richter, die SGB II-Fälle bearbeiten, machen besonders häufig die umfangreiche Sozialge-
setzgebung, unklare Gesetze und unbestimmte Rechtsbegriffe für den Anstieg der Klagezahlen 
verantwortlich. Darüber hinaus sind sie auch in stärkerem Maße der Meinung, dass die Be-
troffenen mit der Sozialgesetzgebung unzufrieden seien. Die umfangreiche Sozialgesetzge-
bung wird auch in hohem Maße von Richtern mit langer Tätigkeitsdauer als klageförderlich 
angesehen, während Richter, die für den Bereich Krankenversicherung und Unfallversiche-
rung zuständig sind, sowie Richter aus Hamburg die Bedeutung dieser Ursache geringer ein-
schätzen. Unbestimmte Rechtsbegriffe werden auch von Richtern aus dem Saarland sowie  
ebenfalls Richtern mit längerer Tätigkeitsdauer und mit Sachgebiet Vertragsarztangelegenhei-
ten in hohem Maße als klageförderlich benannt, in geringerem Maße dagegen von Richtern, 
die das Sachgebiet Krankenversicherung bearbeiten. Unklare Gesetze werden auch in NRW, 
Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin/Brandenburg und 
Bremen/Niedersachsen sowie von Richtern mit über zehnjähriger Berufserfahrung besonders 
häufig als (Mit-)Ursache für den Klageanstieg ausgemacht, während Richter mit Erfahrung in 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit dies eher nicht so sehen. 

                                                 

56 Bei dieser Ursache ist zu berücksichtigen, dass sich ein Fünftel der Befragten keine Einschätzung 
zutraut.  
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(3) Mängel im Verwaltungs- und Widerspruchsverfahren 

Welche Unterschiede zeigen sich bei den Ursachen, die unter den Oberbegriff „Mängel im 
Verwaltungs- und Widerspruchsverfahren“ subsumiert werden können?  

Richter mit SGB II-Fällen machen nicht nur, wie gezeigt, in besonders starkem Maße die So-
zialgesetzgebung für den Klageanstieg verantwortlich. Sie sehen auch in besonderem Maße 
die mangelnde Sorgfalt von Verwaltungsbescheiden sowie sachlich und/oder rechtlich unzu-
längliche Bescheide im Widerspruchsverfahren als Ursache für den Anstieg der Klagen an.57 
Bei Richtern, die das Sachgebiet Unfall- und Rentenversicherung bearbeiten sowie bei Rich-
tern am LSG ist dies dagegen seltener der Fall. Dieses Ergebnis deckt sich mit den Beobach-
tungen der Richter und Prozessvertreter in den Expertengesprächen. Auch in den Bundeslän-
dern Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen 
und insbesondere Schleswig-Holstein wird die Bedeutung dieser Ursachen geringer einge-
schätzt.58  

Dass medizinische Ermittlungen als unzulänglich angesehen werden, meinen vor allem Rich-
ter mit den Sachgebieten Krankenversicherung und SGB IX. Eine geringere Zustimmung fin-
det man bei Richtern mit Sachgebiet Rentenversicherung und SGB II sowie solchen aus Bay-
ern, Schleswig-Holstein und Berlin/Brandenburg.59 

Es gibt also möglicherweise spezifische Organisationsmerkmale von Behörden und Sozial-
leistungsträgern, die sich in je nach Rechtsgebiet unterschiedlich hohen Klagezahlen oder ei-
nem unterschiedlich hohen Anstieg der Klagezahlen widerspiegeln. Sofern das Verwaltungs- 
und Widerspruchsverfahren in einzelnen Rechtsgebieten – d. h. vornehmlich im SGB II – tat-
sächlich Mängel aufweist und diese vor Gericht festgestellt werden, könnte auch die Erfolgs-
quote der Kläger in diesen Bereichen höher und der Anteil aussichtsloser Klagen geringer 
sein. Dass Mängel im Verwaltungsverfahren von Richtern der zweiten Instanz als weniger 

                                                 

57 Wie bereits erwähnt, zeigt sich bei bivariater Betrachtung auch eine höhere Zustimmung im Sach-
gebiet SGB III, daneben auch im Bereich SGB XII. Die hohen Werte für SGB III und SGB XII 
kommen aber nur dadurch zustande, dass Richter in den Bereichen SGB III und SGB XII häufig 
zugleich auch für SGB II zuständig sind. Richter, die nur für SGB XII bzw. Angelegenheiten der 
BA zuständig sind (und nicht zugleich auch für SGB II) stimmen den Aussagen, die sich auf die 
mangelnde Qualität der Bescheide im Verwaltungs- und Widerspruchsverfahren beziehen, in deut-
lich geringerem Maße zu als Richter, die nur SGB II bearbeiten (und nicht zugleich SGB III oder 
SGB XII). Entsprechend zeigt sich im multivariaten Modell nur noch ein signifikant positiver Ein-
fluss für das Sachgebiet SGB II.  

58 Bei der Ursache „Bescheide im Widerspruchsverfahren rechtlich unzulänglich“ zeigen sich aller-
dings weniger signifikante Effekte als bei „Verwaltungsbescheide wenig sorgfältig“ und „Beschei-
de im Widerspruchsverfahren sachlich unzulänglich“. 

59 Bei bivariater Betrachtung zeigt sich auch im Bereich Pflegeversicherung eine höhere Zustimmung 
zu dieser Aussage. Tatsächlich schätzen Richter, die nur Pflegeversicherung bearbeiten (und nicht 
zugleich Krankenversicherung), die Bedeutung der Ursache „Unzulänglichkeit der medizinischen 
Ermittlungen“ geringer ein (nämlich etwa so wie im Gesamtdurchschnitt aller Fälle) als Richter, 
die nur Krankenversicherung (und nicht zugleich Pflegeversicherung) bearbeiten. Die vermeintlich 
höhere Zustimmung auch im Bereich Pflegeversicherung kommt dadurch zustande, dass viele 
Richter sowohl Krankenversicherung als auch Pflegeversicherung bearbeiten. Im multivariaten 
Modell zeigt sich deshalb nur ein positiver Effekt für Krankenversicherung.  
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wichtig angesehen werden, könnte ein Hinweis darauf sein, dass Verfahren, die durch Ver-
waltungsmängel induziert sind, häufig bereits in der ersten Instanz gewonnen werden.60  

(4) Kommunikation zwischen Behörde und Bürger 

Auch bei den Ursachen, die auf die „Kommunikation zwischen Behörde und Bürger“ zielen, 
zeigen sich Unterschiede zwischen den verschiedenen Richtergruppen:  

Dass die Betroffenen kein Vertrauen mehr in die Entscheidungspraxis der Behörden haben, 
wird in geringerem Maße von Richtern am Landessozialgericht sowie solchen aus Hamburg, 
NRW, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Schleswig-Holstein und Bremen/Niedersachsen ange-
nommen. Richter mit SGB II-Fällen und Richter aus Thüringen sind in höherem Maße der 
Meinung, dass die Betroffenen sich von den Behörden nicht ernst genommen fühlen, während 
diese Meinung von Richtern, die für Angelegenheiten der BA zuständig sind, Richtern an 
LSG, mit langjähriger Berufserfahrung und solchen aus Rheinland-Pfalz und Bremen/Nieder-
sachsen eher nicht geteilt wird. Das unterschiedliche Antwortverhalten von Richtern mit SGB 
II-Fällen und solchen, die Angelegenheiten der Bundesagentur für Arbeit bearbeiten, spiegelt 
möglicherweise unterschiedliche „Behördenkulturen“ in den alten (SGB III) und neuen (SGB 
II) Rechtsgebieten wider, die sich in einer unterschiedlichen Entwicklung der Klagezahlen 
niederschlagen.  

(5) „Bedeutung von Sozialleistungen“ und „Aktivitäten der Betroffenen“ 

Betrachten wir abschließend die beiden Ursachen, die die Bedeutung von Sozialleistungen 
und Aktivitäten der Betroffenen thematisieren:  

Dass die existenzielle Bedeutung von Sozialleistungen größer geworden ist, wird seltener von 
Richtern aus der Verwaltungsgerichtsbarkeit und mit Sachgebiet Versorgungsrecht als Ursa-
che für den Klageanstieg angesehen.61 Schließlich meinen vor allem Richter mit den Sachge-
bieten SGB II und XII sowie Richter aus Schleswig-Holstein, dass die Betroffenen besser in-
formiert seien.62 Richter an Landessozialgerichten und mit längerer Tätigkeitsdauer, Richter 

                                                 

60 Tatsächlich ist die Erfolgsquote bei Widersprüchen und bei Klagen im Bereich SGB II vergleichs-
weise hoch (siehe genauer Kapitel 6). 

61 Das multivariate Modell ist nicht signifikant, was darauf zurückzuführen sein dürfte, dass es bei 
dieser Frage eine sehr hohe Zustimmung gab (trifft in eher hohem Maße zu: 46,1%, trifft in sehr 
hohem Maße zu: 41,8%.) und kaum ablehnende Antworten. In Übereinstimmung mit den bivaria-
ten Ergebnissen schätzen Richter mit Erfahrung in der Verwaltungsgerichtsbarkeit, daneben auch 
mit den Rechtsgebieten Versorgungsrecht, Krankenversicherung, Vertragsarztangelegenheiten und 
SGB IX den Anteil existenziell sehr wichtiger Klagen auf unterdurchschnittliche 20-23%. Richter 
mit Sachgebiet Rentenversicherung schätzen den Anteil existenziell sehr wichtiger Klagen dagegen 
auf überdurchschnittliche 33% und damit ähnlich hoch wie Richter in den Sachgebieten SGB II 
und Zusatzversorgung (Tabellen 78-82 im Anhang zu Kapitel 4).  

62 Bei bivariater Betrachtung zeigt sich auch eine höhere Zustimmung für den Bereich Angelegenhei-
ten der BA. Auch hierbei handelt es sich wiederum um einen „Scheineffekt“, der nur dadurch zu-
stande kommt, dass Richter mit SGB III, die dieser Aussage stark zustimmen, häufig auch für den 
Bereich SGB II zuständig sind. Richter, die nur SGB III-Fälle bearbeiten (und keine SGB II-Fälle), 
sind seltener der Meinung, dass die Betroffenen besser informiert sind als Richter mit SGB II-
Fällen. 
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mit Sachgebiet Unfallversicherung sowie aus Hamburg und Sachsen sehen diese Ursache da-
gegen in geringerem Umfang als wichtig für den Klageanstieg an.  

4.3.1.3. Zusammenfassung 

Aus Sicht der befragten Richter spielen somit vielfältige Ursachen für den Anstieg der Klage-
zahlen eine Rolle, wobei die gestiegene existenzielle Bedeutung von Sozialleistungen und die 
umfangreiche Sozialgesetzgebung mit deutlich über 80% besonders hohe Zustimmung erhal-
ten. Fast drei Viertel der Richter halten allerdings die Gebührenfreiheit für eine treibende 
Kraft und etwa 60% stimmen in eher oder sehr hohem Maße zu, dass die Gebührenfreiheit 
aussichtslose Verfahren fördert. Darüber hinaus haben aus Sicht der Richter auch Mängel im 
Verwaltungs- und Widerspruchsverfahren und Kommunikationsmängel zwischen Behörden 
und Bürger eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für den Anstieg der Klagezahlen, beson-
ders ausgeprägt in einigen Rechtsgebieten.  

Zwischen der ersten und zweiten Instanz gibt es deutliche Unterschiede im Hinblick auf die 
Einschätzung der Ursachen für den Anstieg der Klagen. Zwar sind Richter an Landessozialge-
richten nicht signifikant häufiger als Richter an Sozialgerichten der Auffassung, dass die Ge-
bührenfreiheit zu aussichtslosen Klagen geführt habe. Sie sind jedoch in geringerem Maße der 
Meinung, dass die Zunahme der Klagen darauf zurückzuführen ist, dass Betroffene sich nicht 
ernst genommen fühlen, kein Vertrauen in die Entscheidungspraxis der Behörden haben und 
besser informiert sind. Auch Mängel im Verwaltungsverfahren werden von Richtern an Lan-
dessozialgerichten seltener als Ursache für den Anstieg der Klagen ausgemacht als bei den 
Richtern der ersten Instanz. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass Verfahren, die durch 
wenig sorgfältige oder sachlich unzulängliche Bescheide der Verwaltungen und Wider-
spruchsstellen oder Kommunikationsprobleme zwischen Behörden und Bürgern induziert sind 
(und die im Übrigen recht häufig im Bereich SGB II angesiedelt sind), seltener in die zweite 
Instanz gehen. Vielleicht werden aber auch Richter an Sozialgerichten, wegen der größeren 
zeitlichen Nähe, stärker mit solchen Kommunikationsproblemen konfrontiert, weil die 
(schlechten) Erfahrungen der Kläger hier noch „frisch“ sind und entsprechend stärker einge-
bracht werden.  

Auch ehemalige Verwaltungsrichter, also Richter mit Erfahrungen in einem Rechtsgebiet, in 
dem keine Gebührenfreiheit besteht, schätzen die Ursachen für den Anstieg der Klagezahlen 
anders ein als Richter ohne diesen Erfahrungshintergrund. Insbesondere machen sie seltener 
unklare Gesetze für die Anstieg der Klagen verantwortlich, signifikant häufiger dagegen die 
Gebührenfreiheit und den verbandlichen Rechtsschutz.  

In den verschiedenen Rechtsgebieten werden die Ursachen für den Anstieg der Klagen eben-
falls unterschiedlich bewertet. Dass die Gebührenfreiheit zu (aussichtslosen) Klagen ermutigt, 
wird eher von Richtern mit Sachgebiet Rentenversicherung angenommen, seltener dagegen 
von Richtern im Bereich Vertragsarztangelegenheiten und Angelegenheiten der BA. Rechts-
schutzversicherungen werden als treibende Kraft vor allem in den Bereichen Unfallversiche-
rung, Rentenversicherung und SGB IX ausgemacht. Richter mit SGB IX-Fällen sehen darüber 
hinaus den verbandlichen Rechtsschutz als klageförderlich an. Mängel im Verwaltungs- und 
Widerspruchsverfahren spielen offenbar insbesondere im Bereich des SGB II eine Rolle, sel-
tener dagegen in der Unfallversicherung und der Rentenversicherung. Richter, die SGB II-
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Fälle bearbeiten, machen auch besonders häufig die umfangreiche Sozialgesetzgebung, unkla-
re Gesetze und unbestimmte Rechtsbegriffe für den Anstieg der Klagen verantwortlich. 

Darüber hinaus gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern, die auch bei 
multivariater Betrachtung bestehen bleiben. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern 
lassen sich dabei auch nicht auf einfache Muster (etwa Ost versus West oder Nord versus 
Süd) zurückführen. Vielmehr gibt es sowohl innerhalb der neuen als auch der alten Bundes-
länder zum Teil deutliche Unterschiede. So wird etwa die Frage, ob die Gebührenfreiheit aus-
sichtslose Verfahren fördert, von Richtern aus Bayern, dem Saarland und Sachsen in hohem 
Maße bejaht, während Richter aus Hessen und Sachsen-Anhalt diese Auffassung eher ableh-
nen. Mängel im Verwaltungsverfahren werden in einigen Bundesländern (so Bayern, Meck-
lenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Schleswig-Hol-
stein) als weniger wichtig für den Klageanstieg angesehen als z. B. in Baden-Württemberg.  

4.3.2. Aussichtslose Klagen 

Als Begründung für die Einführung von Gebühren im sozialgerichtlichen Verfahren wird ins-
besondere die Zunahme offensichtlich aussichtsloser Klagen angeführt. Die Richter wurden 
deshalb auch gefragt, wie hoch sie den Anteil „von Anfang an aussichtsloser Klagen“ in ih-
rem Arbeitsbereich schätzen.  

Knapp 44% hatten es mit maximal 5% von Anfang an aussichtslosen Klagen zu tun; für gut 
74% der Befragten lag der Anteil der von Anfang an aussichtslosen Klagen bezogen auf alle 
Klageeingänge im Jahre 2006 bei maximal 10% (Schaubild 4.2). Knapp 23% der befragten 
Richter schätzen den Anteil von Anfang an aussichtsloser Klagen auf über 10%. Der Rest 
kann keine Angabe machen. Darüber hinaus sehen gut 30% eine Zunahme aussichtsloser 
Klagen in den letzten Jahren, wobei sich allerdings ein hoher Anteil kein Urteil zutraut 
(Schaubild 4.3).  

Schaubild 4.2: Geschätzter Anteil von Anfang an aussichtsloser Klagen/Berufungen im Jahre 
2006 (Prozent) 
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Schaubild 4.3: Zunahme des Anteils von Anfang an aussichtsloser Klagen/Berufungen (Pro-
zent) 

Es besteht ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem geschätzten Anteil aussichtsloser 
Klagen und der Aussage, dass aufgrund der Gebührenfreiheit immer mehr aussichtslose Ver-
fahren angestrengt werden. Über 30% der Richter, die dieser Aussage in sehr hohem oder  
eher hohem Maße zugestimmt haben, sagen, dass der Anteil der von vornherein aussichtslo-
sen Klagen im letzten Jahr über 10% gelegen habe. Von denen, die diese Ursache für gar 
nicht oder in geringem Maße für zutreffend halten, sind dies nur 7% (Tabelle 8 im Anhang zu 
Kapitel 4).63 

Darüber hinaus zeigen sich auch bei der Frage nach dem Anteil aussichtsloser Verfahren Un-
terschiede nach Gerichtsart, Sachgebiet, beruflichem Hintergrund und Bundesland.64 Beru-
fungsverfahren werden in Hinblick auf die „Aussichtslosigkeit“ offenbar kritischer beurteilt 
als Klagen vor den Sozialgerichten: So sagen von den Richtern der zweiten Instanz mehr als 
doppelt so viele wie bei denen der ersten Instanz (37,7% gegenüber 16,8%), dass der Anteil 
aussichtsloser Verfahren im letzten Jahr über 10% lag.65 Auch von den ehemaligen Verwal-
tungsrichtern schätzen überdurchschnittlich viele (nämlich fast 35%) den Anteil der von An-
fang an aussichtslosen Klagen auf über 10%. Signifikant höhere Anteile aussichtsloser Ver-
fahren werden darüber hinaus auch von Richtern mit den Sachgebieten Unfallversicherung 

                                                 

63 Umgekehrt stimmen von denen, die den Anteil aussichtsloser Klagen auf über 10% beziffern, 87% 
in eher oder sehr hohem Maße zu, dass die Gebührenfreiheit aussichtslose Verfahren begünstigt. 
Von denen, die den Anteil aussichtsloser Klagen auf unter 10% schätzen, sind es nur 51%.  

64 Vgl. Tabellen 9-15 im Anhang zu Kapitel 4. 
65 An dieser Stelle ist aber nochmals daran zu erinnern, dass Richter an Landessozialgerichten nicht 

signifikant häufiger der Auffassung sind, dass die Gebührenfreiheit zu aussichtslosen Klagen ge-
führt habe. 
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und Angelegenheiten der BA genannt sowie von Richtern aus Bayern, dem Saarland, Sach-
sen, Berlin/Brandenburg und Bremen/Niedersachsen.66 Richter mit Sachgebiet Vertragsarzt-
angelegenheiten schätzen den Anteil aussichtsloser Verfahren dagegen niedriger ein.67 

Schaubild 4.4: Geschätzter Anteil von Klagen/Berufungen, bei denen sich die Aussichtslosig-
keit erst während des Verfahrens herausstellte (Prozent) 
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Wie sich bereits beim Expertengespräch mit den Richtern andeutete, lässt sich die Aussichts-
losigkeit eines Verfahrens häufig nicht am Anfang erkennen, sondern ergibt sich erst im Lau-
fe des Verfahrens, etwa durch zusätzliche Ermittlungen. Insoweit wird der Anteil der Klagen, 
bei denen sich die Aussichtslosigkeit erst während des Verfahrens herausstellt, von den be-
fragten Richtern deutlich höher eingeschätzt als der Anteil der von Anfang an aussichtslosen 
Klagen (Schaubild 4.4).  

Zusammenfassend gesagt ist der Anteil der von Anfang an aussichtslosen Klagen nach Mei-
nung der Richter relativ gering. Nur knapp jeder vierte Richter meint, dass mehr als 10% aller 
neu eingegangenen Klagen von Anfang an aussichtslos sind. In einigen Rechtsgebieten (Un-
fallversicherung, Angelegenheiten der BA), mehreren Bundesländern (Bayern, Saarland, 

                                                 

66 Bei bivariater Betrachtung schätzen auch Richter mit über zehnjähriger Berufserfahrung den Anteil 
aussichtsloser Klagen etwas höher ein als Kollegen mit kürzerer Tätigkeitsdauer. Berufsanfänger 
mit einer Tätigkeitsdauer unter einem Jahr schätzen den Anteil aussichtsloser Klagen besonders 
niedrig ein. Beurteilt bei den Richtern mit einer sozialgerichtlichen Berufserfahrung von unter ei-
nem Jahr nur jeder Zehnte über 10% der Klagen als von Anfang an offensichtlich aussichtslos, so 
ist es bei denjenigen mit über zehnjähriger Berufserfahrung schon jeder Vierte. Ein Grund hierfür 
dürfte darin liegen, dass es Berufsanfängern weniger leicht fällt, Klagen von Beginn an als offen-
sichtlich aussichtslos zu beurteilen, was sich auch dadurch belegen lässt, dass 16,7% der berufsun-
erfahrenen Richter den Anteil der von Anfang an offensichtlich aussichtslosen Klagen nicht beur-
teilen konnten, während es bei allen Richter im Durchschnitt lediglich 2,6% waren. Im multivaria-
ten Modell ist der Einfluss der Tätigkeitsdauer jedoch nicht signifikant. 

67 Dieser Effekt ist erst im multivariaten Modell schwach signifikant. 
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Saarland, Berlin-Brandenburg und Bremen/Niedersachsen) sowie in der zweiten Instanz sind 
aussichtslose Klagen nach Auskunft der Richter allerdings überproportional häufig anzutref-
fen. 

4.3.3. Untätigkeitsklagen 

Bei den Expertengesprächen wurde vor allem von Seiten der Prozessvertreter darauf hinge-
wiesen, dass ein Teil des Anstiegs der Klagen auch auf Untätigkeitsklagen zurückgeführt 
werden kann. Im Folgenden soll geprüft werden, wieweit diese Einschätzung von den Rich-
tern geteilt wird. 

Schaubild 4.5: Geschätzter Anteil von Untätigkeitsklagen (nur Richter an Sozialgerichten, 
Prozent) 

Mehr als 38% der befragten Richterinnen und Richter68 schätzen, dass der Anteil der Untätig-
keitsklagen an allen neu eingegangenen Klagen im letzten Jahr über 5% lag; 8% schätzen den 
Anteil sogar auf über 10% (Schaubild 4.5). Richter, die Fälle nach dem SGB II bearbeiten, 
berichten allerdings über deutlich höhere Anteile von Untätigkeitsklagen. Hier sagen weit  
überdurchschnittliche 16%, dass der Anteil der Untätigkeitsklagen über 10% lag und weit 
mehr als die Hälfte schätzt den Anteil auf über 5% (Tabelle 50 im Anhang zu Kapitel 4). Im 
Bereich der Rentenversicherung spielen Untätigkeitsklagen dagegen eine geringere Rolle. 
Darüber hinaus zeigt sich auch ein deutlicher Unterschied zwischen den Bundesländern: Von 

                                                 

68 Diese Frage wurde nur Richtern an Sozialgerichten gestellt. 
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den Richtern aus Berlin/Brandenburg und Bremen/Niedersachsen schätzen 18% bzw. 20% 
den Anteil der Untätigkeitsklagen auf über 10% (Tabelle 51 im Anhang zu Kapitel 4).69 

Zusammenfassend gesagt spielen Untätigkeitsklagen somit zumindest in einigen Sachgebieten 
und Regionen eine durchaus ernstzunehmende Rolle und können insofern in Kombination mit 
anderen Ursachen zum Anstieg der Klagezahlen beigetragen haben. Es handelt sich um Kla-
gen, die zu einem erheblichen Anteil durch ein zügiges Verwaltungsverfahren vermieden 
werden könnten und bei denen das Widerspruchsverfahren als Filter vor dem Klageverfahren 
nicht stattfinden konnte. 

4.3.4. Struktur der Kläger 

Eine Begründung für die Gebührenfreiheit vor den Sozialgerichten ist, dass die Klägerinnen 
und Kläger vor den Sozialgerichten materiell schlechter gestellt seien als Kläger vor anderen 
Gerichten. Die Frage ist, wieweit sich diese Einschätzung in den Antworten der Richter wi-
derspiegelt.  

Zwar stimmen nur knapp 50% der Befragten voll oder eher der Aussage zu, dass sich die 
Klägerinnen und Kläger vor den Sozialgerichten von denen anderer Gerichte unterscheiden. 
Zugleich meinen aber drei Viertel, die Einkommenssituation der Kläger sei schlechter als im 
Durchschnitt der Bevölkerung und gut 60% halten die Kläger vor Sozialgerichten insgesamt 
gesehen für eine sozial benachteiligte Gruppe (Schaubild 4.6). Darüber hinaus sehen gut bzw. 
knapp die Hälfte der Richter die Klägerinnen und Kläger vor den Sozialgerichten auch in 
Hinblick auf Bildungsniveau und Kompetenz im Umgang mit Behörden benachteiligt.  

Immerhin ein Drittel der Befragten meint, dass es unter den Klägerinnen und Klägern viele 
gebe, für die Klagen vor einem Gericht einen Selbstzweck darstellen. Dabei gibt es einen 
starken Zusammenhang zwischen den Antworten auf die Frage, in welchem Maße die Gebüh-
renfreiheit für den Anstieg der Klagen verantwortlich ist und der Einschätzung der Struktur 
der Kläger durch die Richter: Richter, die die Gebührenfreiheit als förderlich für das Klage-
verhalten ansehen, sagen signifikant seltener, dass es sich bei den Klägern um eine sozial be-
nachteiligte Gruppe mit geringem Einkommen, niedriger Qualifikation und Schwierigkeiten 
im Umgang mit Behörden handelt und häufiger, dass unter den Klägern viele Personen sind, 
für die Klagen einen Selbstzweck darstellen (Tabellen 23-25 im Anhang zu Kapitel 4). Bei-
spielsweise stimmen über 50% von denen, die in eher oder sehr hohem Maße der Meinung 
sind, dass die Gebührenfreiheit aussichtslose Verfahren begünstigt, auch eher oder voll der 
Aussage zu, dass unter den Klägern vor den Sozialgerichten viele Personen sind, für die Kla-
gen einen Selbstzweck darstellen. Von denen, die keinen solchen Einfluss der Gebührenfrei-
heit sehen, teilen nur knapp 10%70 diese Auffassung. 

                                                 

69 Im multivariaten Modell (Tabelle 52 im Anhang zu Kapitel 4) zeigt sich auch ein signifikanter Ef-
fekt für Sachsen-Anhalt: Hier finden wir besonders hohe Anteile von Richtern, die den Anteil der 
Untätigkeitsklagen zwischen 5% und 10% beziffern.  

70 Umgekehrt stimmen 89% derer, die eher oder voll der Meinung sind, unter den Klägern seien viele 
Personen, für die Klagen einen Selbstzweck darstellen, aber nur 44% derjenigen, die diese Mei-
nung nicht oder eher nicht teilen, in eher oder sehr hohem Maße zu, dass die Gebührenfreiheit aus-
sichtslose Verfahren ermutigt. 
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Schaubild 4.6: Struktur der Kläger aus der Sicht der Richter (Anteil „stimme eher zu“ und 
„stimme voll zu“ zusammen) 

Darüber hinaus wird die Struktur der Kläger auch nach Gerichtstyp, beruflichem Hintergrund, 
Sachgebiet und Bundesland unterschiedlich eingeschätzt.71  

Wie nicht anders zu erwarten war, sind Richterinnen und Richter im Bereich SGB II und XII 
häufiger der Meinung, dass es sich bei den Klägern um sozial benachteiligte Gruppen mit 
niedrigem Einkommen und Bildungsniveau sowie geringen Kompetenzen im Umgang mit 
Behörden handelt.72 Dass Kläger vor den Sozialgerichten eine ungünstige Einkommenssitua-
tion haben, wird auch von Richtern mit Sachgebiet Rentenversicherung so gesehen. Richter 
mit den Sachgebieten Krankenversicherung, Unfallversicherung und Zusatzversorgung sind 
dagegen eher nicht der Meinung, dass die Kläger sozial benachteiligt sind. Richter an Landes-
sozialgerichten und ehemalige Verwaltungsrichter stimmen seltener der Aussage zu, dass die 
Kläger hilflos im Umgang mit Behörden seien. Darüber hinaus nehmen insbesondere auch 
Richter aus Bayern, daneben auch solche aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem 
Saarland und Sachsen vergleichsweise selten an, dass es sich bei den Klägern um eine sozial 

                                                 

71 Vgl. Tabellen 26-32 im Anhang zu Kapitel 4. 
72 Wie schon bei den Ursachen zeigen sich auch bei der Einschätzung der Struktur der Kläger bei bi-

variater Betrachtung mehr signifikante Zusammenhänge als bei multivariater Analyse. Auch hier 
liegt der hauptsächliche Grund darin, dass ein Richter mehrere Rechtsgebiete bearbeiten kann. Die-
se (und andere) Überschneidungen werden in den multivariaten Modellen „herausgerechnet“. 
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benachteiligte Gruppe bzw. Gruppen mit unterdurchschnittlichem Einkommen, geringer Qua-
lifikation und niedriger Kompetenz im Umgang mit Behörden handelt.73  

Dass unter den Klägern viele sind, für die Klagen einen Selbstzweck darstellen, meinen vor 
allem Richter mit SGB XII und SGB IX-Fällen, Richter an Landessozialgerichten und Richter 
aus dem Saarland, während Richter aus Hessen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt dieser 
Aussage eher nicht zustimmen.74  

Zusammenfassend gesagt hält die Mehrzahl der befragten Richter die Kläger vor den Sozial-
gerichten für sozial benachteiligt, was eine Gebührenbefreiung gerechtfertigt erscheinen lässt. 
Auf der anderen Seite gibt es aber offenbar eine Gruppe von Klägern, für welche die Klage 
nicht nur einen materiellen Wert besitzt, sondern einen Selbstzweck erfüllt. Dieser Klägertyp 
ist in bestimmten Rechtsgebieten (so SGB XII und SGB IX) überproportional anzutreffen und 
geht den Weg durch die Instanzen. 

4.3.5. Folgen der Abschaffung der Gebührenfreiheit 

Der Gesetzentwurf geht von der Annahme aus, dass sich das Klageverhalten durch die Ein-
führung von Gebühren steuern lässt. Im Folgenden soll untersucht werden, inwieweit die be-
fragten Richterinnen und Richter dieser Annahme zustimmen und welche Auswirkungen die 
Abschaffung der Gebührenfreiheit nach Meinung der Richter hätte. Hier ist insbesondere auch 
zu prüfen, ob bestimmte Bevölkerungsgruppen durch die Einführung von Gebühren von der 
Inanspruchnahme der Sozialgerichte abgehalten werden.  

Ein großer Teil der befragten Richterinnen und Richter ist der Meinung, dass die Abschaffung 
des Grundsatzes der Gebührenfreiheit Auswirkungen auf das Klageverhalten haben wird 
(Schaubild 4.7): Etwa drei Viertel sagen, dass die Klagebereitschaft generell abnehmen wird. 
Ebenso viele meinen, dass die Bereitschaft, ein Rechtsmittel einzulegen, durch die Einführung 
von Gerichtsgebühren zurückgehen wird, und dass die Zahl der (wie oben gezeigt allerdings 
wenigen) „offensichtlich aussichtslosen“ Klagen durch die Einführung einer Gebührenpflicht 
abnehmen werden.  

                                                 

73 Einige dieser Effekte sind erst im multivariaten Modell signifikant. 
74 Auch ehemalige Verwaltungsrichter sind besonders häufig der Ansicht, dass Klagen häufig zum 

Selbstzweck geführt werden. Allerdings ist dieser Effekt im multivariaten Modell nicht signifikant. 
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Schaubild 4.7: Auswirkungen der Einführung von Gebühren auf die Klagebereitschaft und die 
Arbeitsbelastung der Gerichte (Anteil „stimme eher zu“ und „stimme voll zu“ zusammen)  

Nicht unerwartet gibt es dabei eine hohe Korrelation zwischen der Ursachenanalyse und den 
vermuteten Wirkungen einer Abschaffung der Gebührenfreiheit. D.h. Richter, die davon aus-
gehen, dass die Gebührenfreiheit aussichtslose Klagen begünstigt oder generell zum Klagen 
ermutigt, sind auch häufiger als andere der Ansicht, dass die Abschaffung der Gebührenfrei-
heit zu einem Rückgang der aussichtslosen Klagen bzw. der Klagebereitschaft generell führen 
wird (Tabellen 33 und 34 im Anhang zu Kapitel 4). So stimmen beispielsweise 86% der Be-
fragten, die die Gebührenfreiheit in eher oder sehr hohem Maße als klageförderlich ansehen, 
aber nur 44% der übrigen, eher oder voll zu, dass durch die Abschaffung der Gebührenfreiheit 
die Klagebereitschaft abnehmen wird. 

Etwa 90% der Befragten gehen davon aus, dass Kläger, für die die Klage existenziell wichtig 
ist,75 auch weiterhin Klage erheben werden. Auf der anderen Seite lassen die Aussagen der 
Richter auch den Schluss zu, dass eine Einführung von Gebühren sozial selektiv wirken wird 
(Schaubild 4.8), denn knapp 50% sagen, dass der Anteil der Klägerinnen und Kläger mit un- 

                                                 

75 Im Durchschnitt werden je 28% aller Klagen als existenziell sehr wichtig und wichtig eingestuft 
und 20% als unwichtig. Richter, die voll und ganz zustimmen, dass Klagen häufig zum Selbst-
zweck geführt werden, nennen dabei durchschnittlich höhere Anteile existenziell unwichtiger Kla-
gen. Höhere Anteile unwichtiger Klagen werden auch von Richtern mit Sachgebiet SGB IX und 
Versorgungsrecht genannt. Richter mit Sachgebiet Rentenversicherung, SGB II und Zusatzversor-
gung geben dagegen, wie bereits erwähnt, höhere Anteile sehr wichtiger Klagen an (Tabellen 78-85 
im Anhang zu Kapitel 4). 
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terdurchschnittlichem Einkommen abnehmen wird.76 Darüber hinaus meinen fast 60%, dass 
durch eine Abschaffung der Gebührenfreiheit der Anteil der Kläger abnehmen wird, die sich 
selbst vertreten, was wiederum zu einer Zunahme von Anträgen auf Prozesskostenhilfe führen 
könnte (siehe unten). Was den Anteil älterer Menschen und Frauen angeht, so sind die befrag-
ten Richter mehrheitlich der Meinung, dass deren Anteil nicht abnehmen wird. Allerdings 
trauen sich hier viele eine Einschätzung nicht zu.  

Abgesehen von möglichen negativen (weil selektiven) Auswirkungen der Einführung einer 
Gebührenpflicht stehen auch Ertrag und Aufwand offenbar in keinem ausgewogenen Verhält-
nis: Fast 90% der Befragten gehen davon aus, dass die Abschaffung der Gebührenfreiheit zu 
einem Anstieg der Anträge auf Prozesskostenhilfe führen wird (vgl. erneut Schaubild 4.7). 
Nur die Hälfte geht deshalb davon aus, dass die Arbeitsbelastung der Gerichte durch die Ein-
führung einer Gebührenpflicht abnimmt. Gut ein Viertel erwartet sogar eine Zunahme der Be-
lastung der Gerichte. 

Schaubild 4.8: Auswirkungen der Einführung von Gebühren auf die Struktur der Kläger (Pro-
zent) 

Wie bei den Ursachen, dem Anteil aussichtsloser Verfahren und der Struktur der Kläger gibt 
es auch bei den Wirkungen unterschiedliche Einschätzungen je nach Sachgebiet, Gerichtstyp, 

                                                 

76 Von denen, die in eher oder hohem Maße zustimmen, dass bei existenzieller Wichtigkeit weiter 
Klage erhoben wird, meinen gut 50%, dass der Anteil der Personen mit niedrigem Einkommen ab-
nehmen wird, von denen, die eher oder nicht zustimmen, sind es fast 90% (Tabelle 86 im Anhang 
zu Kapitel 4).  
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Berufserfahrung und Bundesland.77 Dass die Klagebereitschaft generell abnehmen wird, mei-
nen vor allem Richter mit Sachgebiet Zusatzversorgung, die vor allem in den neuen Bundes-
ländern tätig sind, sowie Richter aus dem Saarland und Schleswig-Holstein. Eine Abnahme 
der Bereitschaft, Rechtsmittel einzulegen, erwarten insbesondere Richter aus dem Sachgebiet 
SGB IX, die, wie oben erwähnt, unter den Klägern auch viele vermuten, für die Klagen einen 
Selbstzweck darstellen, sowie ebenfalls saarländische und schleswig-holsteinische Richter. 
Richter mit langjähriger Berufserfahrung, solche, die Angelegenheiten der BA bearbeiten, 
sowie Richter aus Hamburg, Hessen und Sachsen-Anhalt sind vergleichsweise selten der 
Meinung, dass es durch die Einführung von Gebühren zu einem Rückgang der Klagebereit-
schaft bzw. einer Abnahme aussichtsloser Verfahren kommt.  

Dass die Arbeitsbelastung der Gerichte zunimmt, vermuten Richter mit langjähriger Berufser-
fahrung sowie Richter aus Hessen und Sachsen-Anhalt signifikant häufiger, Richter an Lan-
dessozialgerichten, ehemalige Verwaltungsrichter und Richter im Saarland seltener. Bis auf 
den Einfluss der Gerichtsart und der Berufserfahrung in der Verwaltungsgerichtsbarkeit sind 
dieselben Merkmale auch für die Einschätzung relevant, ob der Verwaltungsaufwand den 
Nutzen übersteigt. Dass die Arbeitsbelastung der Gerichte durch die Einführung von Gebüh-
ren abnimmt, glauben insbesondere ehemalige Verwaltungsrichter, während Richter mit lang-
jähriger Berufserfahrung und Richter aus Hamburg und Hessen eher nicht dieser Meinung 
sind.  

Zusammenfassend gesagt könnte sich nach Meinung der Richter die Einführung von Ge-
richtsgebühren also sowohl auf das Klageverhalten und die Struktur der Kläger als auch auf 
die Arbeit der Gerichte auswirken. Etwa drei Viertel der Richter gehen davon aus, dass die 
Einführung von Gebühren die Klagebereitschaft und die Bereitschaft, Rechtsmittel einzule-
gen, senken wird. Dabei könnte die Einführung von Gebühren nach Meinung der Richter so-
zial selektive Wirkungen haben: Zwar meinen knapp 90% der befragten Richter, dass bei exi-
stenziell wichtigen Fragen auch im Falle von Gebühren Klage erhoben wird. Mehr als 40% 
glauben aber auch, dass durch die Einführung von Gebühren der Anteil von Klägern mit ge-
ringem Einkommen und niedriger Bildung sinken wird. Dass die Klagebereitschaft zurück-
geht und der erwartete Nutzen (Gebühreneinnahme) den Verwaltungsaufwand, der mit der 
Einführung von Gebühren verbunden ist (z. B. durch die Zunahme der Anträge auf Prozess-
kostenhilfe), übersteigt, wird nicht zuletzt von Richtern mit langjähriger Berufserfahrung in 
Zweifel gezogen. Darüber hinaus werden die möglichen Folgen einer Abschaffung der Ge-
bührenfreiheit auch nach Rechtsgebiet und Bundesland unterschiedlich beurteilt, während die 
Unterschiede zwischen den Instanzen vergleichsweise gering sind.  

Im Folgenden wird ein finanzielles Instrument genauer betrachtet, das den Richtern bereits 
jetzt zur Verfügung steht, um das Klageverhalten zu beeinflussen. 

                                                 

77 Vgl. Tabellen 35-47 im Anhang zu Kapitel 4. Wie zuvor können sich die Ergebnisse der bivariaten 
und multivariaten Analysen unterscheiden, da im multivariaten Fall Zusammenhänge zwischen den 
unabhängigen Variablen (insbesondere den Rechtsgebieten) herausgerechnet werden. Das multiva-
riate Modell für „Zunahme der Anträge auf Prozesskostenhilfe“, eine Folge, bei der es ein sehr ho-
hes Maß an Zustimmung gab, ist nicht signifikant.  
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4.3.6. Missbrauchsgebühr 

Nach § 192 SGG können einem Verfahrensbeteiligten in dem ansonsten bislang weitgehend 
gebührenfreien sozialgerichtlichen Verfahren so genannte Verschuldenskosten auferlegt wer-
den. Von den beiden Alternativen der Kostenauferlegung soll im Folgenden allein der Miss-
brauchstatbestand des § 192 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGG betrachtet werden, da die Vorschrift des 
§ 192 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGG dem § 38 GKG (§ 34 GKG a.F.) nachgebildet wurde, welcher in 
allen gerichtlichen Verfahren nach § 1 GKG anzuwenden ist und daher keine Besonderheit 
des sozialgerichtlichen Verfahrens – mit Ausnahme von § 34 BVerfGG – darstellt.  

In Verfahren vor den Sozialgerichten ist zumindest im Hinblick auf die nach § 183 SGG kos-
tenprivilegierten Beteiligten die Möglichkeit der Auferlegung von Missbrauchskosten das bis-
lang einzige kostenrechtliche Steuerungsinstrument, mittels dessen auf das Verhalten von 
Klägern und Beklagten Einfluss genommen werden kann. Ihrem Zweck nach soll die Miss-
brauchsgebühr zum einen die Verfahrensbeteiligten davon abhalten, in Zukunft ähnlich sinn-
lose Verfahren zu führen, zum anderen dritte potenzielle Verfahrensführer im Bewusstsein 
des Risikos einer Missbrauchsgebühr von leichtfertigen Verfahren Abstand nehmen lassen.78 
Des Weiteren soll der Verfahrensführer durch die Androhung der Missbrauchskosten dazu 
angehalten werden, seine missbräuchliche Klage oder seinen missbräuchlichen Antrag zu-
rückzunehmen. Während mittels der Richterbefragung die Auswirkungen von Missbrauchs-
kosten auf mögliche künftige Verfahren, deren Verhinderung bezweckt ist, nicht nachzuprü-
fen war, können die Auswirkungen der Androhung der Missbrauchsgebühr im laufenden Ver-
fahren anhand der Antworten der Richterinnen und Richter abgebildet werden. 

Obgleich die Möglichkeit der Auferlegung von Missbrauchskosten bislang das einzige In-
strument zur Steuerung des Verhaltens kostenprivilegierter Kläger und Beklagter mittels Ge-
bühren darstellt, wird ihr in der Literatur weitgehend nur geringe praktische Bedeutung zuge-
sprochen.79 Bildlich wird von der Missbrauchsgebühr auch als „stumpfes Schwert“ gespro-
chen.80 

Ob die Missbrauchsgebühr tatsächlich nur ein stumpfes Schwert darstellt und somit ihren 
Zweck nicht in dem Maße erfüllt, der ihr zugedacht ist, soll im Folgenden anhand der Ergeb-
nisse der Richterbefragung untersucht werden. 

 

 

 

 

 

                                                 

78 Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge-Graßhof, § 34 BVerfGG, Rdn. 13 zu der sinngleichen Re-
gelung, welcher der § 192 Abs.1 S. 1 Nr. 2 SGG nachgebildet wurde. 

79 Krasney/Udsching, S. 487. 
80 Meyer-Ladewig/Leitherer, SGG, Kommentar, § 192, Rdn. 1a. 
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Schaubild 4.9: Androhung und Verhängung von Missbrauchskosten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.6.1. Häufigkeit der Androhung und Auferlegung von Miss-
brauchskosten 

Die in der Literatur vorgenommene Darstellung der Missbrauchskosten als stumpfes Schwert 
impliziert zum einen, dass dieses Instrument in der Praxis keine nennenswerte Anwendung 
findet (was auch den weiteren Beschreibungen in der Literatur, wie die der „seltenen Aus-
nahme“ entspräche), und zum anderen, dass die Missbrauchskosten keine oder nur geringe 
Wirkungen auf die Beteiligten entfalten. Die allgemeine Charakterisierung der Missbrauchs 

gebühr als stumpfes Schwert lässt sich anhand der mit dem Richterfragebogen erhobenen Da-
ten in dieser Verallgemeinerung nicht halten. 

Zur Untersuchung der Wirksamkeit des Instrumentes der Missbrauchskosten wurden die 
Richterinnen und Richter der Sozialgerichtsbarkeit gefragt, wie sie mit von Anfang an offen-
sichtlich aussichtslosen Klagen umgehen. Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass drei 
Viertel aller Richter in der Sozialgerichtsbarkeit – allerdings in unterschiedlich starkem Maße 
– Missbrauchskosten bei von Anfang an offensichtlich aussichtslosen Klagen androhen, wäh-
rend nur jeder dritte Richter schon einmal oder mehrfach Missbrauchskosten auferlegt hat. 
(Schaubild 4.9). 

Im Einzelnen haben 17,6 % der befragten Richter als Reaktion auf von Anfang an offensicht-
lich aussichtslose Klagen häufig oder immer Missbrauchskosten angedroht. Gut die Hälfte der 
Richter macht von dieser Möglichkeit selten Gebrauch und immerhin ein Viertel hat noch nie 
Missbrauchskosten angedroht. 
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Hinsichtlich der Verhängung von Missbrauchskosten zeigt sich, dass zwei Drittel der Richter 
noch nie Missbrauchskosten auferlegt haben, etwas weniger als jeder dritte hat selten von die-
sem Instrument Gebrauch gemacht und nur 3,6% häufig oder immer.  

4.3.6.2. Einflussfaktoren auf die Häufigkeit der Androhung und Auf-
erlegung von Missbrauchskosten 

Insgesamt zeigt sich eine deutliche, auch im multivariaten Modell signifikante Abhängigkeit 
der Androhung oder Auferlegung von Missbrauchskosten von dem von den Richterinnen und 
Richtern eingeschätzten Anteil der von Anfang an offensichtlich aussichtslosen Klagen. Je 
höher ein Richter den Anteil aussichtsloser Klagen einschätzt, desto häufiger werden von ihm 
Missbrauchskosten angedroht und verhängt. Fast die Hälfte der Richter, die den Anteil der 
von Anfang an aussichtslosen Klagen auf über 10% schätzt, hat Missbrauchskosten auferlegt, 
mehr als 80% haben Missbrauchkosten angedroht. Von den Richtern, die einen geringeren 
Anteil der von Anfang an aussichtslosen Klagen geschätzt haben, haben dagegen nur 30% 
Missbrauchskosten immer, häufig oder selten auferlegt und knapp drei Viertel haben Miss-
brauchskosten angedroht (Tabellen 53 und 59 im Anhang zu Kapitel 4). 

Im Folgenden wird überprüft, welche Faktoren darüber hinaus auf die Häufigkeit der Andro-
hung oder Auferlegung von Missbrauchskosten Einfluss haben.81 

Wenn man hinsichtlich der Häufigkeit der Androhung von Missbrauchskosten als Reaktion 
auf von Anfang an offensichtlich aussichtslose Klagen zunächst die Landessozialgerichte und 
Sozialgerichte getrennt betrachtet, zeigen sich nur geringe und statistisch nicht signifikante 
Unterschiede. So werden bei den Landessozialgerichten etwas häufiger Missbrauchskosten 
angedroht. Hier macht ca. jeder fünfte Richter häufig oder immer, etwas mehr als die Hälfte 
selten und ein weiteres Fünftel gar nicht von dem Instrument Gebrauch, während sich die 
Werte bei den Richtern am Sozialgericht stark dem aufgezeigten Durchschnitt annähern. 

Hinsichtlich der Verhängung von Missbrauchskosten ist die Anwendungshäufigkeit bei den 
Landessozialgerichten insgesamt größer als bei den Sozialgerichten, wobei eine Verschiebung 
der Werte im Wesentlichen nur im Bereich der Antwortmöglichkeiten nie und selten zu er-
kennen ist. Während bei den Sozialgerichten sieben von zehn Richtern noch nie Missbrauchs-
kosten auferlegt haben, ist es bei den Landessozialrichtern nur ungefähr die Hälfte. Spiegel-
bildlich zeigt sich, dass 25,6% der Richter an Sozialgerichten selten Missbrauchskosten ver-
hängen, während dies bei den Landessozialgerichten 39,7% der Richter sind. 

Die Häufigkeit der Androhung oder Verhängung von Missbrauchskosten ist weiterhin abhän-
gig von der Tätigkeitsdauer der befragten Richter in der Sozialgerichtsbarkeit. Je länger ein 
Richter in der Sozialgerichtsbarkeit tätig ist, desto häufiger macht er von der Möglichkeit, 
Missbrauchskosten anzudrohen, Gebrauch. Während knapp 30% der Richter mit unter zehn-
jähriger Berufsdauer noch nie Missbrauchskosten angedroht haben, sind es bei denen mit län-
gerer Tätigkeitsdauer nur gut 20%. Noch deutlicher wird dieser Zusammenhang bei der Frage 
der Häufigkeit der Auferlegung von Missbrauchskosten. Gut ein Viertel der Richter mit bis zu 
zehnjähriger Tätigkeitsdauer, aber mehr als ein Drittel derjenigen, die bereits länger als zehn 

                                                 

81 Vgl. Tabellen 54-58, 60-64 und 71 im Anhang zu Kapitel 4. 
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Jahre in der Sozialgerichtsbarkeit tätig sind, haben immer, häufig oder selten Missbrauchskos-
ten auferlegt. Von der Möglichkeit der Auferlegung von Missbrauchskosten wird jedoch auch 
bei längerer Berufstätigkeit deutlich seltener Gebrauch gemacht als von der Androhung. Im-
mer haben fast zwei Drittel der Richter mit über zehnjähriger Tätigkeitsdauer noch nie Miss-
brauchskosten auferlegt.82 

Während die Berufserfahrung innerhalb der Sozialgerichtsbarkeit bei der Häufigkeit der An-
drohung und Verhängung der Missbrauchsgebühr eine nicht unerhebliche Rolle spielt, hat die 
Berufserfahrung der befragten Richter außerhalb der Sozialgerichtsbarkeit unabhängig davon, 
ob diese bei der Anwaltschaft, einer Behörde oder bei einem anderen Gericht erworben wur-
de, keine nennenswerten Auswirkungen auf die Häufigkeit der Androhung von Missbrauchs-
kosten beim Vorliegen einer von Anfang an offensichtlich aussichtslosen Klage. 

Dagegen sind die von den befragten Richtern im letzten Jahr hauptsächlich bearbeiteten 
Rechtsgebiete vor allem für die Auferlegung von Missbrauchskosten durchaus von Bedeu-
tung. Höhere Anteile von Auferlegung findet man insbesondere in den Bereichen Pflegeversi-
cherung, Unfallversicherung und Rentenversicherung.83  

Darüber hinaus gibt es wiederum zum Teil deutliche Unterschiede zwischen den Bundeslän-
dern. So werden Missbrauchskosten in Baden-Württemberg vergleichsweise selten, in Ham-
burg, Mecklenburg-Vorpommern, NRW, Sachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen und Bre-
men/Niedersachsen dagegen vergleichsweise häufig auferlegt bzw. angedroht. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Häufigkeit der Anwendung des Instrumentes der 
Missbrauchskosten in starkem Maße davon abhängt, wie hoch ein Richter den Anteil der von 
Anfang an offensichtlich aussichtslosen Klagen einschätzt und davon, ob er am Sozialgericht 
oder am Landessozialgericht tätig ist, ob er sich demnach erst- oder zweitinstanzlich mit ei-
nem Verfahren befasst. Daneben unterscheidet sich die Häufigkeit der Anwendung dieses In-
strumentes auch nach Sachgebiet und Bundesland.  

4.3.6.3. Wirkungen der Androhung von Missbrauchskosten 

Neben der Häufigkeit der Anwendung des Instruments der Missbrauchskosten sind auch die 
Wirkungen von großem Interesse. Hier zeigt sich ein relativer großer Wirkungsgrad: Nach 
Einschätzung von mehr als 60% der Richter, die Missbrauchskosten angedroht haben, erzielt 
jede zweite bis jede Androhung von Missbrauchskosten bei jeder zweiten oder sogar bei ma-
ximal allen Klagen den Erfolg, dass der Kläger seine Klage zurücknimmt (Schaubild 4.10).  

                                                 

82 Der Einfluss der Tätigkeitsdauer ist im multivariaten Modell allerdings nicht mehr signifikant. Der 
Grund ist, dass die Berufsdauer stark mit der Gerichtsart korreliert, denn Richter an Landessozial-
gerichten haben eine längere Berufsdauer in der Sozialgerichtsbarkeit als Richter an Sozialgerich-
ten.  

83 Ähnliche Zusammenhänge zeigen sich bei der Androhung von Missbrauchskosten. Sie sind aber, 
bis auf den Effekt für Rentenversicherung, im multivariaten Modell nicht signifikant. 
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Schaubild 4.10: Geschätzter Anteil von Klagerücknahmen nach Androhung von Miss-
brauchskosten (Prozent) 

Wie oben gezeigt, wenden Richter in der zweiten Instanz etwas häufiger das Instrument der 
Auferlegung von Missbrauchskosten an. Die Rücknahmequote nach Androhung von Miss-
brauchskosten wird jedoch geringer eingeschätzt als bei den Richtern an Sozialgerichten.84 So 
meinten 50,8% der Landessozialrichter, aber 65,7% der Sozialrichter, dass die Rücknahme-
quote über 50% liegt Die geringere Rücknahmequote bei Berufungen lässt sich dahingehend 
begründen, dass ein Kläger, der sein Verfahren schon bis in die zweite Instanz geführt hat, 
eher dazu entschlossen sein wird, dieses Verfahren auch bis zum Schluss durchzuführen. 

Differenziert nach Rechtsgebieten fällt auf, dass im Bereich Vertragsarztangelegenheiten  
überdurchschnittliche 73% sagen, dass mehr als 50% der Klagen nach Androhung von Miss-
brauchskosten zurückgenommen wurden.85 Hohe Rücknahmequoten findet man auch in 
Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Thüringen.86  

                                                 

84 Dieser Effekt ist im multivariaten Modell allerdings nicht signifikant. 
85 Allerdings ist dieser Unterschied weder bei bivariater noch bei multivariater Betrachtung signifi-

kant, was vermutlich auf die geringen Fallzahlen zurückzuführen ist, denn insgesamt haben nur 37 
Richter mit Sachgebiet Vertragsarztangelegenheiten überhaupt Missbrauchskosten angedroht. 

86 Zur Differenzierung nach geschätztem Anteil aussichtsloser Klagen, Gerichtsart, Rechtsgebiet und 
Bundesland vgl. Tabellen 65-71 im Anhang zu Kapitel 4. 
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4.3.6.4. Zusammenfassung 

Im Ergebnis konnte die von in der Literatur aufgestellte Hypothese, dass es sich bei den 
Missbrauchskosten um ein stumpfes Schwert handele, weder in vollem Maße widerlegt noch 
bestätigt werden.  

Zwar ist festzustellen, dass von der Möglichkeit der Androhung und Auferlegung von Miss-
brauchskosten im Mittel nur selten Gebrauch gemacht wird, wobei die Anwendung mit zu-
nehmendem Anteil der aussichtslosen Klagen und der Tätigkeit bei der höheren Instanz steigt. 
Weniger als jeder fünfte Richter hat im letzten Jahr bei aussichtslosen Klagen immer oder 
häufig Missbrauchskosten angedroht, weniger als 4% haben immer oder häufig Missbrauchs-
kosten auferlegt. Insoweit bestätigt sich die in der Literatur behauptete seltene Anwendung. 
Gleichwohl kann von einem stumpfen Schwert nicht die Rede sein. Trotz der geringen An-
wendungsquote kann jedoch ein relativ hoher Wirkungsgrad, jedenfalls im Hinblick auf die 
Androhung der Missbrauchskosten, entsprechend der Einschätzung der befragten Richterin-
nen und Richter ermittelt werden. Soweit von der Möglichkeit der Androhung von Miss-
brauchskosten Gebrauch gemacht wird, wird damit eine relativ starke Rücknahmequote er-
zielt. Ein Steuerungseffekt auf das Klägerverhalten ist mit dem Instrument des § 192 Abs. 1 
Nr. 2 SGG in nicht unerheblichem Maße erzielbar, sofern es zum Einsatz kommt. Bildlich 
kann man somit nicht von einem stumpfen Schwert sprechen, sondern von einem relativ 
scharfen Schwert, welches aber nur selten geschwungen wird. 

4.4. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Fasst man die Ergebnisse der Richterbefragung unter der Fragestellung des Gutachtens nach 
den Auswirkungen der Einführung einer allgemeinen Gebührenpflicht im sozialgerichtlichen 
Verfahren im Vergleich zur geltenden Rechtslage zusammen, so lassen sich folgende Ge-
sichtspunkte festhalten: 

• Der Zusammenhang zwischen Gebührenfreiheit und Klagebereitschaft wird häufig be-
jaht: Drei von vier befragten Richterinnen und Richtern sind der Auffassung, dass die 
Gebührenfreiheit zum Klagen ermutigt; 57% bejahen, dass die Gebührenfreiheit aus-
sichtslose Verfahren begünstigt. Noch stärkere Auswirkungen auf die Klageentwick-
lung haben allerdings aus richterlicher Sicht die auf die Sozialgesetzgebung bezoge-
nen Ursachen (Unzufriedenheit, Unklarheit und Umfang der Sozialgesetzgebung mit 
jeweils über 80%) und die zunehmend existentielle Bedeutung von Sozialleistungen 
(85%).  

• In der Gesamtbetrachtung relativiert sich somit die Bedeutung der Gebührenfreiheit. 
Eine prominente Stellung der Gebührenfreiheit unter den Ursachen des Klageanstiegs 
kann anhand der Richterbefragung jedenfalls nicht bestätigt werden. Diese wird von 
den befragten Richterinnen und Richtern als eine unter mehreren Ursachen für den 
Anstieg der Klagen vor den Sozialgerichten angesehen. Die Vielfalt der als wichtig 
angesehenen Ursachen, deren Bedeutung zudem nach Gerichtsart, Berufserfahrung, 
Sachgebiet und Bundesland schwankt, lässt darauf schließen, dass es offensichtlich 
nicht reicht, nur an einer Stellschraube zu drehen, um den Anstieg der Klagen zu 
bremsen.  
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• Das Vorkommen von Klagen, die von Anfang an aussichtslos erscheinen, wird von 
fast allen befragten Richterinnen und Richtern an den Sozial- und Landessozialgerich-
ten für ihren jeweiligen Arbeitsbereich bejaht (96%). Allerdings halten sich die Antei-
le der von Anfang an aussichtslosen Klagen an allen Klagen in engen Grenzen. So 
schätzte knapp die Hälfte (44%) aller antwortenden Richter den Anteil der von Anfang 
an „offensichtlich aussichtslosen“ Klagen auf bis zu 5%, rund drei Viertel schätzten 
den Anteil auf bis zu 10 %. Deutlich höher sind die Anteile der Bejahung für Verfah-
ren, bei denen sich die Aussichtslosigkeit erst im Verlaufe des Verfahrens herausstellt. 
Dies zeigt, dass die Kategorie „aussichtslose Klagen“ keineswegs so eindeutig ist, wie 
die Gesetzesbegründung vermuten lässt. 

• Insgesamt ist auch für die Bedeutung der von Anfang an aussichtslosen Klagen die 
ausgeprägte fachliche und thematische Gliederung der Sozialgerichtsbarkeit zu beach-
ten. Bei genauerem Hinsehen zeigen sich deutliche Unterschiede in den Angaben der 
Richter hinsichtlich der Wahrnehmung des Anstiegs von Klagen wie auch der Zu-
schreibung von Ursachen nach den sozialgerichtlichen Sachgebieten.  

• Für die im Mittelpunkt stehende Frage nach den Wirkungen der Abschaffung der Ge-
bührenfreiheit ist festzuhalten, dass jeweils rund drei Viertel der befragten Richterin-
nen und Richter erwarten, dass die Klagebereitschaft, der Anteil aussichtsloser Klagen 
und die Bereitschaft zur Einlegung von Rechtsmitteln abnehmen werden. Die Abnah-
me würde sich allerdings nach der Erwartung der Richter nicht gleichmäßig über die 
Klägergruppen verteilen, sondern bei einigen Gruppen übermäßig wirken. So erwarten 
die Richterinnen und Richter in ihren Antworten einen übermäßigen Rückgang von 
Klagen bei Klägern mit geringem Einkommen und mit geringer Bildung und bei Klä-
gern ohne Prozessvertretung.  

• Die erwartete selektive Wirkung der Einführung einer allgemeinen Verfahrensgebühr 
zu Lasten einkommensschwacher Kläger erklärt, dass fast 90% aller antwortenden 
Richterinnen und Richter damit rechnen, dass die Abschaffung der Gebührenfreiheit 
zu einem Anstieg der Zahl der Anträge auf Prozesskostenhilfe führen werde.  
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5. Klägerbefragung 

5.1. Durchführung der Befragung und Rücklauf 

Die Durchführung der Klägerbefragung erfolgte zwischen September und Dezember 2007. 
Der Versand der Fragebögen zog sich bis zum 16. November 2007 hin. Es wurden alle Frage-
bögen berücksichtigt, die bis zum 10. Dezember im Zentrum für Sozialpolitik in Bremen ein-
gegangen waren.  

Grundgesamtheit der Klägerbefragung waren die gebührenbefreiten Kläger nach § 183 SGG. 
Es wurden nur Kläger einbezogen, die ihre Klage nach dem 15. Juli 2007 eingereicht hatten, 
so dass davon ausgegangen werden konnte, dass über ihre Klage noch nicht entschieden 
war.87 Der Grund für die Konzentration auf laufende Verfahren war die Annahme, dass der 
positive oder negative Ausgang eines Verfahrens die Bereitschaft, (erneut) zu klagen, beein-
flusst. Die Verschickung der Fragebögen erfolgte aus datenschutzrechtlichen Gründen über 
die Gerichte. Hierzu wurden 14 Gerichte (11 Sozialgerichte und 3 Landessozialgerichte) aus-
gewählt, die alle Gerichtsbezirke der Sozialgerichtsbarkeit in Deutschland repräsentieren.88 

Die Gerichte erhielten je nach Größe 50, 100 oder 150 Fragebögen.  

• Jeweils 50 Fragebögen erhielten: SG Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern), SG Schles-
wig (Schleswig-Holstein).  

• Jeweils 100 Fragebögen erhielten: SG Halle (Sachsen-Anhalt), SG Chemnitz (Sachsen), 
SG Frankfurt (Hessen), SG Altenburg (Thüringen), SG Landshut (Bayern), SG Saarbrü-
cken (Saarland), SG Speyer (Rheinland-Pfalz), SG Hannover (Niedersachsen).  

• Jeweils 150 Fragebögen erhielten: SG Hamburg, LSG Berlin-Brandenburg (Berlin), LSG 
NRW (Nordrhein-Westfalen), LSG Stuttgart (Baden-Württemberg)  

Die Art und Weise der Weiterleitung der von der Forschergruppe vorbereiteten Umschläge 
mit den Fragebögen durch die Gerichte unterschied sich zwischen den beiden Gruppen der 
Selbstkläger (SK) und vertretenen Kläger (VK): Für die Gruppe SK wurden die Anschriften 
der Kläger jeweils auf den bereits frankierten Umschlag übertragen; anschließend wurden die 
Umschläge direkt an die Kläger versandt. Die Weiterleitung an die VK musste dagegen mit-
telbar erfolgen. Die Namen der vertretenen Kläger wurden auf einen inneren vorfrankierten 
Umschlag übertragen. Auf den äußeren vorfrankierten Umschlag wurden der Name und die 
Anschrift des jeweiligen (anwaltlichen oder verbandlichen) Prozessvertreters notiert. Dieser 
Umschlag wurde zusammen mit einem Fragebogen zur Ansicht und einem erläuternden An-
schreiben, in dem die Prozessvertreter gebeten wurden, den zweiten Umschlag an „ihren“ 
Kläger weiterzuleiten, an die Prozessvertreter versandt. 

                                                 

87 Bei einer Gruppe von Gerichten, die die Fragebögen erst ab Anfang November verschickte, wurden 
Kläger ausgewählt, die ab 1. September 2007 Klage eingereicht hatten.  

88  Dieses an der Zahl der Gerichte (und nicht der Klageeingänge) ansetzende Auswahlverfahren führte 
zu einem „Oversampling“ von Verfahren vor Landessozialgerichten (siehe genauer 5.2).  
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Hinsichtlich der Auswahl galt für beide Teilmengen SK und VK der Grundsatz der Reihen-
folge des zeitlichen Eingangs der Klagschriften. Beginnend mit dem 15. Juli 2007 bzw. 1. 
September 2007 sollten in rein zeitlicher Reihenfolge des täglichen Eingangs jeweils so viele 
Kläger erfasst werden, wie benötigt wurden, um die beiden Teilmengen SK und VK zu fül-
len.89  

Die Gerichte wurden gebeten, nach dem Versand ein kurzes Versandprotokoll an die For-
schergruppe zu senden, aus dem das Datum des Versands sowie die Zahl der verschickten 
Fragebögen an SK und VK hervorgingen. Insgesamt wurden 1.500 Fragebögen von den Ge-
richten verschickt (= Bruttostichprobe I), davon 576 (= 38,4%) an SK und 924 (=61,6%) an 
VK. 

Für mögliche Rückfragen seitens der Befragten waren auf dem Anschreiben an die Prozess-
vertreter und die Klägerinnen und Kläger die Telefonnummern der Mitglieder des For-
schungsteams angegeben worden. Tatsächlich kamen viele Anrufe von Klägerinnen und Klä-
gern, die Rückfragen zum Verfahren der Befragung hatten, vor allem aber ihre Lebens- und 
Leidensgeschichte erzählten wollten. Darüber hinaus gab es auch eine Reihe von Anrufen von 
Prozessvertretern, die sich auf die Durchführung der Befragung bezogen.  

Darüber hinaus teilten 11 Prozessvertreter telefonisch oder schriftlich mit, dass sie sich gar 
nicht an der Umfrage beteiligen wollten und insoweit auch den Fragebogen nicht weiterleiten 
würden, weil das für sie eine unzulässige Einmischung darstelle. Die Zahl der an Kläger ver-
schickten Fragebögen reduziert sich damit auf 1.489 (= Bruttostichprobe II).90  

Bei der Durchsicht der eingegangenen Fragebögen fielen einige Besonderheiten auf:  

• Einige Fragebögen kamen in Briefumschlägen, die als Absender eine Anwaltskanzlei tru-
gen. Teilweise enthielten die Rückumschläge auch mehrere Fragebögen, die ein ähnliches 
Schriftbild aufwiesen. Einige der zurückgesandten Fragebögen waren zudem kopiert. Ein 
Rechtsanwalt teilte auf telefonische Nachfrage mit, dass er mehrere Anschreiben erhalten 
habe, die er auch weitergeleitet habe, in diesem Fall sogar ins Ausland. Darüber hinaus 
habe er drei Fragebögen (offenbar die, die er selbst zur Ansicht erhalten hatte) selbst aus-
gefüllt. Es kann also nicht ausgeschlossen werden, dass einige Fragebögen von Prozess-
vertretern stellvertretend für ihre Mandanten ausgefüllt wurden. Auch wenn man zuguns-
ten der Prozessvertreter annehmen kann, dass sie die Meinung ihrer Mandanten kennen 
und den Fragebogen somit im Sinne des Mandanten ausgefüllt haben und auch die Mög-
lichkeit nicht auszuschließen ist, dass die Prozessvertreter die Fragebögen zusammen mit 

                                                 

89 Wir gingen dabei davon aus, dass beide Teilgruppen bei den Sozialgerichten etwa hälftig vertreten 
sind, während bei den Landessozialgerichten etwa 80% der Kläger einen Prozessvertreter haben. In 
unserem Anschreiben an die Gerichte baten wir diese, uns zu informieren und weitere Umschläge 
mit Fragebögen anzufordern, falls das Verhältnis VK zu SK bei ihnen ein anderes ist als von uns 
angenommen. Tatsächlich forderten zwei LSG und ein SG zusätzliche Umschläge für die VK an. 
Ob das Verhältnis bei den übrigen Gerichten, die sich nicht gemeldet haben, unseren Annahmen 
entsprach oder ob diese aus Zeitgründen auf die Anforderung zusätzlicher Fragebögen verzichtet 
haben, muss offen bleiben.  

90 Wir können allerdings nicht mit Sicherheit sagen, ob alle anderen Prozessvertreter „ihre“ Fragebö-
gen weitergeleitet haben. Insofern stellt die Zahl von 1.489 eine Obergrenze dar. 
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bzw. im Beisein ihres Mandanten ausgefüllt haben, haben wir uns entschieden, die Frage-
bögen, die ganz offensichtlich von einem Anwalt ausgefüllt worden waren, bei der Aus-
wertung nicht zu berücksichtigen. Auch kopierte Fragebögen wurden grundsätzlich nicht 
berücksichtigt, da hier der starke Verdacht besteht, dass die Rechtsanwälte zusätzliche 
Mandanten angeschrieben haben, die nicht zu unserer Grundgesamtheit gehören. 

• In einigen Rückumschlägen waren zwei Fragebögen enthalten, die offenbar von derselben 
Person ausgefüllt waren, sich aber auf unterschiedliche Verfahrensgegenstände oder In-
stanzen bezogen. In einem anderen Fall handelte es sich um ein Ehepaar, das je einen 
Fragebogen für denselben Gegenstand ausgefüllt hatte. Zwar ist nicht ausgeschlossen, 
dass die betreffenden Kläger tatsächlich mit zwei Klagen in unsere Stichprobe gelangt 
sind.91 Aus Gründen der Chancengleichheit und um Mehrfachkläger nicht übermäßig zu 
repräsentieren, wurde in diesen Fällen jeweils nur ein Fragebogen pro Person bzw. Paar 
berücksichtigt. 

• Zwei Fragebögen waren von bevollmächtigten Familienangehörigen für behinderte oder 
schwer pflegebedürftige Angehörige ausgefüllt worden, die selbst hierzu nicht in der La-
ge waren. Diese Fälle wurden berücksichtigt.92 

• Zwei Fragebögen (darunter ein leerer) wurden mit dem Vermerk zurückgeschickt, die 
Klage sei mittlerweile zurückgezogen bzw. abgewiesen worden. Die Fälle wurden nicht 
berücksichtigt, da wir nur Klagen, über die noch nicht entschieden worden war, zu unse-
rer Grundgesamtheit rechnen.  

• Drei Fragebögen wurden von israelischen Staatsbürgern zurückgeschickt (sog. „Ghetto-
Rentenfälle“).93  

• Ein Fragebogen bezog sich auf eine Klage vor dem Bundessozialgericht, wie der Kläger 
handschriftlich vermerkt hatte. Dieser Fragebogen wurde nicht berücksichtigt, da unsere 
Grundgesamtheit Klagen vor dem Sozial- oder Landessozialgericht ist. 

• Mehrere Personen hatten leere Fragebögen zurückgeschickt, was als Verweigerung/Nicht-
Teilnahme gewertet wurde.  

• Viele Fragebögen waren mit Kommentaren versehen. Einige Klägerinnen und Kläger hat-
ten zusätzlich ausführliche Briefe geschrieben, in denen sie ihren Fall darlegten.  

                                                 

91 Hierfür spricht auf der einen Seite, dass es sich um Originalfragebögen handelte (also keine Ko-
pien). Auf der anderen Seite handelte es sich jeweils um vertretene Kläger, so dass die Möglichkeit 
besteht, dass der Prozessvertreter sein Ansichtsexemplar ebenfalls weiter geleitet hat. 

92 Ein weiterer Fragebogen, der für ein behindertes Familienmitglied ausgefüllt worden war, kam zu-
sammen mit einem anderen Fragebogen, der sich auf eine eigene Klage des Bevollmächtig-
ten/Betreuers bezog. In diesem Fall wurde nur die eigene Klage des Betreuers berücksichtigt. 

93 Drei weitere Fragebögen, die sich auf diesen Problemkreis beziehen und, wie eine telefonische 
Nachfrage ergab, von der Rechtsanwaltskanzlei, die diese Fälle in Deutschland vertritt, ausgefüllt 
worden waren, wurden nicht berücksichtigt. Laut Auskunft der Rechtsanwaltskanzlei werden 
manchmal mehrere Klagen dieser Art an einem Tag eingereicht, so dass mehrere Fälle in unsere 
Stichprobe gelangt sind.  
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• Eine Klägerin hatte anstelle des Fragebogens einen Brief mit einigen Angaben zum Fall 
geschickt. Dieser Fall blieb bei den Auswertungen unberücksichtigt.  

Bis zum 10. Dezember 2007 gingen insgesamt 352 Fragebögen bei der Forschergruppe ein, 
von denen 316 für die Auswertungen berücksichtigt wurden (vgl. Tabelle 5.1).94 Die unberei-
nigte Rücklaufquote beträgt damit 23,6%. Die bereinigte, d. h. nur auf die verwertbaren, in 
die Auswertung einbezogenen Fragebögen bezogene Rücklaufquote liegt bei immer noch gu-
ten 21,2%. Inwieweit das Sample repräsentativ ist, wird im nächsten Abschnitt geprüft, in 
dem es um die Struktur des Samples geht. 

Tabelle 5.1: Rücklauf der Klägerbefragung 
 Versand-

datum
Selbst-
kläger

Vertretene 
Kläger 

Keine 
Angabe 

Insgesamt

1. Von Gerichten verschickte Fragebögen  
(Stichprobe Brutto I) 

11.9.-16.11. 576 924 0 1.500

Darunter:    
SG Altenburg 30.10. 50 50  100
SG Chemnitz 18.9. 50 50  100
SG Halle k. A. 50 50  100
SG Hamburg 16.11. 75 75  150
SG Hannover 14.9. 50 50  100
SG Frankfurt  k. A. 50 50  100
SG Landshut  8.11. 50 50  100
SG Saarbrücken  13.11. 50 50  100
SG Schleswig 11.9. 25 25  50
SG Speyer 1.10. 50 50  100
SG Stralsund 19.9. 10 40  50
LSG Baden-Württemberg 18.9. 26 124  150
LSG Berlin-Brandenburg 27.9. 30 120  150
LSG NRW  k. A. 10 140  150
Darunter:    
Von Prozessvertretern u.a. aus datenschutzrechtli-
chen Gründen nicht weitergeleitete Fragebögen 

11  11

2. Tatsächlich an Kläger verschickte Fragebö-
gen (Stichprobe Brutto II) 

576 913  1.489

3. Rückläufe insgesamt 147 173 32 352
4. Unbereinigte Rücklaufquote  
(3. in % von 2.)  

25,5% 18,9%  23,6%

Darunter:    
Verweigerung/leere Fragebögen  18 18
unklare Fälle (z.B. kopierte Fragebögen, offen-
sichtlich von Prozessvertretern ausgefüllte Frage-
bögen, mehrere Fragebögen von einer Person) 

2 13  15

BSG 1   1
Klage mittlerweile entschieden/zurückgezogen 1  1 2
5. Für die Auswertung berücksichtigte Fragebö-
gen 

143 160 13 316

6. Bereinigte Rücklaufquote  
 (5. in % von 2. ) 

24,8% 17,5%  21,2%

                                                 

94 Aufgrund fehlender Werte stehen für einzelne Auswertungen zum Teil deutlich weniger Fälle zur 
Verfügung.  
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5.2. Struktur des Samples  

In diesem Abschnitt werden zunächst Art und Gegenstand des Verfahrens sowie frühere Kla-
gen betrachtet und soweit möglich mit den Ergebnissen der Sozialgerichtsstatistik zu den 
Klageeingängen eines Jahres verglichen (siehe Tabelle 1 im Anhang zu Kapitel 5). Hierdurch 
kann ansatzweise die Repräsentativität der Klägerbefragung überprüft werden.95 Im An-
schluss daran wird die sozialstrukturelle Zusammensetzung des Samples dargestellt.  

In unserem Sample handelt es sich in den weitaus meisten Fällen (86,8%) um Klagen bzw. 
Berufungen. Eilverfahren machen gut 4% des Samples aus. Bei knapp 9% wurden ein Eilver-
fahren und eine Klage parallel eingereicht. Etwa drei Viertel der Fälle sind Klagen vor einem 
Sozialgericht; bei etwa einem Viertel handelt es sich entsprechend um Klagen in der zweiten 
Instanz vor einem Landessozialgericht. Klagen in zweiter Instanz sind damit in unserem 
Sample überdurchschnittlich vertreten, denn bundesweit wurden 2006 nur 7,8% aller Klagen 
und Berufungen von Versicherten und Leistungsberechtigten (einschließlich Verfahren im 
einstweiligen Rechtsschutz) vor einem Landessozialgericht eingereicht.96 

Was die beklagte Behörde97 angeht, so entfallen die höchsten Anteile auf Klagen gegen einen 
Rentenversicherungsträger (26,1%) sowie Klagen gegen eine ARGE o.ä. (25,8%). An dritter 
Stelle folgen mit 12,8% Klagen gegen die Bundesagentur für Arbeit. Die Verteilung nach 
Rechtsgebieten in unserem Sample stimmt damit insgesamt mit der Verteilung der Klageein-
gänge auf die verschiedenen Rechtsgebiete im Jahre 2006 recht gut überein (siehe Tabelle 1 
im Anhang zu Kapitel 5), was für die Repräsentativität unseres Samples spricht.98 

In Hinblick auf den Streitwert lassen sich nur ungefähre Größenordnungen angeben.99 Erstens 
konnten mehr als 20% hierzu keine Angaben machen. Zweitens kann der genaue Streitwert 
auch dann häufig nicht ermittelt werden, wenn die Betroffenen Angaben gemacht haben. 

                                                 

95  Wie bereits erwähnt (siehe 3.3), ist die Zusammensetzung der Grundgesamtheit (Kläger vor Sozial-
gerichten) nicht bekannt. Es kann deshalb nur ein Vergleich zwischen der Struktur des Samples 
und den Klageeingängen eines Jahres erfolgen, für die nur wenige Informationen vorliegen. 

96  Die Überrepräsentanz der Kläger vor einem Landessozialgericht ist, wie in Abschnitt 5.1 bereits 
erwähnt, auf das von uns gewählte Auswahlverfahren zurückzuführen, welches an der Gesamtzahl 
der Gerichte (und nicht der Verteilung der Klageeingänge) ansetzte. Das Oversampling zweit-
instanzlicher Verfahren wird dadurch gerechtfertigt, dass sich, wie etwa die Ergebnisse der 
Richterbefragung gezeigt haben, das Klageverhalten von Klägern in erster und zweiter Instanz un-
terscheidet und sichergestellt werden sollte, dass für Gruppenvergleiche genügend große Fallzahlen 
zur Verfügung stehen. 

97 Im Fragebogen gab es bei Frage 1 den Hinweis, dass man sich, wenn mehrere Klagen erhoben sind, 
auf die zuletzt eingereichte Klage beziehen solle. Dies wurde nicht von allen Befragten beachtet 
bzw. der Hinweis wurde nur auf Frage 1 bezogen. Denn bei Frage 4, wo nach der beklagten Behör-
de gefragt wurde, wurden in 35 Fällen mehrere Behörden angekreuzt, so dass diese Frage als Frage 
mit Mehrfachnennungen behandelt wurde.  

98 Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Kategorien in der Statistik (insbesondere Angelegenheiten 
nach dem SGB II und Angelegenheiten der Bundesagentur für Arbeit) und die Kategorien im Fra-
gebogen (Klage gegen ARGE o.ä. bzw. Klage gegen Bundesagentur für Arbeit) nicht völlig kom-
patibel sind, da auch die Bundesagentur für Arbeit zu den Trägern der Grundsicherung gehört.  

99 Dass die Frage nach dem Streitwert problematisch ist, da dieser häufig sogar für Juristen schwer zu 
ermitteln ist, war uns vorab bewusst.  
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Zwar wurde zusätzlich zum Betrag, der in fünf Klassen abgefragt wurde, nach dem Referenz-
zeitraum (Monat, Jahr, Einmalzahlung, sonstiges) gefragt, auf den sich diese Angaben bezie-
hen. Dennoch können hieraus häufig keine präzisen Größenordnungen berechnet werden. 
Teilweise ist anhand der freien Angaben unter „sonstiges“ (z. B. „alle 6 Jahre“, „seit April 
2006“, „4,5 Jahre“, „2004-2007“) nicht genau zu erkennen, ob sich diese auf einen Einmalbe-
trag, monatlichen oder jährlichen Betrag beziehen, so dass hieraus keine Beträge errechnet 
werden können. In den nachfolgenden Analysen wird deshalb als grobe Annäherung lediglich 
zwischen hohem und niedrigem Streitwert unterschieden, wobei als hoch ein Streitwert ab 
2000 Euro eingestuft wird, sofern es sich nicht ausdrücklich um eine Einmalzahlung handelt.  

Was die Erfolgsaussichten angeht, hält es knapp die Hälfte für sehr oder eher wahrscheinlich, 
dass sie die Klage gewinnen. Mehr als ein Drittel hat allerdings keine Meinung hierzu.  
Gut die Hälfte der Kläger wird von einem Anwalt oder anderen Prozessbevollmächtigten ver-
treten, die anderen vertreten sich selbst. In der zweiten Instanz ist der Anteil der vertretenen 
Kläger mit 71,2% deutlich höher als in der ersten Instanz, wo 47,4% von einem Anwalt oder 
anderen Prozessbevollmächtigten vertreten werden.100 Was die genaue Art der Prozessvertre-
tung angeht, so haben gut 50% der vertretenen Kläger einem Fachanwalt für Sozialrecht. Wei-
tere gut 20% werden von einem sonstigen Anwalt vertreten. Knapp 11% haben einen Pro-
zessvertreter der Gewerkschaft, 14% einen Vertreter eines Sozialverbands, knapp 2% einen 
Rentenberater bzw. einen sonstigen Prozessvertreter. Knapp ein Viertel hat einen Antrag auf 
Prozesskostenhilfe gestellt, gut ein Drittel verfügt über eine Rechtsschutzversicherung.  

Etwa 36% der Kläger verfügen bereits über Erfahrungen vor einem Sozialgericht, da sie be-
reits einmal oder mehrmals geklagt haben, wobei knapp 50% der früheren Klagen voll oder 
teilweise gewonnen wurden.101 Gut 40% haben schon mindestens einmal vor einem anderen 
Gericht geklagt. Auf die Struktur der Mehrfachkläger wird an anderer Stelle (5.4.4) noch ge-
nauer eingegangen. 

Betrachten wir nun die sozialstrukturelle Zusammensetzung des Samples und einige Einstel-
lungsvariablen. Hierbei soll insbesondere auch geprüft werden, ob sich die Gruppe der Kläge-
rinnen und Kläger vor einem Sozialgericht von der Gesamtbevölkerung unterscheidet (siehe 
Tabelle 2 im Anhang zu Kapitel 5). 

                                                 

100 Dass sich das Sample bei den Sozialgerichten je zur Hälfte aus Selbstklägern und vertretenen Klä-
gern zusammensetzt, dürfte nicht die realen Verhältnisse widerspiegeln, sondern ist der Tatsache 
geschuldet, dass wir den Sozialgerichten bei der Aussendung die Vorgabe machten, je 50% Selbst-
kläger und vertretene Kläger auszuwählen. Wie oben ausgeführt, widersprach nur ein SG dieser 
Annahme und forderte zusätzliche Fragebögen für vertretene Kläger an. Bei den SG sind vertretene 
und nicht vertretene Kläger somit in etwa entsprechend dem Anteil der verschickten Fragebögen 
vertreten. Bei den LSG wurden nur knapp 15% der Fragebögen an Selbstkläger verschickt. Von 
denen, die geantwortet haben, sind dagegen fast 30% Selbstkläger. Damit haben Selbstkläger vor 
Landessozialgerichten häufiger geantwortet als vertretene Kläger. Über die Gründe hierfür kann an 
dieser Stelle nur spekuliert werden. Nach den Erfahrungen aus dem Pretest kann nicht ganz ausge-
schlossen werden, dass die Prozessvertreter die Fragebögen nicht innerhalb des gesetzten Zeitrah-
mens weitergeleitet haben.  

101 Von denen, die bisher einmal geklagt hatten, haben knapp 43% die Klage gewonnen. Die Mehr-
fachkläger hatten durchschnittlich in knapp 53% der Fälle Erfolg. Anders ausgedrückt hatten etwa 
57% der Mehrfachkläger eine Erfolgsquote von 50% und höher.  
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Bei den Bundesländern fällt insbesondere auf, dass Kläger aus Nordrhein-Westfalen und aus 
Bayern – verglichen mit der Verteilung der Gesamtbevölkerung und der regionalen Vertei-
lung aller Klageeingänge im Jahre 2006 – deutlich unterrepräsentiert sind. Kläger aus Ham-
burg, dem Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind dagegen in unserem Sample über-
proportional häufig vertreten.102 

Im Vergleich mit der Gesamtbevölkerung sind in unserer Stichprobe Männer überrepräsen-
tiert. Auch die Altersverteilung unterscheidet sich deutlich, da in unserem Sample nur Perso-
nen über 18 Jahre vertreten sind. Deutsche und Ausländer sind in etwa so verteilt wie in der 
Gesamtbevölkerung. Arbeitslose sind in unserem Sample dagegen überrepräsentiert. Und 
auch die wirtschaftliche Lage der Klägerinnen und Kläger ist schlechter als im Durchschnitt 
der Gesamtbevölkerung: In unserem Sample sind Haushalte mit einem Einkommen über 2000 
Euro deutlich seltener, niedrige Einkommen (unter 500 Euro) deutlich häufiger anzutreffen.  

Entsprechend wird auch die eigene wirtschaftliche Lage in unserem Sample deutlich schlech-
ter eingeschätzt als in der Gesamtbevölkerung: Während im ALLBUS 2006, einer repräsenta-
tiven Bevölkerungsumfrage für Deutschland, nur 3,6% ihre wirtschaftliche Lage als sehr 
schlecht beurteilten, sind es in unserem Sample über 20%. Auch die Lebenszufriedenheit ist 
mit durchschnittlich fünf auf einer Skala von 0 bis 10 niedriger als nach Ergebnissen des 
SOEP 2004 für die Gesamtbevölkerung. Gefragt, ob sich ihre Vorstellungen vom Leben er-
füllt hätten, meinen 19,3% der Kläger, dies sei überhaupt nicht der Fall. Im ALLBUS sind es 
nur 7,2%. Im Vergleich zum ALLBUS meinen die Klägerinnen und Kläger vor den Sozialge-
richten auch, dass sie weniger am Wohlstand partizipieren: Während im ALLBUS nur 7,8% 
meinten, dass sie im Vergleich zu anderen sehr viel weniger hätten, sind es in unserem Sam-
ple über 30%. Entsprechend stimmt auch ein deutlich geringerer Anteil (17,7% gegenüber 
35,7% im ALLBUS) voll zu, dass man in einem Land wie Deutschland sehr gut leben könne. 
Dementsprechend ist die Zustimmung zu der Aussage, dass die Situation der kleinen Leute 
nicht besser, sondern schlechter wird, in unserem Sample etwas höher als in der allgemeinen 
Bevölkerungsumfrage.  

Bei den Klägerinnen und Klägern vor den Sozialgerichten handelt es sich also um eine Grup-
pe, die im Vergleich mit der Gesamtbevölkerung objektiv und subjektiv benachteiligt ist. Al-
lerdings sind im Vergleich mit der Gesamtbevölkerung mittlere Schulabschlüsse sowie höhere 
Ausbildungsabschlüsse in unserem Sample stark vertreten,103 was ein Hinweis darauf sein 
könnte, dass insbesondere höher gebildete Personen den Klageweg beschreiten.104 

                                                 

102 Dieses Resultat ist nicht unterschiedlichen Rücklaufquoten geschuldet, sondern dem von uns ge-
wählten Verfahren: Die Zahl der zu verschickenden Fragebögen richtete sich nach der Größe des 
Gerichts, nicht nach der Zahl der Klageeingänge im letzten Jahr. 

103 Die Daten für die Gesamtbevölkerung beziehen sich auf die Bevölkerung ab 15 Jahre und enthalten 
relativ hohe Anteile von Personen, die noch keinen Abschluss haben.  

104 Möglicherweise handelt es sich aber auch um einen Selektionseffekt in dem Sinne, dass sich höher 
Gebildete stärker an unserer Befragung beteiligt haben.  
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Bevor die Ergebnisse zum Einfluss von Gebühren auf das Klageverhalten präsentiert werden, 
soll zuvor kurz auf die Erfahrungen der Klägerinnen und Kläger mit den beklagten Behörden 
eingegangen werden.  

5.3. Erfahrungen mit der beklagten Behörde 

In den Expertengesprächen und auch in der Richterbefragung wurde immer wieder darauf 
hingewiesen, dass Mängel im Verwaltungs- und Widerspruchsverfahren ein Grund für den 
Anstieg der Klagezahlen vor den Sozialgerichten sind. Als besonders problematisch wurde in 
diesem Zusammenhang die Arbeit der ARGEn (Arbeitsgemeinschaften) bezeichnet, also der 
Einrichtungen, die am häufigsten für die Umsetzung des neuen SGB II zuständig sind.105 Ren-
tenversicherungs- und Unfallversicherungsträger wurden dagegen in Hinblick auf die Qualität 
des Verwaltungsverfahrens positiver bewertet. 

Um zu prüfen, inwieweit sich diese Experteneinschätzungen auch in den Erfahrungen der 
Klägerinnen und Kläger widerspiegeln, wurden diese gefragt, welche Erfahrungen sie mit der 
beklagten Behörde gemacht haben (siehe Tabelle 3 im Anhang zu Kapitel 5). Die Befunde 
stimmen in vielerlei Hinsicht mit den Ergebnissen der anderen Befragungen überein: 

In Hinblick auf die Verständlichkeit der Bescheide schneiden Krankenversicherung, Pflege-
versicherung und Versorgungsamt am besten ab. Die Bescheide der Bundesagentur für Arbeit 
und der ARGEn werden dagegen am seltensten als verständlich bewertet. Rechtliche Erläute-
rungen, gut begründete Entscheidungen und kompetente Mitarbeiter werden besonders häufig 
im Bereich der Rentenversicherung ausgemacht, während die ARGEn, die Bundesagentur für 
Arbeit sowie die Sozialämter in dieser Hinsicht deutlich schlechter bewertet werden. Bei die-
sen drei Trägern (sowie in der Pflegeversicherung) hatten die Kläger auch vergleichsweise 
selten das Gefühl, ihre Probleme würden ernst genommen, während dies für Krankenversi-
cherung und Unfallversicherung nicht in diesem Maße gilt.  

Nicht nur die Kompetenz, auch die Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter der ARGEn lässt in den 
Augen der Klägerinnen und Kläger zu wünschen übrig, während die Krankenversicherung 
hierbei deutlich besser bewertet wird. Die Krankenversicherung fällt noch in anderer Hinsicht 
auf: Hier gab es sehr häufig ausführliche Gespräche über den Gegenstand der Klage, aber 
auch, wie auch in der Unfallversicherung, viele Versuche, den Betroffenen die Klage auszu-
reden. Auch wurden Kläger von den Trägern der Krankenversicherung nach eigenen Angaben 
am häufigsten als Querulant bezeichnet.  

Der Behörde hilflos ausgeliefert fühlten sich die Klägerinnen und Kläger besonders häufig im 
Bereich der Bundesagentur für Arbeit, eher selten dagegen im Bereich der Unfallversiche-
rung. Im Hinblick auf das Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein, gibt es dagegen nur 
geringe Unterschiede nach Trägern. Etwas seltener wird diese Meinung von Klägern im Be-
reich der Pflegeversicherung und des Versorgungsamtes vertreten. 

                                                 

105 Von den insgesamt 442 SGB II-Trägern in Deutschland sind 353 Arbeitsgemeinschaften. Daneben 
gibt es 69 sogenannte Optionskommunen und 20 Kommunen mit getrennter Trägerschaft. 
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5.4. Einfluss von Gebühren auf das Klageverhalten 

Im Folgenden wird untersucht, welche Bedeutung die Gebührenfrage für das Klageverhalten 
hat. Die Frage ist also, ob und ggf. welche Gruppen von Klägern durch die Abschaffung des 
Grundsatzes der Gebührenfreiheit von einer Klage Abstand nehmen würden. Um zu prüfen, 
ob insbesondere aussichtslose Verfahren durch Gebühren verhindert werden können, wird 
daran anschließend versucht, die Gruppe der „querulatorischen“ Kläger näher einzugrenzen 
und zu beschreiben. 

5.4.1. Bekanntheitsgrad der Gebührenfreiheit 

Eine Voraussetzung dafür, dass die Gebührenfreiheit, wie im Gesetzentwurf vermutet, einen 
Einfluss auf die Entscheidung zur Klage ausüben kann bzw. in der Vergangenheit ausgeübt 
hat, ist, dass die Tatsache der Gebührenfreiheit überhaupt bekannt ist. Nach den Ergebnissen 
der Klägerbefragung kann hiervon jedoch nicht in jedem Fall ausgegangen werden. Insgesamt 
sagte etwa ein Drittel der Klägerinnen und Kläger, dass ihnen die Gebührenfreiheit bei Klage-
erhebung nicht bekannt gewesen sei. Von denen, die erstmals vor einem Sozialgericht geklagt 
haben, wussten nach eigener Auskunft sogar 43,1% bei Klageerhebung nicht, dass Klagen vor 
den Sozialgerichten gebührenfrei sind (Schaubild 5.1). 

Schaubild 5.1: Bekanntheit der Gebührenfreiheit  

Bei den Erstklägern haben wir genauer untersucht, von welchen Merkmalen die Bekanntheit 
der Gebührenfreiheit abhängt. Signifikant höhere Anteile von Nichtinformierten finden wir 
bei vertretenen Klägern, Klägern, die einen Antrag auf PKH gestellt haben, Klägern mit 
Rechtsschutzversicherung sowie Personen, die gegen das Versorgungsamt klagen. Kläger aus 
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Ostdeutschland, Personen mit geringem Haushaltseinkommen, Abiturienten und Hochschul-
absolventen sowie die – allerdings wenigen – Kläger, die gegen die Krankenversicherung und 
Pflegeversicherung klagen, wussten dagegen überdurchschnittlich häufig106 bei Klageerhe-
bung, dass Klagen vor einem Sozialgericht gebührenfrei sind (siehe Tabelle 4 im Anhang zu 
Kapitel 5).107 

Dass die Gebührenfreiheit häufig nicht bekannt ist, spricht dagegen, dass Gebühren einen 
stark verhaltenssteuernden Einfluss bei der Erhebung von Klagen ausüben. Im Folgenden 
wird genauer untersucht, wie sich die Einführung von Gebühren auf das Klageverhalten aus-
wirken könnte.  

5.4.2. Klagebereitschaft bei Einführung einer Gebührenpflicht  

Um festzustellen, ob sich die Einführung von Gebühren auf das Klageverhalten auswirken 
wird, haben wir den Klägern eine hypothetische Frage gestellt: „Würden Sie künftig in einem 
vergleichbaren Fall Klage erheben, wenn Sie dafür vorab eine Gerichtsgebühr bezahlen müss-
ten, die Sie nur bei Erfolg Ihrer Klage erstattet bekämen?“ 

Schaubild 5.2: Klagebereitschaft im Falle der Einführung von Gebühren  

Mehr als ein Viertel, nämlich 28% der Befragten, würde künftig in einem vergleichbaren Fall 
auf die Klageerhebung verzichten, d. h. 72% der Befragten würden auch im Falle von Gebüh-
ren weiter Klage erheben (Schaubild 5.2). 

                                                 

106 Die Unterschiede sind allerdings bis auf den Effekt des Haushaltseinkommens nicht signifikant. 
107 Darüber hinaus gibt es noch einen Alterseffekt: Die Gebührenfreiheit ist in der Altersgruppe der 

40-49-Jährigen vergleichsweise selten, in der Gruppe der unter 40-Jährigen und über 60-Jährigen 
vergleichsweise häufig bekannt.  
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Gefragt, warum sie auch im Falle von Gebühren Klage erheben würden, sagten fast 95%, dass 
sie ihre berechtigten Ansprüche durchsetzen wollen (Anteil „trifft eher zu“ und „trifft voll zu“ 
zusammen), gut drei Viertel meinen, dass es um eine existenziell wichtige Frage geht, knapp 
60% wollen der beklagten Behörde zeigen, dass sie so nicht mit ihnen umgehen kann, gut 
60% sind überzeugt, dass sie das Verfahren gewinnen, mehr als 45% wollen ein Zeichen für 
andere setzen und 15% finden es grundsätzlich in Ordnung, für öffentliche Dienstleistungen 
etwas zu zahlen (siehe Tabelle 5 im Anhang zu Kapitel 5). 

Gefragt, wie eine Gerichtsgebühr ausgestaltet sein sollte, bevorzugen knapp 40% eine Pau-
schalgebühr, gut 20% wünschen eine vom Wert der Klage abhängige Gebühr und etwa ein 
Drittel traut sich kein Urteil zu (Tabelle 6 im Anhang zu Kapitel 5). 

Die Bereitschaft, Gebühren zu zahlen, erstreckt sich dabei nur auf relativ geringe Beträge: 
Von denen, die bereit sind, Gebühren zu zahlen, wollen mehr als 50% maximal 50 Euro für 
einen Klage vor einem Sozialgericht und maximal 75 Euro für einen Klage vor einem Lan-
dessozialgericht zahlen. Nur 13,6% bzw. 25,1% sind bereit, mehr als 100 Euro zu zahlen (Ta-
belle 7 im Anhang zu Kapitel 5). 

Bei den Gründen dafür, dass man im Falle von Gebühren keine Klage erheben wolle, erhielten 
die Statements, dass man sich die zusätzlichen Ausgaben nicht leisten könne und dass Verfah-
ren vor einem Sozialgericht grundsätzlich gebührenfrei sein sollten mit 85,7% bzw. 90,7% die 
größte Zustimmung (Tabelle 8 im Anhang zu Kapitel 5). 

Diese Antworten lassen also darauf schließen, dass die Klagebereitschaft durch die Einfüh-
rung von Gebühren spürbar zurückgeht. Dabei werden offenbar insbesondere Kläger mit ge-
ringem Einkommen bzw. allgemeiner: Kläger in (finanziell) prekären Lebenssituationen im 
Falle der Aufhebung von Gebühren von einer Klage abgehalten. Dies deckt sich mit den Er-
wartungen der Richter (siehe Kapitel 4.). 

Bei dem Anteil von 28% von Personen, die nach eigener Aussage bei Einführung von Gebüh-
ren auf die Klageerhebung verzichten wollen, handelt es sich um eine Obergrenze, denn durch 
hypothetische Fragen wird die tatsächliche Klagebereitschaft im Fall von Gebühren vermut-
lich unterschätzt: Im „Ernstfall“, d. h. wenn eine neue Klage ansteht, die eine hohe materielle 
oder immaterielle (Gerechtigkeitsempfinden) Bedeutung hat, dürfte die Klagebereitschaft hö-
her sein. 

Im Folgenden werden die Einflussfaktoren auf die Klagebereitschaft im Falle der Einführung 
von Gebühren genauer betrachtet. 

5.4.3. Einflussfaktoren auf die Klagebereitschaft bei Gebühreneinführung 

Im Mittelpunkt dieses Abschnitts steht die Frage, von welchen Faktoren die Entscheidung, im 
Falle von Gebühren Klage zu erheben, abhängt.  

Zu prüfen ist insbesondere, ob eine Einführung von Gebühren sozial selektiv wirken wird, al-
so nicht alle Klägergruppen gleichmäßig betrifft. Dazu werden die Klagequoten bei Einfüh-
rung von Gebühren bei verschiedenen Gruppen von Klägern verglichen. Die Vermutung ist 
dabei, dass Klägergruppen, die sozial benachteiligt sind bzw. bei denen starke Hemmschwel-
len beim Zugang zum Gericht vermutet werden können, in stärkerem Maße durch die Einfüh-
rung von Gebühren von einer Klage abgehalten werden als Gruppen, für die das nicht zutrifft. 
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Als solchermaßen benachteiligte Gruppen bzw. Gruppen mit stärkeren Hemmschwellen kön-
nen Ausländer, ältere Menschen, Personen mit niedrigem Einkommen, Arbeitslose und Per-
sonen mit niedrigem Bildungsstand angesehen werden sowie Personen, die subjektiv das Ge-
fühl haben, im Leben zu kurz gekommen zu sein und eine niedrige Lebenszufriedenheit ha-
ben. Aufgrund der höheren Arbeitslosigkeit und des niedrigeren Einkommensniveaus in Ost-
deutschland ist damit zu rechnen, dass Kläger aus Ostdeutschland im Falle der Einführung 
von Gebühren seltener klagen. Soweit Frauen weniger selbstbewusst bzw. in Hinblick auf den 
Erfolg einer Klage grundsätzlich skeptischer eingestellt sein sollten, könnten sie sich stärker 
von einer im Falle des Unterliegens gebührenpflichtigen Klage abschrecken lassen als Män-
ner. Alleinlebende schrecken ebenfalls möglicherweise eher vor einer Klage zurück, weil sie 
davon ausgehen, dass sie weniger Unterstützungspotenziale aktivieren können.  

Neben diesen sozialstrukturellen Variablen wird noch eine Reihe weiterer Faktoren betrachtet, 
von denen angenommen werden kann, dass sie sich auf die Klagebereitschaft im Falle von 
Gebühren auswirken. Da wir die Kläger aufgefordert haben, zu entscheiden, ob sie in einem 
vergleichbaren Fall wie dem aktuellen Klage erheben würden, können hierbei auch die 
Merkmale der laufenden Klage als Variablen herangezogen werden. Insbesondere kann ver-
mutet werden, dass Personen, die bereits über Klageerfahrung vor einem Sozialgericht oder 
einem anderen Gericht verfügen, also schon einmal oder mehrfach die Schwelle zum Gericht 
überschritten haben, eher bereit sind, im Falle von Gebühren zu klagen als Erstkläger. Dies 
dürfte insbesondere gelten, wenn frühere Klagen gewonnen wurden. Da in der hypothetischen 
Frage ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass die Gebühren im Falle eines Erfolges er-
stattet würden, könnte sich auch eine positive Gewinnerwartung zugunsten der Entscheidung 
zu einer Klage nach Einführung von Gebühren auswirken. Auch das Vorhandensein einer 
Rechtsschutzversicherung sowie das Wissen um die Möglichkeit, PKH beantragen zu können, 
dürften sich klageförderlich auswirken, da diese Kläger davon ausgehen werden, dass die Ge-
bühren durch die Rechtsschutzversicherung bzw. die PKH übernommen werden.108 Kläger, 
die von einem Anwalt oder sonstigen Prozessbevollmächtigten vertreten werden, dürften e-
benfalls häufiger auch im Falle von Gebühren Klage erheben, weil wegen der Unterstützung 
eines Prozessvertreters die Erfolgsaussichten höher eingeschätzt werden dürften. Ein hoher 
Streitwert könnte ebenfalls die Klagebereitschaft erhöhen, da in diesem Fall davon ausgegan-
gen werden kann, dass die existenzielle Wichtigkeit der Klage und damit der Problemdruck 
höher ist.  

Schließlich kann vermutet werden, dass auch psychologische Motive für die Klagebereit-
schaft im Falle von Gebühren eine Rolle spielen, die mit unserem Fragebogen allerdings nur 
begrenzt eingefangen werden können. So kann angenommen werden, dass Personen, denen es 
bei einer Klage vor einem Sozialgericht vor allem um Gerechtigkeit geht (und weniger um 
den materiellen Wert der Klage), eher dazu neigen werden, auch im Falle von Gebühren zu 

                                                 

108 Aus Gründen der Klarheit und Verständlichkeit wurde die Möglichkeit der Beantragung von PKH 
nicht in die hypothetische Frage nach der Klageerhebung im Falle von Gebühren aufgenommen. 
Die Frage „Haben Sie einen Antrag auf Prozesskostenhilfe gestellt?“ wurde vielmehr als gesonder-
te Frage gestellt. Um den Einfluss der PKH auf die Klagebereitschaft bei Gebühren zu ermitteln, 
können somit zwei Gruppen von Klägern verglichen werden: Kläger, die einen Antrag auf PKH 
gestellt haben und solche, für die das nicht zutrifft.  
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klagen als Personen, für die das nicht zutrifft. Auch Personen, die die Arbeit der Behörden in 
Deutschland generell schlecht beurteilen und diese insoweit in die Schranken weisen wollen, 
könnten eher zu einer Klage neigen als solche, die die Behörden differenzierter beurteilen. In-
soweit könnte die Klagebereitschaft auch davon abhängen, um welches Sachgebiet es sich 
handelt. So werden Mängel im Verwaltungs- und Widerspruchsverfahren besonders häufig im 
Bereich des SGB II ausgemacht (siehe oben 5.3 sowie die Ergebnisse der Richterbefragung in 
Kap. 4 und der Expertengespräche). Ein weiteres Ergebnis der Richterbefragung war, dass der 
Anteil der Kläger, für die die Klage einen Selbstzweck darstellt, im Bereich des SGB IX be-
sonders hoch ist.  

Betrachten wir nun im einzelnen, welche Faktoren einen Einfluss auf die Klagebereitschaft 
haben (Tabelle 9 im Anhang zu Kapitel 5). Dabei werden zunächst bivariate Zusammenhänge 
untersucht. Im Anschluss daran wird ein multivariates Analysemodell gerechnet. 

Klageerfahrung 

Ob es sich um eine Klage vor einem Sozial- oder Landessozialgericht handelt, macht so gut 
wie keinen Unterschied in Hinblick auf die Klagebereitschaft bei Einführung von Gebühren.  

Es gibt aber einen Zusammenhang zwischen früheren Klageerfahrungen und der Bereitschaft, 
im Falle der Gebühreneinführung zu klagen. Je größer die Klageerfahrung ist, desto geringer 
ist die Schwelle, auch im Falle von Gebühren Klage zu erheben: Von denjenigen, die erstma-
lig vor einem Sozialgericht klagen, würden 69,7% auch im Falle von Gebühren klagen, von 
denen, die bereits einmal vor einem Sozialgericht geklagt haben,109 75% und von denen, die 
bereits mehrmals vor einem Sozialgericht geklagt haben, knapp 80%.110 Das heißt umgekehrt: 
Von den Mehrfachklägern wollen nur etwa 20% im Gebührenfall nicht mehr klagen, bei den-
jenigen, die erstmals klagen, sind es mehr als 30%. Schließlich würden von denen, die bereits 
einmal oder mehrmals vor einem anderen Gericht geklagt haben, 23,8% nicht klagen, von de-
nen, die noch nie vor einem anderen Gericht geklagt haben, dagegen 30,4%.111 

In Hinblick auf den Ausgang der früheren Klagen vor dem Sozialgericht zeigt sich zum Teil 
ein erwartetes, zum Teil ein unerwartetes Ergebnis: Diejenigen, die zuvor erst einmal geklagt 
und dabei gewonnen haben, wollen deutlich häufiger im Falle der Gebühreneinführung klagen 
als diejenigen, die verloren haben. Bei den Mehrfachklägern ist es dagegen umgekehrt: Dieje-
nigen mit hoher Erfolgsquote (über 50% gewonnen) wollen etwas seltener bei Gebührenein-
führung klagen als diejenigen mit niedrigerer Erfolgsquote.  

Wert der Klage  

Beim Streitwert zeigt sich ein u-förmiger, nicht signifikanter Zusammenhang: Sowohl bei 
niedrigem (unter 100 Euro) als auch bei hohem (über 2000 Euro) ist die Klagebereitschaft im 
Falle der Einführung von Gebühren mit 77,3% bzw. 78,2% überdurchschnittlich hoch. 

                                                 

109 Eine eventuelle Klage der ersten Instanz zählt nicht hierzu. 
110 Der Unterschied zwischen den Gruppen ist allerdings nicht signifikant. 
111 Auch dieser Unterschied ist allerdings nicht signifikant. 
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Einschätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit 

Wie erwartet spielen die Erfolgsaussichten für die Klagebereitschaft bei Gebühreneinführung 
eine Rolle. Je höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Klage gewonnen wird, desto größer ist 
die Klagebereitschaft im Falle von Gebühren. Von denen, die einen Erfolg für eher wahr-
scheinlich oder sehr wahrscheinlich halten, wollen 78,4% auch im Falle von Gebühren kla-
gen, von denen, die die Erfolgsaussichten pessimistischer einschätzen oder keine Meinung 
dazu haben, nur 66%.  

Selbstkläger oder vertretene Kläger  

Entsprechend unserer Annahme ist die Klagebereitschaft im Falle der Gebühreneinführung 
bei vertretenen Klägern etwas höher als bei Selbstklägern; der Unterschied ist aber nicht sig-
nifikant. 

Rechtsschutzversicherung 

Von der Rechtsschutzversicherung geht der erwartete positive Effekt auf die Klagebereit-
schaft aus: Von denen, die eine Rechtsschutzversicherung haben, wollen 78,8% auch im Falle 
von Gebühren klagen, von den übrigen nur 68,6%.  

PKH 

Kläger, die einen Antrag auf PKH gestellt haben, sagen entsprechend unserer Annahme mit 
23,2% etwas seltener als Kläger ohne PKH, dass sie bei Gebühren auf Klagen verzichten 
werden; der Unterschied ist bei bivariater Betrachtung nicht signifikant.  

Bekanntheit der Gebührenfreiheit 

Diejenigen, die um die Gebührenfreiheit wussten, wollen im Falle von Gebühren signifikant 
seltener klagen als die, denen dies nicht bekannt war (68,5% versus 79%). Dies hängt vermut-
lich damit zusammen, dass, wie oben gezeigt, ein Zusammenhang zwischen der Bekanntheit 
der Gebührenfreiheit und dem Haushaltseinkommen besteht. Kläger mit niedrigem Haus-
haltseinkommen, die – wie noch zu zeigen ist –, eine geringe Klagebereitschaft im Falle der 
Einführung von Gebühren haben, wussten bei der ersten Klageerhebung auch häufiger, dass 
Klagen gebührenfrei sind.  

Gegenstand der Klage  

Der Gegenstand der Klage bzw. das Rechtsgebiet, in dem die aktuelle Klage eingereicht wird, 
hat nur einen geringen Einfluss auf die Klagebereitschaft. Eine besonders hohe Klagebereit-
schaft bei Gebühren mit 88,9% findet man allerdings bei Klägern, die gegen einen Unfallver-
sicherungsträger klagen. Ein Grund hierfür könnte sein, dass unter den Klägern, die gegen die 
Unfallversicherung klagen, der Anteil der Personen, die sich in hohem Maße ungerecht be- 



69 

handelt fühlen, am höchsten ist.112  

Finanzielle Lage  

Wie erwartet, besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Nettoeinkommen des Haus-
halts und der Klagebereitschaft im Falle von Gebühren. Genauer gesagt nimmt die Klagebe-
reitschaft im Falle der Gebühreneinführung mit zunehmendem Nettoeinkommen zu: Von de-
nen mit einem Nettoeinkommen unter 1.000 Euro wollen nur gut 60% klagen, in den höheren 
Einkommensklassen sind es 78% und bei denen mit über 2.000 Euro sogar 82,4% (vgl. 
Schaubild 5.3).  

Schaubild 5.3: Klagebereitschaft bei Gebühren nach Nettoeinkommen des Haushalts 

Dieser Zusammenhang spiegelt sich auch in der Einschätzung der wirtschaftlichen Lage wi-
der: Von denen, die ihre wirtschaftliche Situation als sehr schlecht ansehen, wollen weniger 
als 60% im Falle der Gebühreneinführung klagen, von den übrigen weit mehr als 70%.  

Geschlecht 

Die Vermutung, dass Frauen größere Schwellenängste vor dem Sozialgericht haben, die durch 
die Einführung von Gebühren noch verstärkt werden könnten, bestätigt sich nicht: Zwischen 
Männern und Frauen gibt es keinen Unterschied in Hinblick auf das Klageverhalten bei Ein-
führung von Gebühren.  

                                                 

112 Während insgesamt gut 40% voll zustimmen, dass sie ungerecht behandelt wurden, sind es bei den 
Klägern gegen die Unfallversicherung 57,7%. Zugleich ist aber auch der Anteil der Kläger, die sich 
überhaupt nicht ungerecht behandelt fühlten, bei der Unfallversicherung relativ hoch, was auf eine 
Polarisierung hindeutet. Die hohen Werte sowohl bei der Ausprägung 1 (stimme gar nicht zu) als 
auch bei 4 (stimme voll zu) erklären auch, warum in Tabelle 3 im Anhang zu Kapitel 5, wo Mittel-
wertunterschiede betrachtet wurden, die Unfallversicherung nicht den höchsten Mittelwert aller be-
klagten Behörden aufweist. 
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Alter 

Die Annahme, dass vor allem ältere Menschen durch Gebühren von einer Klage abgehalten 
werden könnten, wird durch unsere Analysen bestätigt: Von den über 60-Jährigen wollen nur 
knapp zwei Drittel im Falle der Einführung von Gebühren klagen, von den Jüngeren sind es 
mehr als drei Viertel. Bei genauerer Differenzierung zeigt sich ein u-förmiger Zusammen-
hang: In der Gruppe der unter 40-Jährigen ist die Klagebereitschaft nicht wesentlich höher als 
bei den über 60-Jährigen. Die geringe Klageneigung der unter 40-Jährigen könnte damit zu-
sammenhängen, dass diese in der Gruppe mit besonders niedrigem Haushaltseinkommen (un-
ter 500 Euro) leicht überrepräsentiert sind. Auch stimmen 100% voll oder eher zu, dass sie 
sich die Klage aus finanziellen Gründen nicht leisten könnten. Dagegen sind 100% der Älte-
ren aus prinzipiellen Gründen gegen die Einführung von Gebühren. Sowohl Jüngere als auch 
Ältere meinen darüber hinaus deutlich häufiger als die mittlere Altersgruppe, dass ihnen die 
Erfolgsaussichten zu unsicher sind.  

Migrationsstatus 

Zwischen ausländischen und deutschen Klägern gibt es in Hinblick auf die Klagebereitschaft 
bei Einführung von Gebühren keinen signifikanten Unterschied.  

Erwerbsstatus 

Der Erwerbsstatus wirkt sich nur in geringem Maße auf die Klagebereitschaft aus: Bei Rent-
nern ist die Klagebereitschaft im Falle der Gebühreneinführung etwas, aber nicht signifikant 
niedriger als bei Erwerbstätigen, Arbeitsunfähigen, Arbeitslosen und Hausfrauen. Dies ist an-
gesichts des oben berichteten Zusammenhangs zwischen Alter und Klagebereitschaft nicht 
verwunderlich.  

Schulbildung  

Höher gebildete Kläger haben wie erwartet eine, wenn auch nicht signifikant, höhere Klage-
bereitschaft. Umgekehrt lassen sich Kläger mit niedrigem Bildungsstand eher von einer Klage 
abhalten. Von den Klägern mit Abitur wollen 75,9% im Falle von Gebühren klagen, von de-
nen ohne Abitur nur gut 70%. Bei den Klägern mit höherer Schulbildung sind es 74%. Ob hö-
here Bildung unabhängig vom Einkommen – Kläger mit höherer Schulbildung erzielen auch 
höhere Einkommen – zu einer höheren Klagebereitschaft bei Gebühren führt, müssen die 
multivariaten Analysen zeigen.  

Berufsausbildung 

Der Effekt der Berufsausbildung ist nicht ganz eindeutig. Die höchste Klagequote findet man 
bei Klägern mit Fachhochschulabschluss (84,4%), eine eher niedrige bei Klägern mit Fach-
schulabschluss (64,1%). Zwischen Klägern ohne Abschluss, mit Lehre und Hochschulab-
schluss gibt es dagegen kaum einen Unterschied. Die Klagequoten liegen hier zwischen 70% 
und 73%. Auch hierbei ist zu fragen, ob der Effekt der höheren Bildung unabhängig vom Ein-
kommen besteht.  

Haushaltstyp 

Von den Klägern, die alleine leben, wollen nur 60,5% im Falle von Gebühren klagen, von den 
übrigen 76,5%. Die Frage ist, ob Alleinlebende generell eine geringere Klagebereitschaft ha-
ben, etwa weil sie weniger soziale Unterstützung haben oder erwarten, oder ob die niedrigere 
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Klagebereitschaft alleine auf das niedrigere Haushaltseinkommen der Alleinlebenden zurück-
zuführen ist.  

Region 

Kläger aus Ostdeutschland wollen im Falle der Einführung von Gebühren signifikant seltener 
klagen als solche aus Westdeutschland (64,0% gegenüber 76,7%, Schaubild 5.4).113 Die Ver-
mutung, dass dies am niedrigeren Einkommensniveau in Ostdeutschland liegen könnte, bestä-
tigt sich nicht, denn Kläger aus Ost- und Westdeutschland unterscheiden sich in Hinblick auf 
das Haushaltseinkommen kaum, ostdeutsche Kläger haben tendenziell sogar ein höheres Ein-
kommen. Auch die Gründe, die für den Klageverzicht bzw. die Klagebereitschaft bei Gebüh-
ren angegeben werden, können nur bedingt dazu beitragen, die unterschiedliche Klagebereit-
schaft in Ost- und Westdeutschland zu erklären, da nur geringe Unterschiede zwischen Ost- 
und Westdeutschen bestehen. Westdeutsche stimmen lediglich etwas häufiger zu, dass ihnen 
die Erfolgsaussichten zu unsicher sind, und finden es häufiger in Ordnung, dass man für öf-
fentliche Dienstleistungen etwas bezahlen muss. Eine Erklärung liefert möglicherweise die 
Frage, ob man sich von der beklagten Behörde ungerecht behandelt fühlte. Hier stimmen 
Westdeutsche deutlich, wenn auch nicht signifikant häufiger zu als Ostdeutsche. Wie noch zu  

                                                 

113 Bei genauerer Differenzierung zeigen sich auch innerhalb der alten und neuen Bundesländer deutli-
che Unterschiede, die aber wegen der geringen Fallzahlen nicht überbewertet werden sollten. So ist 
die Klagebereitschaft bei Gebühren in Hessen und Rheinland-Pfalz für westdeutsche Verhältnisse 
sehr niedrig und in Mecklenburg-Vorpommern für ostdeutsche Verhältnisse hoch.  
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zeigen ist, fühlen sich diejenigen, die auch im Falle von Gebühren klagen wollen, häufiger 
ungerecht behandelt als diejenigen, die nicht klagen wollen.  

Schaubild 5.4: Klagebereitschaft bei Gebühren nach Region 

Einfluss Anderer auf die Entscheidung zur Klage 

Die Variable Einfluss anderer Personen hat nur geringe, nicht signifikante Effekte auf die 
Klagebereitschaft bei Gebühren. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass insbesondere 
Anwälten und anderen Prozessvertretern sowie Familienangehörigen und Freunden Einfluss 
auf die Klageentscheidung zugesprochen wird. Andere Personen und Stellen werden jeweils 
nur von wenigen Klägern als einflussreich bezeichnet, so dass die Fallzahlen für die Verglei-
che relativ gering sind. Etwas höhere Klagequoten findet man bei Klägern, bei denen der Be-
triebsrat, ein Sozialverband, öffentliche Rechtsberatung, eine Beratungsstelle für Arbeitslose 
oder Internetforen starken oder etwas Einfluss auf die Entscheidung zur aktuellen Klage hat-
ten. Auch sehr starker Einfluss von Familienangehörigen fördert die Klagebereitschaft. Wenn 
die Familie nur etwas Einfluss hatte, ist die Klagequote allerdings geringer, als wenn sie die 
Klageentscheidung überhaupt nicht beeinflusst hat.  

Zielerreichung und Lebenszufriedenheit 

Diejenigen, die auf eine Klage verzichten würden, meinen häufiger, dass sich ihre Lebensziele 
nicht erfüllt haben als die, die auch im Falle von Gebühren klagen wollen. Sie haben auch 
häufiger das Gefühl, nicht ihren gerechten Anteil am Leben bekommen zu haben und meinen 
etwas seltener, dass man in Deutschland gut leben könne. Auch die Lebenszufriedenheit ist 
tendenziell geringer. Bis auf das Erreichen der Lebensziele sind die Unterschiede allerdings 
nicht signifikant.  
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Erfahrungen mit der beklagten Behörde 

Diejenigen, die auch im Falle von Gebühren klagen würden, haben insgesamt etwas schlech-
tere Erfahrungen mit der beklagten Behörde gemacht. Insbesondere fühlten sie sich häufiger 
ungerecht behandelt und wurden häufiger als Querulant bezeichnet. In Hinblick auf die Ver-
ständlichkeit der Bescheide, ausführliche Gespräche, rechtliche Begründungen oder die Kom-
petenz der Mitarbeiter gibt es dagegen keine Unterschiede zwischen denen, die auch bei Ge-
bühreneinführung klagen wollen und denen, für die das nicht gilt. 

Multivariate Analysen 

Bei den bisher betrachteten Ergebnissen handelt es sich um bivariate Analysen. Mit Hilfe des 
Verfahrens der logistischen Regression wurde anschließend überprüft, welche Faktoren einen 
unabhängigen Einfluss auf das Klageverhalten bei Einführung von Gebühren haben (vgl. Ta-
belle 10 im Anhang zu Kapitel 5).114  

Nach den Ergebnissen der multivariaten Analysen hängt die Klagebereitschaft im Falle der 
Gebühreneinführung insbesondere vom Haushaltseinkommen, von früheren Klageerfahrun-
gen, von den Erfolgsaussichten im aktuellen Verfahren und von den Erfahrungen mit der be-
klagten Behörde ab. Von den sozialstrukturellen Variablen spielt neben der Region (Ost- oder 
Westdeutschland) nur das Alter eine Rolle.  

Da sich die Klagebereitschaft im Falle der Gebühreneinführung in Ost- und Westdeutschland 
deutlich unterscheidet, wurden anschießend getrennte Modelle für Ost- und Westdeutschland 
geschätzt. Dabei zeigt sich, dass die Einflussfaktoren in beiden Teilen Deutschlands völlig 
anders aussehen:  

In Westdeutschland gibt es nur zwei signifikante Effekte: Personen, die einen Antrag auf Pro-
zesskostenhilfe gestellt haben, und solche mit höherem Haushaltseinkommen wollen auch im 
Falle der Einführung von Gebühren weiterhin klagen. Beide Gruppen sind offenbar der Mei-
nung, dass sie die zusätzliche Belastung durch Gebühren verkraften können, sei es aus eigener 
Kraft, sei es mit Hilfe der Prozesskostenhilfe. Die anderen Effekte, z. B. für die Mehrfachklä-
ger und das Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein, weisen zwar in die erwartete Rich-
tung (in beiden Fällen ist die Klagewahrscheinlichkeit bei Gebühren höher), sind aber nicht 
signifikant. 

Anders gewendet werden also in Westdeutschland durch eine Gebühreneinführung Personen 
mit niedrigem Haushaltseinkommen und solche, die keine Prozesskostenhilfe beantragt ha-
ben, von einer Klage abgeschreckt. Die Bedeutung des Wissens um PKH verweist darauf, 
dass unerwünschte Effekte der Gebühreneinführung für Bevölkerungsgruppen mit niedrigem 
Einkommen durch verstärkte Aufklärung über die Möglichkeit, Prozesskostenhilfe zu bean-
tragen, eventuell abgemildert werden können. Hierdurch dürften aber die Kosten für die Pro-
zesskostenhilfe steigen (vgl. Kapitel 8). Das Wissen um die Möglichkeit der PKH wiegt den 
Effekt des Einkommens jedoch nicht voll auf: Zwar wollen Geringverdiener, die einen Antrag 
auf PKH gestellt haben, im Falle von Gebühren häufiger klagen als Geringverdiener ohne 
PKH-Antrag. Auch unter Kontrolle von PKH wollen untere Einkommensgruppen im Falle 

                                                 

114 Eine Beschreibung des Verfahrens der logistischen Regression findet sich im Anhang zu Kapitel 5. 
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von Gebühren aber seltener klagen als Bezieher höherer Einkommen, d. h., die Klagebereit-
schaft im Falle von Gebühren ist bei Personen mit geringem Einkommen auch dann niedriger 
als bei Personen mit höherem Einkommen, wenn sie um die Möglichkeit der PKH wissen. 

In Ostdeutschland spielen dagegen vor allem frühere Klageerfahrungen und die Erfolgsaus-
sichten eine Rolle. Wer die Schwelle zum Sozialgericht schon mehrfach überwunden hat, hat 
auch eine größere Neigung, bei Einführung von Gebühren zu klagen. Gleiches gilt, wenn die 
Erfolgsaussichten im aktuellen Verfahren hoch eingeschätzt werden. Dieses Ergebnis muss 
im Zusammenhang damit gesehen werden, dass in unserer hypothetischen Frage explizit die 
Rede davon ist, dass die Gebühren im Falle des Erfolgs erstattet würden. Was in West-
deutschland die Prozesskostenhilfe ist, ist in Ostdeutschland die Rechtsschutzversicherung: 
Personen mit Rechtsschutzversicherung wollen im Falle der Gebühreneinführung eher klagen 
als andere. Darüber hinaus werden in Ostdeutschland insbesondere die Personengruppen wei-
terhin klagen, die das Gefühl haben, ungerecht behandelt worden zu sein. In Westdeutschland 
hat das „Ungerechtigkeitsgefühl“ dagegen keinen signifikanten Einfluss. Alleinlebende und 
über 60-Jährige wollen in Ostdeutschland bei Gebühreneinführung dagegen eher auf die Kla-
ge verzichten.  

Insgesamt gesehen wird eine Gebühreneinführung also einerseits einige Klägergruppen – 
nämlich Personen mit niedrigem Einkommen in Westdeutschland sowie Ältere und Alleinle-
bende in Ostdeutschland – von einer Klage abhalten. Insoweit bestätigen sich unsere Annah-
me und die Annahme der befragten Richterinnen und Richter, dass die Einführung von Ge-
bühren sozial selektiv wirken wird.  

Andererseits werden, insbesondere in Ostdeutschland, Mehrfachkläger und Personen, deren 
Gerechtigkeitsgefühl verletzt ist, auch im Falle einer Gebühreneinführung weiterhin klagen. 
Es ist also häufig der Wunsch nach Gerechtigkeit, der die Betroffenen zu einer Klageerhe-
bung veranlasst und die Frage der Gebühren in den Hintergrund treten lässt. Kläger, deren 
Gerechtigkeitsempfinden verletzt ist, können somit auch nicht durch Gebühren von einer Kla-
ge abgehalten werden.  

5.4.4. Mehrfachkläger und querulatorische Kläger 

Ein Ergebnis der bisherigen Analysen war, dass diejenigen, die bereits mehrfach vor einem 
Sozialgericht geklagt haben, auch im Falle der Einführung von Gebühren überdurchschnitt-
lich häufig klagen würden. Darüber hinaus wurden diejenigen mit Klagebereitschaft nach ei-
gener Aussage auch überdurchschnittlich häufig in der beklagten Behörde als Querulant be-
zeichnet. Im Folgenden sollen die beiden Gruppen der Mehrfachkläger und der „Querulanten“ 
genauer betrachtet werden. Hierbei soll einerseits geprüft werden, ob diese Gruppen eher aus-
sichtslose Klagen führen. Andererseits soll untersucht werden, durch welche Merkmale sich 
diese Gruppen auszeichnet (vgl. Tabelle 11 im Anhang zu Kapitel 5).  

Insgesamt hat ein knappes Fünftel der Kläger bereits mehrfach vor einem Sozialgericht ge-
klagt. Durchschnittlich haben diejenigen, die bereits mehrfach geklagt haben, schon 3,5 Kla-
gen vor einem Sozialgericht geführt, von denen gut 50% voll oder teilweise gewonnen wur-
den. Von den Mehrfachklägern haben knapp zwei Drittel (65,6%) auch schon einmal oder 
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mehrfach vor einem anderen Gericht geklagt.115 Die durchschnittliche Zahl der anderen Ver-
fahren beträgt hier 4,5 und liegt damit deutlich höher als bei denen, die bislang höchstens 
einmal vor einem Sozialgericht geklagt haben; die Erfolgsquote (gewonnene und teilweise 
gewonnene Verfahren) bei den Verfahren vor anderen Gerichten beträgt knapp 57%. 

42 Befragte116 stimmten eher oder voll zu, dass sie in der beklagten Behörde als Querulant 
bezeichnet wurden. Die Überschneidung zwischen der Gruppe der Mehrfachkläger und der 
Gruppe der als „Querulanten“ Bezeichneten ist vergleichsweise gering. Nur knapp 35% der 
Mehrfachkläger geben zugleich an, dass sie als Querulant bezeichnet wurden. Die „Querulan-
ten“ haben bisher durchschnittlich fast drei Mal vor einem Sozialgericht geklagt (und damit 
häufiger als die, die nicht als Querulant bezeichnet wurden) mit einer durchschnittlichen Er-
folgsquote von gut 40%. Die durchschnittliche Klagehäufigkeit vor einem anderen Gericht 
beträgt dagegen 4,4 (bei denen, die nicht als Querulant bezeichnet wurden, waren es bisher 
nur 3,2 Klagen vor anderen Gerichten), wovon gut die Hälfte gewonnen wurden.  

Diese Ergebnisse sprechen somit nicht dafür, dass Mehrfachkläger und Kläger, die als „Que-
rulanten“ betitelt wurden, besonders häufig aussichtslose Verfahren anstrengen. Welches sind 
aber die Gründe dafür, dass diese Klägertypen häufiger als andere Klage erheben? Um diese 
Frage näherungsweise zu beantworten, wird im Folgenden das Profil dieser Typen genauer 
betrachtet.  

Insgesamt gesehen unterscheiden sich Mehrfachkläger und Kläger, die als „Querulanten“ be-
zeichnet wurden, nur in wenigen Merkmalen signifikant von anderen Klägern. Zwischen 
Mehrfachklägern und „Querulanten“ gibt es Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede (siehe 
Tabelle 10 im Anhang).  

Auffällig ist, dass die aktuelle Klage von Mehrfachklägern bzw. „Querulanten“ besonders 
häufig im Bereich Krankenversicherung geführt wird.117 Als „Querulanten“ bezeichnete Klä-
ger führen ihre Klage auch besonders häufig im Bereich der Pflegeversicherung, Mehrfach-
kläger häufiger gegen das Sozialamt. 

„Querulanten“ sind darüber hinaus häufiger bereits in der 2. Instanz zu finden und haben et-
was (aber nicht signifikant) häufiger eine Rechtsschutzversicherung. Sie sagen auch überpro-
portional häufig, dass der Anwalt oder die Gewerkschaft einen gewissen Einfluss auf ihre 
Klageentscheidung hatte. Es spricht einiges dafür, dass die Kommunikation zwischen beklag-
ter Behörde und denjenigen, die als Querulant bezeichnet worden sind, grundlegend gestört 
ist: „Querulanten“ haben seltener das Gefühl, ihre Probleme würden von der Behörde ernst 
genommen und fühlen sich etwas, aber nicht signifikant häufiger hilflos ausgeliefert und un-
gerecht behandelt. Sie vermissen ausführliche Erklärungen und halten die Mitarbeiter weder 
für hilfsbereit noch für kompetent. Sie sind auch seltener der Meinung, dass die Behörden in 

                                                 

115 Von den Erstklägern vor einem Sozialgericht haben nur 34,2% bereits vor einem anderen Gericht 
geklagt, von denen, die bisher einmal vor einem Sozialgericht geklagt haben, 48%.  

116 Bezogen auf die Fälle mit gültigen Angaben bei der entsprechenden Frage sind dies 17,8%, bezo-
gen auf alle Fälle 13,3%.  

117 Hierbei muss offen bleiben, ob es bei früheren Klagen auch um Angelegenheiten der Krankenver-
sicherung ging.  
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Deutschland im Großen und Ganzen zufriedenstellend arbeiten und haben zu Gerichten nicht 
unbedingt mehr Vertrauen als zu Behörden. Sie meinen, dass sie eher weniger als ihren ge-
rechten Anteil am Wohlstand erhalten und haben eine niedrige Lebenszufriedenheit.  

Mehrfachkläger haben im Unterschied zu Personen, die als „Querulanten“ bezeichnet wurden, 
seltener eine Rechtsschutzversicherung, sind eher männlich, haben tendenziell (nicht signifi-
kant) einen höheren Bildungsstand, aber ein relativ niedriges Nettoeinkommen. In Hinblick 
auf die Erfahrungen mit der beklagten Behörde sind sie wie die „Querulanten“ vergleichswei-
se selten der Meinung, dass die Mitarbeiter dort kompetent und hilfsbereit seien. Sie sind da-
gegen nicht seltener als der Durchschnitt der Auffassung, dass ihre Probleme nicht ernst ge-
nommen wurden und hatten auch keine Schwierigkeit, die Bescheide zu verstehen. Auch hat-
ten sie nicht das Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein. Darüber hinaus sind Mehrfach-
kläger auch seltener der Auffassung, dass man in einem Land wie Deutschland gut leben kön-
ne. Auch ihre Lebenszufriedenheit ist vergleichsweise gering, aber nicht ganz so gering wie 
die der „Querulanten“.  

Schließlich unterscheiden sich auch die Gründe, die die Betroffenen für eine Klage auch im 
Falle einer Gebührenpflicht anführen, zwischen Mehrfachklägern und als „Querulant“ be-
zeichneten Klägern. Mehrfachkläger sagen häufiger, dass es für sie um existenziell wichtige 
Fragen gehe, während als Querulant betitelte Kläger häufiger sagen, dass sie der Behörde zei-
gen wollen, dass sie so nicht mit ihren umgehen kann und dass sie ein Zeichen für andere set-
zen wollen.  

Insgesamt scheint es sich damit sowohl bei den Mehrfachklägern als auch bei den „Querulan-
ten“, also denen, die von den Behörden als Querulant betitelt werden, um Gruppen zu han-
deln, die sich vom Leben benachteiligt sehen bzw. ökonomisch relativ schlecht gestellt sind 
(Mehrfachkläger) und mit Hilfe der Gerichte, denen sie allerdings auch nicht wirklich ver-
trauen („Querulanten“), ihre Lage verbessern wollen. Im Unterschied zu den Mehrfachklägern 
scheint bei denen, die als „Querulanten“ bezeichnet wurden, eine wesentliche Triebfeder für 
die Klagen Probleme im Umgang mit der Behörde zu sein.  

5.5. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Mit Bezug auf die Fragestellung der Untersuchung, die Auswirkungen der Einführung einer 
allgemeinen Gebührenpflicht im sozialgerichtlichen Verfahren im Vergleich zur geltenden 
Rechtslage, lassen sich die Ergebnisse der Klägerbefragung unter folgenden Gesichtspunkten 
zusammenfassen: 

• Einem bemerkenswert hohen Anteil von Klägern – insgesamt einem Drittel der Kläge-
rinnen und Kläger – war bei Erhebung der Klage nicht bekannt, dass das sozialgericht-
liche Verfahren für sie kostenfrei ist. Von den Erstklägern wussten nach eigener Aus-
kunft sogar 43,1% bei Klageerhebung nicht, dass Klagen vor den Sozialgerichten ge-
bührenfrei sind. Für diese Gruppe von Klägern kann die Kostenfreiheit des Verfahrens 
keinen Einfluss auf die Klageentscheidung gehabt haben. Ebenso wenig dürfte die  
eventuelle Beseitigung der Kostenfreiheit auf künftige Klageentscheidungen Einfluss 
nehmen – vorausgesetzt, der Anteil der über die Kostenfreiheit nicht informierten Per-
sonen bleibt gleich und sinkt nicht, etwa im Zusammenhang mit einer öffentlichen 
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Debatte über die Abschaffung der Gerichtskostenfreiheit für die Personengruppe nach 
§ 183 SGG. 

• Mehr als ein Viertel aller Kläger, nämlich 28% der Befragten, würde nach eigenen 
Angaben künftig in einem vergleichbaren Fall auf die Klageerhebung verzichten. Der 
Wert ist hoch, jedoch mit Vorsicht zu handhaben und dürfte tendenziell überschätzt 
sein. Hier ist der unvermeidlich hypothetische Charakter der Frage zu berücksichtigen. 
Die antwortenden Kläger können nur aus der jetzigen Sicht auf die Zukunft schließen. 
Dabei werden die sich künftig tatsächlich stellenden Probleme in Sozialrechtsverhält-
nissen und der daraus folgende Überprüfungs- und Entscheidungsbedarf tendenziell 
unterschätzt sein.  

• Umgekehrt bedeutet das soeben genannte Datum aus der Klägerbefragung, dass mehr 
als sieben von zehn Klägern (rund 73%) nach ihren eigenen Angaben auch nach Ein-
führung einer allgemeinen Verfahrensgebühr in Höhe von 75 Euro bzw. 150 Euro in 
einem vergleichbaren Fall erneut Klage erheben würden. Begründet wurde das von 
fast 95% von ihnen damit, dass sie ihre berechtigten Ansprüche durchsetzen wollen 
(Anteil „trifft eher zu“ und „trifft voll zu“ zusammen). Gut drei Viertel würden unge-
achtet der Verfahrensgebühr klagen, weil es aus ihrer Sicht um eine existenziell wich-
tige Frage geht. Knapp 60% wollen der beklagten Behörde zeigen, dass sie so nicht 
mit ihnen umgehen kann, gut 60% sind überzeugt, dass sie das Verfahren gewinnen, 
mehr als 45% wollen ein Zeichen für andere setzen und 15% finden es grundsätzlich 
in Ordnung, für öffentliche Dienstleistungen etwas zu zahlen. 

• Unerwartet ist der durch die Auswertung der Klägerantworten entdeckte Zusammen-
hang zwischen früheren Klageerfahrungen und der Bereitschaft, im Falle der Gebüh-
reneinführung zu klagen. Je mehr Erfahrungen Kläger bereits mit Klagen vor Sozial-
gerichten gemacht haben, desto geringer ist die Schwelle, auch im Falle von Gebühren 
Klage zu erheben: Von denjenigen, die erstmalig vor einem Sozialgericht klagen, 
würden nur 70% erneut klagen, wenn das Verfahren etwas kostete. Hingegen steigt 
der Anteil derer, die auch im Falle von Gebühren klagen würden, bei denjenigen, die 
bereits einmal vor einem Sozialgericht geklagt haben, auf 75% und bei denjenigen, die 
bereits mehrmals vor einem Sozialgericht geklagt haben, sogar auf knapp 80%. Das 
heißt umgekehrt: Von den Mehrfachklägern wollen nur etwa 20% im Gebührenfall 
nicht mehr klagen, bei denjenigen, die erstmals klagen, sind es mehr als 30%. Dersel-
be Zusammenhang zeigt sich bei Klägern mit Erfahrungen in anderen Gerichtszwei-
gen. Von denjenigen Klägern unserer Befragung, die bereits einmal oder mehrmals 
vor einem anderen Gericht geklagt haben, würden nur 24% nicht mehr klagen, von 
denen hingegen, die noch nie vor einem anderen Gericht geklagt haben, 30,4%. 

• Die Annahme liegt nahe, dass die Klagebereitschaft durch das Ergebnis einer oder 
mehrerer vorheriger Klagen bedingt ist. Die Daten der Klägerbefragung können die 
Annahme, dass Kläger mit positiver Klageerfahrung ungeachtet einer Gerichtsgebühr 
häufiger erneut klagen werden, nur für diejenigen bestätigen, die erst einmal geklagt 
und dabei gewonnen haben. Bei den Mehrfachklägern ist es dagegen umgekehrt: Die-
jenigen mit hoher Erfolgsquote (über 50% gewonnen) wollen etwas seltener bei Ge-
bühreneinführung klagen als diejenigen mit niedrigerer Erfolgsquote.  
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• Nicht überraschend ist der Zusammenhang zwischen Erfolgserwartung und Klagebe-
reitschaft. Von denjenigen Klägern, die einen Erfolg für eher wahrscheinlich oder sehr 
wahrscheinlich halten, wollen 78% auch im Falle von Gebühren klagen, von denen, 
die die Erfolgsaussichten pessimistischer einschätzen oder keine Meinung dazu haben, 
nur 66%.  

• Überdurchschnittlich hohe Anteile von Klägern, die auch nach Einführung einer all-
gemeinen Verfahrensgebühr vor Sozialgerichten erneut klagen würden, finden sich 
nach den Forschungsdaten bei 

o Klägern mit Rechtsschutzversicherung (79% gegenüber 69% bei den Klägern 
ohne Rechtsschutzversicherung);  

o Klägern, die gegen einen Unfallversicherungsträger klagen (88,9%; möglicher 
Grund: hoher Anteil von Personen, die sich ungerecht behandelt fühlen); 

o Klägern mit höherem Nettoeinkommen: Von denen mit einem Nettoeinkom-
men unter 1.000 Euro wollen nur gut 60% klagen, in den höheren Einkom-
mensklassen sind es 78% und bei denen mit über 2.000 Euro sogar 82,4%; 

o jüngeren Klägern; 

o besser gebildeten Klägern; 

o Klägern, die nicht allein, sondern in Gemeinschaft (Familie, Partner- oder Le-
benspartnerschaft, anderes) leben; 

o Klägern aus Westdeutschland (77% gegenüber 64% der Kläger aus Ost-
deutschland). Das liegt entgegen der Vermutung nicht am niedrigeren Ein-
kommensniveau in Ostdeutschland. Kläger aus Ost- und Westdeutschland un-
terscheiden sich in Hinblick auf das Haushaltseinkommen kaum; tendenziell 
haben ostdeutsche Kläger sogar ein höheres Einkommen. 

• In der Gesamtbetrachtung bestätigen die Daten der Klägerbefragung die Erwartungen 
der befragten Richterinnen und Richter, wonach die Einführung von Gebühren sozial 
selektiv wirken werde.  
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6. „Klageflut“ vor den Sozialgerichten 

6.1. Vorbemerkung zur Datenlage und zur Operationalisierung aussichtsloser Kla-
gen 

Will man bewerten, ob und wie das Klageaufkommen wirklich gestiegen ist, ist zu fragen, ob 
der Anstieg der Zahl der Klagen mit einem Anstieg der Zahl der Widerspruchsbescheide und 
der Zahl der Ausgangsbescheide korreliert. Würde die Zahl der Ausgangsbescheide, also der 
durch Widerspruch und Klage angreifbaren behördlichen Akte, ebenso ansteigen wie die Zahl 
der Klagen, so könnte relativ gesehen nicht von einem Anstieg der Klagezahlen gesprochen 
werden. Stiege die Klagequote, also der Anteil der vor Gericht angegriffenen mindestens 
teilweise ablehnender Widerspruchsbescheide, relativ zur Widerspruchsquote, der Anteil der 
durch Widerspruchsbescheid angegriffenen behördlichen Ausgangsentscheidungen, so käme 
als Ursache neben der gestiegenen Klagefreudigkeit auch in Betracht, dass das Widerspruchs-
verfahren seine Filter- und Befriedungsfunktion schlechter ausfüllte als bisher und bzw. oder 
die Betroffenen Gesetzesänderungen nicht akzeptieren. Die Ursachen wären dann jedenfalls 
auch außerhalb des gerichtlichen Verfahrens zu suchen. Unbenommen bleibt es, auch bei 
gleich bleibender Klagequote zu fragen, ob diese zu senken wäre – eine Klageflut im Sinne 
einer rasch ansteigenden Menge von Streitverfahren wäre dies jedoch nicht. 

Bei der Ermittlung der für diese Berechnungen notwendigen Daten – Ausgangsbescheide, 
Widersprüche und ihr Ausgang, Klagezahlen – treten jedoch einige Probleme auf: 

In der Statistik der Sozialgerichte werden die Klageeingänge nur insgesamt erfasst. Eine Auf-
gliederung erfolgt in Rechtsgebiete und danach, ob Versicherte bzw. Leistungsberechtigte die 
Klage eingereicht haben, nicht jedoch in Erledigungsarten. Diese werden nur aus der Anzahl 
der erledigten Verfahren ausgewiesen. Soweit in diesem Bericht Klagequoten errechnet wer-
den, erfolgt dies daher aufgrund mindestens teilweise ablehnender Widerspruchsbescheide 
und der von Versicherten bzw. Leistungsberechtigten eingelegten Klagen vor dem Sozialge-
richt aus demselben Jahr. Am Jahresanfang und am Jahresende gibt es Unschärfen, da die im 
Dezember erlassenen Widerspruchsbescheide ggf. erst im Januar beklagt werden. Datensätze, 
mit denen Einzelfälle verfolgt werden können (so genannte gematchte Datensätze oder Indi-
vidualdatensätze), existieren nicht. Soweit Erfolgsquoten ausgewiesen werden, beziehen sich 
diese auf alle erledigten Klagen insgesamt, nicht nur auf die von Leistungsberechtigten bzw. 
Versicherten eingereichten Klagen.  

Widerspruchsquoten werden errechnet, indem die Anzahl der eingereichten Widersprüche 
durch die Anzahl der erlassenen Ausgangsbescheide geteilt wird. Auch hier ergeben sich Un-
schärfen zu Jahresbeginn und zu Jahresende, die jedoch aus oben genannten Gründen hinzu-
nehmen sind.118 

                                                 

118 Quoten werden in den Schaubildern in der Regel auf einer bei Null beginnenden Skalierung darge-
stellt. An den Stellen, wo dies nicht möglich ist, da eine solche Darstellung nicht lesbar wäre, wird 
ein kleinerer Skalenausschnitt gewählt. Hierbei ist zu beachten, dass dies die dargestellten Unter-
schiede größer erscheinen lässt. 
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Rücknahmequoten bezeichnen den Anteil der zurückgenommenen Klagen an allen Erledigun-
gen eines Jahres. 

Ein weiteres Problem ergibt sich dadurch, dass nicht für alle Bereiche des Sozialrechts bun-
deseinheitliche Daten zu Bescheiden und Widersprüchen verfügbar sind. Für die Träger der 
Sozialhilfe nach BSHG und ab 2005 nach SGB XII sowie für die seit 2005 zugelassenen 
kommunalen Träger (§ 6b SGB II) der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II 
sind keine Daten verfügbar. Hinsichtlich der Grundsicherung für Arbeitsuchende sind die 
kommunalen Träger zur Datenübermittlung verpflichtet (§ 51b SGB II). Dieser Pflicht kom-
men die Träger zwar überwiegend nach, es bestehen aber bei einzelnen Kommunen noch 
Probleme und die Daten sind teilweise auch nicht plausibel,119 so dass nach Aussage der Bun-
desregierung verwertbare Daten nicht zur Verfügung stehen. 

Ein deutliches Absinken von Eingangs- und Erledigungszahlen in der Sozialgerichtsstatistik 
des Jahres 1996 konnte nicht aufgeklärt werden. Dahinter verbirgt sich jedoch sicher ein sta-
tistisches Problem120 und kein reales Phänomen. Für das Jahr 1996 sind daher Klagequoten 
nicht feststellbar. Teilweise stellen auch die Werte für das Jahr 1995 „Ausreißer“ dar. Daher 
haben wir, soweit es nicht notwendig darauf ankommt, die Klagezahlen erst ab 1997 darge-
stellt. 

Der zweiten zu überprüfenden Behauptung – der Zunahme aussichtsloser Klagen – geht die 
Frage voraus, was aussichtslose Klagen sind. Für das Forschungsvorhaben wurde die im Kon-
text von § 93 BVerfGG121 entwickelte Definition des Bundesverfassungsgerichts für offen-
sichtlich aussichtslose Rechtsbehelfe herangezogen. 

Danach ist ein Rechtsbehelf 

„offensichtlich aussichtslos, wenn der Beschwerdeführer nach dem Stand der Recht-
sprechung zum Zeitpunkt der Einlegung seines Rechtsbehelfs über dessen mangelnde 
Erfolgsaussichten nicht im Unklaren sein konnte.“122 

Die praktische Brauchbarkeit dieser Definition für das Sozialrecht wurde im Expertenge-
spräch von Richtern und Richterinnen der Sozialgerichtsbarkeit (vgl. Anhang zu Kapitel 4) in 
Zweifel gezogen: Es sei gut möglich, dass eine Klage zunächst aussichtslos erscheine, dann 
aber im Laufe des Verfahrens Umstände hinzuträten, die die Klage aussichtsreich erscheinen 
ließen.  

                                                 

119 Vgl. BT-Drs. 16/4210 vom 01.02.2007, S. 3. 
120 Elektronische Auskunft von Herrn Dünwald vom BMAS, Referat Ib 5 des BMAS, vom 

16.07.2007. Gründe hierfür sind eine mehrfach angepasste Programmierung und wechselnde Zu-
ständigkeiten. 

121 Im Streit stand die Eignung eines offensichtlich aussichtslosen, weil offensichtlich unzulässigen 
Rechtsbehelfs zur Fristwahrung. 

122 So zuletzt aus der Begründung des Nichtannahmebeschlusses des BVerfG vom 21.8.2006 in den 
Verfahren 1 BvR 2606/04, 2845/04, 2846/04, 2847/04, unter Verweis auf u. a. BVerfGE 91, 93, 
106. 
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„Die Auffassung, dass Klagen aussichtslos sind, kann sich während des Verfahrens 
wandeln, z.B. durch neue höchstrichterliche Rechtssprechung“ (Fragebogen LSG Nr. 
825). 

Damit wurde auf besondere Prognoseschwierigkeiten angesichts der Verschränkung juristi-
scher und sozialmedizinischer Beurteilung in einigen Rechtsgebieten des Sozialrechts sowie 
auf den raschen Wechsel der Sozialgesetzgebung hingewiesen.  

Etwa 74% der befragten Richterinnen und Richter meinen, dass der Anteil von vornherein 
aussichtsloser Klagen 2006 unter 10% lag, 23% schätzen, dass über 10% der Klagen von 
vornherein aussichtslos waren. Aber nur 6% meinen, dass der Anteil der Klagen, bei denen 
sich die Aussichtslosigkeit erst im Verlauf des Verfahrens herausstellte, unter 10% lag. 10% 
der Befragten schätzen den Anteil der Klagen, deren Aussichtslosigkeit sich erst im Laufe des 
Verfahrens herausgestellt hat, auf über 85% der aussichtslosen Klagen (vgl. hierzu die Ergeb-
nisse der Richterbefragung 4.3.2.). 

Sicher ist, dass die aussichtslosen Klagen eine Teilmenge derjenigen Klagen bilden, in denen 
die Klägerinnen und Kläger vollständig unterliegen. Um Anhaltspunkte darüber zu erhalten, 
ob die Anzahl aussichtsloser Klagen gestiegen ist, werden daher im Folgenden Erfolgsquoten 
dargestellt. Mit der Erfolgsquote wird das Verhältnis aller mindestens teilweise erfolgreichen 
Klagen zu allen erledigten Klagen des Jahres ausgewiesen. Den gerichtlichen Vergleich haben 
wir zu den mindestens teilweise erfolgreichen Klagen gezählt, weil wir davon ausgehen, dass 
einem Vergleich immer ein mindestens teilweises Nachgeben der Behörde zugrunde liegt. 
Ebenso wurden Klagen, die durch ein Anerkenntnis der Behörde endeten, als mindestens 
teilweise erfolgreich gewertet. Mit der Misserfolgsquote wird der Anteil derjenigen Klagen an 
allen erledigten Klagen ausgewiesen, bei denen die Betroffenen vollständig unterlegen sind. 
Als unterlegen haben wir dabei auch die zurückgenommenen Klagen gezählt, weil wir davon 
ausgingen, dass die Rücknahme zumeist auf Hinweis des Gerichts auf die Aussichtslosigkeit 
der Klagen erfolgte. Es muss allerdings beachtet werden, dass der Anteil der zurückgenom-
menen an allen erledigten Klagen ca. 36-40% ausmacht. Liegt die Misserfolgsquote (ein-
schließlich der Klagerücknahme) also beispielsweise bei 50%, heißt das, dass zusätzlich zu 
den zurückgenommenen Klagen weitere 10-14% aller erledigten Klagen per Urteil oder Ge-
richtsbescheid erfolglos enden. 

Steigt die Zahl erfolgloser Klagen, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass die Anzahl aus-
sichtsloser Klagen ebenfalls gestiegen ist. Gewissheit hierüber könnte jedoch nur durch auf-
wändige und im Rahmen dieser Untersuchung nicht mögliche Aktenanalysen erlangt werden. 

Zur Beurteilung des Widerspruchsverfahrens werden ebenfalls Erfolgs- und Misserfolgsquo-
ten ausgewiesen. Hierbei wird die Erfolgsquote errechnet aus den Abhilfen und mindestens 
teilweise erfolgreichen Widersprüchen. Die Misserfolgsquote weist das Verhältnis der voll-
ständig erfolglosen Widersprüche und der zurückgenommenen Widersprüche zu den erledig-
ten Widersprüchen aus.123 

                                                 

123 Bei Schaubildern, in denen von der hier beschriebenen Berechnungsweise abgewichen wird, ist 
dies gekennzeichnet. 
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Zuletzt sei darauf hingewiesen, dass bezüglich der Klagezahlen immer dann unterschiedliche 
Statistiken vorliegen, wenn nicht nur das Gericht, sondern auch die Widerspruchsstelle eine 
Statistik über Klagen führt. Daten zu Widerspruchsbescheiden existieren hauptsächlich aus 
der „Widerspruchsstatistik der Sozialversicherung und der Kriegsopferfürsorge“ (zu den Be-
reichen Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Unfallversicherung, Rentenversicherung, 
Alterssicherung der Landwirte, Angelegenheiten der Bundesagentur für Arbeit, Kriegsopfer-
fürsorge und Feststellung des Grades der Behinderung nach dem SGB IX) und aus der Bun-
desagentur für Arbeit (seit 2005 auch zuständig für die Statistik zur Grundsicherung nach dem 
SGB II). In keinem Fall waren diese Statistiken deckungsgleich mit der Statistik der Gerichts-
barkeit über eingegangene Klagen (vgl. Tabelle 6.1). 

Tabelle 6.1: Differenzen zwischen Widerspruchs- und Sozialgerichtsstatistik bezüglich der 
Feststellung einer Behinderung 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

durch Klageerhebung 
angefochtene Wider-
spruchsbescheide laut 
Widerspruchsstatistik 40990 44904 39668 38573 41369 41576 43262 44286 41450 40907

beim SG eingegange-
ne Klagen laut Ge-
richtsstatistik 43398 46509 41140 40476 43230 42061 43841 44465 45551 45310

Differenz 2408 1605 1472 1903 1861 485 579 179 4101 4403

Quelle: Tätigkeit der Widerspruchsstellen der Sozialversicherung und der Kriegsopferfürsorge, Statis-
tik des BMAS, Referat Ib 4 – 18631, 1997-2004; Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS)124, Ergebnisse der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit (Tätigkeit der Sozialgerichte SG 10), 
1997-2004 

Mögliche Ursachen für die Abweichungen können Untätigkeitsklagen sowie allgemeine Leis-
tungsklagen ohne Vorverfahren sein, die nur in der Gerichtsstatistik auftauchen, nicht jedoch 
in der Widerspruchsstatistik. Außerdem werden „beklagte Widersprüche“ in einer Wider-
spruchsstatistik in dem Jahr gezählt, in dem der Widerspruch erlassen wurde. Bei Gericht 
zählt dagegen das Jahr, in dem die Klage eingegangen ist. Ein weiterer Grund für die höheren 
Klageeingangszahlen bei den Gerichten könnte sein, dass eine Klage doppelt gezählt wird, 
wenn es zu einem Zuständigkeitswechsel innerhalb des Gerichts kommt. Allerdings dürfte es 
sich hierbei nur um wenige Fälle handeln, die größere Abweichungen nicht erklären können. 
Wir haben im Folgenden Klagequoten aufgrund beider Statistiken errechnet. 

                                                 

124 Die Bezeichnung des zuständigen Ministeriums wurde in der Zeit von 1995 bis 2006 mehrmals ge-
ändert (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bundesministerium für Gesundheit und Sozia-
le Sicherheit, Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit). Als Quelle wird daher das nunmehr 
zuständige Ministerium angegeben. 
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6.2. Entwicklung der Klageeingänge und Klagequoten in der Sozialgerichtsbarkeit 
insgesamt 

6.2.1. Entwicklung der Klageeingänge 

Einfach lässt sich feststellen, dass die Zahl der bei den Sozialgerichten eingereichten Klagen 
seit 1997 gestiegen ist. 

Schaubild 6.1.: Klageeingänge und -erledigungen nach der Gerichtsstatistik der Sozialge-
richtsbarkeit 

Quelle: BMAS, Ergebnisse der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit (Tätigkeit der Sozialgerichte SG 
10), 1997 – 2006125 

In den Jahren 1997 bis 2002 bewegte sich die Anzahl der eingegangenen Klagen relativ stabil 
zwischen 251.000 (1998) und 270.000 (2001) pro Jahr. In den Jahren 2003 und 2004 gab es 
einen Anstieg von jeweils 17.000 Klagen im Verhältnis zum Vorjahr. Im Jahr 2005 stieg die 
Zahl der eingereichten Klagen dann um weitere 31.000, 2006 um 26.000. Vom Ausgangsjahr 
1997 aus hat sich der Klageeingang bis 2006 um ein gutes Drittel (36%) erhöht (vgl. Schau-
bild 6.1.). Zu berücksichtigen ist, dass mit der Reform der Grundsicherungsleistungen ab dem 
Jahr 2005 den Sozialgerichten neue Zuständigkeiten zugewiesen wurden, so dass der Klage-
anstieg seitdem nur zum Teil auf einen tatsächlichen Zuwachs an Rechtsstreitigkeiten in den 
ursprünglichen Zuständigkeitsbereichen der Sozialgerichtsbarkeit zurückzuführen ist. 

Eine detaillierte Betrachtung zeigt, dass nicht in allen Rechtsgebieten ein Anstieg der Klage-
eingänge zu verzeichnen war. Es wird außerdem deutlich, dass einige Rechtsgebiete einen 
großen Anteil des Klageaufkommens vor den Sozialgerichten ausmachen (Krankenversiche-
rungsrecht, Rentenversicherungsrecht, Feststellung des Grads der Behinderung, Unfallversi-
cherungsrecht, Angelegenheiten der BA, SGB II, AsylbLG/SGB XII). Dagegen beschäftigen 
andere Rechtsgebiete die Sozialgerichtsbarkeit weniger (Pflegeversicherung, Kindergeld- und 

                                                 

125 Laut Auskunft von Herrn Dünwald vom BMAS sind die Daten für die Berichtsjahre 1993 und 1994 
aus den Datenbanken des Ministeriums nicht mehr reproduzierbar. 
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Erziehungsgeldangelegenheiten, Altersversorgung der Landwirte, Sonstiges). Diese quantita-
tiv weniger klageintensiven Rechtsgebiete machen nur 5-12% aller Klagen vor den Sozialge-
richten aus.  

Nach der Studie PEBB§Y machen die Bereiche Krankenversicherungsrecht, Rentenversiche-
rungsrecht, Feststellung der Behinderung, Unfallversicherung, Angelegenheiten der BA und 
SGB II 84% der Arbeit der Richterinnen und Richter der Sozialgerichtsbarkeit aus.126 Eine 
Änderung im Klageverhalten von Eltern in Kinder- und Elterngeldangelegenheiten hätte da-
her beispielsweise einen nur geringen Effekt auf die Arbeitsbelastung der Sozialgerichtsbar-
keit, eine Änderung im Klageverhalten der Rentenantragsteller und Rentenantragstellerinnen 
oder der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende 
hätte dagegen einen großen Effekt. 

Schaubild 6.2.: Klageeingänge in der Sozialgerichtsbarkeit, klageintensive Rechtsgebiete 

Quelle: BMAS, Ergebnisse der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit (Tätigkeit der Sozialgerichte SG 
10), 1997-2006 

Sehr viele Klagen vor den Sozialgerichten betreffen die Bereiche Arbeitsförderung und 
Grundsicherung für Arbeitsuchende sowie Sozialhilfe (vgl. Schaubild 6.2.). 2005 wurde durch 
die Gesetze für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt das System der Sicherung bei Ar-
beitslosigkeit neu strukturiert. Damit einher ging ein Wechsel der Gerichtsbarkeit für einen 
Teil der Leistungsfälle bei Arbeitslosigkeit von der Verwaltungsgerichtsbarkeit (ehemals So-
zialhilfe und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) hin zur Sozialgerichtsbar-
keit (jetzt SGB II, SGB XII, AsylbLG). Ab 2005 sind die Klagezahlen in diesen Bereichen 
daher nicht mehr unmittelbar mit denen von vor 2005 vergleichbar (vgl. hierzu unten unter 
6.3.3. und 6.3.4.). 

Im Bereich der Rentenversicherung liegen die Klagezahlen allein zwischen 76.000 (2000) und 
95.000 (1997) Klagen jährlich (vgl. Schaubild 6.2.). 

                                                 

126 Endgutachten Pebb§y, Stand 19.10.2005, S. 2. Mit der Studie wurde die Arbeitsbelastung der Ge-
richte näher untersucht. 
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Eine wachsende Bedeutung hat das Krankenversicherungsrecht. Die Zahl der Klagen hat sich 
hier von 1997 bis zum Jahr 2006 verdoppelt (von 23.128 auf 46.728). Auch das Unfallversi-
cherungsrecht ist mit über 20.000 Klagen jährlich eher häufig vertreten (vgl. Schaubild 6.2.). 

Schaubild 6.3.: Klageeingänge in der Sozialgerichtsbarkeit, wenig klageintensive Rechtsge-
biete 

Quelle: BMAS, Ergebnisse der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit, 1997 - 2006 

Andere Bereiche spielen dagegen eine untergeordnete Rolle. Das Versorgungs- und Entschä-
digungsrecht beschäftigte die Sozialgerichte mit unter 8.000 (1995) bzw. unter 4.000 (2006) 
Klagen (vgl. Schaubild 6.3.). Aus dem Bereich der Alterssicherung der Landwirte kamen bis 
2002 ca. 2.000 Klagen jährlich, wobei es hier einen Aufwärtstrend in den Jahren 1996 bis 
1998 gab. Seitdem ist die Zahl der Klagen unter 1000 Klagen jährlich gesunken. Aus dem Be-
reich der Pflegeversicherung stammten ca. 8.000 Klagen im Jahr, mit fallender Tendenz. Kin-
dergeldangelegenheiten spielen seit dem Jahressteuergesetz 1996 (Gesetz vom 11.10.1995, 
BGBl. I, 1250) nur noch eine untergeordnete Rolle, da seitdem Anspruchsgrundlage für das 
Kindergeld für alle dem Grunde nach Steuerpflichtigen § 62 EStG ist. Das Kindergeld wird 
von der Familienkasse durch Bescheid festgesetzt (§ 70 EStG). Die Familienkasse ist Finanz-
behörde (§ 6 Abs. 2 Nr. 6 AO). Gegen Entscheidungen von Finanzbehörden ist der Einspruch 
(§ 347 AO) und sodann der Finanzrechtsweg gegeben (§ 33 Abs. 1 FGO). 

Insgesamt wird deutlich, dass es in den Bereichen, die einen großen Teil der Klageeingänge 
bei den Sozialgerichten ausmachen, eher einen Anstieg der absoluten Klagezahlen gegeben 
hat. In den quantitativ weniger bedeutenden Bereichen sind die Klagezahlen dagegen noch 
weiter gesunken. 

Dieser Befund unterschiedlicher Entwicklungen in verschiedenen Rechtsgebieten könnte sich 
mit der Aussage von Richterinnen und Richter aus dem Expertengespräch (vgl. Protokoll im 
Anhang zu Kapitel 4) decken, dass bestimmte äußere Anlässe (Gesetzesänderungen, geänder-
te Verwaltungspraxis etc.) zu einem Anstieg der Klagen in dem jeweiligen Rechtsgebiet füh-
ren. 
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6.2.2. Entwicklung der Klage- und Erfolgsquoten 

Eine Auswertung der Widerspruchsstatistik der Sozialversicherung und der Kriegsopferfür-
sorge zeigt, dass die Anzahl der erledigten Widersprüche insgesamt seit 1999 steigend ist. Die 
Klagequote, berechnet aufgrund dieser Widerspruchsstatistik, schwankt zwischen 19% (2005) 
und 24% (2000), wobei die Klagequote seit 2000 sinkt (siehe Schaubild 6.4.). Nach der Ge-
richtsstatistik berechnet, liegt die Klagequote bei 25-30%, Tendenz von 2002 bis 2005 eben-
falls sinkend. Seitdem steigt die Klagequote nach der Gerichtsstatistik leicht an. 

Ebenfalls wird deutlich, dass die Erfolgsquote der Widersprüche über die Jahre konstant bei 
ca. 32-36% liegt, Tendenz leicht steigend. Die Misserfolgsquote der Widersprüche liegt bei 
ca. 60%, Tendenz leicht fallend (siehe Schaubild 6.4.). 

Nach diesen Daten ist also die gestiegene Anzahl der Klageeingänge bei den Sozialgerichten 
auf die gestiegene Anzahl von Widersprüchen zurückzuführen, und nicht auf eine erhöhte 
Klagebereitschaft der im Widerspruchsverfahren unterlegenen Bürgerinnen und Bürger. Wäre 
letzteres der Fall, müssten die Klagequoten steigen, nicht sinken. Allerdings kann diese Dar-
stellung insgesamt keinen Aufschluss über mögliche gegenläufige Entwicklungen in unter-
schiedlichen Rechtsgebieten geben, so dass im Folgenden die Entwicklung des Widerspruchs- 
und Klagegeschehens für einzelne Rechtsgebiete exemplarisch genauer analysiert wird. 

Schaubild 6.4.: Sozialgerichtsbarkeit gesamt – Widerspruchsverfahren mit Erfolgs- und Kla-
gequote 

Quelle: BMAS, Statistik: Tätigkeit der Widerspruchsstellen der Sozialversicherung und der Kriegsop-
ferversorgung 1997 – 2006; BMAS, Ergebnisse der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit 1997 – 2006; 
Bundesagentur für Arbeit, SGB II Monitoring/Statistik Colei PC ALG II 

6.3. Bescheide, Widersprüche, Klagen und Erfolgsquoten – einzelne Rechtsgebiete 

6.3.1. Vorbemerkungen zur Datenlage 

In vielen Bereichen des Sozialrechts werden Daten zu Ausgangsbescheiden und Wider-
spruchsbescheiden nicht erhoben. Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung konkreti-
sieren Vertragsärzte und Krankenhäuser den Rechtsanspruch durch Leistung, ohne dass es 
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hierzu eines Bescheides bedarf. Konflikte über die Rechtmäßigkeit von Leistungen der Kran-
kenbehandlung werden erst nachträglich im Konflikt über Kostenerstattungsstreitigkeiten der 
Versicherten oder im Leistungserbringungsverhältnis geführt, ohne dass die Grundgesamtheit 
der Leistungsgewährung erfasst würde. Ein Vergleich mit den bekannten Daten der Anzahl 
der Versicherten oder der Kosten der Leistungen würde die benötigte Frage nach konflikt-
trächtigen Entscheidungen nicht abbilden. In der gesetzlichen Krankenversicherung ist die 
Kostenentwicklung durch gesetzliche Budgetierungen zum Teil an die Entwicklung der 
Grundlohnsumme gebunden (vgl. allgemein § 71 Abs. 3 SGB V), was sich auch bei steigen-
der Leistungsnachfrage nicht ändert. 

Ein weiteres Problem für die Verfügbarkeit von Daten existiert, wenn Aufgaben auf örtliche 
Sozialhilfeträger oder andere kommunale Behörden übertragen werden. Teilweise ist zwar ei-
ne Datenübermittlung an eine Aufsicht führende Behörde vorgesehen. Aufgrund unterschied-
licher Erfassungsweisen oder fehlenden Rückmeldungen einzelner Behörden besteht hier je-
doch die Gefahr, dass diese Daten aggregiert nicht valide sind. 

In Rheinland-Pfalz beispielsweise ist ein großer Bereich der Aufgaben des überörtlichen Trä-
gers der Sozialhilfe an 36 örtliche Träger delegiert worden. Das Landesamt für Soziales, Ju-
gend und Versorgung ist in diesen Fällen Widerspruchsbehörde. Die Vorlage eines Wider-
spruchs erfolgt jedoch nur, wenn keine Abhilfe geleistet wurde. Beim Landesamt existieren 
daher keine Daten über die Gesamtzahl der Widersprüche. Klagen wiederum werden von den 
öffentlichen Trägern in eigenem Namen verfolgt, so dass auch hier beim Landesamt kein Zah-
lenmaterial vorhanden ist.127 Wenn die Daten überhaupt beim örtlichen Träger erfasst werden, 
werden sie jedenfalls selten zusammengeführt. Im begrenzten Rahmen dieses Forschungspro-
jektes konnte nicht auf eine Datenerhebung in den Behörden hingewirkt, sondern nur auf vor-
handenes Datenmaterial zurückgegriffen werden. 

Es werden daher im Folgenden Daten nur für Bereiche dargestellt, für die valides Datenmate-
rial vorliegt. Die Auswahl der Rechtsgebiete ist auch aus den oben genannten Gründen nicht 
repräsentativ für die gesamte Sozialgerichtsbarkeit. Es können jedoch trotzdem Schlüsse aus 
dieser Auswahl von Rechtsgebieten gezogen werden, weil aus den Analysen hervorgeht, dass 
es insgesamt weder absolut noch relativ einen durchgängigen Anstieg von Widersprüchen und 
Klagen über alle Bereiche des Sozialversicherungsrechts gibt, sondern nur in einzelnen 
Rechtsgebieten. Die Gründe hierfür sind vielfältig und werden an entsprechender Stelle be-
handelt. 

6.3.2. Rentenversicherung  

Für den Bereich der Rentenversicherung liegen zwar keine Daten zu Bescheiden, jedoch zu 
Anträgen vor. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Zahl der Rentenanträge in etwa 
mit der Anzahl der Bescheide korrespondiert, da nur die zurückgenommenen Anträge keine 
Bescheide nach sich ziehen. Unschärfen können sich immer dann ergeben, wenn es einen An-
tragsüberhang in einem Jahr gibt, ein erheblicher Anteil von Bescheiden also erst im folgen-
den Jahr ergeht. 

                                                 

127 Auskunft eines Mitarbeiters des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung vom 16.2.2007. 
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Schaubild 6.5.: Rente – Anträge und Widerspruchsquote 

Quellen: Anträge: Statistik der Deutschen Rentenversicherung, Rentenversicherung in Zeitreihen, 
teilweise abgedruckt in: BT-Drs. 16/4210, S. 45; Widersprüche: BMAS, Tätigkeit der Widerspruchs-
stellen der Sozialversicherung und Kriegsopferfürsorge 1998 – 2006; eingegangene Klagen Gerichts-
statistik: BMAS, Ergebnisse der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit, 1998-2006 

Im Bereich der Rentenversicherung ist die Zahl der beim Sozialgericht eingereichten Klagen 
in den Jahren zwischen 1997 und 2006 – mit einigen Schwankungen – gesunken, und zwar 
von 95.412 eingereichten Klagen im Jahr 1997 auf 82.645 im Jahr 2006 (vgl. Tabelle 6.2.a) 
im Anhang). Die Zahl der eingelegten Widersprüche ist im gleichen Zeitraum ebenso gesun-
ken wie die Anzahl der Rentenanträge.128 Die Widerspruchsquote, also die Relation zwischen 
Rentenanträgen und erhobenen Widersprüchen, schwankt zwischen 19 und 28%, mit steigen-
der Tendenz (vgl. Schaubild 6.5., Tabelle 6.2.e) im Anhang).  

                                                 

128 Hierbei ist jedoch zu beachten, dass laut Auskunft von Vertretern der DRV Nord und des DRV 
Bund formularmäßig eingelegte Widersprüche nicht in die Statistik eingehen, so dass die Gesamt-
zahl aller Widersprüche deutlich höher liegt als angegeben. 
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Schaubild 6.6.: Rentenversicherung - Widerspruchsverfahren und Klagequote 

Quelle: Widerspruchsdaten: BMAS, Statistik: Tätigkeit der Widerspruchsstellen der Sozialversiche-
rung und Kriegsopferfürsorge 1997 – 2006; BMAS, eingegangene Klagen Gerichtsstatistik: Ergebnis-
se der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit, 1997-2006 

Die Erfolgsquote der Widersprüche schwankt zwischen 30% und 36%, mit leicht steigender 
Tendenz. Sie liegt damit im Durchschnitt der Erfolgsquote aller Widersprüche der Sozialver-
sicherung insgesamt (32-36%, vgl. Schaubild 6.4.). 

Die Klagequote schwankt zwischen 41% und 49% (Gerichtsstatistik) bzw. 25% und 31% 
(Widerspruchsstatistik). Seit 2002 sinkt die Klagequote leicht. 

Möglicherweise gibt es regionale oder trägerspezifische Unterschiede hinsichtlich der Klage-
bereitschaft: Nach den Daten der DRV Nord lag die Klagequote in ihrem Bereich zwischen 
30,0% (1998) und 41,9% (2002). Auch aus der Pebb§y-Studie ergibt sich, dass hinsichtlich 
der Arbeitsbelastung der Sozialgerichte in den einzelnen Bundesländern mit den unterschied-
lichen Rechtsgebieten große Unterschiede existieren. Der Bereich Rentenversicherung nimmt 
beispielsweise in Nordrhein-Westfalen 19,3% der Arbeitszeit der Richterinnen und Richter an 
den Sozialgerichten in Anspruch, in Brandenburg dagegen 54,5% und in Bayern 40,3%.129 

Um zu überprüfen, ob es trotz fehlendem absoluten Anstieg der Klagezahlen einen Anstieg 
der offensichtlich aussichtslosen Klagen gab, werden im Folgenden die Erfolgsquoten der 
Klagen im Bereich der Rentenversicherung ausgewiesen. Hierbei wird deutlich, dass die Er-
folgsquote bis zum Jahr 2002 eine steigende Tendenz hatte (von 30% im Jahr 1995 auf 41% 
im Jahr 2002). Bis zum Jahr 2006 ist sie dann wieder auf 34% gesunken (siehe Schaubild 
6.7.). Im Vergleich zur Sozialgerichtsbarkeit insgesamt (30-38%, vgl. Schaubild 6.32.) 
schwanken die Erfolgsquoten in Rentenangelegenheiten damit erheblich. Die Misserfolgsquo-
te lag bis zum Jahr 2002 im Durchschnitt bei ca. 50% und steigt dann auf 58% bis 60% an. 
Hierin könnte ein Hinweis auf einen Anstieg der Zahl aussichtsloser Klagen liegen. Jedenfalls 
erklärt sich der Anstieg der Misserfolgsquote im Bereich der Rentenangelegenheiten nicht 

                                                 

129 Endgutachten Pebb§y, Stand 19.10.2005, S. 5 ff.  
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durch einen Anstieg der Rücknahmen. Diese Entwicklung ist von 2004 bis 2006 zurückge-
gangen (von 38% im Jahr 2004 auf 33% im Jahr 2006, vgl. Tabelle 6.3.a) im Anhang), wor-
aus sich ein Sinken der Misserfolgsquote ergeben müsste. 

Schaubild 6.7.: Gerichtliche Verfahren im Bereich Rentenversicherung nach Art des Erfolges 

Quelle: BMAS, Ergebnisse der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit (Tätigkeit der Sozialgerichte SG 
10), 1997-2006  

Nach den Ergebnissen der standardisierten schriftlichen Richterbefragung (vgl. Anhang zu 
Kapitel 4) stimmen Richterinnen und Richter mit Gebiet Rentenversicherung signifikant häu-
figer der Aussage zu, dass Gebührenfreiheit zu aussichtslosen Verfahren ermutigt bzw. über-
haupt zum Klagen ermutigt. Der Anteil der aussichtslosen Klagen wird von ihnen allerdings – 
trotz der hohen Misserfolgsquote – nicht höher eingeschätzt als in der Sozialgerichtsbarkeit 
insgesamt. Hieraus kann eine besonders hohe Quote aussichtsloser Verfahren also nicht mit 
ausreichender Sicherheit abgeleitet werden. Die Klägerinnen und Kläger im Bereich der Ren-
tenversicherung geben überdurchschnittlich häufig an, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
seien kompetent, sie hätten rechtliche Erläuterungen erhalten und die Entscheidung sei gut 
begründet gewesen (vgl. Kapitel 5.3. und Anhang 5, Tabelle 3) 

Wird die Zahl der Anträge130 zu den erfolgreichen Rechtsmitteln – Abhilfen im Wider-
spruchsverfahren und mindestens teilweise erfolgreiche Klagen – ins Verhältnis gesetzt, so 
zeigt sich, dass die Quote der mit Erfolg angegriffenen Entscheidungen insgesamt gestiegen 
ist, und zwar von 8% im Jahr 1998 auf 10% im Jahr 2004 mit einem Höchststand von 11% im 
Jahr 2002 (siehe Schaubild 6.8.). Diese Quote liegt erheblich höher als im Bereich der Fest-
stellung der Behinderung, wo die Quote erfolgreich angegriffener Entscheidungen zu Anträ-
gen bei 2-4% liegt (vgl. Schaubild 6.19.). 

                                                 

130 Statistiken zur Anzahl der Rentenbescheide liegen nicht vor. Es kann jedoch davon ausgegangen 
werden, dass diese Zahl mit der Anzahl der Anträge nahezu identisch ist, so dass es hier vertretbar 
ist, anstatt der Zahl der Entscheidungen (= Bescheide) die Zahl der Anträge zu Grunde zu legen. 
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Schaubild 6.8.: Rentenanträge und erfolgreiche Rechtsmittel 

Quelle: Anträge: DRV, Rentenversicherung in Zeitreihen, teilweise abgedruckt in: BT-Drs. 16/4210, 
S. 45; Widersprüche: Tätigkeit der Widerspruchsstellen der Sozialversicherung und der Kriegsopfer-
fürsorge, Statistik des BMAS, Referat Ib 4 – 18631, 1996-2006; Klagezahlen: BMAS, Ergebnisse der 
Statistik der Sozialgerichtsbarkeit (Tätigkeit der Sozialgerichte SG 10), 1998-2006 

Im Bereich der Rentenversicherung gibt es daher zusammenfassend den Befund, dass die 
Quote der erfolgreichen Klagen bis 2002 anstieg. Danach stieg die Quote der erfolglosen Kla-
gen, die zuvor eher konstant war. Der Anteil offensichtlich aussichtsloser Klagen könnte da-
her ab 2002 gestiegen sein. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass jeder zehnte Renten-
bescheid im Widerspruchs- oder im Klageverfahren noch einmal zugunsten der Versicherten 
geändert wird und diese Tendenz steigend ist (vgl. Schaubild 6.8.). Im Bereich der Rentenver-
sicherung gibt es daher den Befund, dass es zwar eine steigende Anzahl erfolgloser Klagen 
gibt. Allerdings ist auch ein nicht unbeachtlicher Teil der Rentenbescheide fehlerhaft, wie in 
den letzten Jahren auch aus der steigenden Erfolgsquote im Widerspruchsverfahren ersichtlich 
ist. 

6.3.3. Angelegenheiten der Bundesagentur für Arbeit 

Die Bundesagentur für Arbeit führt Statistiken über Widerspruchsbescheide und über einge-
reichte Klagen. 
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Schaubild 6.9.: Angelegenheiten der BA – Widerspruchsverfahren und Klagequote 

Quelle: Gerichtsstatistik: BMAS, Ergebnisse der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit (Tätigkeit der So-
zialgerichte SG 10), 1997 – 2006; Widerspruchsstatistik: BMAS, Tätigkeit der Widerspruchsstellen 
der Sozialversicherung und der Kriegsopferfürsorge, Referat Ib 4 – 18631, 1997-2006 

Die Grafik zeigt, dass, nachdem die Zahl der erhobenen Widersprüche zunächst zurückgegan-
gen ist, diese seit 2002 wieder ansteigt, in den Jahren 2003 und 2004 sogar stark. Hier könnte 
sich die schlechte wirtschaftliche Lage der Jahre verbunden mit der steigenden Zahl von Ar-
beitslosen bemerkbar machen. Sind mehr Menschen arbeitslos gemeldet, steigt bei gleicher 
Widerspruchsbereitschaft die absolute Zahl der Widersprüche. Da Bescheidszahlen nicht exis-
tieren, kann hier nicht überprüft werden, ob die gestiegene Anzahl von Widersprüchen auf die 
gestiegene Anzahl arbeitsloser Personen oder auf eine gestiegene Widerspruchsbereitschaft 
zurückzuführen ist. Die sinkenden Widerspruchszahlen für die Jahre 2005 und 2006 sind auf-
grund der Gesetzesänderungen im Bereich der Arbeitslosenhilfe und der Leistungen nach dem 
SGB II mit den vorangegangenen Werten nicht zu vergleichen.  

Die befragten Klägerinnen und Kläger gaben überdurchschnittlich häufig an, die Bescheide 
im Bereich des SGB III seien unverständlich und gaben eher selten an, es habe ausführliche 
rechtliche Erläuterungen und ausführliche Gespräche gegeben. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter dort werden eher nicht als kompetent eingeschätzt. Die Betroffenen hatten häufiger 
das Gefühl, dass ihre Probleme von der Behörde nicht ernst genommen werden und dass sie 
hilflos ausgeliefert seien (vgl. Kapitel 5.3. und Anhang 5, Tabelle 3). 

Die Klagequote, also die Bereitschaft der Betroffenen, (teilweise) negative Entscheidungen 
der Widerspruchsbehörde vor Gericht anzugreifen, steigt hingegen nicht. Auch im Bereich der 
Angelegenheiten der BA weichen die Klagezahlen der Gerichtsstatistik von denen der Wider-
spruchsstatistik ab. Erstaunlich ist hier nur, dass außer in den Jahren 2001, 2005 und 2006 die 
Widerspruchsstatistik mehr Klageeingänge zählt als die Gerichtsstatistik (vgl. Tabelle 6.3.d) 
im Anhang). Normalerweise zählt die Gerichtsstatistik mehr Klagen, was sich unter anderem 
durch die in der Widerspruchsstatistik fehlenden Untätigkeitsklagen erklärt. Die Abweichun-
gen betreffen allerdings nur höchstens 4.000 Klagen, so dass wir diesem Befund nicht näher 
auf den Grund gegangen sind. 
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Die Grafik zeigt, dass der Eingang der Klagen mit der Anzahl der (teilweise) zurückgewiese-
nen Widersprüche steigt oder fällt. Die Klagequote (eingereichte Klagen ./. mindestens teil-
weise zurückgewiesene Widersprüche) bewegt sich zwischen 15% und 20% (Gerichtsstatis-
tik) bzw. 15% und 19% (Widerspruchsstatistik) und liegt damit deutlich unter der Klagequote 
für die Sozialgerichtsbarkeit insgesamt (19% bis 24% (Widerspruchsstatistik) bzw. 25% bis 
30% (Gerichtsstatistik), vgl. Schaubild 6.4. und Tabelle 6.1.d) im Anhang). Zwischen 1998 
und 2000 stieg die Anzahl der Klagen, obwohl die Anzahl der eingelegten und erledigten Wi-
dersprüche sank. Diese Entwicklung geht allerdings mit einem leichten Anstieg der Klage-
quote einher. In derselben Zeit sank nämlich die Erfolgsquote im Widerspruchsverfahren, 
während sie im Klageverfahren stieg (vgl. zu den Erfolgsquoten vor Gericht Schaubild 6.10.). 
Aus den Daten wird auch die große Dynamik im tatsächlichen Geschehen deutlich: Die An-
zahl der ganz oder teilweise ablehnenden Widersprüche schwankt zwischen 297.035 (2000) 
und 470.160 (2004), wohingegen die Klagequote weniger stark schwankt (vgl. Tabelle 6.3.d) 
im Anhang). Der stärkste Anstieg der Klagequote war von 1997 auf 1998 zu verzeichnen, von 
15% auf 17% (Widerspruchsstatistik) bzw. 19% (Gerichtsstatistik). 

Der Anstieg der Anzahl der Widersprüche und Klagen in den Jahren 2003 und 2004 könnte 
zurückzuführen sein auf die Änderungen der Arbeitslosenhilfeverordnung (AlHiVO) in die-
sem Zeitraum (vgl. Auskunft eines Vertreters der BA im Expertengespräch am 20.04.2007, 
Anhang zu Kapitel 5). 

Schaubild 6.10.: Gerichtliche Verfahren in Angelegenheiten der BA nach Art des Erfolgs 

Quelle: BMAS, Ergebnisse der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit (Tätigkeit der Sozialgerichte SG 
10), 1995 – 2006 

Um zu ermitteln, ob der Klageanstieg auf einen Anstieg der aussichtslosen Klagen zurückzu-
führen ist, werden die Erfolgsquoten ausgewiesen. Die Erfolgsquote ist über die Jahre stetig 
gestiegen, von 31% im Jahr 1995 auf 45% im Jahr 2006 und liegt damit deutlich über dem 
Durchschnitt in der gesamten Sozialgerichtsbarkeit (30-38%, vgl. Schaubild 6.31.). Die Miss-
erfolgsquote liegt bei ca. 50%, mit sinkender Tendenz seit 2004. Diese sinkende Tendenz er-
klärt sich möglicherweise aus dem Rückgang der Klageerledigung durch Rücknahme, die bis 
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2004 bei knapp 40% und damit im Durchschnitt der Sozialgerichtsbarkeit insgesamt lag. 2005 
lag dieser Anteil bei lediglich 31%, 2006 bei 33% (vgl. Tabelle 6.3.a) im Anhang). 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass im Bereich der Angelegenheiten der BA die Klage-
quoten eher niedrig sind, trotz hoher Erfolgsaussichten im Klageverfahren. Von einem erheb-
lichen Anteil aussichtsloser Klagen kann daher nicht ausgegangen werden. 

6.3.4. Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) 

Aufgrund der strukturellen Änderungen bei den sozialen Fürsorgesystemen kann keine 
Gleichsetzung alter und neuer Sozialrechtsregelungen erfolgen,131 so dass ein Vorher/Nach-
her-Vergleich ausscheidet. Es kann daher kein unmittelbarer Vergleich angestellt werden zwi-
schen den Bescheids-, Widerspruchs- und Klagezahlen beim Arbeitslosengeld auf der einen 
Seite und Arbeitslosenhilfe sowie Sozialhilfe und Grundsicherung für Arbeitsuchende auf der 
anderen Seite. 

Im Folgenden wurden alle Klagen in Angelegenheiten der Bundesagentur für Arbeit vor dem 
Sozialgericht mit allen Sozialhilfeangelegenheiten132 vor den Verwaltungsgerichten zusam-
mengerechnet und allen Klagen in den Bereichen Arbeitsförderung (SGB III), Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende (SGB II), Sozialhilfe (SGB XII) und Asylbewerberleistungsgesetz 
vor dem Sozialgericht ab dem Jahr 2005 gegenübergestellt. Hiermit werden Probleme in der 
Vergleichbarkeit einzelner Sozialleistungssysteme umgangen. Dargestellt wird das gesamte 
Klagegeschehen im Bereich der Fürsorge- und Arbeitslosenleistungen. Hierbei wird deutlich, 
dass das Klageaufkommen in diesem Bereich in beiden Gerichtsbarkeiten von 80.000 Klagen 
im Jahr 2004 auf 120.000 Klagen im Jahr 2006 gestiegen ist. 

                                                 

131 Vgl. BT-Drs. 16/4210 vom 1.2.2007, S. 30. 
132 Da die Sozialhilfekammern der Verwaltungsgerichte auch für Leistungen nach dem Asylbewerber-

leistungsgesetz zuständig waren, gehen wir davon aus, dass die Daten zu Sozialhilfestreitigkeiten 
auch die Streitigkeiten um Leistungen aufgrund des Asylbewerberleistungsgesetzes umfassen. Seit 
2005, seitdem die Sozialgerichte für Leistungen aufgrund des Asylbewerberleistungsgesetzes zu-
ständig sind, werden diese Streitigkeiten in der Statistik ausgewiesen. 
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Schaubild 6.11.: Durch die Gerichte erledigte Klagen im Bereich der Fürsorge- und Arbeits-
losenleistungen im Vergleich 2003-2006 

Quelle: BMAS, Ergebnisse der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit (Tätigkeit der Sozialgerichte SG 
10), 2003-2006; destatis 

Die Anzahl aller Klagen vor den Sozialgerichten ist im gleichen Zeitraum um 58.000 von 
297.000 im Jahr 2004 auf 355.000 im Jahr 2006 gestiegen. Der Anstieg von 40.000 Klagen 
im Bereich der Fürsorge- und Arbeitslosenleistungen von 2004 bis 2006 macht also gut 2/3 
des gesamten Klageanstiegs vor den Sozialgerichten aus. Berücksichtigt man weiter, dass die-
ser Anstieg der Klagezahlen auch durch die Verschiebung in den Zuständigkeiten zwischen 
Verwaltungsgericht und Sozialgericht bedingt ist, kann davon ausgegangen werden, dass fast 
der gesamte Anstieg der Klagen vor den Sozialgerichten zwischen 2004 und 2006 auf den Be-
reich der Fürsorge- und Arbeitslosenleistungen zurückzuführen ist.133 

Allerdings gab es im Bereich der Sozialhilfe auch schon vor 2004 einen stetigen Anstieg der 
Verfahren vor den Verwaltungsgerichten. Die Zahl der Verfahren im Bereich der Sozialhilfe 
hatte sich von 7.903 im Jahr 1993 auf 17.186 im Jahr 2004 mehr als verdoppelt.134 Im Bereich 
der Angelegenheiten der Bundesanstalt für Arbeit gab es in den Jahren zuvor ebenfalls einen 
Klageanstieg, wenn auch nicht so erheblich. Hier stieg die Anzahl der eingegangenen Klagen 
bis zum Jahr 2002 nicht wesentlich. Sie lag bei ungefähr 50.000 Klagen im Jahr. Im Jahr 2003 
wurden dann 65.667, im Jahr 2004 74.584 Klagen eingereicht. 

Es ist daher unklar, ob der Anstieg der Klagen im Bereich der Fürsorgeleistungen zwischen 
2004 und 2006 ausschließlich auf die Gesetzesänderungen in diesem Bereich zurückzuführen 
ist, oder ob sich der schon zuvor beobachtete Trend in den Bereichen Sozialhilfe (steigende 

                                                 

133  Bei den Verwaltungsgerichten gab es bis 2005 keinen Rückgang der Klagen im Bereich des Sozi-
alhilferechts. Dies ist möglicherweise auf lange Verfahrensdauern im Widerspruchsverfahren zu-
rückzuführen. Allerdings gab es von 2004 auf 2005 einen Rückgang im Bereich des einstweiligen 
Rechtsschutzes von 14.000 auf 2.000 Verfahren, vgl. Destatis Statistisches Bundesamt, Fachserie 
10, Reihe 2.4, Rechtspflege, Verwaltungsgerichte, 2005. 

134 Destatis, Justizgeschäftsstatistik, Verwaltungsgerichte 1993 – 2004. 
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Klageeingangszahlen zwischen 1993 und 2004) und Angelegenheiten der Bundesanstalt für 
Arbeit (steigende Klageeingangszahlen seit 2002) fortgesetzt hat. Hinsichtlich der Angele-
genheiten der Bundesanstalt für Arbeit spricht die gleich bleibende Klagequote von 17% in 
den Jahren 2003 und 2004 (vgl. Abschnitt 6.3.3., Anhang Tabelle 6.3.d) gegen eine erhöhte 
Klagebereitschaft der Bürgerinnen und Bürger. Vielmehr hat sich in den erhöhten Eingangs-
zahlen wahrscheinlich die steigende Arbeitslosenzahl bemerkbar gemacht. Jedenfalls ist die 
Anzahl der mindestens teilweise ablehnenden Widerspruchsbescheide zwischen 2002 und 
2004 ebenfalls gestiegen, was zu der gleichbleibenden Klagequote führte. Da die Arbeitslo-
senzahlen seit 2006 jedoch wieder sinken, ist davon auszugehen, dass die trotz dieses Um-
stands steigenden Klagezahlen im Bereich der Fürsorgeleistungen auch im Jahr 2006 eher auf 
die Gesetzesänderungen oder den Gesetzesvollzug in diesem Bereich zurückzuführen sind als 
auf eine weiter steigende Anzahl von Betroffenen. 

Von Richterinnen und Richtern wurde im Expertengespräch (vgl. Protokoll im Anhang zu 
Kapitel 4) berichtet, dass vor allem die Zahl der Verfahren im Bereich des einstweiligen 
Rechtsschutzes bezüglich der Leistungen nach dem SGB II stark angestiegen ist. Für das Jahr 
2005 kann die Zahl der einstweiligen Rechtsschutz-Verfahren von Seiten der BA jedoch nicht 
quantifiziert werden.135 Da auch hier aus den oben genannten Gründen kein Vergleich zwi-
schen den alten Sozialleistungen Arbeitslosenhilfe/Sozialhilfe und der neuen Sozialleistung 
Grundsicherung für Arbeitsuchende stattfinden kann, wird auf eine Darstellung der Zahlen 
zum einstweiligen Rechtsschutz verzichtet. 

Die Software A2LL ermöglicht im Prinzip detaillierte Auswertungen der Leistungsgewährung 
und -ablehnung im Rahmen des SGB II.136 Die Daten sind seit der Einführung der Leistungen 
am 1.1.2005 verfügbar,137 allerdings nicht zu allen Bereichen. Beispielsweise konnten erst seit 
November 2005 die Informationen zu verhängten Sanktionen in einer für die Statistik aus-
wertbaren Form erfasst und der Aufbau einer entsprechenden Datenbasis begonnen werden.138 

Tabelle 6.2.: Bescheide und Widersprüche nach dem SGB II 

Jahr Bewilligun-
gen ALG II* 

Ablehnungen* erhobene Wi-
dersprüche 

insgesamt zurück-
gewiesene Wider-
sprüche 

Teilweise zurück-
gewiesene Wider-
sprüche 

2005 7.065.000 543.000 666.969 206.229 42710

2006 7.732.000 505.000 704.484 309.480 60013

Quelle: Statistik der BA (für das Jahr 2006 lagen von einigen bayerischen ARGEn keine Ergebnisse 
vor), erledigte Klagen und Anträge: BMAS, Ergebnisse der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit (Tätig-
keit der Sozialgerichte SG 10) 

                                                 

135 Nach Auskunft von Herrn Krappmann (BA) liegen diese Daten nur für das. 4. Quartal 2005 vor. 
136 Ausgenommen ist der Bereich der Leistungen für eine angemessene Unterkunft und Heizung, für 

den keine bundeseinheitlichen Daten vorliegen, weil dafür die kommunalen Träger zuständig sind, 
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II; vgl. BT-Drs. 16/4210 vom 01.02.2007, S. 20. 

137 Vgl. http://www.pub.arbeitsamt.de/hst/services/statistik/detail/l.html. 
138 BT-Drs. 16/4210 vom 01.02.2007, S. 54. 
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* Die Auswertung zu Bewilligungen und Ablehnungen umfasst alle wesentlichen zentral und dezentral in A2LL 
gedruckten Bescheide auf Ebene der Bedarfsgemeinschaften, unabhängig davon, für welchen Zeitraum oder 
Zeitpunkt die Bewilligung oder Ablehnung ausgesprochen wird. Die Zahlen sind deshalb lediglich Anhaltspunk-
te für das bearbeitete Antragsvolumen und zeigen allenfalls einen Trend, sie geben jedoch nicht die absolute 
Zahl der bearbeiteten Anträge oder der Antragstellungen wieder. Nicht ausgewertet werden können manuelle 
Ablehnungsbescheide, deren Umfang derzeit nicht abgeschätzt werden kann. 

In der Statistik werden nur die in A2LL gefertigten Bescheide gezählt. Der Umfang manueller 
Ablehnungsbescheide ist nicht bezifferbar. Die Statistik weist für das Jahr 2005 543.000, für 
das Jahr 2006 505.000 Ablehnungen aus. Die Anzahl der eingelegten Widersprüche übersteigt 
diese Zahl. Dies ergibt sich daraus, dass manuelle Bescheide nicht erfasst sind und Teilableh-
nungen nicht ausgewiesen werden. Eine Widerspruchsquote kann daher nicht errechnet wer-
den. 

Schaubild 6.12.: SGB II - Widerspruchsverfahren und Klagequote 

Quelle: BMAS, Ergebnisse der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit (Tätigkeit der Sozialgerichte SG 
10), 2005, 2006; Bundesagentur für Arbeit, SGB II-Monitoring/Statistik Colei PC ALG II 

Auch im Bereich des SGB II weist die Gerichtsstatistik mehr Klageeingänge auf als die Sta-
tistik der Bundesagentur für Arbeit (BA). Dies erklärt sich möglicherweise aus den Untätig-
keitsklagen, die in der Statistik der BA fehlen. Dazu kommen die Klagen aus dem Bereich der 
zugelassenen kommunalen Träger nach § 6b SGB II. 

Die Frage des Anstiegs der Zahl der Untätigkeitsklagen kann nicht beantwortet werden, da 
hierzu keine bundeseinheitlichen Daten vorliegen. Im Rahmen des Expertengesprächs mit 
Richterinnen und Richtern der Sozialgerichtsbarkeit wurden jedoch Daten für einige Bezirke 
übergeben: Im Bereich der ARGE Leipziger Land lag der Anteil der Untätigkeitsklagen an al-
len Klagen im Jahr 2006 beispielsweise bei 4%. Im Bereich der ARGE Delitzsch betrug der 
Anteil der Untätigkeitsklagen im Jahr 2005 5%, im Jahre 2006 dann bereits 13%. Der Betrieb 
für Grundsicherung und Arbeitsförderung Landratsamt Muldentalkreis zählte im Jahr 2005 
6% Eilverfahren, im Jahr 2006 10%. Die Auswertungen der standardisierten Richterbefragung 
zeigen, dass im Bereich des SGB II weit überdurchschnittliche 15% der Richterinnen und 
Richter den Anteil der Untätigkeitsklagen auf über 10% schätzen. 
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Nach beiden Statistiken ist die Klagequote allerdings gestiegen, von 16% auf 22% (Gerichts-
statistik) bzw. auf 19% (Statistik der Bundesagentur für Arbeit) (siehe Schaubild 6.12.). Un-
schärfen ergeben sich auch dadurch, dass im Jahr 2005 nur knapp zwei Drittel der Widersprü-
che erledigt wurden und rund 200.000 Widersprüche unerledigt blieben. Am Jahresende 2006 
waren 286.071 Widersprüche unerledigt. Dieser erhebliche Überhang führte dazu, dass die 
entsprechenden Klagen auch erst in der Statistik des Folgejahres auftauchen. 

Erwähnenswert ist, dass 41% (2006: 38%) der Widersprüche im Jahr 2005 ganz oder teilwei-
se erfolgreich waren (vgl. Schaubild 6.12.). Die Erfolgsquote der Widersprüche lag damit  
über dem Durchschnitt der Sozialversicherungsträger insgesamt (2005: 36%, 2006: 35%, vgl. 
Tabelle 6.1.d) im Anhang). 2005 wurden 30% und 2006 40% der Klagen ganz oder teilweise 
von den Betroffenen gewonnen (vgl. Schaubild 6.13.). Die Erfolgsquote der Klagen lag damit 
2005 unter dem Durchschnitt und 2006 über dem Durchschnitt der gesamten Sozialgerichts-
barkeit. 

Schaubild 6.13.: Gerichtliche Verfahren im Bereich SGB II nach Art des Erfolges 

Quelle: BMAS, Ergebnisse der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit (Tätigkeit der Sozialgerichte SG 
10), 2005, 2006; Bundesagentur für Arbeit, SGB II-Monitoring/Statistik Colei PC ALG II 

Während die Erfolgsquote im Widerspruchsverfahren in diesen zwei Jahren gesunken ist, ist 
diejenige der Verfahren vor Gericht gestiegen. Die Misserfolgsquote der Klagen ist im selben 
Zeitraum leicht gesunken, und zwar von 54% auf 52% (vgl. Schaubild 6.13.). In der gesamten 
Sozialgerichtsbarkeit ist die Misserfolgsquote in diesem Zeitraum gestiegen (von 52% auf 
54%, vgl. Schaubild 6.31.). Entsprechend schätzen die Richterinnen und Richter den Anteil 
aussichtsloser Verfahren im Bereich des SGB II als durchschnittlich ein. Auch hinsichtlich 
der Frage, ob die Gebührenfreiheit aussichtslose Verfahren begünstigt und ob Gebührenfrei-
heit zu Klagen ermutigt, liegen die Antworten der Richterinnen und Richter, die im Bereich 
SGB II tätig sind, im Durchschnitt. 

Die Bundesregierung führte zum Klagegeschehen auf dem Gebiet des SGB II Anfang 2007 
aus:  
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„Verglichen mit der ehemaligen Arbeitslosenhilfe nach dem SGB III ist die Anzahl der 
Widersprüche und Klagen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende in abso-
luten Zahlen höher. Der Anstieg ist aber hauptsächlich auf die höhere Anzahl der Leis-
tungsempfänger zurückzuführen. Dies zeigt sich daran, dass die Quoten, also die Zahl 
der Widersprüche und Klagen, im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Leistungsempfän-
gerinnen und -empfänger bei Arbeitslosenhilfe und Grundsicherung nur unmerklich  
voneinander abweichen (Widerspruchsverfahren: ca. 9,8 % beim Arbeitslosengeld II 
hochgerechnet für das Jahr 2006 und 9,6 % bei der Arbeitslosenhilfe im Jahr 2004; Kla-
geverfahren: ca. 0,9 % beim Arbeitslosengeld II hochgerechnet für das Jahr 2006 und 
1,1 % bei der Arbeitslosenhilfe 2004). Die Klagequote, ermittelt aus dem Verhältnis der 
Klagen zu den nicht stattgebenden Widersprüchen betrug im Jahr 2004 in der Arbeitslo-
senhilfe 18,2 % und hochgerechnet für das Jahr 2006 beim Arbeitslosengeld II rund 
22,4 %.“139 

Der hier vorgenommene Vergleich der Empfängerzahlen und Klagezahlen ist jedoch ungenau. 
Beklagt werden können jeweils Bescheide. Mit der Einführung des Arbeitslosengeldes II 
wurden alle Haushaltsmitglieder in einen Bescheid mit aufgenommen. Die frühere Arbeitslo-
senhilfe wurde einer Person ausgezahlt. Nicht bekannt ist, wie viele Haushaltsangehörige von 
diesen Zahlungen mit unterstützt wurden. Die Empfängerzahlen der Arbeitslosenhilfe geben 
daher nicht wieder, wie viele Personen von dieser Zahlung gelebt haben – so wie es jetzt die 
Empfängerzahlen der Grundsicherung für Arbeitsuchende tun. Die Empfängerzahlen können 
daher nicht mit den Klagezahlen verglichen werden, ohne dass es zu einer Verzerrung kommt. 
Könnte die Anzahl derjenigen ermittelt werden, die jeweils von einer Arbeitslosenhilfezah-
lung ernährt wurden, würde die Klagequote hinsichtlich der Arbeitslosenhilfe sinken. 

Vergleicht man die Klagequoten aus dem Bereich der Leistungen nach dem SGB III mit de-
nen der Grundsicherung für Arbeitsuchende, so zeigt sich, dass die Klagequote im Bereich 
der Grundsicherung etwas über der in den Angelegenheiten der Bundesagentur nach dem 
SGB III lag. Im Jahr 2006 lag die Klagequote im SGB III bei 17% (Statistik der Bundesagen-
tur für Arbeit) bzw. 20% (Gerichtsstatistik), während sie im Bereich des SGB II bei 19% (Sta-
tistik der Bundesagentur für Arbeit) bzw. 22% (Gerichtsstatistik) lag. 

Der große Anstieg der Klageeingangszahlen im Bereich der Fürsorgeleistungen kann sich je-
doch daraus erklären, dass im Bereich der Grundsicherung häufiger Bescheide ergehen (in der 
Regel halbjährlich, während im Bereich der Arbeitslosenhilfe Bescheide in der Regel jährlich 
ergangen sind). So ist zwar die Klagebereitschaft der Betroffenen im Bereich des SGB II 
nicht wesentlich größer als im Bereich des Arbeitslosengeldes. Durch das erhöhte Bescheid-
aufkommen ist allerdings die absolute Zahl der eingereichten Klagen höher. 

Der Anstieg der Klagequote lässt sich auch dadurch erklären, dass es bei neuen Gesetzen re-
gelmäßig ein verstärktes Bedürfnis nach gerichtlicher Klärung von Rechtsfragen gibt. Dies ist 
nicht nur ein legitimes Anliegen der betroffenen Bürgerinnen und Bürger. Es dient auch dem 
Rechtsfrieden und der mittel- bis langfristigen Vermeidung von Prozessen. Je schneller Zwei-
felsfragen (höchst-) richterlich geklärt sind, desto leichter fällt der Verwaltung die richtige 

                                                 

139 BT-Drs. 16/4210 vom 01.02.2007, S. 57. 
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Rechtsanwendung und desto schneller akzeptieren Betroffene die behördlichen Entscheidun-
gen. Nicht ermittelt werden kann, wie viele Personen durch die Änderungen im Bereich Ar-
beitslosenhilfe/SGB II finanzielle Einbußen erlitten.140 Solche Einschnitte führen, gerade 
wenn die gesellschaftliche Akzeptanz umstritten ist, auch zu einem erhöhten Klageaufkom-
men. Dieses erhöhte Klageaufkommen nach Einführung eines neuen Gesetzes geht nach eini-
gen Jahren vermutlich zurück. Selbst wenn die Klagezahlen im Bereich des SGB II nach einer 
Einführung von Gebühren zurückgehen sollten, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es 
sich hierbei um den zu erwartenden Rückgang der Klagezahlen nach einer Anfangszeit neuer 
Gesetze handelt und nicht um einen Klagerückgang aufgrund der Einführung von Gebühren. 

Die im Rechtsgebiet SGB II tätigen befragten Richterinnen und Richtern der Sozialgerichts-
barkeit waren signifikant häufiger der Ansicht, dass Mängel im Verwaltungsverfahren eine re-
levante Ursache für den Anstieg der Zahl der Klagen darstellen, als Richterinnen und Richter, 
die nicht im Bereich des SGB II arbeiten. Hieraus könnte geschlossen werden, dass entweder 
die neu geschaffene Behördenstruktur noch nicht hinreichend arbeitsfähig war oder dass sie 
sich insgesamt als dysfunktional erweisen könnte. Auch von den Klägerinnen und Klägern 
wurden die Bescheide der ARGEn überdurchschnittlich häufig als unverständlich und nicht 
gut begründet und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als nicht kompetent bewertet. Den 
Betroffenen fehlten häufiger rechtliche Erläuterungen. Zwar gab es häufiger ausführliche Ge-
spräche als im Durchschnitt, doch hatten die Klägerinnen und Kläger in diesem Bereich häu-
figer das Gefühl, ihre Probleme würden nicht ernst genommen und nahmen die Mitarbeiter 
seltener als hilfsbereit wahr (vgl. Kapitel 5.3. und Anhang 5, Tabelle 3). 

Aufgrund fehlender Daten und der Gesetzesänderungen im Bereich der Fürsorgeleistungen ist 
in diesem Bereich eine genaue Analyse nicht möglich. Sicher ist, dass die Klagezahlen im Be-
reich der Fürsorgeleistungen in den letzten Jahren gestiegen sind. Sicher ist auch, dass der Zu-
ständigkeitswechsel zwischen Verwaltungs- und Sozialgerichten in diesem Bereich einen 
Großteil des zwischen 2004 und 2006 vor den Sozialgerichten zu verzeichnenden Klagean-
stiegs ausmachen. Da die Erfolgsquoten nicht gering waren, ist nicht davon auszugehen, dass 
ein großer Teil dieser Klagen aussichtslos war, zumal für einen großen Teil der Richterinnen 
und Richter im Bereich der Fürsorgeleistungen Mängel im Verwaltungsverfahren eine rele-
vante Ursache für den Klageanstieg darstellten. 

6.3.5. Krankenkassenangelegenheiten 

Leistungen der Krankenkassen werden in der Mehrzahl der Fälle (vertragsärztliche Leistun-
gen, Krankenhausbehandlung) ohne Bescheid unmittelbar vom Leistungserbringer erbracht 
und im Verhältnis zu ihm – ebenfalls ohne Bescheid – vergütet (vgl. Auskunft eines Vertre-
ters der AOK Schleswig-Holstein im Expertengespräch am 20.04.2007, Anhang zu Kapitel 

                                                 

140 Erkenntnisse über Einkommens- und Anspruchsverluste ehemaliger Arbeitslosenhilfeempfängerin-
nen und -empfänger infolge des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 
können nur auf Basis von Simulationen gewonnen werden (BT-Drucksache 16/4210 vom 
01.02.2007, S. 12). Ebenso liegen keine Daten darüber vor, wie viele Personen aufgrund der An-
rechnung von Partnereinkommen keinen oder nur einen verminderten Anspruch auf Arbeitslosen-
geld II haben (S. 13) oder wie viele Personen durch Sanktionen Kürzungen hinnehmen mussten 
(S. 18). 
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5). Bescheide und Widerspruchsverfahren sind bei diesen Leistungen nur ausnahmsweise zu 
verzeichnen, wenn nachträgliche Kostenerstattung im Streit steht. Mit Bescheid werden re-
gelmäßig nur einige Leistungen wie insbesondere stationäre Rehabilitationsleistungen und 
Krankengeld erbracht. 

Im Bereich der Krankenversicherung hat die absolute Anzahl der Widerspruchsbescheide zu-
genommen und schwankt erheblich. Die in der Statistik der Widerspruchsstellen der Sozial-
versicherung und der Kriegsopferfürsorge genannten Klagezahlen weichen erheblich von den-
jenigen der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit ab. Werden die Klagezahlen der Gerichtsstatis-
tik zugrunde gelegt und wird auf dieser Grundlage mit den Widerspruchszahlen aus der Wi-
derspruchsstatistik eine Klagequote errechnet, so hat sich auch die Klagebereitschaft seit 1997 
deutlich erhöht. 1997 betrug die Klagequote 37%, 2000 65%. Seitdem ist die Klagequote, die 
im Vergleich zur Sozialgerichtsbarkeit insgesamt sehr hoch ist, wieder gesunken, auf 47% im 
Jahr 2006 (vgl. Schaubild 6.14.). 

Die Diskrepanz zwischen den Klageeingangszahlen der Widerspruchsstatistik und der Ge-
richtsstatistik ist im Bereich der Krankenversicherung besonders hoch. Werden die Klagezah-
len der Widerspruchsstatistik zugrunde gelegt, so hat sich die Klagebereitschaft hingegen nur 
leicht erhöht und liegt ungefähr im Durchschnitt der Sozialgerichtsbarkeit insgesamt (19% bis 
24%, vgl. Tabelle 6.5.d) im Anhang). Die Klagequote betrug hiernach nur 22% (1997), stieg 
dann bis auf 26% im Jahre 2000, um dann wieder leicht zu sinken auf 22% (2006) (vgl. 
Schaubild 6.14.). 

Eine mögliche Erklärung dieser Differenz ist, dass in den Klagezahlen der Gerichtsstatistik 
Untätigkeitsklagen enthalten sind, die von der Widerspruchsstelle nicht gezählt werden. Der 
Anteil der Untätigkeitsklagen im Bereich der Krankenversicherung wäre dann besonders 
hoch. Allerdings lag die Differenz zwischen erhobenen und erledigten Widersprüchen im Jahr 
1997 bei 28.646, im Jahr 1998 bei 9.922, im Jahr 1999 bei 38.675. Insgesamt gab es nach die-
sen drei Jahren also einen Überhang nicht bearbeiteter Widersprüche von 77.243 Fällen. In 
den Jahren 2000 und 2001 wurden zusammen 58.681 Widersprüche mehr erledigt, als einge-
gangen sind. Es blieb dann jedoch immer noch ein Überhang von 18.562 Widersprüchen. In 
den Jahren 2002 und 2003 wurden nur 6.159 mehr Widersprüche erledigt, als eingegangen 
sind. Im Jahr 2004 gingen wiederum 47.929 mehr Widersprüche ein, als Widersprüche erle-
digt wurden. Dieser erhebliche Bearbeitungsstau in Krankenkassenangelegenheiten lässt eine 
hohe Zahl von Untätigkeitsklagen jedenfalls möglich erscheinen. 

Eine weitere Erklärungsmöglichkeit wäre ein großer Anteil von Eilverfahren. Die Versicher-
ten stellen in Leistungsfällen (z. B. bei unaufschiebbaren Behandlungen) nicht selten schon 
vor Abschluss des Widerspruchsverfahrens einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen An-
ordnung. 
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Schaubild 6.14.: Krankenkassenangelegenheiten – Widerspruchsverfahren und Klagequote 

Quelle: Widersprüche: BMAS, Tätigkeit der Widerspruchsstellen der Sozialversicherung und der 
Kriegsopferfürsorge, Referat Ib 4 – 18631; eingegangene Klagen Gerichtsstatistik: BMAS, Ergebnisse 
der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit (Tätigkeit der Sozialgerichte SG 10), 1997-2006 

Um zu überprüfen, ob der Anstieg in der absoluten Zahl der Widerspruchsverfahren auf eine 
fehlerhafte Sachbehandlung durch die Krankenkassen zurückzuführen ist oder auf eine erhöh-
te Konfliktbereitschaft der Betroffenen, die sich jedoch nicht auf materielle Rechte stützen 
können, wird im Folgenden ein Blick auf das Widerspruchsverfahren geworfen. Die Anzahl 
der Widerspruchsbescheide ist gestiegen, was auf die gestiegene absolute Anzahl von Wider-
sprüchen zurückzuführen ist. Die Erfolgsquote im Widerspruchsverfahren ist in den letzten 
Jahren leicht gestiegen (von 20% im Jahr 2000 auf 27% im Jahr 2006, mit einer Spitze von 
31% im Jahr 2005, vgl. Schaubild 6.14.). Erfolgs- und Misserfolgsquoten bewegen sich ge-
genläufig. Die Misserfolgsquote ist zunächst gesunken, um ab 2000 anzusteigen. Es scheint 
also nicht so zu sein, dass die Anzahl völlig aussichtsloser Widersprüche zugenommen hat. 
Allerdings liegt die Erfolgsquote von Widersprüchen im Bereich der Krankenversicherung 
unter dem Durchschnitt in der Sozialversicherung insgesamt (32% bis 36%, vgl. Tabelle 
6.1.d) im Anhang). 

Um zu überprüfen, ob die steigende Anzahl von Klagen auf offensichtlich aussichtslose Kla-
gen zurückzuführen ist, wird außerdem die Erfolgs- und Misserfolgsquote der Klagen in 
Krankenkassenangelegenheiten vor dem Sozialgericht ausgewiesen. Die Erfolgsquote, die aus 
der Gerichtsstatistik der Sozialgerichte errechnet werden kann, hat eine steigende Tendenz 
(31% im Jahr 1995, 35% im Jahr 2006, mit einer Spitze von 42% im Jahr 2005), schwankt 
aber. Die Misserfolgsquote schwankt ebenfalls bei sinkender Tendenz (von 54 % im Jahr 
1995 auf 51% im Jahr 2006) (vgl. Schaubild 6.15). Der Anteil der Klagerücknahmen sank  
ebenfalls zwischen 1997 und 2002 (von 38% im Jahr 1997 auf 32% im Jahr 2002), um dann 
wieder zu steigen (vgl. Tabelle 6.5.a) im Anhang). Die Schwankungen der Misserfolgsquoten 
können damit in Teilen durch die Schwankungen der Rücknahmequote erklärt werden. 

Im Jahr 2006 scheint sich der Trend einer steigenden Erfolgs- und einer sinkenden Misser-
folgsquote allerdings umzudrehen: Die Erfolgsquote sinkt, während die Misserfolgsquote 
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steigt. Allerdings sanken von 2005 auf 2006 auch die Klageeingangszahlen. Wäre die stei-
gende Misserfolgsquote ein Hinweis auf eine steigende Anzahl aussichtsloser Klagen, so 
drückt sich dies jedenfalls nicht in gestiegenen Klagezahlen aus. 

Schaubild 6.15.: Gerichtliche Verfahren in Krankenkassenangelegenheiten nach Art des Er-
folgs 

Quelle: BMAS, Ergebnisse der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit (Tätigkeit der Sozialgerichte SG 
10), 1995-2006 

Eine Einschätzung aus der standardisierten Richterbefragung lautet:  

„Der Sparzwang der Sozialversicherungsträger z.B. insbesondere der Krankenversiche-
rung führt zunehmend zu einer restriktiven Entscheidungspraxis u. abnehmender Sach-
verhaltsermittlung mit der Folge der Zunahme der Klagen“ (Fragebogen SG Nr. 688). 

Auch im Gespräch mit Expertinnen und Experten der Sozialleistungsträger wurde angemerkt, 
dass der zunehmende Kostendruck der Krankenkassen, verursacht durch den starken Wettbe-
werb, möglicherweise zu einer restriktiveren Bewilligungspraxis geführt hat (vgl. Protokoll 
des Expertengesprächs vom 20.04.2007, Anhang zu Kapitel 5). Es kann festgehalten werden, 
dass der Bereich der Krankenkassenangelegenheiten, der seit 2000 den drittstärksten Anteil 
aller Klagen vor den Sozialgerichten stellt, über die Jahre kein einheitliches Bild hinsichtlich 
Klageeingängen, Klage- und Widerspruchserfolgen abgibt. Die Zahl der Widersprüche 
schwankt stark. Die Zahl der Klagen vor dem Sozialgericht war bis 2004 steigend und sinkt 
seitdem. Die Erfolgsquoten in Widerspruchs- und Klageverfahren haben eine insgesamt stei-
gende Tendenz, schwanken jedoch ebenfalls. 

Hierzu passen die Ergebnisse der standardisierten Richterbefragung: Die Richterinnen und 
Richter, die im Bereich des Krankenkassenrechts tätig sind, nehmen seltener an, dass die Ge-
bührenfreiheit aussichtslose Verfahren begünstigt. Ihre Schätzungen zum Anteil aussichtslo-
ser Klagen entsprechen dem Durchschnitt aller befragten Richterinnen und Richter. Von den 
Klägerinnen und Klägern werden die Bescheide im Bereich der Krankenversicherung häufi-
ger als im Durchschnitt als „verständlich“ eingeschätzt. In diesem Bereich gab es überdurch-
schnittlich häufig ausführliche Gespräche zwischen den Betroffenen und der Behörde, in de-
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nen die Behördenmitarbeiter/innen allerdings auch versuchten, den Betroffenen die Klage 
auszureden, und diese als „Querulanten“ bezeichneten (vgl. Kapitel 5.3.) Aufzuklären wäre 
die Ursache der zwischenzeitlich stark angestiegenen Erledigung von Klagen durch Rück-
nahme (mit Spitzen in den Jahren 1998, 2003 und 2004, vgl. Tabelle 6.5.a) im Anhang). Mög-
licherweise handelte es sich um Untätigkeitsklagen, die nach Tätigwerden der Krankenkasse 
zurückgenommen werden konnten. Diese Rücknahmen wären dann im Sinne der Klägerinnen 
und Kläger als erfolgreiche Rechtsbehelfe zu werten, obwohl sie hier als Misserfolg gezählt 
wurden. 

6.3.6. Feststellung der Behinderung nach dem Schwerbehindertenrecht (SGB IX) 

Der Bereich der Feststellung der Behinderung nach § 69 SGB IX (Schwerbehindertenrecht)141 
ist einer der wenigen Bereiche, für die Daten zu Anträgen, Widersprüchen und Klagen vorlie-
gen. Auch hier ergibt sich das Problem, dass die Daten zur Klageerhebung aus der Wider-
spruchsstatistik der Sozialversicherung und der Kriegsopferfürsorge nicht deckungsgleich 
sind mit den Klageeingängen aus der Gerichtsstatistik. Bis auf ein Jahr (2001) zählt die Ge-
richtsstatistik mehr Klagen als die Statistik der Widerspruchsstellen.  

Daten zu Bescheiden liegen nicht vor. Wir haben daher die Zahl der erledigten Anträge so be-
handelt wie Bescheide. Aus Daten der Versorgungsverwaltung in Thüringen wissen wir, dass 
sich dort die Zahlen zu Anträgen und Bescheiden meist decken – dort, wo beide auseinander 
fallen, ist dies wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass es einen Arbeitsüberhang bei der 
Behörde gab. Dem Überhang an Anträgen in den Jahren 2003 und 2004 folgte dort ein Über-
hang an Bescheiden im Jahr 2005. Die Gleichsetzung von Bescheiden und erledigten Anträ-
gen ist daher etwas unscharf, aber mangels anderer Daten unumgänglich. 

                                                 

141 Bis 20.06.2001 wurde dieser Bereich durch das Schwerbehindertengesetz (SchwbG) geregelt, ab 
dem 01.07.2001 durch das SGB IX, Teil 2 (Besondere Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter 
Menschen). 
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Schaubild 6.16.: Anträge nach dem SchwbG bzw. SGB IX bei der Versorgungsverwaltung 
Thüringen 1996-2005* 

Quelle: Thüringer Landesamt für Soziales und Familie 

* In den Jahren 1996 und 1997 sind nur Widersprüche erfasst, die im Landesversorgungsamt bearbei-
tet wurden. Ab 1998 sind auch die Widersprüche mit erfasst, die von den Versorgungsämtern direkt 
bearbeitet wurden. 
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Schaubild 6.17.: SGB IX – erledigte Anträge, Widerspruchsverfahren und Klagequote 

Quelle: Tätigkeit der Widerspruchsstellen der Sozialversicherung und der Kriegsopferfürsorge, Statis-
tik des BMAS, Referat Ib 4 – 18631, 1996-2004 (Daten zu erhobenen und durch Widerspruchsbe-
scheid erledigten Widersprüchen sowie durch Klageerhebung angegriffenen Widersprüchen); BMAS, 
Ergebnisse der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit (Tätigkeit der Sozialgerichte SG 10), 1995-2006 
(Daten zur Klageeingängen bei den Sozialgerichten); Quelle für Daten zu Anträgen: Eigene Erhebun-
gen zum Antragsgeschehen nach dem SchwbG/SGB IX in den Ländern 1996 - 2004142 

Die Graphik zeigt, dass auf der einen Seite die Anzahl der erledigten Anträge seit 1998 steigt, 
andererseits die Widerspruchsquote seit 1998 gesunken ist. Das heißt, die Bereitschaft der Be-
troffenen, die Entscheidung der Behörde hinzunehmen, ist bei steigenden Antragszahlen ge-
stiegen. Das Schwerbehindertenrecht weist die Besonderheit auf, dass ein hoher Anteil der 
Widersprüche für die Betroffenen nicht zum Erfolg führt. Trotzdem werden nur ca. 20% der 
Widerspruchsbescheide mit einer Klage angegriffen: Diese Klagequote ist konstant. Die Kla-
gequote auf Grundlage der Gerichtsstatistik liegt bei 20-22%. Die Klagequote nach der Statis-
tik der Widerspruchsstellen liegt bei 19-21% (vgl. Schaubild 6.17.). 

Die Misserfolgsquote im Widerspruchsverfahren ist im Bereich der Feststellung der Behinde-
rung ebenfalls fast konstant. Auch die 2003 eingeführte Befreiung von der Zuzahlungspflicht 
bei einem Grad von Behinderung von mindestens 60% in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (vgl. § 62 Abs. 1 Satz 7 SGB V) schlägt sich in den Widerspruchs- und Klagequoten 
nicht nieder. Es wäre durchaus möglich gewesen, dass durch diese Gesetzesänderung mehr 
Menschen versuchen, einen Grad der Behinderung von 60% anerkannt zu bekommen, so dass 

                                                 

142 Aus Bayern liegen für die Jahre 2000 bis 2006 nur Daten zu Erstanträgen vor. Für Hessen fehlten 
Antragszahlen für das Jahr 2001. Zum Ausgleich wurde daher ein Mittelwert zwischen den Werten 
der Jahre 2000 und 2002 gebildet. Thüringen hat in den Jahren 2000 bis 2004 nur Daten zu Anträ-
gen aus dem Monat Dezember gemeldet. Diese Werte wurden hier mit 12 multipliziert. Die Ge-
samtzahl aller Anträge ist aufgrund der fehlenden Daten aus Bayern daher etwas zu gering angege-
ben. Aufgrund der unvollständigen Datenübermittlung aus Thüringen und Hessen sind geringfügi-
ge tatsächliche Abweichungen möglich. 
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es nicht verwunderlich gewesen wäre, wenn die Widerspruchs- und Klagequote gestiegen wä-
re. Im Expertengespräch mit Mitgliedern der Sozialversicherungsträger wurde auf diese 
Wechselwirkungen mit anderen Rechtsgebieten hingewiesen, die zur Erhöhung der Klagever-
fahren führen können (vgl. Protokoll Expertengespräch vom 20.04.2007, Anhang zu Kapitel 
5). 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass bei steigendem Antragsaufkommen die Bereitschaft 
der Betroffenen, gegen Bescheide Rechtsmittel einzulegen, gleich geblieben ist.  

Im Gegensatz zum Widerspruchsverfahren ist die Chance, eine Änderung der ursprünglichen 
Entscheidung herbeizuführen, vor Gericht eher höher als in anderen Rechtsgebieten. Das Kla-
gegeschehen vor Gericht zeichnet sich allerdings dadurch aus, dass ein vergleichsweise hoher 
Anteil von Klagen zurückgenommen wird (zwischen 39% und 44%, vgl. Tabelle 6.6.a) im 
Anhang). Rücknahmen können in Verfahren, in denen der Gesundheitszustand der Betroffe-
nen maßgeblich ist, auch bedeuten, dass mittlerweile durch einen Neuantrag das Klageziel 
besser erreicht werden kann als durch weitere Klageführung. 

Insgesamt – Vergleiche, Anerkenntnisse, (mindestens teilweise) gewonnene Prozesse – 
schwankt die Erfolgsquote zwischen 41% und 47% mit steigender Tendenz. Die Quote der 
Verfahren, die erfolglos für die Kläger und Klägerinnen enden, schwankt zwischen 48% und 
51%. 

Schaubild 6.18.: Gerichtliche Verfahren auf Feststellung des Grades der Behinderung (GdB) 
nach dem SchwbG/SGB IX nach Art des Erfolgs 

Quelle: BMAS, Ergebnisse der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit (Tätigkeit der Sozialgerichte SG 
10), 1997-2006 

Die hohe Quote der ablehnenden Widerspruchsbescheide zusammen mit der relativ hohen Er-
folgsquote vor Gericht bestätigt die Wahrnehmung der Richter und Richterinnen aus dem Ex-
pertengespräch und in der Richterbefragung, dass in einer nennenswerten Anzahl von Vorver-
fahren die medizinische gutachterliche Aufklärung ungenügend ist und daher vor Gericht 
nachgeholt werden muss. Dies wirkt sich dann auch auf die Erfolgsquoten aus. 
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Richterinnen und Richter mit Arbeitsschwerpunkt Schwerbehindertenrecht finden häufiger als 
der Durchschnitt der Richterinnen und Richter in der Sozialgerichtsbarkeit, dass die Klagen 
einen Selbstzweck darstellen (42% im Gegensatz zu 32%). 

„’Selbstzweck’: Nach Sachgebiet sehr unterschiedlich, in sehr hohem Maße z.B. im 
Schwerbehindertenrecht, in sehr geringem Maße z.B. im Krankenversicherungsrecht“ 
(Fragebogen SG Nr. 480) 

Der Anteil der aussichtslosen Klagen wird jedoch nicht höher geschätzt. Auch die Aussage, 
dass die Gebührenfreiheit zu Klagen ermutigt, findet bei Richterinnen und Richtern mit Ar-
beitsschwerpunkt Schwerbehindertenrecht nicht häufiger Zustimmung als in der Sozialge-
richtsbarkeit insgesamt. Der Widerspruch zwischen der Aussage, Klagen würden häufiger ei-
nen Selbstzweck darstellen, und der Meinung, diese Klagen seien nicht häufiger aussichtslos, 
erklärt sich vielleicht durch den Eindruck, der im Expertengespräch mit Richterinnen und 
Richtern der Sozialgerichtsbarkeit mitgeteilt wurde: Die Klage kann in dem Sinne erfolgreich 
sein, dass ein um 10% höherer GdB erreicht wird. Da dieser aber wirtschaftlich nutzlos ist 
oder scheint, wird die Klage von den Richterinnen und Richtern als „Selbstzweck“ empfun-
den. Möglicherweise werden hier aber Rechtsfolgen im Bereich des Steuerrechts oder Ar-
beitsrechts ignoriert, die außerhalb der sozialrichterlichen Wahrnehmung liegen. Im Exper-
tengespräch mit Richterinnen und Richtern der Sozialgerichtsbarkeit wurde auch die Ein-
schätzung geäußert, in Verfahren in diesem Bereich ginge es häufig um die Anerkennung 
menschlichen Leids. 

Gerade in Bereichen, in denen es auf eine medizinische Begutachtung ankommt, zeigt sich 
eine Verzahnung zu der von den Richterinnen und Richtern erhobenen Forderung nach besse-
rer Besetzung der Gerichte: 

„Die Verfahrensregeln müssten meiner Meinung nach nicht geändert werden. Es müss-
ten nur mehr Richterstellen geschaffen werden. Würden die Verfahren schneller ent-
schieden, so wären sie auch billiger, da wegen der langen Verfahrensdauer oft eine Ver-
schlimmerung im Gesundheitszustand eintritt und neue Gutachten eingeholt werden 
müssen!“ (Fragebogen SG Nr. 666). 

Im Vergleich zum Bereich der Rentenversicherung zeigt sich allerdings, dass nur ein sehr ge-
ringer Teil der ursprünglichen Bescheide, die auf die Anträge folgen, durch ein erfolgreiches 
Rechtsmittel abgeändert wird: Wird im Bereich der Rentenversicherung ca. jeder zehnte Be-
scheid später zugunsten der Betroffenen abgeändert, betrifft dies im Bereich der Feststellung 
einer Behinderung nur 2-4% der Fälle: 
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Schaubild 6.19.: Anträge auf Feststellung der Behinderung und erfolgreiche Rechtsmittel 

Quelle: Anträge: Eigene Erhebungen zum Antragsgeschehen nach dem SchwbG/SGB IX in den Län-
dern 1996 – 2004; mind. teilweise erfolgreiche Widersprüche: BMAS, Statistik: Tätigkeit der Wider-
spruchstellen der Sozialversicherung und Kriegsopferfürsorge 1996 – 2004; mind. teilweise erfolgrei-
che Klagen: BMAS, Ergebnisse der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit, 1995 – 2006 

6.3.7. Pflegeversicherung 

Im Bereich der Pflegeversicherung ist die absolute Anzahl der Widersprüche und Klagen zwi-
schen 1996 und 2004 zurückgegangen. Grund hierfür ist vermutlich, dass bei Einführung der 
Pflegeversicherung 1994-1996 alle Leistungsberechtigten erstmalig eingestuft werden muss-
ten und viele Probleme auftraten, die eine gerichtliche Klärung erforderten. Nach Entschei-
dung der wichtigsten Rechtsfragen und bei gefestigter Praxis des Medizinischen Dienstes der 
Krankenkassen (MDK) sank dann wohl das Bedürfnis nach Klärung.  

Die Zahl der pflegebedürftigen Personen in Deutschland hat von 1999 bis 2003 von 2,02 Mio. 
auf 2,08 Mio. zugenommen. Die Zunahme erfolgte ausschließlich in der Pflegestufe 1, der 
Anteil der Personen in den anderen Pflegestufen ging dagegen zurück.143 Es ist daher von ei-
nem echten Rückgang der Klagezahlen im Verhältnis zu den Betroffenen auszugehen. An-
tragszahlen liegen auch hier nicht vor.  

Auch im Bereich der Pflege weichen die Angaben der Widerspruchsstatistik der Sozialversi-
cherung und der Kriegsopferfürsorge hinsichtlich der absoluten Anzahl der Klagen von den 
Klageeingangszahlen der Gerichtsstatistik ab. Werden die Daten aus der Widerspruchsstatis-
tik zugrunde gelegt, liegt die Klagequote bei 18-23%. Werden die Eingangszahlen der Sozial-
gerichtsbarkeit zugrunde gelegt, liegt die Klagequote bei 25-33% mit fallender Tendenz. Die 
Erfolgsquote der Widersprüche liegt bei 18-22%. Nach beiden Datenquellen ist die Klagequo-
te fallend (vgl. Schaubild 6.20.). 

                                                 

143 Pflegestatistik 2003, S. 23, zu finden im Internet unter destatis.de, genauer unter 
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikationen/Fachv
eroeffentlichungen/Sozialleistungen/Sozialpflege1Bericht2003,property=file.pdf 
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Schaubild 6.20.: Pflegeversicherung – Widerspruchsverfahren und Klagequote 

Quelle: Tätigkeit der Widerspruchsstellen der Sozialversicherung und der Kriegsopferfürsorge, Statis-
tik des BMAS, Referat Ib 4 – 18631, 1997-2006; Daten zu Klageeingängen beim Sozialgericht: 
BMAS, Ergebnisse der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit (Tätigkeit der Sozialgerichte SG 10), 1997-
2006 

Um zu überprüfen, ob sich unter den Klagen im Bereich der Pflegeversicherung möglicher-
weise trotzdem viele aussichtslose Verfahren befinden, haben wir die Erfolgs- und Misser-
folgsquoten vor Gericht seit 1995 errechnet. Die Erfolgsquote liegt seit 1997 bei 41-48 % und 
damit erheblich höher als in der Sozialgerichtsbarkeit insgesamt (30% bis 38%, vgl. Tabelle 
6.1.b) im Anhang). Seit 2002 sinkt diese Quote leicht. Die Misserfolgsquote liegt bei 44-48%, 
wobei hier ein leichter Anstieg seit 2005 zu verzeichnen ist. 
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Schaubild 6.21.: Gerichtliche Verfahren im Bereich Pflegeversicherung nach Art des Erfolgs 

Quelle: BMAS, Ergebnisse der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit (Tätigkeit der Sozialgerichte SG 
10), 1995-2006 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass im Bereich der Pflegeversicherung weder die absolute An-
zahl von Klagen zugenommen hat noch die Anzahl der erfolglosen Klagen, unter denen sich 
die aussichtslosen Klagen befinden. Die Anzahl der PKH-Anträge hat dagegen zugenommen 
(vgl. Schaubild 6.25., Abschnitt 6.3.12), während die Erfolgsquote der Anträge im letzten 
Jahr abgenommen hat. Allerdings stellen Klagen mit Klagegegenstand Pflegeversicherung 
ohnehin nur einen sehr geringen Teil aller Klagen vor dem Sozialgericht (vgl. Schaubild 6.3., 
Abschnitt 6.2.1.). 

Nach der Wahrnehmung der Richterinnen und Richter mit Arbeitsbereich Pflegeversicherung 
liegen die aussichtslosen Klagen im Bereich der Pflegeversicherung im Durchschnitt. Richte-
rinnen und Richter mit diesem Arbeitsbereich meinen seltener, dass die Gebührenfreiheit aus-
sichtslose Klagen begünstigt (vgl. zu den Ergebnissen der standardisierten Richterbefragung 
Kapitel 4). Ein Grund hierfür ist möglicherweise die im Vergleich zur gesamten Sozialge-
richtsbarkeit eher hohe Erfolgsquote der Klagen. Von den Klägerinnen und Klägern werden 
die Bescheide im Bereich der Pflegeversicherung häufiger als im Durchschnitt als „verständ-
lich“ eingeschätzt (vgl. Kapitel 5.3.) 

6.3.8. Kindergeld 

Für die Bewertung der Auswirkungen von Gebühren im (sozialrechtlichen) Gerichtsverfahren 
sind die Klagen in Kindergeldsachen von Interesse, da diese Klagen bis 1995 den Sozialge-
richten zugewiesen waren und nach der Neuorganisation des Kindergeldes bzw. des Familien-
lastenausgleichs für die Bezieher von Kindergeld nach den §§ 62 ff. EStG in die Finanzge-
richtsbarkeit wechselten. Damit wurde aus dem gebührenfreien Gerichtsverfahren ein gebüh-
renpflichtiges Gerichtsverfahren. 

Das gegenwärtige System des Kindergelds und Familienleistungsausgleichs wurde eingeführt 
durch das Jahressteuergesetz 1996 (Gesetz vom 11.10.1995, BGBl. I, 1250) als X. Abschnitt 
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des Einkommensteuergesetzes (§§ 62 ff.) mit Wirkung vom 21.10.1995. Anspruchsgrundlage 
für das Kindergeld als Steuervergütung ist § 62 EStG. Das Kindergeld wird von der Famili-
enkasse durch Bescheid festgesetzt (§ 70 EStG). Die Bundesagentur für Arbeit ist für die 
Durchführung dieses Gesetzes Familienkasse (§ 7 BKGG) und in dieser Eigenschaft Finanz-
behörde (§ 6 Abs. 2 Nr. 6 AO). Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Beamtinnen 
und Beamten des öffentlichen Dienstes ist der Arbeitgeber bzw. Dienstherr Familienkasse 
(§ 72 EStG). Gegen Entscheidungen von Finanzbehörden ist der Einspruch (§ 347 AO) und 
sodann der Finanzrechtsweg gegeben (§ 33 Abs. 1 FGO). Im finanzgerichtlichen Verfahren 
werden Kosten erhoben. Die Kosten trägt der unterlegene Beteiligte (§ 135 FGO).  

Das Bundeskindergeldgesetz in der heutigen Fassung gilt seit dem 1.1.1996. Das Bundeskin-
dergeldgesetz ist besonderer Teil des Sozialgesetzbuchs (§ 68 Nr. 9 SGB I). Für Streitigkeiten 
nach diesem Gesetz ist der Rechtsweg zu den Sozialgerichten gegeben (§ 15 BKGG). Seit der 
Einführung des Kindergeldzuschlags nach § 6a BKGG im Jahr 2005 steigt die Anzahl der vor 
den Sozialgerichten geführten Verfahren wieder an.  

Die Bundesagentur für Arbeit ist in allen Fällen Familienkasse, in denen die berechtigte Per-
son keinen öffentlichen Arbeitgeber hat. Ihre Widerspruchsstatistik zählt allerdings nur die 
Widersprüche in Kindergeldangelegenheiten nach dem BKGG, da bei der Zahlung von Kin-
dergeld nach §§ 62 ff. EStG der Einspruch gegen den Steuerbescheid der richtige Rechtsbe-
helf ist. Klagequoten können daher nur für den Bereich der Sozialgerichtsbarkeit, nicht für 
den Bereich der Finanzgerichtsbarkeit errechnet werden. 

Zunächst ist zu prüfen, ob durch den Wechsel in eine gebührenpflichtige Gerichtsbarkeit das 
Klageaufkommen insgesamt zurückgegangen ist. 

Schaubild 6.22.: Anzahl der Klageeingänge in Kindergeld- und Kindergeldzuschlags- (Sozi-
algerichte) bzw. Familienleistungsausgleichssachen (Finanzgerichte) 

Quellen: BMAS, Ergebnisse der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit (Tätigkeit der Sozialgerichte SG 
10), 1989-2006; Justizgeschäftsstatistik der Finanzgerichte; Destatis 
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Bezogen auf das Spitzenjahr 1995 mit 6.404 Klageeingängen mit Streitgegenstand „Kinder-
geld“ in der Sozialgerichtsbarkeit gab es in den Verfahren vor den Finanzgerichten in Famili-
enleistungsausgleichssachen in einer Übergangsphase in den Jahren 1997-2002 einen Anstieg 
von Klagen, die im Jahr 2002 einen Höchststand von 7.445 Klageeingängen erreichten. Da-
nach bewegen sich die Klageeingänge bei den Finanzgerichten in etwa auf dem Niveau der 
Klageeingänge in Kindergeldsachen vor den Sozialgerichten im Jahr 1995 (vgl. Schaubild 
6.22). Der Anstieg der Klagen vor dem Sozialgericht in den Jahren 2005 und 2006 ist auf die 
Einführung des Kindergeldzuschlags (§ 6a BKGG) im Jahr 2005144 zurückzuführen. Ein 
Rückgang der Klagen ist also in den drei Jahren nach der Änderung der Zuständigkeit zu ver-
zeichnen. Ob dieser auf das gebührenbewehrte Verfahren zurückzuführen ist, ist nicht auf-
klärbar.  

Auch die soziale und demografische Struktur der Kläger in Kindergeld- bzw. Familienleis-
tungsausgleichssachen wurde hier nicht berücksichtigt. Daher muss offen bleiben, ob sich bei 
insgesamt gleich bleibender Anzahl von Klagen die Motivation der Kläger verändert hat. Mit 
diesen Daten kann nicht belegt werden, dass der Wechsel von einem gebührenbefreiten in ein 
gebührenpflichtiges Verfahren den Eingang von Klagen signifikant senkt.  

Es existieren keine Zahlen zu Kindergeldbescheiden. Bekannt ist aber die Anzahl der Kinder, 
für die Kindergeld gezahlt wird. Setzt man die Anzahl der Klagen ins Verhältnis zu dieser 
Zahl (also nicht ins Verhältnis zu den Widerspruchsbescheiden), zeigt sich, dass die Klage-
quote 1997 gefallen ist (aus unter 6.1. genannten Gründen ist die Zahl der Klagen für 1996 
nicht verwertbar), um dann auf ein höheres Niveau als zuvor zu steigen. Zwischen 2000 und 
2003 fiel die Klagequote (im Verhältnis zu allen Kindern, für die Kindergeld gezahlt wurde) 
wiederum geringfügig und steigt seitdem wieder (vgl. Schaubild 6.23.). Zu beachten ist hier 
jedoch, dass sich diese Klagequote ohnehin auf einem extrem niedrigen Niveau bewegt (zwi-
schen 0,03% im Jahr 1997 und 0,06% im Jahr 2001).145 Der Wechsel in eine gebührenpflich-
tige Gerichtsbarkeit scheint hier Klagen nicht verhindert zu haben, im Gegenteil ist seitdem 
die Anzahl der Klagen im Verhältnis zu den Kindern, für die Kindergeld gezahlt wird, gestie-
gen. Jedenfalls waren andere Einflüsse (Anstieg der Klagen durch Gesetzesänderung, mögli-
cherweise andere Zusammensetzung der Klägergruppe) stärker als der mögliche Einfluss der 
Gebührenpflicht. 

                                                 

144 Bekanntmachung vom 22.2.2005 (BGBl. I S. 459), Neubekanntmachung des BKGG i.d.F. v. 
2.1.2002 (BGBl. I S. 6) in der seit 1.1.2005 geltenden Fassung. 

145 Dieses Niveau ist mit den anderen in diesem Bericht dargestellten Klagequoten allerdings nicht 
vergleichbar, da sich diese Klagequote nicht auf die Anzahl der Widersprüche, sondern auf die An-
zahl der Kinder bezieht, deren Eltern kindergeldberechtigt sind. 
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Schaubild 6.23.: Zu Kindergeld berechtigende Kinder, Widerspruchsverfahren und Klagequo-
te 1989-2006* 

Quelle: Zahlen zu Gerichtsverfahren: Statistisches Bundesamt Destatis, Fachserie 10, Reihe 2.5 
Rechtspflege Finanzgerichte 1997-2005. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Ergebnisse der 
Statistik der Sozialgerichtsbarkeit 1995-2006. Zahlen zum Kindergeldbezug: destatis, eigene Berech-
nungen. Zahlen zu Widerspruchsbescheiden: Bundesagentur für Arbeit, St81-1; 

* für die Jahre 1989 und 1990 nur altes Bundesgebiet. 

6.3.9. Vertragsarztangelegenheiten 

Die amtliche Sozialgerichtsstatistik des BMAS weist Vertragsarztangelegenheiten (bis 2001: 
Kassenarztangelegenheiten) getrennt von anderen Streitigkeiten im Krankenkassenrecht aus.  

Das Vertragsarztrecht ist für den hier untersuchten Forschungsgegenstand der Wirkung von 
Gerichtsgebühren auf die Anzahl der eingereichten Klagen besonders interessant, weil auch 
dieses Rechtsgebiet zunächst von der Gebührenpflicht befreit war. Zum Jahresbeginn 2002 
wurden jedoch Gebühren eingeführt, da die Gruppe der Vertragsärzte – so die Gesetzesbe-
gründung – keines besonderen sozialen Schutzes in Form eines kostenfreien Rechtsschutzes 
bedürfe, denn die Gebührenprivilegierung sei von ihrem Schutzzweck her auf die Durchset-
zung von Ansprüchen auf Sozialleistungen ausgerichtet.146  

Die Besonderheit dieses Rechtsgebietes ist, dass das Widerspruchsverfahren teilweise entfällt, 
teilweise gesondert geregelt ist. Gegen die Entscheidungen der Zulassungsausschüsse bei der 
Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und der Kassenzahnärztlichen Vereinigung (KZV) (§ 96 
SGB V) gilt das Verfahren bei den Berufungsausschüssen bei den KVen und KZVen als Vor-
verfahren (§ 97 Abs. 3 S. 2 SGB V). Gegen die Entscheidungen der Prüfungsausschüsse für 
die Wirtschaftlichkeitsprüfung ist das Verfahren beim Beschwerdeausschuss zu führen (§ 106 
Abs. 5 Satz 3 SGB V). Die Kassenärztlichen Vereinigungen erfassen Daten zu Bescheiden 

                                                 

146 BT-Drs. 14/5943 vom 04.05.2001, S.29. 
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und Widersprüchen in Kassenarztangelegenheiten nicht gesondert.147 Auch der Kassenzahn-
ärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) und dem BMAS liegen Daten zum Widerspruchsver-
fahren nicht vor. 

Aufgrund der Relevanz des Gegenstandes für die Frage der Einführung der Gebühren werden 
die Daten dargestellt, obwohl Daten zum Vorverfahren nicht vorliegen. 

Schaubild 6.24.: Vertragsarztrecht – Klageeingänge und -erledigungen 

Quelle: BMAS, Ergebnisse der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit (Tätigkeit der Sozialgerichte SG 
10), 1995-2006 

Verglichen werden die Klageeingänge eines Jahres mit den Erledigungen eines Jahres (vgl. 
hierzu Vorbemerkung 6.2.1). Die Auswertung zeigt, dass die Klageeingänge zwischen 2000 
und 2004 zurückgegangen sind. Bis 2000 stieg die Zahl der eingereichten Klagen dagegen 
jährlich an. Dieser Klageanstieg könnte mit dem Psychotherapeutengesetz (PsychThG) im 
Jahr 1998148 zusammenhängen, mit dem erstmals die Kassenzulassung Psychologischer Psy-
chotherapeuten geregelt wurde. Der hohe Klageeingang bis zum Jahr 2000 führte erst mit ei-
ner kurzen Verzögerung zu einer Erhöhung der Erledigungszahlen, was einen erhöhten Ak-
tenbestand bei den Gerichten zur Folge hatte. Der Anstieg der Erledigungszahlen in den Jah-
ren 2001 und 2002 korrespondiert allerdings nicht mit einem Anstieg der gerichtlichen Ent-
scheidungen, sondern mit einem Anstieg der „Erledigung auf sonstige Art“ (das sind vor al-
lem die Verfahren, die nach Nichtbetreiben eingestellt werden; vgl. Tabelle 6.10.a) im An-
hang). 

Nach der Einführung der Gebühren im Jahr 2002 sank die Zahl der eingereichten Klagen wei-
ter. Da allerdings auch schon zuvor der Eingang der Klagen rückläufig war, kann nicht ge-

                                                 

147 BT-Drs. 14/5943 vom 04.05.2001, S.20. 
148 Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugendli-

chenpsychotherapeuten (Psychotherapeutengesetz – PsychThG) vom 16. Juni 1998 (BGBl. I, 
S. 1311). 
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schlossen werden, dass die Gebühreneinführung für den Rückgang der Klageeingänge ver-
antwortlich ist. Die Zahl der Klagen stieg 2005 und 2006 wieder an und hatte im Jahr 2006 
das Niveau von 1998 – zwei Jahre vor der absoluten Spitze im Jahr 2000 – erreicht (vgl. 
Schaubild 6.24). 

Der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes vom 23.03.2006 (BT-
Drs. 16/1028) verfolgt unter anderem das Ziel, die Einreichung offensichtlich unbegründeter 
(aussichtsloser) Klagen zu verhindern. Wären die Erfolgsquoten in Vertragsarztangelegenhei-
ten nach Einführung der Gebühren in diesem Bereich gestiegen, wäre dies ein Hinweis dar-
auf, dass durch Gerichtsgebühren die Zahl offensichtlich unbegründeter (aussichtsloser) Kla-
gen zurückgegangen sein könnte. 

Schaubild 6.25.: Gerichtliche Verfahren in Kassenarztangelegenheiten nach Art des Erfolges 

Quelle: BMAS, Ergebnisse der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit (Tätigkeit der Sozialgerichte SG 
10), 1997-2006149 

Das Schaubild zeigt, dass die Anzahl der Verfahren, die mit vollem oder teilweisem Erfolg 
für die Kläger endeten – also jedenfalls nicht „offensichtlich aussichtslos“ waren – seit 1997 
bis zum Jahr 2001 stetig gestiegen ist, um seitdem wieder zu sinken. Die Anzahl der Verfah-
ren, die ohne Erfolg für die Klägerseite endeten, stieg ebenfalls kontinuierlich bis zum Jahr 
2001, um dann wieder zu sinken. Allerdings erreichte auch die Anzahl der insgesamt einge-
reichten Klagen ihren Höhepunkt im Jahr 2001. Aus den Erfolgsquoten wird deutlich, dass 
die Quote der Verfahren, die ganz oder teilweise zum Erfolg der klagenden Partei führten, bis 
2002 stabil war und seitdem stetig ansteigt, während die Quote der Verfahren, die nicht zum 
Erfolg führten, nach einem Anstieg bis zum Jahr 2003 (mit einer kleinen „Delle“ 2001 und 
2002) stetig sinkt (vgl. Schaubild 6.25.). Zwar sind nicht alle Verfahren, die am Ende ohne 
Erfolg für die klagende Partei ausgehen, von Anfang an aussichtslos. Die aussichtslosen Ver-

                                                 

149 Die Statistik weist „Verfahren mit Versichertenbeteiligung“ aus. Nach telefonischer Auskunft des 
BMAS sind hiermit Verfahren gemeint, in denen ein Vertragsarzt Beteiligter war. 
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fahren sind jedoch anders herum in der Zahl der verlorenen Verfahren enthalten. Der Ver-
gleich der Erfolgs- bzw. Verlustquote legt einen Einfluss der Einführung von Gebühren auf 
die Erfolgsaussicht der Klagen nahe. Die Richterinnen und Richter mit Arbeitsschwerpunkt 
Vertragsarztrecht schätzen dementsprechend den Anteil der aussichtslosen Klagen in diesem 
Rechtsgebiet geringer ein als der Durchschnitt der Richterinnen und Richter in der Sozialge-
richtsbarkeit (vgl. hierzu unter 4.3.1.) Hieraus könnte geschlossen werden, dass die Einfüh-
rung von Gebühren Kläger und Klägerinnen mit schlechten Erfolgsaussichten jedenfalls in 
Vertragsarztsachen vom Klagen abhielt. Zu beachten ist, dass sich die Kläger hier nach Bil-
dungsgrad und nach Art und Qualität der Rechtsvertretung erheblich von anderen Klägerin-
nen und Klägern der Sozialgerichtsbarkeit unterscheiden. Ob auch Kläger und Klägerinnen 
mit guten oder unklaren Erfolgsaussichten vom Klagen abgehalten werden, kann auf der 
Grundlage dieser Daten nicht beurteilt werden.  

Um die Auswirkungen der Einführung von Gebühren auf die Anzahl der gestellten Prozess-
kostenhilfeanträge zu evaluieren, müssten im Folgenden auch die Anzahl der PKH-Anträge in 
Vertragsarztangelegenheiten dargestellt werden. Hierzu liegen Daten vor, allerdings bewegen 
sich die PKH-Anträge teilweise im einstelligen Bereich, so dass hier eine statistische Darstel-
lung nicht möglich ist. 

6.3.10. Wohngeld 

Die Zuständigkeit für die Gewährung von Wohngeld liegt bei den Kreisen und kreisfreien 
Städten. Es existieren daher keine verlässlichen bundesweiten Daten zu Bescheiden und Wi-
dersprüchen. Da das Wohngeldrecht eine der wenigen Sozialleistungen ist, die nach der Neu-
organisation im Zusammenhang mit den Gesetzen für moderne Dienstleistungen am Arbeits-
markt bei den Verwaltungsgerichten verblieben sind und bei der das Verfahren dort gebüh-
renpflichtig ist, weil Wohngeld nicht unter die nach § 188 Satz 2 VwGO gebührenbefreiten 
Fürsorgeangelegenheiten gezählt wird,150 wäre eine Auswertung dieser Daten für die hier vor-
liegende Forschungsfrage von großer Bedeutung. Ein Anstieg der Klagen in diesem Bereich 
könnte nicht – wie im sozialgerichtlichen Verfahren – mit der Gebührenbefreiung begründet 
werden. Hier könnten dann möglicherweise andere Ursachen deutlich werden. Auch die In-
formation, wie viele dieser sicher nach dem Einkommen schlechter gestellten Menschen Pro-
zesskostenhilfe beantragen und erhalten, könnte einen Hinweis darauf geben, mit wie vielen 
Prozesskostenhilfeanträgen nach einer Einführung von Gebühren im sozialgerichtlichen Ver-
fahren zu rechnen wäre. Daher haben wir versucht, zumindest für die Stadt Hamburg die voll-
ständigen Daten (Anträge, Bescheide, Widersprüche, Klagen) zu erhalten. Die erhaltenen Da-
ten waren aufgrund der geringen Anzahl der Klagen und PKH-Anträge statistisch nicht aus-
wertbar. Es gab im Durchschnitt zwischen 2000 und 2006 129 Widerspruchsbescheide im 
Jahr, 16 (Widerspruchsbehörde) bzw. 28 (Statistik der Verwaltungsgerichtsbarkeit) Klagever-
fahren im Jahr, bei denen in durchschnittlich 15 Fällen PKH beantragt wurde. Das Problem, 
dass die Daten der Widerspruchsbehörde zu Klageverfahren von denen der Verwaltungsge-
richtsstatistik abweichen, war auch hier nicht lösbar und erklärt sich nicht allein dadurch, dass 
die Widerspruchsbehörde möglicherweise die Untätigkeitsklagen nicht erfasst. Unter den ge-

                                                 

150 BVerwGE 41, 126; a.M.: Kopp/Schenke, VwGO, Rz. 2 zu § 188. 



118 

gebenen Bedingungen war eine eigenständige Erhebung von Daten nicht möglich (vgl. 6.3.1 
Vorbemerkung zur Datenlage). Die aus Hamburg gewonnenen Ergebnisse legen ein weiteres 
Forschen in diesem Bereich jedoch auch nicht nahe. Die geringe Klagequote liegt wohl nicht 
an den Gerichtsgebühren, da bereits sehr wenige Widersprüche erhoben werden. Offensicht-
lich handelt es sich um ein weitgehend streitarmes Rechtsgebiet, welches sich zur Erfor-
schung des Einflusses auf das Klageverhalten von Bürgerinnen und Bürgern nicht eignet. 

Tabelle 6.3.: Das Wohngeld-Geschehen in Hamburg 

Widerspruchsverfahren, Bezirksämter HH 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 

Widerspruchsbescheide 53 70 102 94 159 204 224 60 

Klageverfahren 9 16 17 16 23 29 19 9 

 

Klageverfahren VG Hamburg 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Verfahren gesamt 16 21 25 28 28 45 36 26 

davon Anträge     7 7 3 5 

PKH-Anträge     8 21 16 14 

Davon bewilligt     2 4 2 0 

 

Berufungsverfahren OVG Hamburg 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Berufungen 0 1 3 1 2 1 2 1 

Beschwerden 0 0 0 0 2 1 1 2 

PKH-Beschwerden 2 0 2 3 6 9 1 2 

PKH-Anträge 0 1 0 0 2 0 1 1 

* für 2007 sind Daten bis 31.07.2007 dargestellt. 

Quelle: eigene Erhebungen bei den Bezirksämtern in Hamburg, beim Verwaltungsgericht Hamburg 
und beim Oberverwaltungsgericht Hamburg 

Aus der offiziellen Statistik wäre es möglich, die Bescheidzahlen für Hamburg auszurechnen. 
Wir haben darauf verzichtet, weil dies mit einem erheblichen Aufwand bei geringem Ertrag 
verbunden gewesen wäre. Angesichts der geringen Anzahl von Widersprüchen und Klagen 
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wären evt. Widerspruchs- oder Klagequoten ohnehin nicht verwertbar, so dass sich aus den 
Bescheidzahlen kein Erkenntnisgewinn mehr ableiten lässt. Sicher bleibt, dass das Wohngeld-
recht wenig streitbefangen ist.  

6.3.11. Verfahren um die Befreiung von Rundfunkgebühren 

Die Befreiung von der Rundfunkgebühr ist keine Sozialleistung nach dem Sozialgesetzbuch, 
sondern beruht auf dem Rundfunkrecht der Länder. Sie ist aber einer Sozialleistung ver-
gleichbar. Streitigkeiten darüber werden bei den Verwaltungsgerichten geführt. Zwischen den 
Oberverwaltungsgerichten ist bis heute strittig, ob die Gebührenbefreiung für Fürsorgeleis-
tungen nach § 188 Satz 2 VwGO auf die Verfahren über die Befreiung von der Rundfunkge-
bühr anwendbar ist.151 Es gibt hier eine von Bundesland zu Bundesland abweichende Ge-
richtspraxis. Ein Vergleich derjenigen Länder, die in diesen Verfahren Gebühren erheben, mit 
denen, die dies nicht tun, könnte daher Anhaltspunkte über die Wirkung von Gerichtsgebüh-
ren liefern. 

Aus diesem Grunde wurde eine Befragung aller Oberverwaltungsgerichte und Rundfunkan-
stalten zur Rechtsprechung und Anzahl von Verfahren bezüglich der Gebührenbefreiung von 
Streitigkeiten um die Befreiung von der Rundfunkgebühr durchgeführt (vgl. die Fragebögen 
6.13. und 6.14. im Anhang). Von fünfzehn OVG bzw. VGH haben neun (für zehn Länder) 
geantwortet (Bayern, Berlin-Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland). 

Von neun Rundfunkanstalten haben sechs geantwortet (HR, MDR, NDR, RBB, WDR, SWR). 
Diese Rundfunkanstalten sind für dreizehn Länder zuständig. Daten über Anträge auf Gebüh-
renbefreiung, Widersprüche und Klagen werden bei den Rundfunkanstalten nicht geführt. 

Ein Rücklauf aus beiden Quellen liegt vor für die fünf Länder Hamburg, Hessen, Mecklen-
burg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz. Keine Informationen liegen aus Bremen 
vor. 

In elf Bundesländern (Berlin, Brandenburg, Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg, Nieder-
sachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein, Sachsen, Sachsen-Anhalt) werden 
keine Gerichtsgebühren erhoben. Für Baden-Württemberg stammt die Auskunft vom SWR, 
für Schleswig-Holstein vom NDR. In drei Bundesländern werden Gerichtsgebühren erhoben 
(Hessen, Thüringen und Nordrhein-Westfalen). In Hessen hat sich die Rechtsprechung hierzu 
erst durch Urteil des VGH vom 9.8.2005 geändert. 

Die Zahl der Verfahren bei den OVG ist in absoluten Zahlen durchgängig gering. Zwei Län-
der machen daher nur Angaben über die Gesamtzahl der Verfahren in den Jahren 2003-2005. 
Im Abfragezeitraum wurden nur in Nordrhein-Westfalen Gerichtsgebühren erhoben. Die An-
zahl der Klagen pro Einwohner in Hessen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz liegt zum Teil 
deutlich über derjenigen in NRW. Die Anzahl der Klagen pro Einwohner in Bayern liegt 
deutlich darunter. Die kleineren Länder können kaum sinnvoll in den Vergleich einbezogen 

                                                 

151 Dafür: VGH Hessen vom 27.10.1994, Az. 5 UE 851/94; OVG Hamburg vom 14.4.1999, Az. 4 So 
28/99; dagegen: OVG Thüringen vom 30.11.2004, Az. 1 KO 867/01; OVG Bremen vom 
3.12.1980, Az. 1 BA 33/80). 
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werden. Da hier mit verhältnismäßigem Aufwand nur die Verfahren vor den Oberverwal-
tungsgerichten, nicht die vor den Verwaltungsgerichten abgefragt werden konnten, können 
aussagefähige Klagequoten nicht errechnet werden. 

Tabelle 6.4.: Verfahren um die Befreiung von den Rundfunkgebühren vor den Oberverwal-
tungsgerichten 

Land 2003 2004 2005 gesamt 

Bayern 2 1 1 4 

Hamburg 1 2 4 7 

Hessen 9 9 18 36 

Mecklenburg-Vorpommern    3 

Nordrhein-Westfalen 5 14 6 25 

Niedersachsen 11 11 10 31 

Rheinland-Pfalz 5 10 6 21 

Saarland   1 1 

Quelle: eigene Erhebung 

Einzig der Hessische Rundfunk macht Angaben über die zu Grunde liegenden Verwaltungs-
gerichtsverfahren. Danach wurden in Hessen 27 Verfahren 2003, 55 Verfahren 2004 und 78 
Verfahren 2005 geführt.  

Die Befragungen haben aufgrund der geringen Anzahl von Verfahren keine statistisch ver-
wertbaren Daten liefern können – außer der Feststellung, dass es sich bei Befreiungen von der 
Rundfunkgebührenpflicht nicht um ein stark streitbefangenes Rechtsgebiet handelt. 

Einige Antworten enthielten jedoch persönliche Einschätzungen zu der hier bearbeiteten Fra-
gestellung. Diese Einschätzungen werden hier wiedergegeben: 

Bayerischer VGH: „(…) erscheint die Frage der Gebührenfreiheit für die Anzahl der 
Klagen von geringer Bedeutung zu sein.“ 

SWR: „Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung in Rundfunkgebührenprozessen halte 
ich es für unwahrscheinlich, dass die Zahl der Klagen von der Frage der Gerichtskosten-
freiheit abhängt. Die Häufigkeit der Klagen gegen Gebührenbescheide ist nach meiner 
Einschätzung davon abhängig, wie die wirtschaftliche Lage in dem jeweiligen Bundes-
land ist.“ 

HR: „Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Antragsteller fast ausnahmslos Geringver-
diener sind und daher einen Anspruch auf Prozesskostenhilfe haben.“ 

MDR (Juristische Direktorin): „Allerdings ergibt sich für Thüringen als dem Land im 
MDR-Gebiet, in dem Gerichtsverfahren zu Befreiungssachverhalten kostenpflichtig 
sind – gemessen an der Zahl der gebührenbefreiten Teilnehmer – im Vergleich zu Sach-
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sen-Anhalt ein höheres Klageaufkommen, während es im Vergleich zu Sachsen gerin-
ger ist. Auf den ersten Blick besteht somit kein Zusammenhang zwischen der Erhebung 
von Gerichtskosten und der Klagehäufigkeit. Dies könnte darauf hindeuten, dass die an-
hängigen Gerichtsverfahren um eine Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht kein 
geeignetes Prognoseinstrument für Ihr Forschungsvorhaben darstellen. Eine Erklärung 
hierfür könnte sein, dass die Antragsteller fast ausnahmslos Geringverdiener sind und 
daher Anspruch auf Prozesskostenhilfe haben.“ 

6.3.12. Prozesskostenhilfe im sozialgerichtlichen Verfahren 

Nicht vertretene Kläger brauchen aufgrund der zurzeit geltenden Gebührenfreiheit im sozial-
gerichtlichen Verfahren Prozesskostenhilfe nicht in Anspruch zu nehmen. PKH spielt jedoch 
bereits heute dort eine Rolle, wo Personen sich vertreten lassen wollen. Kommt es zu einer 
Einführung von Gebühren auch im sozialgerichtlichen Verfahren, ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Zahl der PKH-Anträge steigt, groß. Denn dann können unvertretene Kläger mit ei-
nem erfolgreichen PKH-Antrag die Gerichtsgebühr vermeiden. Auch 89% der befragten Rich-
terinnen und Richter der Sozialgerichtsbarkeit gehen davon aus, dass die Abschaffung der 
Gebührenfreiheit zu einem Anstieg der Anträge auf Prozesskostenhilfe führen wird (vgl. 
Schaubild 4.7 in Kapitel 4). Die Hälfte der Richterinnen und Richter nimmt trotzdem an, dass 
die Arbeitsbelastung der Gerichte durch die Einführung einer Gebührenpflicht im Ganzen ab-
nehmen würde. Gut ein Viertel erwartet hingegen eine stärkere Belastung der Gerichte (vgl. 
Schaubild 4.7 in Kapitel 4). 

„Die Einführung von Gebühren würde die Zahl der PKH-Anträge m. E. dramatisch er-
höhen. Diese führte nicht nur zu einer weiteren Mehrbelastung der Gerichte, sondern 
auch dazu, dass bedürftige Beteiligte, da sie ohnehin PKH beantragen müssen, häufiger 
anwaltlichen Beistand in Anspruch nehmen würden. Die Kosten der öffentlichen Hand 
würden daher insgesamt steigen.“ (Fragebogen SG Nr. 332); 

„Die Einführung einer allg. Gebührenpflicht führt dazu, dass anstelle einer Klageerhe-
bung meist ein isolierter PKH-Antrag gestellt wird, dessen Bearbeitung ähnlich auf-
wendig ist.“ (Fragebogen SG Nr. 661); 

„Bei Einführung von Kosten werden sich die Verfahren der eindeutig querulatorischen 
Kläger in ‚isolierte PKH-Verfahren’ verlagern und damit kaum geringeren Aufwand 
verursachen.“ (Fragebogen SG Nr. 663); 

„Die Einführung von Prozesskosten wird unweigerlich zu einer Flut von PKH-Anträgen 
und damit erheblicher Mehrarbeit führen.“ (Fragebogen SG Nr. 681); 

„M.E. werden Gerichtsgebühren nur zu mehr PKH-Anträgen führen, die dann die sach-
liche Prüfung erfordern. = keine Entlastung!“ (Fragebogen SG Nr. 750); 

„Zu den bereits jetzt kostenpflichtigen Verfahren kommt es häufig zu Nebenentschei-
dungen, die einen erheblichen Zeitaufwand erfordern, nicht nur die PKH-Bewilligung!“ 
(Fragebogen LSG Nr. 233). 

„Eine Erfolgsprüfung bei PKH ist sehr zeitaufwendig.“ (Fragebogen LSG Nr. 605); 
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„Gebührenpflicht nur sinnvoll, wenn zunächst ein Vorschuss gezahlt werden muss. We-
gen der zu erwartenden steigenden Belastung bgzl. PKH-Anträgen braucht die Sozialge-
richtsbarkeit dringend Rechtspfleger, da ansonsten die Bearbeitung bei den überlasteten 
Richtern bleibt.“ (Fragebogen LSG Nr. 904). 

Wird PKH bewilligt, können sich die Klägerinnen und Kläger anwaltlich vertreten lassen, oh-
ne dies selbst vergüten zu müssen, wodurch die Kosten der Verfahren insgesamt steigen 
könnten. Es kann also sein, dass sich die Kosten für Prozesskostenhilfe durch die Einführung 
von Gerichtsgebühren stark erhöhen. Hierfür spricht auch, dass diejenigen Klägerinnen und 
Kläger, die Prozesskostenhilfe beantragt hatten, häufiger angaben, im Falle der Einführung 
von Gebühren in einem vergleichbaren Fall wieder zu klagen. Diese Gruppe ließe sich durch 
die Einführung von Gebühren also eher selten von einer Klage abschrecken (vgl. Kapitel 
5.4.3. und Anhang 5, Tabelle 10). Unklar ist, wie weit das Wissen über Prozesskostenhilfe 
verbreitet ist. Da sich am häufigsten Personen mit niedrigem Einkommen durch die Einfüh-
rung von Gebühren von einer Klage abschrecken lassen (vgl. Kapitel 5.4.3., Schaubild 5.3.), 
ist zumindest denkbar, dass dieser Effekt sich abschwächt, wenn diese Personengruppe 
Kenntnis von der Möglichkeit erlangt, Prozesskostenhilfe zu beantragen, denn wer ein niedri-
ges Einkommen hat, hat größere Chancen, Prozesskostenhilfe zu bekommen. 

Um einen Einblick in das PKH-Geschehen vor den Gerichten zu bekommen, wurde zunächst 
die Anzahl der PHK-Anträge insgesamt und dann aufgeteilt nach Rechtsgebieten ausgewertet. 

Die Daten zu PKH-Anträgen bei den sozialgerichtlichen Verfahren zeigen, dass quer durch al-
le Rechtsgebiete die Anzahl der gestellten PKH-Anträge seit 2003 stark gestiegen ist. Die Er-
folgsquote der Anträge liegt über die Jahre zwischen 50 und 60 % (vgl. Schaubild 6.26). 

Schaubild 6.26.: Prozesskostenhilfe - Sozialgerichtsbarkeit gesamt 

Quelle: BMAS, Ergebnisse der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit (Tätigkeit der Sozialgerichte SG 
10), 1995-2006 

Die genauere Betrachtung der Erfolgsquoten in PKH-Verfahren zeigt, dass im Bereich der 
Pflegeversicherung und der Rentenversicherung die Erfolgsquoten über dem Durchschnitt 
liegen (vgl. Schaubild 6.26). Dies korrespondiert im Bereich der Pflege mit einer ebenfalls 
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hohen Erfolgsquote der Klagen (vgl. Abschnitt 6.3.7, Schaubild 6.21.). Die Erfolgsquoten der 
Klagen im Bereich der Rentenversicherung sind allerdings eher durchschnittlich, die Misser-
folgsquote ist eher überdurchschnittlich (vgl. Abschnitt 6.3.2, Schaubild 6.7.). 

In Angelegenheiten der BA ist die PKH-Erfolgsquote eher unterdurchschnittlich, obwohl die 
Erfolgsquote der Klagen zumindest ab 2004 deutlich über den Durchschnitt liegt. 

In Krankenkassenangelegenheiten ist die PKH-Erfolgsquote unterdurchschnittlich, obwohl 
die Erfolgsquote der Klagen zumindest seit 2001 nicht mehr unterdurchschnittlich ist. 

Diese Daten belegen die Vermutung einiger Richterinnen und Richter in den Expertengesprä-
chen, dass immer dort PKH bewilligt werden müsste, wo noch medizinische Aufklärung er-
forderlich ist. Jedenfalls für den Bereich der Pflege und der Rente sind die PKH-Erfolgsquo-
ten höher als die Erfolgsquoten der Klagen. Für den Bereich der Krankenversicherung gilt 
dies allerdings nicht. 

Schaubild 6.27.: Prozesskostenhilfe - Erfolgsquoten nach einzelnen Rechtsgebieten 

Quelle: BMAS, Statistik der Sozialgerichtsbarkeit, 1997-2006 

Für die Veränderungen in der Beantragung von Prozesskostenhilfe gibt es viele mögliche Ein-
flussfaktoren. Eine steigende Anzahl von PKH-Anträgen kann auf ein sinkendes Einkom-
mensniveau der Klägerinnen und Kläger zurückgeführt werden oder darauf, dass mehr Kläge-
rinnen und Kläger sich anwaltlich vertreten lassen. Fehlende PKH-Anträge können jedoch 
auch auf starke Verbände oder Gewerkschaften hinweisen. Ein verbandlicher Rechtsschutz ist 
ein Ausschlusskriterium für die Bewilligung von Prozesskostenhilfe. Auch die Anwaltsdichte 
in einem Gerichtsbezirk kann die Anzahl von PKH-Anträgen beeinflussen. Es gibt große Un-
terschiede zwischen den Bundesländern hinsichtlich der Prozesskostenhilfe. Die Streitwerte in 
sozialgerichtlichen Verfahren sind nicht bekannt.152 

                                                 

152  BT-Drs. 14/5943 vom 04.05.2001, S. 1. 
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Nach der Studie Pebb§y mussten die Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger bzw. sonstige 
Personen des gehobenen Justizdienstes der Sozialgerichtsbarkeit 13,2% ihrer Arbeitszeit für 
die Prüfung von PKH-Anträgen aufwenden.153 Die Richterinnen und Richter mussten pro 
PKH-Antrag zwischen 25 und 67 Minuten aufwenden.154 

Tabelle 6.5.: Bearbeitungszeit von PKH-Anträgen nach der Pebb§y-Studie 

Rechtsgebiet Arbeitszeit pro PKH-Antrag in 
Minuten nach Pebb§y-Studie 

Nach standardisierter 
Richterbefragung 

Krankenversicherung 43 40 

Pflegeversicherung 25 31 

Unfallversicherung 57 41 

Rentenversicherung 37 37 

Angelegenheiten der BA sowie An-
gelegenheiten nach dem SGB II 

50 BA: 37, SGB II: 36 

Streitigkeiten nach dem SGB XII 
(BSHG) 

67 40 

Versorgungs-/Entschädigungsrecht 38 Versorgungsrecht: 35 

Feststellung der Behinderung nach 
dem SGB IX 

29 37 

Zusatzversorgung  35 

Vertragsarztrecht  39 

Quelle: Endgutachten Pebb§y, Stand 19.10.2005, S. 20-29 

Aus der im Rahmen dieses Forschungsvorhabens durchgeführten Befragung der Richterinnen 
und Richter der Sozialgerichtsbarkeit (Sozialgerichte und Landessozialgerichte) ergab sich ei-
ne durchschnittliche Bearbeitungsdauer eines PKH-Antrags von 55 Minuten, wobei die Rich-
terinnen und Richter ebenfalls darauf hinwiesen, dass es hier große Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Rechtsgebieten und zwischen Bewilligung und Ablehnung gibt. Die 
durchschnittliche Dauer der Bearbeitung eines Prozesskostenhilfeantrags durch die Richterin-
nen und Richter beim Sozialgericht betrug 38 Minuten, beim Landessozialgericht 99 Minuten. 
Die Bewilligung nimmt in der Regel weniger Zeit in Anspruch als die Ablehnung. Außerdem 

                                                 

153  Endgutachten Pebb§y, Stand 19.10.2005, S. 3. 
154  Endgutachten Pebb§y, Stand 19.10.2005, S. 20-29. 



125 

sei die Bearbeitungsdauer sehr einzelfallabhängig, so dass einige Richterinnen und Richter 
sich nicht zutrauten, überhaupt eine Schätzung abzugeben. 

„Reduzieren sie den Anreiz für Anwälte, sinnlose Prozesse zu betreiben! Das Miss-
brauchspotential im Bereich PKH ist riesig! Unser Rechtsstaat lässt sich ausnehmen und 
vorführen!“ (Fragebogen SG Nr. 179) 

6.3.13. Zusammenfassung 

Die ausgewerteten Daten aus der Sozialgerichtsbarkeit und die verfügbaren Daten zu den 
fachbehördlichen Vorverfahren zeigen, dass es keine „Klageflut“ in allen Bereichen der Sozi-
alversicherung gibt. Vielmehr zeigt sich ein differenziertes Bild: 

Zunächst wird deutlich, dass einige Rechtsgebiete einen großen Anteil des Klageaufkommens 
vor den Sozialgerichten ausmachen (Krankenversicherungsrecht, Rentenversicherungsrecht, 
Feststellung der Behinderung, Unfallversicherung, Angelegenheiten der BA/SGB II, Asylb-
LG/SGB XII), andere Rechtsgebiete die Sozialgerichtsbarkeit dagegen weniger beschäftigen 
(Pflegeversicherung, Kinder- und Erziehungsgeldangelegenheiten, Alterversorgung der Land-
wirte, Sonstiges). In den erstgenannten Bereichen ist die Anzahl der Klagen eher gestiegen, in 
den letztgenannten Bereichen eher gesunken. Der Anstieg der eingegangenen Klagen vor den 
Sozialgerichten von 2004 bis 2006 ist allerdings vor allem auf die Verlagerung der Gerichts-
zuständigkeit durch die Gesetze für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt und auf ein 
gestiegenes Klageaufkommen im Bereich der Arbeitsförderungs- und Grundsicherungsleis-
tungen (möglicherweise ebenfalls ausgelöst durch die grundlegenden Änderungen der Sozial-
leistungssysteme) zurückzuführen. 

Innerhalb der einzelnen Rechtsgebiete zeigt sich ein differenziertes Bild: Es gibt Bereiche, 
beispielsweise die Pflegeversicherung, in denen es weder einen absoluten Anstieg der Klagen 
gibt, noch einen Anstieg des Anteils der erfolglosen Klagen. Daneben gibt es Bereiche, in de-
nen ein Anstieg der Klageeingänge zu verzeichnen ist. Aufgrund der gleichzeitig gestiegenen 
absoluten Zahl der mindestens teilweise ablehnenden Widerspruchsbescheide ist jedoch die 
Klagequote in diesem Bereich nicht gestiegen. Hierzu gehören der Bereich der Feststellung 
des Grades der Behinderung nach dem SGB IX und der Bereich der Angelegenheiten der BA 
bis zum Jahr 2004. 

Weiterhin gibt es Bereiche, die sich durch eine große Konstanz auszeichnen, wie die Renten-
versicherung, und andere Bereiche, in denen es größere Schwankungen gibt, wie beispiels-
weise die Krankenversicherung. Ob im Bereich der Krankenversicherung die Klagebereit-
schaft gestiegen ist, kann nicht beantwortet werden, da die Zahlen zu Klagen aus der Wider-
spruchsstatistik und aus der Gerichtsstatistik erheblich voneinander abweichen. Jedenfalls 
sind im Bereich der Krankenversicherung die Erfolgsquoten im Widerspruchsverfahren und 
vor Gericht gestiegen, so dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass der Anstieg der 
Klagebereitschaft aus einem Anstieg aussichtsloser Verfahren herrührt. Im Bereich der Ren-
tenversicherung zeigt sich, dass die absolute Anzahl der Klagen bei gleichbleibender Klage-
bereitschaft und sinkenden Anträgen und Widersprüchen zurückgeht. 

Zwei Bereiche sind zur Beantwortung der Frage, welchen Einfluss die Einführung von Ge-
bühren auf das Klageverhalten hat, von besonderer Bedeutung: Im Vertragsarztrecht wurden 
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im Jahr 2002 Gebühren eingeführt. Die Verfahren um das Kindergeld wechselten 1996 vom 
gebührenbefreiten sozialgerichtlichen Verfahren in das gebührenpflichtige finanzgerichtliche 
Verfahren. In beiden Bereichen ging die Klagequote zunächst zurück, um dann jedoch wieder 
zu steigen, im Bereich des Kindergeldes auf ein höheres Niveau als im gebührenbefreiten 
Verfahren. Ähnliche Verläufe der Wirkung von Gebühreninterventionen im Bereich der ge-
sundheitlichen Leistungen (vgl. Kapitel 2) legen den Schluss nahe, dass es sich hier um ein 
allgemeines Wirkungsmuster derartiger Steuerungsversuche handelt. 

6.4. Zusammenfassung Klagequoten 

Eine Zusammenfassung aller bereits dargestellten Klagequoten zeigt, dass es insgesamt kei-
nen Anstieg der Bereitschaft der Betroffenen gibt, Widerspruchsbescheide bzw. Behördenent-
scheidungen anzugreifen. Die Klagequote ist nach der Gerichtsstatistik insgesamt seit 2000 
gesunken und steigt erst seit 2004 wieder an (vgl. Schaubild 6.28.). Sie liegt zwischen 29% 
(1997) und 33% (2000 und 2001). Eine Ausnahme ist der Bereich der Krankenversicherung, 
in dem die Klagequote um die 50% liegt. 

Schaubild 6.28.: Klagequoten nach der Gerichtsstatistik 

Quelle: BMAS, Ergebnisse der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit (Tätigkeit der Sozialgerichte SG 
10), 1997-2006 
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Schaubild 6.29.: Klagequoten nach der Widerspruchsstatistik 

Quelle: Tätigkeit der Widerspruchsstellen der Sozialversicherung und der Kriegsopferfürsorge, Statis-
tik des BMAS, Referat Ib 4 – 18631, 1997-2006 

Die Tendenz der sinkenden Klagequoten ergibt sich auch aus den Daten der Widerspruchssta-
tistik. Hiernach liegt die Klagequote bei 19% (2005) bis 24% (2000) (vgl. Schaubild 29). Er-
staunlich ist jedoch die erhebliche Differenz in den einzelnen Klagequoten je nach Rechtsge-
biet. Gerade in den Bereichen der Kranken- und Rentenversicherung ist die Klagequote nach 
der Gerichtsstatistik erheblich höher als nach der Widerspruchsstatistik. Ob die in der Wider-
spruchsstatistik fehlenden Untätigkeitsklagen hierfür die wesentliche Ursache sind, muss wei-
terer Forschung vorbehalten bleiben. Festzuhalten bleibt, dass in den Bereichen Kranken- und 
Rentenversicherung die Klagequote erheblich über dem Durchschnitt liegt. 

6.5. Zusammenfassung Erfolgsquoten 

Es ist deutlich geworden, dass nicht nur die Klagequoten, sondern auch die Erfolgsquoten er-
heblich nach Rechtsgebieten schwanken. Daher werden im Folgenden noch einmal die schon 
in der Behandlung der einzelnen Rechtsgebiete nachgewiesenen Erfolgs- und Misserfolgsquo-
ten dargestellt. 
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Schaubild 6.30.: Erfolgsquoten im Widerspruchsverfahren nach Rechtsgebieten 

Quelle: Tätigkeit der Widerspruchsstellen der Sozialversicherung und der Kriegsopferfürsorge, Statis-
tik des BMAS, Referat Ib 4 – 18631, 1997-2006 

Das Schaubild zeigt, dass die Erfolgsquote aller Widersprüche zusammengenommen in allen 
Bereichen der Sozialversicherung zwischen 1996 und 2006 relativ konstant war (32-36%). 
Auffallend ist die hiervon abweichend hohe Erfolgsquote in den Bereichen der Leistungen bei 
Arbeitslosigkeit (Angelegenheiten der BA und SGB II). Die Erfolgsquote in Rentenangele-
genheiten ist durchschnittlich, die im Bereich der Pflegeversicherung leicht unterdurchschnitt-
lich. Bemerkenswert ist die geringe Erfolgsquote von Widersprüchen in Krankenkassenange-
legenheiten, die zwischen 20% und 31% schwankt,155 mit einer steigenden Tendenz seit dem 
Jahr 2000. Spiegelbildlich verhält es sich mit den Misserfolgsquoten (vgl. Schaubild 6.31): In 
Angelegenheiten der BA und des SGB II sind sie unterdurchschnittlich, in Krankenversiche-
rungssachen, Angelegenheiten der Pflegeversicherung eher überdurchschnittlich. 

                                                 

155 Hier allerdings inklusive Vertragsarztangelegenheiten. 
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Schaubild 6.31.: Misserfolgsquoten im Widerspruchsverfahren nach Rechtsgebieten 

Quelle: Tätigkeit der Widerspruchsstellen der Sozialversicherung und der Kriegsopferfürsorge, Statis-
tik des BMAS, Referat Ib 4 – 18631, 1997-2006 

In den letzten 10 Jahren ist die Quote der mindestens teilweise erfolgreichen Klagen vor den 
Sozialgerichten gestiegen – von 31% im Jahr 1995 auf 38% im Jahr 2006 (die in der Kläger-
befragung befragten Klägerinnen und Kläger schätzten ihre Erfolgsaussichten dagegen auf 
knapp 50%, vgl. hierzu Kapitel 5.2. und Anhang zu Kapitel 5, Tabelle 1. Von denen, die be-
reits ein- oder mehrmals vor einem Sozialgericht geklagt haben, haben knapp 50% ihre Klage 
zumindest teilweise gewonnen, vgl. Kapitel 5.2.). Die Misserfolgsquote – zu der wir auch zu-
rückgenommene Klagen gezählt haben (vgl. Abschnitt 6.1) – lag in diesem Zeitraum dagegen 
konstant bei 52-56% (vgl. Schaubild 6.32). Diese Daten sprechen nicht dafür, dass die Zahl 
offensichtlich aussichtsloser Klagen gestiegen ist. 
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Schaubild 6.32.: Erfolgsquoten von Klagen vor dem Sozialgericht – gesamt 

Quelle: BMAS, Ergebnisse der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit (Tätigkeit der Sozialgerichte SG 
10), 1995-2006 

Bei der Betrachtung der einzelnen Rechtsgebiete wird deutlich, dass der Aufwärtstrend der 
Erfolgsquoten sich in fast allen Rechtsgebieten widerspiegelt. Eine Ausnahme stellen Klagen 
im Bereich der Rentenversicherung dar, bei denen die Erfolgsquote seit 2002 sinkt. Hierzu 
passend meinen die Richterinnen und Richter im Bereich der Rentenversicherung häufiger, 
dass die Gebührenfreiheit aussichtslose Klagen fördert. Allerdings sehen sie den Anteil aus-
sichtsloser Klagen nicht höher als andere Richterinnen und Richter. Die niedrige Erfolgsquote 
von Widersprüchen in Krankenkassenangelegenheiten spiegelt sich in den Klageverfahren 
nicht wider: Hier liegt die Erfolgsquote bis 2002 nur geringfügig unter dem Durchschnitt. 
Seitdem war sie im Jahr 2005 sogar einmal überdurchschnittlich und bewegt sich ansonsten 
nahe am Durchschnitt. Auffallend sind die hohen Erfolgsquoten von Klagen auf Feststellung 
des Grads der Behinderung und in der Pflegeversicherung (vgl. Schaubild 6.33).  
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Schaubild 6.33.: Erfolgsquoten von Klagen vor dem Sozialgericht nach Rechtsgebieten 

Quelle: BMAS, Ergebnisse der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit (Tätigkeit der Sozialgerichte SG 
10), 1997-2006 

Die im Verhältnis zum Durchschnitt höheren Erfolgsquoten in Klagen auf Feststellung des 
Grads der Behinderung und Angelegenheiten der Pflegeversicherung spiegeln sich in einer 
unterdurchschnittlichen Misserfolgsquote. Demgegenüber steigt in Rentenangelegenheiten 
spiegelbildlich zur sinkenden Erfolgsquote ab 2002 die Misserfolgsquote. 

Schaubild 6.34.: Misserfolgsquoten von Klagen vor dem Sozialgericht nach Rechtsgebieten 

Quelle: BMAS, Ergebnisse der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit (Tätigkeit der Sozialgerichte SG 
10), 1997-2006 

Vergleicht man die Erfolgs- bzw. Misserfolgsquoten der Klagen vor den Sozialgerichten mit 
denen in den anderen öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeiten (Verwaltungsgerichtsbarkeit 
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und Finanzgerichtsbarkeit), so zeigt sich, dass die Chance, mit einer Klage vor dem Sozialge-
richt erfolgreich zu sein, deutlich höher ist als beim Verwaltungs- oder Finanzgericht. 

Schaubild 6.35.: Erfolgsquoten der öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeiten im Vergleich 

Quelle: BMAS, Ergebnisse der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit, 1995-2006; Destatis, Justizge-
schäftsstatistik Verwaltungsgerichte, 1993-2005; Destatis, Justizgeschäftsstatistik Finanzgerichte 
1996-2005 

Vor den Sozialgerichten sind ca. ein Drittel aller Verfahren mindestens zum Teil erfolgreich. 
Vor den Finanzgerichten sind es lediglich 4%, vor den Verwaltungsgerichten um die 10%. Es 
bestehen hier Unsicherheiten, ob die Zahlen exakt vergleichbar sind. In der Sozialgerichtsbar-
keit wird offensichtlich die Einschätzung der zuständigen Richterinnen und Richter über den 
Ausgang der Klagen erhoben. Aus der Statistik der Finanzgerichtsbarkeit und der Statistik der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit ergibt sich nicht genau, ob die Rücknahmen zu den Misserfolgen 
gezählt werden. Allerdings wären die Zahlen unplausibel, wenn man davon ausgeht, dass die 
Rücknahmen nicht zu den Misserfolgen gezählt werden. Die Rücknahmequote bei den Sozi-
algerichten liegt bei 36-40% (vgl. Tabelle 6.1.a) im Anhang). Die Rücknahmequoten in der 
Finanz- und Verwaltungsgerichtsbarkeit liegt noch darüber. Trotz methodischer Unsicherhei-
ten kann festgehalten werden, dass die Erfolgsquote bei den Sozialgerichten hoch ist und die-
jenige der beiden anderen öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeiten deutlich übersteigt. Diese 
hohe Erfolgsquote in der Sozialgerichtsbarkeit ist schon deshalb beachtlich, weil zuvor die 
Ausgangsbehörde und die Widerspruchsstelle jeweils die Sach- und Rechtslage geprüft haben 
und im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Gesetzesbindung (Art. 20 Abs. 3 GG) eine richtige 
Entscheidung zu treffen hatten.  

Spiegelbildlich verhält es sich mit den Misserfolgsquoten. Während vor dem Verwaltungsge-
richt gut drei Viertel aller Klagen völlig erfolglos sind, ist es vor den Sozialgerichten nur gut 
die Hälfte. Vor den Finanzgerichten enden zwei Drittel aller Klagen völlig erfolglos. Bei die-
sen Erfolgszahlen scheint eine nennenswerte Belastung der Sozialgerichte mit aussichtslosen 
Klagen im Verhältnis zu anderen öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeiten unwahrscheinlich. 
Ein Richter merkte in der standardisierten Richterbefragung an: 
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„Nicht die aussichtslosen Klagen überlasten, sondern die zu vielen prüfungswürdigen, 
d.h. potenziell aussichtsreichen!“ (Fragebogen Nr. 523 SG) 
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7. Mögliche Einflussfaktoren auf die Klageeingänge bzw. das Klageverhalten 

7.1. Gebührenfreiheit 

Die These, dass die Gebührenfreiheit des sozialgerichtlichen Verfahrens Einfluss auf das Kla-
geverhalten hat, konnte durch statistische Untersuchungen nur in geringem Umfang überprüft 
werden. In den letzten Jahrzehnten war das sozialgerichtliche Verfahren in den zentralen 
Rechtsbereichen für den größten Teil der Klägerinnen und Kläger gebührenfrei. Die Anzahl 
der Klageeingänge ist im Ganzen gestiegen und hat in den einzelnen Rechtsbereichen stark 
geschwankt, ohne dass sich an der Gebührenfreiheit etwas geändert hätte. Die Klagequote 
hingegen – also der Anteil der mindestens teilweise ablehnenden Widerspruchsbescheide, die 
durch Klageerhebung angegriffen wurde – ist bis zum Jahr 2000/2001 leicht gestiegen, um 
dann bis zum Jahr 2004/2005 wieder zu sinken (Jahreszahlen schwanken je nachdem, ob die 
Daten aus der Gerichtsstatistik oder der Widerspruchsstatistik herangezogen werden, vgl. Ab-
schnitt 6.4.). Ab dem Jahr 2004/2005 steigt die Klagequote an. Hieraus wird deutlich, dass 
Gebührenfreiheit nur einer unter mehreren Bestimmungsgründen des Klageverhaltens sein 
kann, da die Gebührenfreiheit der sozialgerichtlichen Verfahren in fast allen Rechtsgebieten 
über den ganzen Untersuchungszeitraum hinweg bestand (Ausnahme sind die im Klageauf-
kommen weniger bedeutenden Rechtsgebiete des Vertragsarztrechts und der Kindergeldange-
legenheiten). Hinzu kommt, dass die Gebührenfreiheit einem Drittel der Klägerinnen und 
Kläger überhaupt nicht bekannt war – bei den Erstklägerinnen und -klägern waren dies sogar 
43% (vgl. Kapitel 5.4.1., Schaubild 5.1.). Wenn die Gebührenfreiheit nicht bekannt ist, kann 
sie auch kein entscheidender Einflussfaktor für die Erhebung einer Klage sein. Da allerdings 
keine Daten dazu vorliegen, ob der Bekanntheitsgrad der Gebührenfreiheit ab- oder zuge-
nommen hat, kann ebenfalls keine Aussage darüber getroffen werden, ob beispielsweise der 
zunehmende Bekanntheitsgrad der Gebührenfreiheit zu einer Zunahme der Klagebereitschaft 
geführt hat. 

Die Abschaffung der Gebührenfreiheit in Vertragsarztangelegenheiten zum Jahresbeginn 
2002 könnte am ehesten statistikbasierte Schlüsse ermöglichen, ob Gebührenfreiheit und Ge-
bührenerhebung das Klageverhalten beeinflussen. Die Daten der Gerichtsstatistik zeigen auf, 
dass die Zahl der Klageeingänge in Vertragsarztangelegenheiten nach einem Höchststand 
2000 bereits 2001 fast auf das Niveau von 1999 zurückgegangen ist und dann in den Jahren 
2001-2004 weiter gesunken ist. Sodann ist ein Anstieg in den Jahren 2005 und 2006 zu ver-
zeichnen. Im Jahre 2006 wurde das Niveau des Jahres 1998 fast wieder erreicht. Ein dämpfen-
der Effekt der Gebührenerhebung auf das Klageverhalten ist also möglich. Würde man den 
besonders hohen Wert des Jahres 2000 als statistischen „Ausreißer“ ignorieren, so wäre ein 
Effekt für drei Jahre festzustellen, der aber in den beiden darauf folgenden beiden Jahren fast 
wieder aufgehoben worden wäre. 

Betrachtet man die Erfolgsquote in Vertragsarztangelegenheiten, so war diese mit dem An-
stieg der Verfahrenszahlen bis 2003 um 20% stagniert und ist seitdem zwischen 2003 und 
2006 auf 35% gestiegen. Hieraus könnte geschlossen werden, dass eine stärker steuernde 
Wirkung der Gebührenerhebung auf solche Personen besteht, bei denen die Aussichten auf 
Klageerfolg gering sind und die Gebühren vor allem solche Personen von der Klageerhebung 
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abgehalten haben. Es ist aber zu bedenken, dass ein genereller Zusammenhang sinkender 
Klagezahlen mit steigenden Erfolgsquoten in allen Rechtsbereichen zu beobachten ist. Ob 
dieser allgemeine Effekt durch Gebühren spezifisch beeinflusst wird, könnte beurteilt werden, 
wenn die gestiegenen Klageeingänge 2005 und 2006 nicht mit einer sinkenden Erfolgsquote 
korrelierten. Durch die langen Verfahrensdauern ist die Verschiebung zwischen Eingangsjahr 
und Erledigungsjahr zu beachten, so dass nur eine knappe Datenbasis vorliegt. Bisher gehen 
die gestiegenen Klageeingänge 2005 und 2006 nicht mit einer sinkenden Erfolgsquote einher; 
für eine sicherere Betrachtung wären die Ergebnisse mindestens von 2007 abzuwarten.  

Ob aus der Entwicklung im Vertragsarztbereich Schlüsse auf das Verhalten anderer potenziel-
ler Klägerinnen und Kläger gezogen werden können, ist insgesamt kritisch zu überdenken. Es 
kann davon ausgegangen werden, dass Vertragsärzte über ein höheres Einkommens- und for-
males Bildungsniveau verfügen als Sozialleistungsberechtigte, so dass die Bestimmungsfakto-
ren der Klagebereitschaft bei ihnen insgesamt anders gewichtet werden müssen. Einerseits 
würden Gebühren bei den einkommensschwächeren Sozialleistungsberechtigten stärker ins 
Gewicht fallen, andererseits kann davon ausgegangen werden, dass Vertragsärzte bei Klage-
erhebung besser über die Gebührenfreiheit oder -erhebung informiert sind als Berechtigte von 
Sozialleistungen. Bemerkenswert ist insofern, dass in Vertragsarztangelegenheiten tätige 
Richterinnen und Richter seltener als andere einen Zusammenhang zwischen Gebührenfrei-
heit und der Zunahme (aussichtsloser) Klagen sehen. 

Im Leistungsbereich Kindergeld ist 1996 die Umstellung der Sozialleistung vom Sozialrecht 
in das Steuerrecht und damit vom gebührenbefreiten Sozialgerichtsverfahren zum gebühren-
bewehrten Finanzgerichtsverfahren erfolgt. Die Anzahl der Klageeingänge vor den Sozialge-
richten war hier zwischen 1992 und 1995 stark gestiegen. Nachdem – wohl übergangsbedingt 
– 1997 bei den Finanzgerichten noch relativ wenige Klagen eingingen, stiegen die Eingänge 
bereits 1998 auf das Sozialgerichts-Niveau von 1992 und überstiegen 1999 den Sozialge-
richts-Höchstwert von 1995. Nach einem weiteren Anstieg haben sich die Neueingänge bei 
den Finanzgerichten 2003-2006 ungefähr auf dem Niveau der Sozialgerichte von 1995 einge-
pendelt. 

Welche Schlüsse hieraus gezogen werden können, ist zu diskutieren. Nicht aufgeschlüsselt ist 
die Gesamtheit der Kläger in ihrer Struktur, die bei den Finanzgerichten auch diejenigen 
Steuerpflichtigen umfasst, die anstelle des Kindergeldes den Kinderfreibetrag geltend machen 
können. Es ist also nicht zu ermitteln, ob eine Verschiebung innerhalb der klagenden Gruppe 
stattgefunden hat. Festzuhalten ist aber, dass sich die Menge der Klageeingänge nicht vermin-
dert hat. 

Nach der Einschätzung der befragten Richterinnen und Richter wird die Gebührenfreiheit von 
72,5% als relevanter Bestimmungsfaktor der Klageentscheidung angesehen („stimme eher zu“ 
und „stimme voll zu“ zusammen). Ob die Gebührenfreiheit gerade zu aussichtslosen Klagen 
ermutigt, wird von 57,2% der Richterinnen und Richter bejaht, von 37,6% hingegen verneint 
(5,2% „weiß nicht“). 

Monokausale Erklärungen sind in diesem Bereich eher unzureichend. Aus den Expertenge-
sprächen sowie aus der Korrelation mit der Frage nach Klagen als Selbstzweck kann ge-
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schlossen werden, dass ein Effekt der Gebührenfreiheit von Richterinnen und Richtern vor al-
lem bei Klägerinnen und Klägern vermutet wird, die mehr- und vielfach klagen. 

„Die Gebührenfreiheit führt zu Mehrbelastung nur durch Ermunterung der (wenigen) 
notorischen Dauerkläger.“ (Fragebogen SG Nr. 969) 

In freien Antworten wird die Gebührenfreiheit ebenso kontrovers bewertet: 

„Gebühren führen – unabhängig von Entlastungseffekten – zu anderer Einstellung/ 
Wertschätzung getreu dem Motto ‚was nichts kostet, ist nichts wert’ - eine Haltung, die 
immer wieder anzutreffen ist.“ (Fragebogen SG Nr. 274); 

„Hierzu gibt es keine Alternative! Die allgemeine Einführung von Gebühren ist überfäl-
lig!“ (Fragebogen SG Nr. 281); 

„Die generelle Kostenfreiheit sollte beibehalten werden. Die ganz überwiegende Zahl 
der Kläger/innen reagiert spätestens in der mündlichen Verhandlung verständig. Die 
„Prozesshansl“ können meines Erachtens über eine Gebührenpflicht nicht ausgefiltert 
werden.“ (Fragebogen SG Nr. 290). 

„Was nichts kostet, ist nichts wert! Bin sehr für Einführung von Gebühren.“ (Fragebo-
gen SG Nr. 849) 

7.2. Umfangreiche Sozialgesetzgebung 

Die umfangreiche Sozialgesetzgebung wurde in allen Expertengesprächen und von 85,2% al-
ler befragten Richterinnen und Richter (seltener von Richtern mit Sachgebiet Unfallversiche-
rung und Krankenversicherung, häufiger bei Sachgebiet SGB II) als relevanter Bestimmungs-
grund für die Zunahme der Klagen benannt. Diese Einschätzung ist schwer zu objektivieren. 
Die Antwort kann sich sowohl auf den Gesamtumfang des Normbestands im Sozialrecht als 
auch auf dessen rasche Änderung durch Reformgesetze beziehen.  

Ein Bezug auf die Reformgesetzgebung ist aus juristischer Sicht insofern einleuchtend, als 
dass neue Gesetze Rechtsnormen enthalten, über die gerichtlich noch nicht entschieden ist 
und die insofern einen Klärungsbedarf hervorbringen. Aber auch in Rechtsgebieten ohne star-
ke Gesetzgebungstätigkeit hat es in den letzten Jahren einen Anstieg von Klageeingängen ge-
geben oder sind diese auf hohem Niveau geblieben (SGB VII, SGB IX – Teil 2). Auch könnte 
eine optimistischere Deutung von Sozialgesetzgebung dazu führen, dass bislang unklare Re-
gelungen klarer gefasst worden sind. Eine solche Sichtweise teilen die unmittelbar am Ge-
richtsverfahren beteiligten Gruppen aber offensichtlich nicht. 

Angesichts der Häufigkeit und Vielfalt von Sozialgesetzgebung ist auch eine statistische  
Überprüfung der These schwierig. Zwar kann versucht werden, das Klageaufkommen jeweils 
in den Jahren nach einer Reform mit dem Vorherigen zu vergleichen, doch ist die Frequenz 
der Gesetzgebung zum Teil zu schnell, um solche Effekte noch isolieren zu können. Teilweise 
führt eine Reform zu Vorwirkungen, weil Leistungsberechtigte noch das alte Recht in An-
spruch nehmen wollen. Zudem sind Wirkungen von Reformen nicht immer in den Rechtsbe-
reichen zu finden, die reformiert wurden. So wird von Effekten berichtet, die auf Ausweich-
bewegungen in jeweils benachbarte bzw. komplementäre Rechtsbereiche zurückzuführen 
sind, etwa durch das SGB II in die Erwerbsminderungsrente. Versucht man gleichwohl, Ef-
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fekte zu isolieren, so findet sich nach den Reformen im Krankenversicherungsrecht durch das 
1. und 2. GKV-NOG 1997 im Jahr 1998 eine Zunahme der Klageeingänge von 16% (nach der 
Gerichtsstatistik) bzw. 26% (nach der Widerspruchsstatistik). Dieser Trend setzt sich aller-
dings in den folgenden Jahren fort. Nach der Widerspruchsstatistik sinkt die Anzahl der Kla-
gen seit dem Jahr 2003 wieder (nach der Gerichtsstatistik steigt sie weiter), obwohl nach dem 
GKV-GMG 2003 im Jahr 2004 wieder ein Anstieg von Klagen zu erwarten gewesen wäre. 
Nach der Reform der Erwerbsminderungsrente im Jahr 2000 sank die Anzahl der bei den So-
zialgerichten eingegangenen Klagen um 6% (ca. 3.800 Klagen), wobei sich hier nur ein Trend 
der Vorjahre fortsetzte.  

Die grundlegenden Änderungen in den Sozialleistungssystemen durch die Gesetze für moder-
ne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt mit der Neuordnung der Arbeitslosenversicherung und 
Grundsicherung in SGB III, SGB II und SGB XII zu Beginn des Jahres 2005 wurden von den 
Richterinnen und Richtern der Sozialgerichtsbarkeit als sehr einschneidend erlebt. Ein quanti-
tativer Effekt dieser Reformen lässt sich jedoch wegen der strukturellen Verschiebungen nur 
schwierig und näherungsweise belegen. Vergleicht man alle Klageeingänge in Sachen nach 
dem SGB III bei den Sozialgerichten und nach dem BSHG bei den Verwaltungsgerichten 
2004 mit allen Klageeingängen nach SGB III, SGB II und SGB XII bei den Sozialgerichten in 
den Jahren 2005 und 2006, so liegt 2005 ein Anstieg von 31% zu 2004 und 2006 von 22% zu 
2004 vor. Hierin ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein durch die Gesetzgebung (und den Ge-
setzesvollzug) in diesem Bereich induzierter Klageanstieg zu sehen. Nimmt man hinzu, dass 
die Erfolgsquote von Klagen in Angelegenheiten des SGB II 2005 30% und 2006 40% betrug, 
so kann an diesem Punkt die durch Gesetzgebung mitprovozierte Zunahme von Klagen auch 
nicht allein als interessengeprägtes oder politisches Statement von Personen gesehen werden, 
die mit dem neuen Leistungsrecht nicht einverstanden waren. Vielmehr hat es ein hohes Maß 
an Verunsicherung über das geltende Recht gegeben. 

7.3. Unbestimmte Rechtsbegriffe 

Unbestimmte Rechtsbegriffe werden von 58,8% der Richterinnen und Richter als relevanter 
Bestimmungsfaktor für die Zunahme von Klagen angesehen (seltener im Sachgebiet Kran-
kenversicherung, häufiger im Vertragsarztrecht und SGB II). 

„Weniger durch die Rechtsprechung zu füllende Tatbestandsmerkmale bei der Gesetz-
gebung SGB II‚ angemessener Wohnraum, Bedarfsgemeinschaft usw.“ (Fragebogen SG 
Nr. 868) 

Bei unbestimmten Rechtsbegriffen handelt es sich um einen legitimen und notwendigen Teil 
von Gesetzgebungstechnik, der bestimmte Rechtsfragen der Klärung durch die Praxis den 
Behörden und den Gerichten überlässt. Insofern liegt es nahe, dass unbestimmte Rechtsbegrif-
fe in gewissem Maße auch zur Belastung der Gerichte beitragen. Ob allerdings unbestimmte 
Rechtsbegriffe in höherem Maße als früher zur gerichtlichen Klärung von Rechtsfragen füh-
ren, ist mit statistischen Mitteln kaum zu klären. Letztlich bedarf jeder Rechtsbegriff der 
Konkretisierung durch Gerichte und Behörden, so dass die Übergänge von klassischen unbe-
stimmten Rechtsbegriffen („unzumutbar“, „angemessen“) zu anderen Rechtsbegriffen flie-
ßend sind. Dass der Gesetzgeber neuere Gesetze weniger konkret formuliert als frühere Ge-
setze, kann angesichts des stetig steigenden Umfangs der Kodifikationen bezweifelt werden. 
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Klar ist aber, dass neue unbestimmte Rechtsbegriffe neue gerichtliche Klärung erfordern, so 
dass hier jedenfalls ein Teil-Effekt umfangreicher Sozialgesetzgebung deutlich werden könn-
te. Eine grundsätzliche Analyse der Legistik im Sozialrecht im Hinblick auf unbestimmte 
Rechtsbegriffe kann im Rahmen dieser Untersuchung nicht geleistet werden. 

7.4. Unklare Gesetze 

Unklare Gesetze werden von 83,3% der befragten Richterinnen und Richter als Bestimmungs-
faktor der Zunahme von Klagen genannt (besonders häufig im Bereich SGB II). Dieser Wert 
liegt signifikant höher als derjenige für „unbestimmte Rechtsbegriffe“ und zeigt somit auf, 
dass die richterliche Kritik am Gesetzgeber sich nicht primär auf die traditionelle und legitime 
Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe bezieht, sondern darauf, dass die geltenden Sozial-
gesetze für unklar in ihrer Bedeutung für Bürgerinnen und Bürger, Sozialleistungsträger und 
Gerichte gehalten werden. Zwar sind seit dem 1.1.2005 die überwiegenden und wesentlichen 
Materien des Sozialrechts in den Büchern I-XII des SGB kodifiziert und diese – bis auf das 
SGB VIII – einheitlich der Sozialgerichtsbarkeit zugewiesen. Doch scheint der Anspruch des 
Sozialgesetzbuchs, eine verständliche und systematische Kodifikation zu bieten, nicht hinrei-
chend erfüllt.156 Aus Sicht der Klägerinnen und Kläger wird das Recht nur als schwer erkenn-
bar wahrgenommen. Dies kann zur Folge haben, dass in nennenswerter Zahl Klagen geführt 
werden, bei denen es nicht primär um die Klärung unterschiedlicher Rechtspositionen, son-
dern um die Aufklärung einer unklaren Rechtslage geht.  

Von Maydell fasste die Kritik der Sozialrechtswissenschaft an der Sozialgesetzgebung 1994 in 
folgenden Punkten zusammen: 

„(1) Die Gesetze orientieren sich nicht nach systematischen Ordnungskriterien. 

(2) Die Gesetze vermögen häufig nicht, einen dauerhaften Interessenausgleich herbeizu-
führen. 

(3) Die vom Gesetzgeber mit bestimmten Instrumenten (…) angestrebten Wirkungen 
treten häufig nicht oder nicht in dem erwarteten Umfang ein. 

(4) Es gibt eine kaum übersehbare Flut von Gesetzen. 

(5) Die Gesetze werden häufig geändert.“157 

Er führt weiter aus: 

„Der Zustand der sozialpolitischen Gesetzgebung hat aber nicht nur Auswirkungen auf 
den Bürger, auch die Sozialverwaltung und die Sozialgerichte werden stark belastet. Ein 
äußerst kompliziertes und sich häufig änderndes Recht bietet nicht die Gewähr einer be-
ständigen, richtigen Anwendung im Regelfall. Fehlentscheidungen der Sozialleistungs-
träger in beträchtlichem Umfange sind daher unvermeidlich. (…) Dass eine solche Ord-

                                                 

156 Vgl. Igl, Regelungstechnik heutiger Sozialgesetzgebung, SDSRV 40 (1994), 29-54; von Maydell, 
Sozialpolitische Gesetzgebung – zwischen Anpassungszwängen und dem Gebot der Rechtsstaat-
lichkeit, FS Herbert Helmrich (1994), 549-563; Baader, Gesetzeskrise und Selbstverständnis des 
Richters der Sozialgerichtsbarkeit, SGb 1979, 210-212. 

157 Von Maydell, FS Helmrich (1994), 549, 553. 
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nung, die von der Mehrzahl der Betroffenen nicht mehr als solche erkannt und akzep-
tiert wird und die nicht mehr sinngerecht allgemein praktiziert werden kann, kaum noch 
als Rechtsordnung im eigentlichen Sinne des Wortes verstanden werden wird, ist ernst-
lich zu befürchten. (…) ist (…) der bestehende Zustand der Sozialgesetzgebung mit 
dem Rechtsstaatsprinzip kaum vereinbar.“158 

Die Befragungsergebnisse der Richterinnen und Richter der Sozialgerichtsbarkeit, die das von 
ihnen anzuwendende Recht zu über 80% als unklar einschätzen, deuten darauf hin, dass dieser 
Befund im Jahre 2007 weiterhin von vielen beruflichen Expertinnen und Experten des Sozial-
rechts geteilt wird. 

Ob das Recht unklar ist, kann mit statistischen Methoden nicht geklärt werden, will man nicht 
den Anstieg der Klagezahlen als Indikator für unklares Recht akzeptieren, wofür angesichts 
des Befragungsergebnisses einiges spricht. Versucht man näher aufzuschlüsseln, was „unklare 
Gesetze“ bedeutet, so muss man aus juristischer Sicht auf die Auslegungsmethoden zurück-
greifen. Eine Unklarheit des Wortlauts ist am ehesten mit der Verwendung unbestimmter 
Rechtsbegriffe gleichzusetzen, betrifft jedoch auch unklare Satzkonstruktionen und unklare 
Verweise. Dazu kommt, dass im Sozialrecht oft gleiche Begriffe uneinheitlich verwendet 
werden.159 In der textlichen Fassung des Sozialrechts lassen sich zahlreiche Beispiele für ei-
nen überzogenen Umfang von Normen (z.B. § 85 SGB V), für mangelnde Aussagekraft von 
Bestimmungen, fehlende Präzision und Verständlichkeit finden.160 

Eine Unklarheit im Sinn und Zweck der Norm nach dem Willen des historischen Gesetzge-
bers ergibt sich jedenfalls dort, wo der Wortlaut durch den Vermittlungsausschuss vorge-
schlagen wurde. In diesem im Sozialrecht häufigen Fall gibt es keine Gesetzgebungsmateria-
lien, die den Wortlaut des Gesetzes erklären. Unklarheiten über Sinn und Zweck ergeben sich 
zusätzlich daraus, dass mit Gesetzen oft ein Bündel divergierender Zwecke verfolgt wird und 
Prinzipien- und Konzeptwidersprüche auftreten.161 Dies verschärft sich dort, wo mehrere ge-
setzliche Regelungen zusammenwirken und ein Rangverhältnis unterschiedlicher Zwecke 
aufzuklären ist, ohne dass die für eine systematische Auslegung notwendigen Klarstellungen 
erfolgt sind. Eine unklare Systematik besteht dort, wo Zusammengehöriges nicht zusammen 
geregelt wird und eine komplizierte Zusammenschau von Normen erforderlich ist, um zu Er-
gebnissen zu kommen.162 

Nur in extremen Fällen ist Gesetzgebung so unklar, dass Recht durch Unklarheit evident ver-
fassungswidrig wird. In allen anderen Fällen ist Unklarheit des Rechts eine Folge komplexer 
verfassungsrechtlich und politisch determinierter Gesetzgebungsverfahren und komplexer ge-
sellschaftlicher Regelungsgegenstände. Welche Anstrengungen der Gesetzgeber und die zu 
Gesetzentwürfen berechtigten Staatsorgane machen, um weniger unklare Gesetze hervorzu-

                                                 

158 Von Maydell, FS Helmrich (1994), 549, 554. 
159 Igl, SDSRV 40 (1994), 29, 30 ff. 
160 Igl, SDSRV 40 (1994), 29, 44 ff. mit zahlreichen, überwiegend noch aktuellen Beispielen. 
161 Igl, SDSRV 40 (1994), 29, 32 f. 
162 Igl, SDSRV 40 (1994), 29, 34 f. 
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bringen, liegt in ihrem Ermessen und in ihrer Verantwortung. Doch sollten sie sich bewusst 
sein, dass unklare Gesetze ein Faktor sind, der die Belastung der Bürgerinnen und Bürger, der 
Verwaltung und der Gerichte steigert. Jedenfalls könnte eine verbesserte und dann auch poli-
tisch rezipierte Wirkungsforschung einen Beitrag zur besseren Gesetzgebung leisten.163 

7.5. Mängel im Verwaltungsverfahren und Mängel im Widerspruchsverfahren 

Nach Ansicht von 42% der Richterinnen und Richter sind Bescheide im Verwaltungsverfah-
ren wenig sorgfältig, 38,7% halten die medizinischen Ermittlungen für unzulänglich. 42,7% 
sehen die Bescheide im Widerspruchsverfahren als sachlich unzulänglich, 30,1% als rechtlich 
unzulänglich an. 54,7% meinen, die Betroffenen fühlten sich nicht ernst genug genommen 
und 62,3% meinen, diese hätten kein Vertrauen in die Entscheidungspraxis. Mängel im Ver-
waltungs- und Widerspruchsverfahren werden besonders von Richterinnen und Richtern im 
Bereich SGB II als Grund für den Klageanstieg genannt, seltener dagegen im Bereich Unfall-
versicherung und Rentenversicherung. Medizinische Ermittlungen werden besonders häufig 
im Bereich Krankenversicherung und SGB IX als unzureichend angesehen, seltener im Be-
reich Rentenversicherung. Dass Betroffene unzufrieden mit Sozialgesetzen sind und sich 
nicht ernst genommen fühlen, meinen vor allem Richterinnen und Richter, die im Bereich des 
SGB II tätig sind. Diese Ergebnisse werden durch die Klägerbefragung bestätigt: Von den 
Klägerinnen und Klägern werden die Bescheide der Bundesagentur für Arbeit und der AR-
GEn am seltensten als verständlich bewertet. Rechtliche Erläuterungen, gut begründete Ent-
scheidungen und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden besonders häufig im 
Bereich der Rentenversicherung ausgemacht, während die ARGEn, die Bundesagentur für 
Arbeit sowie die Sozialämter in dieser Hinsicht von den Klägerinnen und Klägern deutlich 
schlechter bewertet werden. Bei diesen drei Trägern (sowie in der Pflegeversicherung) hatten 
die Kläger auch vergleichsweise selten das Gefühl, ihre Probleme würden ernst genommen. 
Der Behörde hilflos ausgeliefert fühlten sich die Klägerinnen und Kläger besonders häufig im 
Bereich der Bundesagentur für Arbeit (vgl. Kapitel 5.3.). 

Ein Hinweis auf Mängel im Verwaltungsverfahren ist auch die Tatsache, dass mehr als ein 
Drittel der Richterinnen und Richter die Zahl von Untätigkeitsklagen auf über 5% schätzt, im 
Rechtsgebiet der Grundsicherung für Arbeitsuchende sind es sogar mehr als 50%. Untätig-
keitsklagen können erhoben werden, wenn der Antrag auf Vornahme eines Verwaltungsakts 
ohne zureichenden Grund nach sechs Monaten noch nicht beschieden worden ist (§ 88 Abs. 1 
SGG). Ob ein zureichender Grund für die Verzögerung vorhanden ist, wird vom Gericht ge-
prüft (§ 88 Abs. 1 Satz 2 SGG). In diesem Fall wird das Verfahren ausgesetzt. Im Rahmen ei-
nes guten Standards der Verwaltungspraxis sollte es die Ausnahme sein, dass nach sechs Mo-
naten über einen Antrag nicht entschieden ist. Unabhängig davon, ob im Ergebnis zureichen-
de Gründe vorliegen, besteht die Vermutung, dass in diesen Fällen der Grundsatz des zügigen 
Verwaltungsverfahrens (§ 9 Satz 2 SGB X) nicht eingehalten werden konnte. 

Mit diesen jeweils auf die Klagehäufigkeit bezogenen richterlichen Aussagen sind verschie-
dene mögliche Ursachen für Klageerhebungen angesprochen, die in der Sphäre der Sozialleis-

                                                 

163 So auch von Maydell, FS Helmrich (1994), 549, 561. 
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tungsträger liegen. Deutlich wird, dass subjektive Probleme auf der Kommunikationsebene 
dabei einen höheren Stellenwert haben als objektive Verfahrensmängel und Unzulänglichkei-
ten bei der Ermittlung des Sachverhalts stärker gesehen werden als rechtliche Mängel. Wei-
terhin fällt auf, dass Mängel im Widerspruchsverfahren in gleicher Intensität gesehen werden 
wie beim Verwaltungsverfahren, doch kann dies auch gerade daran liegen, dass es bei sach-
lich, rechtlich und menschlich gut gestalteten Widerspruchsverfahren seltener zur Klageerhe-
bung kommt und diese Verfahren damit außerhalb der richterlichen Wahrnehmung liegen. Es 
muss beachtet werden, dass die Richterinnen und Richter keine Aussagen hinsichtlich der Ge-
samtheit der Verwaltungsverfahren oder Widerspruchsverfahren treffen können, sondern nur 
den Ausschnitt bewerten können, der ihnen in Form einer Klage vorgelegt wird. 

Ob sich Probleme im Verwaltungsverfahren verschärft haben, könnte am ehesten an der Wi-
derspruchsquote abzulesen sein. In wichtigen Bereichen wie der Rentenversicherung, der 
Krankenversicherung sowie der Unfallversicherung liegen jedoch keine Bescheidszahlen vor, 
so dass eine Widerspruchsquote nicht errechnet werden kann. Im Bereich der Rentenversiche-
rung wurden Widerspruchsquoten hilfsweise auf Grundlage der Rentenantragszahlen errech-
net. Bei der Feststellung des Grades der Behinderung betrug die Widerspruchsquote 1996 und 
2004 15%, mit Steigerungen in den Jahren 1998, 1999 und 2001 (vgl. Tabelle 6.6.d) im An-
hang zu Kapitel 6). Im Bereich der Rentenversicherung schwankt die Widerspruchsquote zwi-
schen 19% (1999) und 28% (2005) (vgl. Tabelle 6.2.e) im Anhang zu Kapitel 6).164 Ein ähnli-
ches Bild zeigt sich bei den Klagequoten: Ein erheblicher Anstieg der Klagebereitschaft ist 
nicht festzustellen. Die Klagequote lag im Bereich der Rentenversicherung 1998 bei 31% 
(Widerspruchsstatistik) bzw. 46% (Gerichtsstatistik), 2006 bei 25% (Widerspruchsstatistik) 
bzw. 43% (Gerichtsstatistik) (vgl. Tabelle 6.2. im Anhang zu Kapitel 6), im Bereich der Fest-
stellung einer Behinderung 1996 bei 20%, 2004 bei 21%. Im Bereich der Pflegeversicherung 
sank sie von 20% (Widerspruchsstatistik) bzw. 32% (Gerichtsstatistik) im Jahr 1997 auf 18% 
(Widerspruchsstatistik) bzw. 26% (Gerichtsstatistik) im Jahr 2006 (vgl. Tabelle 6.7. im An-
hang zu Kapitel 6). Im Bereich der Angelegenheiten der BA stieg sie von 15% (Wider-
spruchs- und Gerichtsstatistik) im Jahr 1997 auf 17% (Widerspruchsstatistik) bzw. 20% (Ge-
richtsstatistik) im Jahr 2006. Lediglich im Bereich der Krankenversicherung gab es einen 
deutlicheren Anstieg von 22% (Widerspruchsstatistik) bzw. 55% (Gerichtsstatistik) im Jahr 
1997 auf 22% (Widerspruchsstatistik) bzw. 61% (Gerichtsstatistik) im Jahr 2006. 

Für den Bereich des SGB II können aus oben genannten Gründen keine aussagekräftigen Wi-
derspruchsquoten errechnet werden. Im Expertengespräch mit Richterinnen und Richtern der 
Sozialgerichtsbarkeit und in der standardisierten Richterbefragung kritisierten Richterinnen 
und Richter jedoch gerade in diesem Bereich die Qualität der Bescheide. Als ein Grund hier-
für wurde die Entsendung fachfremden und schlecht geschulten Personals vor allem von der 
Telekom und der Post in die ARGEn genannt. „Aus dem Post- und Telekommunikationsbe-

                                                 

164 Hierbei ist jedoch zu beachten, dass laut Auskunft von Vertretern der DRV Nord und des DRV 
Bund formularmäßig eingelegte Widersprüche nicht in die Statistik eingehen, so dass die Gesamt-
zahl aller Widersprüche deutlich höher liegt als angegeben. 
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reich bzw. den Nachfolge-Beschäftigungsgesellschaften sind seit 2004 bis jetzt durchschnitt-
lich 3.244 Beschäftigte zur BA für eine Mitarbeit in den ARGEn abgeordnet.“165  

Soweit Mängel im Verwaltungs- und Widerspruchsverfahren Mängel der Tatsachenermittlung 
und der rechtlichen Würdigung sind, lässt sich ihr Beitrag zu den Klageentscheidungen an der 
Erfolgsquote vor den Sozialgerichten ablesen. Die Erfolgsquote in allen Bereichen der Sozi-
algerichtsbarkeit betrug 1995 31% und 2006 38%. Im Vergleich dazu beträgt die Erfolgsquote 
bei den Verwaltungsgerichten 2006 10% und bei den Finanzgerichten 4% (vgl. hierzu Ab-
schnitt 6.5., Schaubild 6.35.). Insgesamt zeigt diese Erfolgsquote, dass in einer erheblichen 
Anzahl von Fällen die Einschaltung der Sozialgerichte notwendig ist, damit die Betroffenen 
zu ihrem Recht kommen. Insbesondere soweit dies – wie in der richterlichen Sicht – primär 
an der Tatsachenermittlung liegt, kann die Verantwortung hierfür nicht bei unklaren Gesetzen 
und umfangreicher Sozialgesetzgebung gesehen werden. Vielmehr ist die umfassende Tatsa-
chenaufklärung ein genuiner Kernbereich der Tätigkeit der Sozialleistungsträger (§ 20 SGB 
X). Mag es den Sozialleistungsträgern an juristischer Kapazität mangeln, so sollten sie doch 
mit der größtmöglichen Sachnähe und Kompetenz für die Ermittlung des Sachverhalts aus-
gestattet sein. Das müsste erst recht für das Widerspruchsverfahren gelten, in welchem der 
strittige Fall bereits aus der Masse der Routine-Sachbearbeitung herausgehoben ist. 

Eine besonders hohe Erfolgsquote haben Klagen in den Rechtsbereichen Feststellung der Be-
hinderung und Pflegeversicherung. Richterinnen und Richter mit Schwerbehindertenrechts-
Fällen meinen signifikant häufiger, dass die medizinischen Ermittlungen relevante Ursache 
des Klageanstiegs sind. Eine besonders niedrige Erfolgsquote ist im Bereich der Krankenver-
sicherung zu verzeichnen. Richterinnen und Richter mit Bereich Krankenversicherung sagen 
häufiger, dass medizinische Ermittlungen als unzulänglich angesehen werden. Dass die Be-
scheide im Verwaltungs- und Widerspruchsverfahren unzulänglich sind, wird aber weder 
niedriger noch höher als im Durchschnitt eingeschätzt.  

Eigenständig zu beachten sind die Werte für „nicht ernst genommen Fühlen“ und „mangeln-
des Vertrauen“ in der Wahrnehmung der Richterinnen und Richter. Sie deuten in besonderem 
Maße auf vermeidbare Klagen hin, deren Ursache nicht in einer differenten Wahrnehmung 
von Sachverhalt oder Rechtslage, sondern in subjektiven und kommunikativen Momenten 
liegt. Die Werte können auf mangelnde Beratung und Aufklärung, Unfreundlichkeit, Organi-
sationsmängel wie etwa mangelnde personelle Kontinuität, interne Kommunikationsschwie-
rigkeiten oder fehlende soziale und kommunikative Kompetenz in den Behörden hindeuten. 
Auch hier scheint das Widerspruchsverfahren oft nicht in der Lage zu sein, entstandene Defi-
zite im Verwaltungsverfahren etwa durch genauere Anhörung und Aufklärung der Bürgerin-
nen und Bürger aufzufangen.  

7.6. Verbreitung von Rechtsschutzversicherungen 

Als mögliche relevante Ursache des Anstiegs der Zahl von Klagen wird von 60,7% der Rich-
terinnen und Richter die Verbreitung von Rechtsschutzversicherungen genannt (signifikant 
häufiger in Unfallversicherung, Rentenversicherung, SGB IX; seltener im Bereich SGB II).  

                                                 

165 Vgl. BT-Drs. 16/4210 vom 01.02.2007, S. 67. 
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„Anwaltsschwemme = Prozessflut; Anwälte häufig überflüssig, da ohne Sachkenntnis 
und ohnehin Amtsermittlung gilt; Rechtsschutzversicherung größeres Problem als § 183 
SGG“ (Fragebogen SG Nr. 84). 

Quantitative und statistische Aussagen hierzu sind nicht möglich. Einschätzungen aus der 
Versicherungswirtschaft waren nur insoweit zu bekommen, dass Sozialrecht für Rechts-
schutzversicherungen nicht als besonders relevanter Faktor wahrgenommen wird. Da Rechts-
schutzversicherungen vor Deckungszusage eine Prüfung der Erfolgsaussichten vornehmen, 
könnte auch aus einer Zunahme von durch Rechtsschutzversicherungen finanzierten Verfah-
ren nicht auf eine Zunahme von Verfahren ohne Erfolgsaussicht geschlossen werden. Aus der 
Klägerbefragung ergibt sich, dass nur in Ostdeutschland potenzielle Klägerinnen und Kläger 
mit Rechtsschutzversicherung trotz Einführung von Gebühren überdurchschnittlich häufig 
weiter klagen würden (vgl. Kapitel 5.4.3.). 

7.7. Anwaltliches Gebührenrecht 

Die These, dass das anwaltliche Gebührenrecht zur Zunahme der Zahl von Klagen führe, wird 
nur von einem Drittel der Richterinnen und Richter bejaht. Auch aus den Expertengesprächen 
konnte diese These kaum bestätigt werden. Es wurde eher bestätigt, dass Rechtsanwältinnen 
und -anwälte gegenüber aussichtslosen Klagen eine Filterfunktion wahrnehmen. Wo aller-
dings durch regelmäßig fehlerhafte Bescheide – etwa im Bereich des SGB II – Rechtsbehelfe 
eine hohe Erfolgsaussicht haben, werden Rechtsanwältinnen und -anwälte dazu ermutigt, zu 
Rechtsbehelfen zu raten. Eine Beziehung des Gebührenrechts zur richterlichen Belastung 
konnte insofern hergestellt werden, dass eine Klagerücknahme oder ein Vergleich im Termin 
aus gebührenrechtlichen Gründen (Terminsgebühr nach Nr. 3104 VV-RVG) gegenüber einer 
Klagerücknahme oder einem Vergleich vor dem Termin vorzugswürdig ist. 

„RVG führt dazu, dass Rücknahme erst in Termin erklärt wird wg. Gebühr“ (Fragebo-
gen SG Nr. 394, so auch Nr. 396, 432, 514); 

„Abschaffung der Ziffer 3106 VV-RVG, da fast alle Anwälte (‚wegen der Rechts-
schutzversicherung’) eine Entscheidung verlangen“ (Fragebogen SG Nr. 458); 

„Änderung des Anwaltsgebührenrechts; Abrechnung nach Gegenstandswerten, nicht 
nach Betragsrahmengebühren, z.B. im Bereich SGB II/SGB XII; auch dies senkt die 
Rate offensichtlich aussichtsloser Verfahren!“ (Fragebogen SG Nr. 529); 

„Meines Erachtens spielt das RVG eine große Rolle, wenn es darum geht, ‚unnötige’ 
Verfahren zu vermeiden. Da die Anwaltsgebühren relativ gering sind, werden häufig 
von den Anwälten weitere Verfahren angestrengt (z.B. zusätzliches Eilverfahren, Untä-
tigkeitsklagen), damit Gebühren entstehen, das wird von den Anwälten häufig damit 
begründet, dass man ‚als Sozialrechtler sonst nicht wirtschaftlich überleben’ könne“ 
(Fragebogen SG Nr. 570); 

„Gebührenrecht: im Hinblick auf schnellere Verfahren ist es nicht nachzuvollziehen, 
aus welchen Gründen ein RA eine weitere Gebühr für einen Gerichtsbescheid erhält!“ 
(Fragebogen SG Nr. 631); 

„Das anwaltliche Gebührenrecht müsste dahingehend angepasst werden, dass es für eine 
Klagerücknahme ohne Verhandlungstermin die gleichen Gebühren bringt wie eine 
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Rücknahme im Termin; die Terminsgebühr nehmen viele Anwälte gerne noch mit!“ 
(Fragebogen SG Nr. 650); 

„Leider tragen auch zahlreiche, wenig geeignete Rechtsanwälte/innen mit fragwürdigen 
Gebühreninteressen zu Verfahrensverzögerungen und -verunklarungen bei.“ (Fragebo-
gen LSG Nr. 914); 

„PKH ist wichtig, aber häufig auch ein Sammelbecken für wirtschaftlich notleidende 
Anwälte, die nichts vortragen, sondern sich auf Amtsermittlung verlassen. Die Einfüh-
rung einer ‚Terminsgebühr‛ im RVG hat zur Folge, dass Berufungen häufig erst im und 
nicht vor dem Termin zurückgenommen werden. Diese führt insbes. bei Kollegialent-
scheidungen zu unnötigem Aufwand (Volumen!).“ (Fragebogen LSG Nr. 924). 

Zutreffend erscheint auch, dass Rechtsanwältinnen und -anwälte aus eigenem Interesse zur 
Beantragung von Prozesskostenhilfe raten. 

7.8. Verbandlicher Rechtsschutz und verbandliche Informationstätigkeit 

Auch die These, dass verbandlicher Rechtsschutz zu Klagen ermutigt, wurde nur von etwas 
über einem Drittel der Richterinnen und Richter als relevante Ursache für den Anstieg der 
Zahl von Klagen angesehen, mit seltenerer Zustimmung in den Bereichen Vertragsarztangele-
genheiten, Zusatzversorgung, Angelegenheiten der BA, deutlich häufiger im Bereich Schwer-
behindertenrecht. 

Noch stärker als bei Rechtsschutzversicherungen und beim anwaltlichen Rechtsschutz wurde 
dagegen in den Expertengesprächen geltend gemacht, dass die im Bereich des Sozialrechts 
spezialisierten Verbände eine effektive Filterfunktion für aussichtslose Klagen wahrnehmen, 
da sie an deren Erhebung aus materiellen und ideellen Gründen nicht interessiert sind. Ver-
bandlicher Rechtsschutz kann aber zur Erhebung aussichtsreicher Klagen ermutigen, zumal 
die Verbände ihre Mitglieder über aussichtsreiche Klagemöglichkeiten aktiv informieren. 

7.9. Bessere Informiertheit der Betroffenen durch Internetforen etc. 

Die bessere Informiertheit der Betroffenen wird von 61,3% der Richterinnen und Richter als 
relevante Ursache für den Anstieg der Zahl der Klagen benannt, mit besonders häufiger Zu-
stimmung bei Richterinnen und Richtern mit Bereich SGB II und XII; seltener im Bereich 
Unfallversicherung. 

In den letzten Jahren hat die Verbreitung von Internetforen mit umfangreichen rechtlichen Er-
örterungen, Erfahrungsaustausch und der Möglichkeit, auf Textbausteine zuzugreifen, erheb-
lich zugenommen.166 Auch Gerichtsentscheidungen sind, nicht zuletzt durch die Homepage 
des Bundessozialgerichts, allgemeiner und schneller zugänglich geworden. Ebenso ist eine 
umfangreiche Ratgeberliteratur zu sozialrechtlichen Fragen im Buchhandel und durch Ver-
bände und Selbsthilfegruppen erhältlich. 

                                                 

166 Z.B. www.tacheles-sozialhilfe.de. In der Selbstdarstellung (http://www.tacheles-sozialhilfe.de/ ta-
cheles/tacheles.aspx, (18.10.2007) wird angegeben, dass im Diskussionsforum zum Erfahrungsaus-
tausch 570.000 Beiträge vorhanden sind und dass die Internet-Seite in den vergangenen fünf Jahren 
250 Millionen Zugriffe verzeichnet hat. 
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Dies ist einer der wenigen Erklärungsansätze, der sich nicht nur auf die hohe Zahl von Kla-
gen, sondern auch auf ihren Anstieg beziehen lässt. Statistische Daten zu einem unmittelbaren 
Zusammenhang mit Klageerhebungen liegen nicht vor. Es kann jedoch vermutet werden, dass 
durch verbesserte Informationsmöglichkeiten gerade nicht verbandlich organisierte und an-
waltlich vertretene Personen zur Klageerhebung motiviert werden. Möglicherweise werden 
auch Personen motiviert, Kontakt zu Verbänden oder Anwälten aufzunehmen. Auch für ver-
besserte Informationsmöglichkeiten gilt, dass diese eher aussichtsreiche als aussichtslose Kla-
gen auslösen. Voraussetzung dafür ist, dass die verfügbare Information seriös und valide ist 
und dass die Betroffenen aus ihr die richtigen Schlüsse in Bezug auf die Erfolgsaussichten 
von Klagen ziehen. Hier sind bei den neuen Informationsformen Zweifel angebracht. Anders 
als etwa bei verbandlicher Beratung sind Personen, die sich auf Grund von im Internet ver-
breiteten Informationen zur Klage entschließen, zumindest zunächst auf ihre eigene Informa-
tionsverarbeitung angewiesen und es fehlt an der Erfahrung über die Erfolgsaussichten. 

7.10. Gestiegene existenzielle Bedeutung von Sozialleistungen 

85,3% der Richterinnen und Richter der Sozialgerichtsbarkeit sehen in der existenziellen Be-
deutung von Sozialleistungen einen relevanten Grund für die Zunahme der Anzahl von Kla-
gen. Damit wird unterstrichen, dass die Entwicklung der sozialen Lage ein entscheidender 
Faktor für die Entwicklung des Klagegeschehens ist. Betroffene Bürgerinnen und Bürger 
können eine rechtliche Klärung ihrer Ansprüche auf Sozialleistungen oft nicht dahinstehen 
lassen, da sie sich auf diese Leistungen angewiesen sehen. 

Die verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit insbesondere älterer und gesundheitlich beeinträchtig-
ter Personen führt dazu, dass sich eine Gruppe von Personen herausbildet, die dauerhaft oder 
lange Zeit auf Sozialleistungen angewiesen ist. Durch das Zusammenwirken mehrerer sozia-
ler Problemlagen stehen diese Personen oft zwischen mehreren Sicherungssystemen. Dies be-
trifft etwa das Bestreben älterer gesundheitlich eingeschränkter Arbeitsloser, Erwerbsminde-
rungsrente zu erhalten. Auch die allgemeine soziale Polarisierung, wie sie in der Armuts- und 
Reichtumsberichterstattung der Bundesregierung beschrieben worden ist, leistet vermutlich 
ihren Beitrag zum Anstieg von Konflikten zwischen Bürgerinnen und Bürgern und den Sozi-
alleistungsträgern. 

7.11. Allgemeine Unzufriedenheit mit Sozialstaat/Sozialgesetzgebung 

81,7% der Richterinnen und Richter sehen Unzufriedenheit der Betroffenen mit der Sozialge-
setzgebung als einen relevanten Faktor an. Die Zustimmung hierzu ist signifikant höher bei 
Richterinnen und Richtern, die im Bereich SGB II tätig sind. Damit steht neben der Relevanz 
von Sozialleistungen fast gleichwertig die Akzeptanz der geltenden Sozialgesetzgebung als 
Bestimmungsfaktor des Klageverhaltens. Trifft die Sozialgesetzgebung nicht das subjektive 
Rechtsempfinden der betroffenen Bürgerinnen und Bürger oder sehen diese Sozialgesetzge-
bung und Sozialleistungsträger grundsätzlich als nicht legitimiert oder vertrauenswürdig an, 
so fördert dies die Entscheidung, Ansprüche im Zweifel auch auf dem Klageweg zu verfol-
gen. 
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8. Mögliche Folgen der Einführung von Gebühren 

8.1. Auswirkungen auf die Klägerinnen und Kläger 

Eine zentrale Frage des Forschungsprojektes ist, ob die Einführung von Gebühren eine steu-
ernde Wirkung in Hinblick auf das Klageverhalten hat und im Ergebnis zu einem Rückgang 
der Klagezahlen führt. Dabei ist auch zu prüfen, ob ein eventueller Rückgang der Klagezahlen 
alle Klägergruppen gleichermaßen betrifft oder ob es selektive Wirkungen gibt und bestimmte 
Klägertypen überproportional häufig darauf verzichten, ihr Recht einzuklagen, was unter so-
zialpolitischen Gesichtspunkten kritisch zu bewerten wäre. In den Expertengesprächen wurde 
diesbezüglich die Vermutung geäußert, dass gerade die Gruppen, die Hilfe am nötigsten hät-
ten, durch Gebühren „abgeschreckt“ würden, während der so genannte „querulatorische Klä-
ger“ sich auch durch Gebühren nicht davon abhalten lassen würde, die Gerichte in Anspruch 
zu nehmen. 

Im Folgenden ist also zu prüfen, ob die Ergebnisse unseres Forschungsprojektes in der Ge-
samtschau Erkenntnisse dafür liefern, ob es durch die Abschaffung der Einführung von Ge-
bühren zu einer Abnahme der Klagebereitschaft kommt und ob es hierbei Unterschiede zwi-
schen verschiedenen Klägergruppen gibt.  

8.1.1. Änderungen im Klageverhalten? 

Nach Meinung der befragten Richter wird die Einführung von Gebühren einen Einfluss auf 
das Klageverhalten haben: Jeweils etwa drei Viertel der Richter stimmen voll oder eher zu, 
dass die Einführung von Gebühren zu einer Abnahme der Klagebereitschaft und der Bereit-
schaft, Rechtsmittel einzulegen, und zu einem Rückgang der aussichtslosen Klagen führen 
wird. Fast 90% sind der Meinung, dass bei existenzieller Wichtigkeit weiter Klage erhoben 
wird. Dabei gab es keine Unterschiede zwischen Richtern der ersten und zweiten Instanz. 

Hiermit ist jedoch noch nichts darüber ausgesagt, wie stark die Klagebereitschaft zurückgehen 
wird bzw. wie viel Prozent potenzieller Kläger sich durch die Einführung von Gebühren von 
einer Klage oder Berufung abhalten lassen und ob ein solcher Rückgang beide Instanzen und 
alle Klägergruppen gleichermaßen treffen wird.  

Antworten hierauf liefert allein die Befragung von Klägerinnen und Klägern vor den Sozial- 
und Landessozialgerichten. 

Ob und in welchem Maße Gebühren das Klageverhalten beeinflussen, ist allerdings auch nach 
den Ergebnissen der Klägerbefragung nicht eindeutig festzustellen. 

Gegen eine verhaltenssteuernde Wirkung von Gebühren im Allgemeinen spricht auf der einen 
Seite, dass von denen, die erstmals vor einem Sozialgericht geklagt haben, nach eigener Aus-
kunft 43,1% bei Klageerhebung gar nicht wussten, dass Klagen vor den Sozialgerichten ge-
bührenfrei sind.  

Auf der anderen Seite könnte die Einführung von Gebühren zu einem spürbaren Rückgang 
der Klagebereitschaft führen, denn 28% der Befragten würden künftig in einem vergleichba-
ren Fall auf die Klageerhebung verzichten, wenn sie vorab eine Gebühr bezahlen müssten 



148 

(27 % Klagen in der Hauptsache, 30,8% Eilverfahren). Das heißt umgekehrt, dass 72% der 
Befragten nach eigener Aussage auch im Falle von Gebühren weiter Klage erheben werden.  

Die Kläger sind nur bereit, relativ geringe Beträge zu zahlen: Von denen, die auch bei Gebüh-
ren klagen wollen, wollen mehr als 50% bzw. mehr als 40% maximal 50 Euro für einen Klage 
vor einem Sozialgericht bzw. Landessozialgericht zahlen. 

Besonders hohe Anteile von Klägern, die im Falle der Gebühreneinführung nicht mehr klagen 
wollen, findet man in Ostdeutschland, bei Personen mit niedrigem Haushaltseinkommen, älte-
ren Personen (in Ostdeutschland), bei Personen, die ihre Gewinnaussichten im aktuellen Ver-
fahren schlecht einschätzen sowie bei Personen, die erstmals vor einem Sozialgericht klagen. 
Mehrfachkläger, Personen aus Westdeutschland, Personen, die es für eher oder sehr wahr-
scheinlich halten, dass sie ihr laufendes Verfahren gewinnen, Personen mit höherem Ein-
kommen sowie Personen, die sich von der beklagten Behörde ungerecht behandelt fühlten, 
wollen dagegen auch im Falle einer Gebühreneinführung überdurchschnittlich häufig klagen. 

8.1.2. Abnahme offensichtlich aussichtsloser Klagen? 

Ein wesentliches Ziel des Gesetzentwurfes ist es, die Zahl aussichtsloser Klagen zu reduzie-
ren. Wie gezeigt wurde, ist der Begriff „offensichtlich aussichtslose Klage“ schwer zu fassen 
und zu operationalisieren. Es handelt sich offenbar um eine Teilgruppe der Klagen, die nicht 
erfolgreich sind.  

Ob aussichtslose Klagen tatsächlich für den Anstieg der Klagezahlen verantwortlich sind und 
ob hierfür die Gebührenfreiheit verantwortlich ist, muss nach unseren Ergebnissen zumindest 
in Frage gestellt werden. Dagegen sprechen schon die hohen Erfolgsquoten in einzelnen 
Rechtsgebieten und die Tatsache, dass die Misserfolgsquoten nicht gestiegen sind. Nur gut ein 
Fünftel der befragten Richter schätzt, dass der Anteil der aussichtslosen Klagen im letzten 
Jahr über 10% lag. Gut 40% schätzen ihn sogar auf unter 5%. Der Anteil aussichtsloser Kla-
gen an allen Klageeingängen dürfte damit deutlich unter 10% liegen.  

Eine andere Frage ist, ob die offensichtlich aussichtslosen Klagen durch die Einführung von 
Gebühren tatsächlich zurückgehen.  

Die standardisierte Richterbefragung ergab einen recht hohen Grad der Zustimmung zu der 
These, dass die offensichtlich aussichtslosen Verfahren bei Abschaffung des Grundsatzes der 
Gebührenfreiheit zurückgehen werden. In den Expertengesprächen wurde dagegen eher die 
Meinung vertreten, dass sich die so genannten querulatorischen Kläger durch die Einführung 
von Gebühren gerade nicht abschrecken lassen.  

Ein knappes Fünftel (19,7%) der Kläger (61 Fälle) hat nach eigener Aussage bereits mehrfach 
vor einem Sozialgericht geklagt. Etwa 13% (42 Fälle) stimmen eher oder voll zu, dass sie in 
der beklagten Behörde als Querulant bezeichnet wurden. Die Überschneidung zwischen bei-
den Gruppen ist mit 16 Fällen eher gering. Mehrfachkläger bzw. als Querulant betitelte Klä-
ger klagen überdurchschnittlich häufig im Bereich Krankenversicherung, wobei offen bleiben 
muss, ob frühere Klagen auch gegen diesen Träger gerichtet waren.  

Diese beiden Operationalisierungen stellen natürlich nur eine sehr grobe Annäherung an die 
Gruppe der querulatorischen Kläger dar, die aussichtslose Verfahren anstrengen. Natürlich 
sind nicht alle Mehrfachkläger Querulanten, denn – z. B. im Bereich SGB II – haben mehrfa-
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che Klagen auch ihre Berechtigung, da, nach übereinstimmender Aussage der Experten, hier 
vielfältige Mängel im Verwaltungs- und Widerspruchsverfahren festzustellen sind, die einer 
gerichtlichen Klärung bedürfen und die Widersprüche auch häufig Erfolg haben. Auch nach 
den Ergebnissen der Klägerbefragung strengen die Mehrfachkläger keineswegs nur aussichts-
lose Klagen an, denn etwa die Hälfte der bisherigen Klagen wurde mindestens teilweise ge-
wonnen. Und auch die Bezeichnung eines Klienten als Querulant durch einen Behördenmitar-
beiter muss nicht mit der Aussichtslosigkeit der Klage in Verbindung stehen, sondern kann 
der Tatsache geschuldet sein, dass Klienten, die z. B. ihr Recht auf Information und Beratung 
einfordern und auf genauen Begründungen bestehen, den Verwaltungsablauf stören und 
Mehrarbeit verursachen. Die als Querulant bezeichneten Kläger haben im Durchschnitt 40% 
ihrer bisherigen Klagen vor einem Sozialgericht voll oder teilweise gewonnen. 

In der Gruppe der Mehrfachkläger und bei denen, die nach eigener Aussage in der von ihnen 
beklagten Behörde als Querulant bezeichnet wurden, ist ein geringerer Rückgang der Klage-
häufigkeit bei Einführung von Gebühren zu erwarten ist als im Durchschnitt. Während insge-
samt etwa 28% der Befragten im Falle der Einführung von Gebühren auf eine Klage verzich-
ten wollen, sind es bei den Mehrfachklägern nach eigener Aussage nur etwa 20% und von de-
nen, die von der Behörde als „Querulant“ bezeichnet wurden, etwa 15%. Etwa 80% der Mehr-
fachkläger bzw. 85% der als Querulant bezeichneten Kläger, aber nur gut 70% der übrigen, 
wollen also auch im Falle von Gebühren klagen. 

8.1.3. Unerwünschte Wirkungen in Hinblick auf die Effektivität des Rechtsschutzes  

Eine Abnahme aussichtsloser Klagen kann als ein erwünschtes Ziel einer möglichen Einfüh-
rung von Gebühren bezeichnet werden. Daneben sind aber auch unerwünschte Folgen mög-
lich. Eine solche unerwünschte Wirkung wäre, dass die Reform nicht nur aussichtslose Kla-
gen verhindert, sondern auch bestimmte Klägergruppen mit aussichtsreichen Anliegen von 
der Klageerhebung abhält. Sollte eine solche Folge eintreten, wäre die Effektivität des 
Rechtsschutzes für diese Bevölkerungsgruppen in Frage gestellt.  

Die Erhebung einer Klage ist ein mehrstufiger Vorgang, der Kompetenzen und Durchset-
zungsfähigkeit auf Seiten der Betroffenen voraussetzt. Je nach dem, welche individuellen und 
sozialen Ressourcen vorhanden sind, dürften die Schwellenängste mehr oder weniger groß 
sein. Die Einführung von Gebühren erhöht die Schwelle für den Zugang zu den Sozialgerich-
ten und schreckt möglicherweise bestimmte Bevölkerungsgruppen ab, sei es, dass sie glauben, 
es sich nicht (mehr) leisten können zu klagen, sei es, dass durch die Tatsache, dass Gebühren 
erhoben werden, subjektiv eine Höherbewertung des Gerichts stattfindet, wodurch auch die 
Schwelle für eine Inanspruchnahme höher wird.  

Die Befragung der Richter ergab, dass gut 40% davon ausgehen, dass der Anteil der Kläger 
mit geringem Einkommen und niedriger Bildung im Falle der Einführung von Gebühren ab-
nehmen wird. Die Auswirkungen auf Ältere und Frauen wurden dagegen als geringer einge-
schätzt.  

Dies deckt sich insoweit mit den Ergebnissen der Klägerbefragung, als Kläger mit niedrigem 
Einkommen sowie Befragte, die eine Fachschule besucht haben, nach eigener Aussage im 
Falle von Gebühren überproportional häufig auf eine Klageerhebung verzichten würden. In 
Hinblick auf das Alter zeigt sich, dass vor allem in Ostdeutschland über 60-jährige Personen 
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im Falle einer Gebühreneinführung in einem vergleichbaren Fall keine Klage mehr erheben 
wollen. Zwischen Männern und Frauen gibt es dagegen keinen signifikanten Unterschied.  

8.1.4. Zusammenfassung 

Sowohl die Richter- als auch die Klägerbefragung liefert eindeutige Anhaltspunkte dafür, dass 
die Klagebereitschaft vor einem Sozialgericht durch die Einführung von Gebühren zurückge-
hen wird. Dabei sind sozial selektive und damit unerwünschte Wirkungen jedoch nicht ausge-
schlossen. So werden in Westdeutschland nicht zuletzt Personen mit niedrigem Haushaltsein-
kommen und in Ostdeutschland ältere Personen überproportional häufig durch Gebühren von 
einer Klageerhebung abgehalten. Ob offensichtlich aussichtslose Verfahren, die im Übrigen 
schwer zu definieren sind, durch die Einführung von Gebühren in hohem Maße verhindert 
werden können, ist eher zweifelhaft. Nach den Ergebnissen der Klägerbefragung werden 
Mehrfachkläger auch im Falle von Gebühren häufiger Klage erheben als Kläger ohne Klage-
erfahrung. 

8.2. Folgen für die Gerichte 

Eine Abschaffung der Gebührenfreiheit hat nicht nur Auswirkungen für die Kläger, sondern 
auch für die Gerichte. 

Knapp die Hälfte der befragten Richter geht davon aus, dass die Arbeitsbelastung der Gerich-
te durch die Abschaffung der Gebührenfreiheit abnimmt. Auf der anderen Seite meinen aber 
knapp 40%, dass der Verwaltungsaufwand höher sein wird als der Ertrag durch die Gebüh-
reneinnahmen. In diesem Zusammenhang erwarten knapp 90% der befragten Richter, dass die 
Einführung von Gebühren zu einem Anstieg der Fälle mit Prozesskostenhilfe führen wird. 

Um die Folgen der Abschaffung der Gebührenfreiheit für die Gerichte zu ermitteln und in 
Geld zu beziffern, ist eine Vielzahl von Faktoren zu berücksichtigen.  

Geschätzt werden müssen:  

• die Entwicklung der Klageeingänge,  

• dadurch bedingte mögliche Einsparungen von Ressourcen (Geld, Zeit), 

• Mehreinnahmen durch Gebühren, 

• Verwaltungskosten für die Einziehung von Gebühren, 

• Mehrausgaben durch die erwartete Zunahme von Anträgen auf Prozesskostenhilfe. 

Zur Abschätzung der Größenordnungen steht jedoch nur begrenzt statistisches Material zur 
Verfügung.  

Die ab 2007 eingeführte neue Zählkartenstatistik, die einige Aspekte erhellen kann, steht noch 
nicht zur Auswertung zur Verfügung. 

Eine differenzierte Anfrage nach zusätzlichen Daten bei den Justizressorts der Länder er-
brachte zwar für einzelne Teilbereiche Informationen, während einige Aspekte gar nicht ab-
gedeckt werden können.  
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8.2.1. Entwicklung der Klageeingänge 

Nach den Ergebnissen der Klägerbefragung ist damit zu rechnen, dass bei Einführung von 
Gebühren die Klagebereitschaft bei Klägern vor einem Sozialgericht um 27,6% (Klagen: 
27,3%, einstweiliger Rechtsschutz: 29,6%), bei Klägern vor einem Landessozialgericht um 
26,8% (Berufungen: 26,6%, einstweiliger Rechtsschutz: 28,6%) zurückgehen wird.  

Geht man von den 332.775 im Berichtsjahr 2006 von Versicherten und Leistungsberechtigten 
eingereichten Klagen und 37.901 Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz vor einem Sozial-
gericht aus, würde das bedeuten, dass nach Einführung von Gebühren ein Rückgang um 
90.848 Klagen und 11.219 Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz zu erwarten ist. Bezogen 
auf 25.666 im Jahr 2006 eingegangene Berufungen von Versicherten und Leistungsberechtig-
ten und 5.480 Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz vor einem Landessozialgericht wäre 
ein Rückgang von 6.827 Berufungen und 1.567 Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz zu 
erwarten. Insgesamt könnte eine Gebühreneinführung damit zu einem Rückgang von 97.675 
Klagen/Berufungen und 12.786 Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz führen. 

Ob es tatsächlich zu einem Rückgang der Klageeingänge in den genannten Größenordnungen 
kommt, hängt von verschiedenen Voraussetzungen bzw. Annahmen ab. Diese können sowohl 
in Richtung eines geringeren als auch eines stärkeren Rückgangs wirken. Darüber hinaus sind 
auch mögliche selektive Wirkungen in Rechnung zu stellen. 

• Erstens wird bei der oben genannten Zahl von 97.675 Klagen bzw. Berufungen und 
12.786 Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz unterstellt, dass alle anderen Rahmenbe-
dingungen gleich bleiben und die Klagezahlen nicht gleichzeitig durch Gesetzesänderun-
gen, veränderte Praxis in Behörden oder neue Entscheidungen z. B. des Bundessozialge-
richts ansteigen, was sich summa summarum in einem geringeren Rückgang der Klage-
zahlen niederschlägt. 

• Zweitens ist die verhaltenssteuernde Wirkung von Gebühren insgesamt gering, denn die 
Gebührenbefreiung war, wie die Klägerbefragung gezeigt hat, vielen Klägern zum Zeit-
punkt der Klageerhebung gar nicht bekannt. Bestimmte Gruppen, so Mehrfachkläger und 
querulatorische Kläger werden in geringerem Maße abgehalten (siehe unten). Subjektive 
Faktoren, insbesondere der Wunsch nach Gerechtigkeit, spielen für die Entscheidung zur 
Klage eine nicht zu unterschätzende Rolle. Wenn sich gesellschaftlichen Probleme wie 
Armut und Arbeitslosigkeit verschärfen und/oder die Bürgernähe der Verwaltungen und 
Sozialleistungsträger etwa durch Personalabbau zurückgeht, könnte dies dazu führen, dass 
der Rückgang der Klagezahlen im Falle der Einführung von Gebühren geringer als 28% 
ausfällt. 

• Drittens wird durch hypothetische Fragen, wie wir sie in der Klägerbefragung gestellt ha-
ben, die tatsächliche Klagebereitschaft im Fall von Gebühren vermutlich unterschätzt: Im 
„Ernstfall“, d. h. wenn eine neue Klage ansteht, die eine hohe materielle oder immateriel-
le (Gerechtigkeitsempfinden) Bedeutung hat, ist die Klagebereitschaft vermutlich höher, 
der Rückgang der Klagezahlen also geringer. 

• Viertens zeigen die verfügbaren Statistiken zur Entwicklung der Klagezahlen in Rechts-
gebieten, in denen Gebühren eingeführt würden, sowie Statistiken zur Inanspruchnahme 
von Leistungen nach Einführung von Gebühren in anderen sozialpolitischen Bereichen 



152 

(etwa Praxisgebühr), dass die Inanspruchnahme häufig nur kurzfristig zurückgeht und 
nach wenigen Jahren wieder auf dem alten Stand angekommen ist. 

• Fünftens lässt sich die Gruppe der Mehrfachkläger, die nach den Ergebnissen der Kläger-
befragung knapp ein Fünftel der Kläger umfasst, in geringerem Maße durch Gebühren 
beeinflussen als Erstkläger. Wie die Klägerbefragung gezeigt hat, würden von denen, die 
erstmals geklagt haben, etwa 30% auf eine Klage verzichten, von denen, die bereits 
mehrmals geklagt haben, nur etwa 20%. D. h. Mehrfachkläger werden auch im Falle von 
Gebühren überproportional häufig weiter klagen, so dass der Rückgang der Klagen insge-
samt geringer ausfallen dürfte.  

• Sechstens könnte der Anteil derer, die bei Gebühreneinführung auf Klagen verzichten, 
auch dann niedriger ausfallen, wenn potenzielle Kläger, z. B. durch Internetforen, stärker 
über die Möglichkeit, PKH zu beantragen, informiert werden.167  

• Siebtens könnte der Anteil potenzieller Kläger, die im Falle von Gebühren auf Klage ver-
zichten würden, auch höher ausfallen als 28%, da wir nur Personen befragt haben, die 
schon mindestens einmal Klage erhoben und insofern eine erste Schwelle bereits über-
schritten haben. Personen, die noch nie in Kontakt mit einem Gericht waren, lassen sich 
möglicherweise durch Gebühren in stärkerem Maße abschrecken, als unsere Klägerbefra-
gung gezeigt hat.  

• Achtens ist auch die Höhe der Gebühren von Bedeutung. Wie die Klägerbefragung ge-
zeigt hat, sind diejenigen, die trotz Gebühren klagen wollen, eher bereit, nur geringe Be-
träge zu zahlen. Sollten also höhere Gebühren eingeführt werden als 75 bzw. 150 Euro, 
wie zur Zeit vorgesehen, könnte die Klagebereitschaft stärker abnehmen und der Rück-
gang der Klagezahlen entsprechend größer ausfallen.  

• Neuntens ist in Rechnung zu stellen, dass die Klageeingänge auch durch andere Maß-
nahmen mit „abschreckender Wirkung“, z. B. eine verstärkte Anwendung des Instruments 
der Missbrauchskosten, beeinflusst werden können. Dies könnte z. B. Mehrfachkläger 
von einer (weiteren) Klage abhalten und insoweit einen stärkeren Rückgang der Klage-
eingänge bewirken. 

• Zehntens dürfte nach den Ergebnissen der Klägerbefragung der Rückgang der Klagen 
nicht alle Rechtsgebiete gleichmäßig betreffen, sondern in einigen Rechtsgebieten, etwa 
dem Bereich der Unfallversicherung, niedriger ausfallen. 

• Elftens muss auch damit gerechnet werden, dass der Rückgang der Klagen nicht nur aus-
sichtslose, sondern auch aussichtsreiche Klagen betrifft, wobei bestimmte Klägergruppen 
– insbesondere auch solche mit geringem Einkommen – überproportional häufig von ei-
ner Klage Abstand nehmen werden. Es müssten also Vorkehrungen getroffen werden, 
diese sozial unerwünschten Wirkungen zu vermeiden.  

                                                 

167 Die Klägerbefragung hat gezeigt, dass, zumindest in Westdeutschland, Kläger, die einen Antrag auf 
PKH gestellt haben, häufiger auch im Falle von Gebühren klagen wollen als Kläger, die keinen An-
trag gestellt haben.  
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8.2.2. Folgen für die Gerichtsorganisation, die Kostenentwicklung und die Einnah-
men 

Sofern es tatsächlich zu einem Rückgang der Klageeingänge kommt, hätte dies folgende 
Auswirkungen auf die Arbeit der Gerichte:  

• Reduzierung der Arbeitsbelastung der Richter. Zumindest rein rechnerisch wird durch-
schnittliche Arbeitsbelastung zurückgehen, wodurch auch die Verfahrensdauern verkürzt 
werden könnten. Wegen der oben beschriebenen möglichen selektiven Wirkungen ändert 
sich für einige Richtergruppen möglicherweise gar nichts, so dass ggf. eine Neuorganisa-
tion/Neuverteilung der Arbeitsbereiche notwendig wird. Darüber hinaus hängt die künfti-
ge Arbeitsbelastung auch davon ab, ob bestimmte Arten von Klagen, die besonders viel 
Arbeit machen, überproportional zurückgehen. Hierzu können wir anhand unserer Daten 
keine Aussage machen. 

• Reduzierung der Arbeitsbelastung der übrigen Mitarbeiter der Justizbehörden (z. B. 
Schreibkräfte, Servicestelle) 

• Reduzierung der sonstigen Kosten (z. B. Material, Technik, Literatur) 

Nach Auskunft der Gerichtsverwaltung des Thüringer Landessozialgerichts belaufen sich die 
Kosten für ein Verfahren in zweiter Instanz für Personal, Material, Entschädigungen, Miete, 
Nebenkosten, Technik und Literatur im Durchschnitt auf über 2.000 Euro pro Verfahren.168 
Andere Daten hierzu liegen nicht vor. 

Rein rechnerisch könnten damit – bei einem unterstellten Rückgang der Klagezahlen um 
97.675 und unterstellt, dass die Kosten für Verfahren vor dem LSG und dem SG in etwa 
gleich hoch sind – Kosten in Höhe von über 195 Millionen gespart werden. Rechnet man den 
potenziellen Rückgang bei den Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz hinzu, ist ein noch 
höherer Einsparbetrag möglich. Dieser Gesamtbetrag dürfte die Wirklichkeit weit überschät-
zen. Auch wenn die zugrunde liegende Kostenschätzung auf einer amtlichen Auskunft beruht, 
ist sie mit großer Vorsicht zu behandeln. Die in die Berechnung eingegangenen Zeit- und 
Kostenanteile für Personal und Infrastruktur in der zweiten Instanz der Sozialgerichtsbarkeit 
sind nicht im Einzelnen ausgewiesen und damit auch nicht auf Verallgemeinerbarkeit hin  
überprüfbar. Auch ist der Rechengang ohne genauere Information nicht nachvollziehbar. Zu 
bedenken ist schließlich auch, dass ein Teil der Kosten (Miete, Nebenkosten, Technik u. ä.) 
aus organisationsgebundenen Kosten besteht, die sich nicht oder kaum durch eine Verminde-
rung der Verfahrens- und Terminzahl verringern würden. Für folgende Berechnungen wird 
dieser theoretisch ermittelte Schätzwert daher nicht verwendet. 

Hinzu kommen die zu erzielenden Mehreinnahmen durch Gebühren:  

Die Mehreinnahmen, die durch eine Gerichtsgebühr zu erzielen sind, sind abhängig von der 
Zahl der Klagen nach Einführung von Gebühren, der Aufteilung der Klageeingänge auf die 
Instanzen und der Höhe der Gebühren.  

                                                 

168 LSG Thüringen, Urteil vom 18.08.2005, Az.: L 2 R 130/05. 
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Wenn man davon ausgeht, dass nach Einführung von Gebühren nur noch 260.766 (gegenüber 
358.441 im Jahre 2006) neue Klagen durch Versicherte und Leistungsbezieher eingereicht 
werden, davon 241.927 am Sozialgericht und 18.839 am Landessozialgericht, und 75 Euro für 
Klagen an Sozialgerichten und 150 Euro für Klagen an Landessozialgerichten zu Grunde legt, 
ergeben sich Einnahmen durch Gebühren von 18.144.525 Euro bei den Sozialgerichten und 
2.825.850 Euro bei den Landessozialgerichten, insgesamt also 20.970.375 Euro.  

Sollten die Gebühren höher ausfallen, steigen die Einnahmen entsprechend, sofern dadurch 
nicht die Klagebereitschaft sinkt.  

Den Mehreinnahmen durch Gebühren steht ein Verwaltungsaufwand gegenüber, der durch 
die Einziehung der Gebühren entsteht. Hierzu liegen uns allerdings nur wenige Informationen 
vor. In einer Stellungnahme des Justizministeriums NRW aus dem Jahre 2001 werden die 
Kosten für die Einziehung von Gebühren auf zwischen 25,- und 35,- DM pro Verfahren ge-
schätzt.169 Unter Berücksichtigung der Kostenentwicklung dürfte dies heute mindestens 20 
Euro entsprechen. Bei geschätzten 260.766 Verfahren nach der Einführung von Gebühren, be-
laufen sich die Kosten für die Einziehung von Gebühren somit auf mindestens 5.215.320 Eu-
ro. Nach einer Schätzung der Präsidentin des Sozialgerichts Berlin vom November 2007170 
beläuft sich der Verwaltungsaufwand auf etwa 15 Euro pro Kostenrechnung. Auf dieser 
Schätzgrundlage ergibt sich ein Gesamtaufwand in Höhe von knapp 4 Mio. Euro (jeweils oh-
ne einstweiligen Rechtsschutz). 

Neben dem Aufwand für die Gebührenerhebung ist insbesondere auch von einem Mehrauf-
wand für die Prozesskostenhilfe auszugehen. So stimmten fast 90% der befragten Richter voll 
oder eher zu, dass es durch die Einführung von Gebühren zu einer Zunahme der Anträge auf 
Prozesskostenhilfe kommen wird und knapp 60% meinten, dass der Anteil der Kläger ohne 
Prozessvertretung abnimmt.  

Im Folgenden soll versucht werden, die Auswirkungen der Einführung von Gebühren auf den 
Umfang der Prozesskostenhilfe genauer zu schätzen.  

8.2.3. Erheblich höherer Arbeits- und Kostenaufwand durch häufigere PKH-Anträge 
nach Einführung einer allgemeinen Verfahrensgebühr im sozialgerichtlichen 
Verfahren? 

Der vom Bundesrat eingebrachte „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Sozialgerichts-
gesetzes“ vom 23.3.2006 spricht in seiner Begründung den nahe liegenden Zusammenhang 
zwischen der Einführung einer allgemeinen Verfahrensgebühr in Verfahren, an denen die bis-
lang von Gerichtskosten befreiten Versicherten, Leistungsempfänger und Behinderten betei-
ligt sind, und der möglichen Veränderung der Zahlen für Anträge auf Prozesskostenhilfe 
(PKH) selbst an. Das Institut der PKH wird hierbei vor allem unter dem Blickwinkel der Ab-
milderung der Folgen einer Beseitigung der Kostenfreiheit für den Kreis der Verfahrensbetei-
ligten nach § 183 SGG in die Begründung eingeführt. Einen Beleg hierfür bietet die Erwar-

                                                 

169 Schreiben des Justizministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen vom 10.1.2001, Aktenzeichen: 
6303 – 1 A. 11.1 

170 Vermittelt durch die Senatsverwaltung für Justiz Berlin, Schreiben vom 21. November 2007. 
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tung des Gesetzentwurfs, dass eine Einbuße an Sozialstaatlichkeit mit der Einführung der 
moderaten Gebühren nicht verbunden sei, da für bedürftige Kläger – wie in anderen Gerichts-
barkeiten auch – das Instrumentarium der Prozesskostenhilfe zur Verfügung gestellt werde.171 
Der Gedanke findet sich an anderer Stelle mit der Zielrichtung der Abwehr des Bedenkens ei-
ner faktischen Verkürzung des Rechtsschutzes konkreter gefasst: 

„Die maßvolle Höhe der Gebühren trägt dem sozialen Schutzbedürfnis des betroffenen 
Personenkreises Rechnung. Es ist nicht damit zu rechnen, dass Rechtsschutz Suchende 
allein durch in dieser Höhe bemessene Gebühren davon abgehalten werden, ein in den 
Erfolgsaussichten zumindest offenes Rechtsschutzanliegen gerichtlich zu verfolgen. 
Dies gilt umso mehr, als tatsächlich Bedürftigen die Möglichkeit eröffnet ist, sich im 
Wege der Prozesskostenhilfe von der Vorleistungspflicht zu befreien.“172 

Auch dem Gesetzentwurf erscheint es nicht möglich, die Auswirkung der Aufhebung des 
Grundsatzes der Gerichtskostenfreiheit im sozialgerichtlichen Verfahren auf die Zahl der an-
hängig gemachten Gerichtsverfahren präzise vorauszusagen.173 In jedem Falle erwartet der 
Gesetzentwurf „eine erhebliche Reduktion der Streitsachen und ein damit korrespondierendes 
Einsparpotenzial an Arbeitskraft und Sachmitteln bei den Gerichten“. Per Saldo rechnet der 
Gesetzentwurf für die Haushalte des Bundes und der Länder mit Gebührenmehreinnahmen. 
Die Höhe dieser Mehreinnahmen lasse sich nicht zuverlässig abschätzen, da sie zum einen 
vom Ausmaß des mit der Rechtsänderung angestrebten Rückgangs der Verfahren und zum 
anderen von der Anzahl der Verfahren abhängt, in denen dem letztlich Unterlegenen Prozess-
kostenhilfe bewilligt worden ist. „Zu beiden Gesichtspunkten liegen keine Erfahrungswerte 
vor.“174 

Auf der Grundlage der empirischen Daten aus der Richterbefragung und der Daten aus der 
Klägerbefragung im Rahmen des Forschungsprojektes zu „SGG-Gebühren“ sowie unter Be-
zugnahme auf ausgewählte Statistikdaten aus Justizministerienhaushalten soll im Folgenden 
der Versuch unternommen werden, die Richtung und Größenordnung möglicher Veränderun-
gen genauer anzugeben. 

8.2.3.1. Rechtsrahmen der Prozesskostenhilfe 

§ 73a Abs. 1 S. 1 SGG ordnet für das sozialgerichtliche Verfahren die entsprechende Geltung 
der Vorschriften der Zivilprozessordnung an. In der Zivilprozessordnung (ZPO) finden sich 
die Vorschriften über die Prozesskostenhilfe und den Prozesskostenvorschuss in den §§ 114-
127a.  

Das Institut der Prozesskostenhilfe (PKH), das 1980 an die Stelle des bis dahin so genannten 
Armenrechts getreten ist, ist eine Form der Sozialhilfe im Bereich der Rechtspflege mit dem 
Zweck, unbemittelten Personen den Zugang zu den staatlichen Gerichten zu eröffnen. Sie fin-

                                                 

171 Gesetzentwurf S. 8. 
172 Gesetzentwurf S. 12. 
173 Gesetzentwurf, S. 13, unter „Finanzielle Auswirkungen“. 
174 Gesetzentwurf a.a.O. 
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det ihre verfassungsrechtliche Legitimation im Gebot des sozialen Rechtsstaates und im all-
gemeinen Gleichheitssatz.175 Mit der Richtlinie 2002/8/EG vom 27.1.2003176 hat das Institut 
der Rechtshilfe unter den hier genannten Voraussetzungen grenzüberschreitender Rechtsver-
folgung eine europäische Dimension erreicht.  

Nach § 114 ZPO erhält eine Partei, die nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhält-
nissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, 
auf Antrag Prozesskostenhilfe, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidi-
gung hinreichend Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint. Nach § 115 Abs. 1 
ZPO hat die Partei ihr Einkommen einzusetzen, zu dem alle Einkünfte in Geld oder Geldes-
wert gehören. Von dem Einkommen sind die in § 115 Abs. 1 S. 3 ZPO genannten Beträge und 
Kosten abzusetzen. Ein Teil dieser Beträge wird jährlich vom Bundesministerium der Justiz 
auf der Grundlage des § 115 Abs. 1 S. 5 ZPO in einer Prozesskostenhilfebekanntmachung 
(PHKB) als standardisierte Werte bekannt gemacht. Nach der gegenwärtig geltenden PHKB 
2007 vom 11. Juli 2007177 betragen die bis zum 30. Juni 2008 maßgebenden Beträge, die nach 
§ 115 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 Buchstabe b und Nr. 2 der Zivilprozessordnung vom Einkommen 
der Partei abzusetzen sind, 1. für Parteien, die ein Einkommen aus Erwerbstätigkeit erzielen, 
174 Euro; 2. für die Partei und ihren Ehegatten oder ihren Lebenspartner 382 Euro; 3. für jede 
weitere Person, der die Partei auf Grund gesetzlicher Unterhaltspflicht Unterhalt leistet, 267 
Euro. 

Nach § 115 Abs. 2 ZPO sind von dem nach den Abzügen verbleibenden Teil des einzusetzen-
den monatlichen Einkommens unabhängig von der Zahl der Rechtszüge höchstens 48, in ei-
ner Tabelle geordnete Monatsraten einzusetzen. Die zu zahlenden Monatsraten und die aus 
dem Vermögen zu zahlenden Beträge setzt das Gericht nach § 120 Abs. 1 S. 1 ZPO mit der 
Bewilligung der Prozesskostenhilfe fest. Die gesetzlichen Regelungen erwecken den Ein-
druck, als sei die Bewilligung von Prozesskostenhilfe stets mit der Festsetzung von Monatsra-
ten verbunden. Die Rechtswirklichkeit zeigt für die mengenmäßig mit fast drei Vierteln 
(72%) aller Bewilligungen vorherrschenden PKH-Bewilligungen in familiengerichtlichen 
Verfahren vor dem Amtsgericht die Umkehrung des gesetzlichen Modells. Nach den Ergeb-
nissen einer Untersuchung des Rechnungshofs (RH) Baden-Württemberg, die in einer Bera-
tenden Äußerung für den baden-württembergischen Landtag im August 2005 zusammenge-
fasst wurden, wurde Prozesskostenhilfe in Familiensachen landesweit nur zu 23% mit Raten 
und zu 77% ohne Raten bewilligt.178 Nach plausibler Begründung können die Ergebnisse der 

                                                 

175 BGH 26.10.1989 BGHZ 109, 163, 168, mit Hinweisen u. a. auch auf die einschlägigen Entschei-
dungen des Bundesverfassungsgerichts in BVerfGE 9, 256, 258; 35, 348, 355; 56, 139, 143. 

176 Richtlinie 2002/8/EG des Rates vom 27. Januar 2003 zur Verbesserung des Zugangs zum Recht bei 
Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug durch Festlegung gemeinsamer Mindestvorschrif-
ten für die Prozesskostenhilfe in derartigen Streitsachen, ABl. Nr. L 26/41 vom 31.1.2003. Siehe 
hierzu auch das Grünbuch der Kommission „Prozesskostenhilfe in Zivilsachen“, KOM(2000) 51 
endg. vom 9.2.2000. 

177 BGBl. I S. 1058. 
178 Mitteilung des Rechnungshofs, Beratende Äußerung zur Prüfung der Prozesskostenhilfe, Drucksa-

che des Landtags von Baden-Württemberg Nr. 13/4610, S. 26 und 41. 



157 

Untersuchung des RH Verallgemeinerbarkeit für die gesamte Bundesrepublik Deutschland 
beanspruchen. Das für Familienangelegenheiten ermittelte Zahlenverhältnis zwischen den 
Bewilligungsweisen „Zuschuss“ und „Darlehen“ bei der Prozesskostenhilfe dürfte für die So-
zialgerichtsbarkeit noch deutlich stärker zu Lasten der Ratenzahlung liegen. Ein Beispiel: Für 
die Sozialgerichte in Niedersachsen weist die vom Niedersächsischen Justizministerium  
übermittelte Statistik für das erste Halbjahr 2007 ein Verhältnis von 1.581 Bewilligungen von 
PKH ohne Ratenzahlung zu 29 Bewilligungen mit Ratenzahlung auf. Das entspricht einem 
Anteil der Bewilligungen mit Ratenzahlung von 2%. 

Nach § 122 Abs. 1 Nr. 1 ZPO bewirkt die Bewilligung der Prozesskostenhilfe unter anderem, 
dass die Bundes- oder Landeskasse (a) die rückständigen und die entstehenden Gerichtskosten 
und Gerichtsvollzieherkosten und (b) die auf sie übergegangenen Ansprüche der beigeordne-
ten Rechtsanwälte gegen die Partei nur nach den Bestimmungen, die das Gericht trifft, gegen 
die Partei geltend mache kann. Die beigeordneten Rechtsanwälte können Ansprüche auf Ver-
gütung gegen die Partei nicht geltend machen, § 122 Abs. 1 Nr. 3 ZPO. 

Auch die Prozessordnungen der besonderen Gerichtszweige greifen für die Voraussetzungen 
der Gewährung von Prozesskostenhilfe auf die Vorschriften der ZPO zurück. Für das sozial-
gerichtliche Verfahren ordnet, wie erwähnt, § 73a Abs. 1 S. 1 SGG die entsprechende Geltung 
der Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Prozesskostenhilfe an. Nicht bewilligt wird 
Prozesskostenhilfe nach § 73a Abs. 2 SGG, wenn der Beteiligte durch einen Prozessbevoll-
mächtigten im Sinne des § 73 Abs. 6 Satz 3 vertreten ist. Ausgenommen von der PKH sind 
damit Verfahren mit Bevollmächtigten, die Mitglieder und Angestellte von Gewerkschaften, 
von selbständigen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer 
Zwecksetzung, von Vereinigungen von Arbeitgebern, von berufsständischen Vereinigungen 
der Landwirtschaft und von den in § 14 Abs. 3 Satz 2 genannten Vereinigungen sind, sofern 
sie kraft Satzung oder Vollmacht zur Prozessvertretung befugt sind. 

Der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes179 will § 73a SGG 
durch § 184 Satz 1 SGG-E wortgleich ersetzen: „gelten die Vorschriften der Zivilprozessord-
nung über die Prozesskostenhilfe entsprechend“. Mit der Formulierung in § 184 Satz 2 SGG-
E, wonach § 109 Abs. 1 Satz 2 unberührt bleibt, soll die bisherige Regelung in § 73a Abs. 3 
SGG übernommen werden. Der bisherige § 73a Abs. 1 S. 2 SGG (subsidiäre Auswahl des 
Rechtsanwalts vom Gericht) und der bisherige § 73a Abs. 2 SGG (keine PKH für verbandlich 
vertretene Beteiligte) sollen hingegen nach der Gesetzesbegründung künftig entfallen.180 

Häufigkeit und Umfang der Bewilligung von Prozesskostenhilfe sind von großer Bedeutung 
für die Kosten- und Zeitdimension des sozialgerichtlichen Verfahrens. Für die Gesetzesfol-
genabschätzung im Hinblick auf die Abschaffung der Gerichtskostenfreiheit für den Perso-
nenkreis nach § 183 SGG steht die Frage der Auswirkungen auf die PKH-Praxis in ihrer zeit-
lichen wie finanziellen Ausprägung im Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses. Gegenstand der 
Untersuchung ist in diesem Zusammenhang die Annahme einer Verlagerung von Kostenfol-
gen in das PKH-Antrags- und Bewilligungsverfahren. 

                                                 

179 BT-Drs. 16/1028, siehe hier S. 5 und 10. 
180 Zur Begründung siehe BT-Drs. 16/1028 S. 10. 
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Die Prozesskostenhilfe bildete ein wichtiges und mehrfach erörtertes Thema in allen drei Ex-
pertengesprächen, die im Rahmen dieses Forschungsgesprächs am 26. Januar 2007, 23. Feb-
ruar 2007 und 20. April 2007 geführt wurden,181 in dem Informationsgespräch mit den Präsi-
denten der Landessozialgerichte am 23. Oktober 2007 in Kassel und in der standardisierten 
Befragung von Richtern und Klägern. 

8.2.3.2. Erkenntnisse zur Bedeutung der Prozesskostenhilfe in den 
Richterfragebögen 

In den Richterfragebögen für das Sozialgericht und das Landessozialgericht wird das Thema 
der Prozesskostenhilfe in jeweils wortgleicher Formulierung an zwei Stellen ausdrücklich 
aufgerufen. Gegenstand der Frage 9 (SG) bzw. 7 (LSG) war die durchschnittliche Bearbei-
tungszeit für einen Antrag auf PKH. In der Frage 11 (SG) bzw. 9 (LSG) zu den möglichen 
Folgen die Aufhebung des Grundsatzes der Gebührenfreiheit erschien die PKH in einer vor-
gegebenen möglichen Antwort: „Der Anteil der Klägerinnen und Kläger, die Prozesskosten-
hilfe beantragen, wird zunehmen.“. Darüber hinaus erscheint das Thema der Prozesskosten-
hilfe in zahlreichen, fast ausschließlich kritischen Anmerkungen zu den offen gestellten Fra-
gen 13 (SG) und 11 (LSG): „Welche Alternativen zur allgemeinen Einführung von Gebühren 
im sozialgerichtlichen Verfahren sehen Sie, um entsprechend dem Ziel des Gesetzentwurfs 
(BT-Drs. 16/1028) die ‚Eingangs- und Kostenflut der sozialgerichtlichen Verfahren bewälti-
gen und zumutbare Verfahrenslaufzeiten gewährleisten zu können’?“ und im Zusammenhang 
der abschließenden Bitte, Aspekte aufzulisten, die in den Fragebögen nicht oder nicht ausrei-
chend angesprochen wurden. 

Die Ergebnisse der Auswertung beider Fragen werden an anderer Stelle näher vorgestellt 
werden.182 Die Grundauszählungen seien hier nur kurz zur Herstellung des Zusammenhangs 
wiederholt. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von PKH-Anträgen wird von den Richtern 
am SG mit 37,95 Minuten, den Richtern am LSG mit 99,35 Minuten und insgesamt mit 54,56 
Minuten angegeben. Der Hypothese einer zu erwartenden Zunahme des Anteils der PKH-
Anträge stimmten nur 9,3% aller antwortenden Richter nicht zu. 28,3% stimmten eher zu und 
60,5% stimmten voll zu. Damit rechnen im Ergebnis fast 90% aller Richter der Sozialge-
richtsbarkeit mehr oder weniger sicher mit einer Zunahme der PKH-Anträge im Gefolge der 
beabsichtigten Abschaffung der Gerichtsgebührenfreiheit durch das neue SGG-Änderungsge-
setz. In der Verknüpfung mit anderen Variablen zeigen sich, auch nach der Zusammenfassung 
der Antworten in Zustimmung und Ablehnung, fast keine signifikanten Unterschiede.  

Die Sorge der Richter beider Tatsacheninstanzen der Sozialgerichtsbarkeit vor einer durch die 
geplante Abschaffung der Gebührenfreiheit bewirkten Verlagerung des Arbeitsaufwandes von 
der Fallbearbeitung zur Bearbeitung von PKH-Anträgen zieht sich durch eine Fülle von An-
merkungen zu den offenen Fragen in den Richterfragebögen. Die folgende kleine Auswahl 

                                                 

181 Siehe die Protokolle zu den Expertengesprächen mit Richtern der Sozialgerichtsbarkeit am 
26.1.2007, mit Prozessvertretern am 23.2.2007 und mit Vertretern von Sozialleistungsträgern am 
20.4.2007, Kapitel 4 und 5 im Anhang. 

182 Siehe Kapitel 4. 
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aus den insgesamt 85 Anmerkungen in den Fragebögen aus beiden Instanzen soll das Mei-
nungsbild der Richter zu diesem Zusammenhang im Original zitieren. 

„Es ist ein deutlicher Anstieg der PKH-Verfahren zu erwarten, der die erwartete Entlas-
tung mehr als auffrisst. Die Belastung durch PKH-Verfahren betrifft auch den sog. 
Nichtrichterlichen Dienst (Vorprüfungen, Kostenberechnung/-festsetzung, Überwa-
chung Zahlungseingänge, Anweisungen, Schreibarbeiten). Mehrausgaben durch/bei 
PKH-Bewilligung“. (Fragebogen SG Nr. 137) 

„Die Einführung von Gebühren würde die Zahl der PKH-Anträge m. E. dramatisch er-
höhen. Diese führte nicht nur zu einer weiteren Mehrbelastung der Gerichte, sondern 
auch dazu, dass bedürftige Beteiligte, da sie ohnehin PKH beantragen müssen, häufiger 
anwaltlichen Beistand in Anspruch nehmen würden. Die Kosten der öffentlichen Hand 
würden daher insgesamt steigen.“ (Fragebogen SG Nr. 332) 

„Verlagerung in die PKH erscheint nicht sehr sinnvoll.“ (Fragebogen SG Nr. 266) 

„Eine allg. Gebührenpflicht wird die Gerichte nicht entlasten. Es wird viel mehr PKH-
Anträge von Verbänden und anderen Vertretern geben, um die Gebühren zu vermeiden. 
Daher wird die Belastung eher zunehmen.“ (Fragebogen SG Nr. 345) 

„Bei Gebührenpflicht wäre mit einem Zuwachs der PKH-Anträge zu rechnen, deren 
Bearbeitung viel Zeit beanspruchen würde; eine Kostendeckung, dass also die einge-
nommenen Gebühren diesen Verwaltungsaufwand decken würden, kann ich mir nicht 
vorstellen, zumal ich nicht damit rechne, dass ein großer Teil von Klägern sich von Ge-
bühren abhalten ließe zu klagen.“ (Fragebogen SG Nr. 371) 

„Durch die Einführung der Gerichtsgebühr würde die Belastung der Gerichte mit PKH-
Anträgen erheblich steigen; der arbeitsmäßige Mehraufwand nimmt bei den Richtern 
dadurch zu.“ (Fragebogen SG Nr. 381) 

„Meiner Ansicht nach werden PKH-Anträge zunehmen und die Aufwendungen für die 
PKH steigen, weil nach PKH-Bewilligung die Anträge auf Beiordnung eines Rechtsan-
walts zunehmen werden und sich auch Kläger, die sich ansonsten selbst vertreten hät-
ten, einen Anwalt beiordnen lassen werden.“ (Fragebogen SG Nr. 424) 

„Die Einführung einer Gebührenpflicht würde m. E. zu einer Verlagerung der Prüfung 
in den PKH-Bereich führen. Nimmt man die dort notwendige Prüfung der Erfolgsaus-
sichten ernst, so würde kaum eine Entlastung eintreten. Lösungsvorschlag: sehr geringe 
Gebühr (50 Euro), die nicht PKH-fähig ist, aber im Erfolgsfall erstattet wird.“ (Frage-
bogen SG Nr. 595) 

„Die momentane Situation – insb. im SGB II/XII-Bereich – ist absolut chaotisch. Da 
zudem nach der Rspr. des BVerfG PKH bei unklaren Rechtsfragen bewilligt werden 
muss und die Sachverhaltsermittlung nicht in das PKH-Verfahren verlagert werden darf, 
bewilligen wir in fast jedem Fall PKH. Für negative Entscheidungen fehlt schlicht die 
Zeit. Dadurch werden wieder neue Klagen provoziert. Eine positive PKH-Entscheidung 
ist in einer Minute gefertigt, eine negative kann den zeitlichen Umfang eines Urteils er-
reichen. Durch die momentane Überbelastung der SG in NRW werden so letztlich Kos-
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ten produziert, die bei Aufstockung der Richterarbeitskräfte zumindest mittelfristig 
vermieden werden können.“ (Fragebogen SG Nr. 670) 

„Durch die Einführung von Gebühren wird die Arbeitsbelastung eher steigen, da zu er-
warten ist, dass die Anzahl der PKH-Verfahren steigt, bei gleich bleibender Zahl der 
Klagen bzw. etwas geringerer Zahl. Wenn Zahl der Klagen sinkt, dann wird dies über-
proportional Menschen mit geringer Bildung und Einkommen treffen. Offensichtlich 
aussichtslose Klagen werden nicht verhindert, da diese oft von querulatorischen Klägern 
erhoben werden, welche dann eher PKH beantragen, als dass sie von der Klage Abstand 
nehmen.“ (Fragebogen SG Nr. 780) 

„Die Einführung von Gerichtskosten nach § 197a SGG hat z.B. im Vertragsarztbereich 
die Eingangszahlen zurückgehen lassen! Bei Einführung von Gerichtskosten f. Kläger 
nach § 183 SGG müsste die PKH-Prüfung frühzeitig u. umfassend durch Rechtspfleger 
erfolgen, sonst steht der Entlastung der Richter durch weniger Klagen ein erhöhter Ar-
beitsaufwand pro Klage gegenüber.“ (Fragebogen SG Nr. 848) 

„Die Ablehnung von PKH nimmt 10mal mehr Zeit in Anspruch als die Bewilligung. 
Die Bewilligung liegt also im Interesse des Richters. Es wäre wünschenswert, wenn ei-
ne PKH-Bewilligung nach § 124 ZPO auch aufgehoben werden könnte, wenn die Klage 
nach durchgeführter Beweisaufnahme aussichtslos geworden ist.“ (Fragebogen SG Nr. 
1019) 

„Die Umsetzung des Entwurfs wird vermutlich extrem hohe – oder völlig unnötige – 
Arbeitsbelastungen im Rahmen der PKH-Auslegung hervorrufen.“ (Fragebogen LSG 
Nr. 926) 

„Gebührenpflicht nur sinnvoll, wenn zunächst ein Vorschuss gezahlt werden muss. We-
gen der zu erwartenden steigenden Belastung bezüglich PKH-Anträgen braucht die So-
zialgerichtsbarkeit m. E. dringend Rechtspfleger, da ansonsten die Bearbeitung bei den 
überlasteten Richtern bleibt.“ (Fragebogen LSG Nr. 904) 

Nimmt man zu den zitierten Anmerkungen die quantitative Abschätzung der Wirkungen der 
Einführung von Verfahrensgebühren aus den Richterfragebögen hinzu, so ergibt sich zwar 
kein eindeutiges, aber ein ganz überwiegendes Meinungsbild. Die Erwartung, dass sich durch 
die Abschaffung des Gebührenprivilegs für den Kreis der Personen nach § 183 SGG eine ver-
stärkte Belastung des richterlichen und nichtrichterlichen Personals mit PKH-Anträgen erge-
ben werde, ist fast allgemein. 

8.2.3.3. Zur Abschätzung der Kostenfolgen des geplanten SGG-
Änderungsgesetzes in Bezug auf die Prozesskostenhilfe 

So verbreitet die Erwartung wachsender Belastung durch vermehrte PKH-Anträge im sozial-
gerichtlichen Verfahren nach Abschaffung des Kostenprivilegs in § 183 SGG ist, so schwierig 
ist es, die möglichen zusätzlichen Kosten in Zeit- und Geldeinheiten abzuschätzen und vor al-
lem, den Mehraufwand in ein einigermaßen realistisches Verhältnis zu dem vom Gesetzent-
wurf – und Teilen der Richterschaft – erhofften dauerhaften Rückgang der Klageeingangszah-
len im sozialgerichtlichen Verfahren zu setzen. 
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Die Schwierigkeit der Abschätzung von Kostenfolgen im Hinblick auf die Prozesskostenhilfe 
hat im Wesentlichen zwei Gründe. Der erste Grund ist die Art und Weise der Aufbereitung 
der Daten zu Einnahmen und Ausgaben mit Bezug zur Prozesskostenhilfe in den Justizhaus-
halten (siehe unter (1)). Zusätzlich erschwert wird die hierauf bezogene Analyse der Kosten-
entwicklung und des aktuellen Kostenstandes durch die unterschiedliche Erhebung haushalts-
relevanter Daten zur Prozesskostenhilfe in den Bundesländern. Der zweite Grund ist die 
schwierige, weil nur hypothetisch mögliche Abschätzung der Potentialveränderung bei Klä-
gern im sozialgerichtlichen Verfahren infolge der Abschaffung der Gebührenfreiheit nach 
§ 183 SGG und der Einführung einer allgemeinen Verfahrensgebühr auch für diesen Perso-
nenkreis (siehe unter (2)). Unter dem Vorbehalt einer aus inhaltlichen und methodischen 
Gründen nicht vermeidbaren Unschärfe jeglicher Schätzung lassen sich jedoch aus verschie-
denen Einzeluntersuchungen Anhaltspunkte für die Bestimmung des Verhältnisses zwischen 
Einnahmen und Ausgaben im Falle der Abschaffung der Gerichtskostenfreiheit durch das 
SGGÄndG angeben (siehe unter (3)). 

8.2.3.3.1. Zur Datenlage  

Die Datenlagen zur Prozesskostenhilfe ist von unterschiedlicher Qualität, je nachdem, was 
statistisch abgebildet wird. Genau erfasst werden in der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit183 
die eingegangenen und erledigten Anträge auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe und die 
Zahlen der erfolgreichen Anträge. So lässt sich beispielsweise aus der Statistik der Sozialge-
richtsbarkeit für die Sozialgerichte im Jahr 2006 eine Gesamtzahl von 57.471 eingegangenen 
Anträgen auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe entnehmen, von denen 41.878 (= 73%) er-
ledigt wurden, 24.446 von diesen (= 58%) mit Erfolg.184 Noch zwei Jahre früher, im Jahr 
2004, waren insgesamt nur 20.852 PKH-Anträge bei den Sozialgerichten in Deutschland ein-
gegangen.185 Damit hatte sich die Zahl der bei den Sozialgerichten eingegangenen PKH-
Anträge innerhalb von zwei Jahren um rund 176% erhöht. Bei den Landessozialgerichten hat-
te sich die Zahl der eingegangenen PKH-Anträge im selben Zeitraum mit 93% knapp verdop-
pelt.186 Die stark gestiegene Zahl der PKH-Anträge drückt sich im Vergleich der Jahre 2006 
mit 2004 auch in den Anteilen der eingegangenen PKH-Anträge an der jeweiligen Gesamt-
zahl der eingegangenen Klagen und Anträge im einstweiligen Rechtsschutz aus. Bei den So-
zialgerichten stieg dieser Anteil für die Bundesrepublik Deutschland insgesamt von 6,8% auf 
16%.187 Der entsprechende Anteil erhöhte sich bei den Landessozialgerichten in Deutschland, 
bei erheblicher regionaler Variation, insgesamt von 4,98% auf 8,20%.188 

                                                 

183 So wie im Grundsatz auch in den anderen Gerichtszweigen. 
184 Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Referat Ib 5, Ergebnisse der Statistik der Sozialge-

richtsbarkeit. Jahresergebnis 2006, Tabelle 1.1.1., Position Nr. 17. 
185 Siehe die Tabelle „Sozialgerichte 2004 bis 2006“ im Anhang zu Kapitel 6. 
186 Siehe die Tabelle „Landessozialgerichte 2004 bis 2006“ im Anhang zu Kapitel 6. 
187 Siehe die Tabelle „Sozialgerichte 2004 bis 2006“ im Anhang zu Kapitel 6. 
188 Siehe die Tabelle „Landessozialgerichte 2004 bis 2006“ im Anhang zu Kapitel 6. 
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Die bundesweite Gerichtsstatistik für die Sozialgerichtsbarkeit ermöglicht auch die Betrach-
tung von Veränderungen bei den Erfolgsquoten der PKH-Anträge. Für das Jahr 2006 ergibt 
sich für Deutschland insgesamt und über alle Sachgebiete hinweg ein Anteil der erfolgreichen 
PKH-Anträge an allen erledigten PKH-Anträgen von knapp 60% (58,4%).189 Bei den Landes-
sozialgerichten in Deutschland liegt der entsprechende Anteil im Jahr 2006 mit rund 44% 
deutlich niedriger.190 Diese Bewilligungspraxis spricht jedenfalls für diejenigen Klagen, für 
die nach richterlicher Prüfung Prozesskostenhilfe bewilligt worden ist, gegen einen hohen An-
teil offensichtlich unbegründeter Klagen vor Sozialgerichten. 

Die Verteilung nach Sachgebieten macht große Unterschiede in der Zahlenverteilung der 
PKH-Anträge im Vergleich zu den Zahlen der im Jahr 2006 von Versicherten und Leistungs-
berechtigten eingegangenen Klagen deutlich.191 Zwei Beispiele können das veranschaulichen. 
Von allen 332.775 bei Sozialgerichten eingegangenen Klagen des Jahres 2006 von Versicher-
ten und Leistungsberechtigten entfallen 23,9% auf Angelegenheiten nach dem SGB II; auf 
dieses Sachgebiet entfallen jedoch 53,5% aller im selben Jahr gestellten Anträge auf PKH. 
Noch stärker überhöht ist das Verhältnis zwischen 4,0% aller Klagen des Jahres 2006 vor So-
zialgerichten aus dem Sachgebiet „Angelegenheiten des SGB XII und nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz“, aber 11,7% aller PKH-Anträge. Diese Daten bilden eine nicht überra-
schende sozio-ökonomische Lage der Kläger aus den genannten beiden Bereichen ab. Ten-
denziell umgekehrt ist das Verhältnis bei der Rentenversicherung. Klagen aus diesem Sach-
gebiet nehmen vor dem Sozialgericht einen Anteil von 23,9% ein, bei den PKH-Anträgen hin-
gegen nur einen Anteil von 10,9%. 

Wesentlich geringer ist die Aussagefähigkeit der Daten zur Prozesskostenhilfe in den Haus-
haltstatistiken. Hier lässt sich insgesamt feststellen, dass die auf Gerichts- und Haushaltssta-
tistiken beruhende Datenlage mit Bezug zur Prozesskostenhilfe hinsichtlich der Kostenfolgen 
disparat und für Detailanalysen kaum geeignet ist. Das hat einen wesentlichen Grund in der 

                                                 

189 Siehe BMAS, Ergebnisse der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit 2006, „Statistik der Sozialgerichts-
barkeit. Klagen und Beschwerden bei den Sozialgerichten“, Tabelle 1.1., im Anhang zu Kapitel 6. 

190 Siehe BMAS, Ergebnisse der Statistik der Sozialgerichtsbarkeit 2006, „Statistik der Sozialgerichts-
barkeit. Berufungen und Beschwerden bei den Landessozialgerichten“, Tabelle 2.1, im Anhang zu 
Kapitel 6. 

191 Ausgangsgröße für eine Analyse von PKH-Zahlen soll allein die Zahl von 332.776 Klagen von 
Versicherten und Leistungsberechtigten sein (= 94% aller Klagen im Jahr 2006). PKH-Anträge 
dürften ganz überwiegend von diesen Personengruppen gestellt werden. Zwar können nach § 116 
Satz 1 Nr. 2 ZPO unter den dort genannten Voraussetzungen auch juristische Personen oder partei-
fähige Vereinigungen PKH beantragen. In der Wirklichkeit des sozialgerichtlichen Verfahrens 
dürfte das jedoch sehr selten vorkommen. Das Datenbank-System „Juris“ verzeichnet nur eine Ent-
scheidung hierzu aus der Sozialgerichtsbarkeit, BSG 8.9.1989 – 7 Rar 148/88; sie hatte einen ein-
getragenen Verein zum Gegenstand. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang allerdings darauf, 
dass nicht alle natürlichen Personen berechtigt sind, PKH zu beantragen. Nach der Rechtsprechung 
des BSG zählt der Anspruch eines Gewerkschafts- oder Verbandsmitglieds auf kostenlosen Rechts-
schutz zum vorrangig einzusetzenden Vermögen; Prozesskostenhilfe ist in solchen Fällen nicht zu 
gewähren, BSG 12.3.1996 SozR 3-1500 § 73a Nr. 4 = NZS 1996, 397; vgl. Krasney/Udsching, 
Handbuch, VI. Kapitel, Rn. 56. 
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Organisation der Datenerfassung in der Bundesrepublik Deutschland. Sie ist weder einheitlich 
noch trennscharf. 

Die Aufwendungen für die Prozesskostenhilfe werden, worauf die Begründung des Entwurfs 
eines „Gesetzes zur Begrenzung der Aufwendungen für die Prozesskostenhilfe (Prozesskos-
tenhilfebegrenzungsgesetz – PKHBegrenzG)“ zu Recht hinweist, nicht durch eine Bundessta-
tistik erfasst. Stattdessen ermitteln die Landesjustizverwaltungen jeweils für ihre Zwecke Da-
ten, die nicht vereinheitlicht sind.192  

Zu diesem Mangel an Einheitlichkeit kommen Grenzen der Datenerfassung im Einzelnen. Sie 
werden deutlich aus einer Reihe von Antwortschreiben von Justizministerien der Länder auf 
eine Anfrage des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 11. September 2007 mit 
der Bitte um statistische Zuarbeit für das Forschungsprojekt „SGG-Gebühren“.193 Zwei Prob-
leme für die genauere Erfassung der Kostendimension der Prozesskostenhilfe treten in den 
Vordergrund. Zum ersten werden die Ausgaben für Prozesskostenhilfe in den Kapiteln und 
Titeln der Haushalte nicht gesondert ausgewiesen. Sie werden für gewöhnlich, wie beispiels-
weise im Justizministerium des Landes Sachsen-Anhalt, für das Landessozialgericht und die 
Sozialgerichte in einem Verfahrenseinnahmetitel Titel (hier Titel 112 01 – Geldstrafen, Geld-
bußen, Gerichtskosten) zusammengefasst. Die Ausgaben für die Sozialgerichtsbarkeit finden 
sich in diesem Beispielsfall kumuliert in den Titeln Entschädigung beigeordneter Anwälte, 
Zeugenentschädigung, Sachverständigenentschädigungen, Untersuchungs- und Unterbrin-
gungskosten, Sonstige Verfahrensauslagen, Reisekosten des Gerichts. Ähnlich ist die Ausga-
bendarstellung beispielsweise in Nordrhein-Westfalen. Hier werden nach Auskunft des Jus-
tizministeriums NRW die Ausgaben in der Sozialgerichtsbarkeit in dem Titel „Auslagen in 
Rechtssachen“ mit den Untertiteln „Entschädigung für Zeugen“, „Entschädigung für Sachver-
ständige“, „Auslagen der Kläger (§ 191 SGG)“, „Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte 
(PKH)“ und „Sonstige Auslagen“ zusammen gefasst. Immerhin ermöglicht der Untertitel 
„Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte (PKH)“ für diesen in der PKH-Ausgabenstruktur 
ganz im Vordergrund stehenden Ausgabenposten das Nachzeichnen einer beachtlichen Stei-

                                                 

192 Gesetzesantrag der Länder Niedersachsen und Baden-Württemberg, BR-Drs. 250/06 vom 
10.4.2006, S. 18. 

193 Antwortschreiben mit zum Teil ausführlichen statistischen Informationen waren bis zum 5.2.2008 
eingegangen vom Bayerischen Staatsministerium des Innern; von der Senatsverwaltung für Justiz 
Berlin (mit Übermittlung von Daten durch die Präsidentin des Sozialgerichts Berlin); vom Ministe-
rium der Justiz des Landes Brandenburg (mit Datenzuarbeit des Präsidenten des Landessozialge-
richts Berlin-Brandenburg und des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg); vom Senator für 
Justiz und Verfassung der Freien Hansestadt Bremen, von der Justizbehörde der Freien und Hanse-
stadt Hamburg; vom Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern; vom Justizministerium des 
Landes Nordrhein-Westfalen; vom Niedersächsischen Justizministerium; vom Saarländischen Mi-
nisterium für Justiz, Arbeit, Gesundheit und Soziales; vom Sächsischen Justizministerium (mit Zu-
arbeiten des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts, des Sächsischen Landessozialgerichts und der 
Landesjustizkasse Chemnitz); vom Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt; vom Lan-
dessozialgericht Sachsen-Anhalt; vom Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa des Landes 
Schleswig-Holstein; vom Justizministerium des Freistaats Thüringen. Auf Bitten der Projektleitung 
übersandte der Präsident des Bayerischen Landessozialgerichts ergänzende Informationen zu den 
Personaldurchschnittskosten und Personalvollkosten im öffentlichen Dienst. 
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gerung. Zwischen 2003 und 2006 ist dieser Untertitel in der Sozialgerichtsbarkeit des Landes 
Nordrhein-Westfalen um rund 110% gewachsen. Eine trennscharfe Erfassung der Verfah-
rensgebühren und eine genaue Abgrenzung der auf PKH bezogenen Ausgaben sind auf der 
beschriebenen Datengrundlage kaum möglich. Ebenso wenig wird in der Statistik eine Auftei-
lung der Einnahmen und Ausgaben aus bzw. von Gerichtskosten nach Verfahrensgegenstän-
den vorgenommen.  

Das zweite Problem besteht darin, dass die auf PKH bezogenen Rückflüsse überwiegend 
nicht gesondert gebucht und ausgewiesen werden. Daher kann weder vom jeweiligen Ministe-
rium noch von den Gerichten summarisch festgestellt werden, in welchem Rahmen die bei 
bewilligter PKH entstandenen Verfahrensauslagen dem Landeshaushalt wieder als Einnah-
men zurückgeführt werden. „Die Rückflüsse aus PKH werden nicht getrennt gebucht und 
können daher auch nicht ausgewiesen werden.“194 Insoweit eine Ausnahme bildet die Daten-
erfassung in Nordrhein-Westfalen. Hier wird die Entwicklung der Gebühreneinnahmen in der 
Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit getrennt ausgewiesen. Zu den „Gebühren und tarifli-
chen Entgelten“ in der Sozialgerichtsbarkeit gehört der Untertitel 4 „Erstattung von PKH“. Er 
ist, um eine Größenordnung zu vermitteln, von 2003 auf 2006 von rund 206.000 Euro auf 
rund 403.000 Euro und damit auf fast das Doppelte angewachsen.  

Was ungeachtet der Erfassungsprobleme im Einzelnen aus der Statistik der Prozesskostenhilfe 
gut erkennbar ist, ist die seit Jahren für den Ausgabentitel der Vergütungen für beigeordnete 
Rechtsanwälte oder Patentanwälte erkennbare Steigerung des Ausgabevolumens. Für die „al-
te“ Bundesrepublik zeigt der Vergleich der hierauf bezogenen Ausgaben der PKH für den 
Zeitraum von 1980 bis 1990 im Vergleich der Bundesländer wenigstens eine Verdoppelung, 
in einigen Fällen (in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz) in etwa eine Verdreifa-
chung.195  

Diese Aufwärtsentwicklung hat sich in der „neuen“ Bundesrepublik nach 1990 fortgesetzt. 
Auch hierfür drei aktuelle Belege aus den Dateninformationen der Landesjustizministerien 
bzw. von den Landessozialgerichten: In der Sozialgerichtsbarkeit Sachsen-Anhalt sind die 
PKH-Ausgaben von 2006 bis (hochgerechnet) Ende 2007 um 49% gestiegen. Für die Sozial-
gerichte in Brandenburg sind die PKH-Ausgaben (Gebühren und Auslagen der Rechtsanwäl-
te) von 2006 bis (hochgerechnet) Ende 2007 um 57% gestiegen. Auf der Grundlage der vom 
Sächsischen Staatsministerium der Justiz für die Sozialgerichtsbarkeit übermittelten Daten 
lässt sich für den Ausgabentitel „PKH-Vergütung der RA“ von 2006 auf 2007 (jeweils 
1. Halbjahr) eine Kostensteigerung um 48% errechnen. 

Wie auch die Begründung des Entwurfs eines Prozesskostenhilfebegrenzungsgesetzes unter 
Bezugnahme auf Daten belegen kann, sind die Aufwendungen der Länder für die Prozesskos-
tenhilfe seit deren Einführung 1980 unaufhaltsam gestiegen.196 Mangels Bundesstatistik zur 

                                                 

194 Staatssekretär Burkhard Lischka vom Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt in seinem 
Schreiben vom 1. Oktober 2007.  

195 Tabelle 1, Statistische Informationen zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Vorschriften 
über die Prozesskostenhilfe vom 4.3.1994, BT-Drs. 12/6963, S. 16. 

196 BR-Drs. 250/06, S. 22. 
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PKH stützt sich der Gesetzentwurf in seiner Begründung und damit auch für die Aussage zum 
Kostenwachstum auf die Ergebnisse der erwähnten Untersuchung des Rechnungshofs Baden-
Württemberg, die in einer Beratenden Äußerung für den baden-württembergischen Landtag 
am 19. August 2005 zusammengefasst wurden.197 Auf diese Untersuchung wird zurückzu-
kommen sein. 

Ungeachtet des Wachstums der Ausgaben für die Prozesskostenhilfe insgesamt darf die rela-
tive Bedeutung der PKH für die Sozialgerichtsbarkeit nicht aus dem Blick verloren werden. 
Am Gesamtanteil der PKH-Ausgaben halten die Ausgaben für das sozialgerichtliche Verfah-
ren im Jahr 2003 in Baden-Württemberg wie auch in der Hochrechnung für die Bundesrepu-
blik insgesamt einen Anteil von lediglich etwa 1%.198  

8.2.3.3.2. Auswirkungen der Einführung einer allgemeinen Verfahrensgebühr auf 
die Praxis der PKH-Anträge 

Über die Wirkungen und die Wirksamkeit der Einführung einer allgemeinen Verfahrensge-
bühr für die bislang von Gerichtskosten befreiten Verfahrenspersonen nach § 183 SGG ent-
scheiden die künftigen Kläger in der Sozialgerichtsbarkeit. Sie stehen, ohne als solche be-
zeichnet zu sein, im Mittelpunkt der vom Entwurf des SGG-Änderungsgesetzes erwarteten 
Wirkung. Wenn der Gesetzentwurf die Erhebung von Gerichtsgebühren als „das einzig wirk-
same und verfügbare Mittel“ ansieht, „die Eingangs- und Kostenflut der sozialgerichtlichen 
Verfahren zu bewältigen“,199 dann kann dieser Steuerungseffekt nur über das Verhalten der 
Kläger gelingen. Die Verminderung der Zahl der Klagen dürfte sich auch qualitativ in einer 
Veränderung der Zusammensetzung der verbleibenden Klagen niederschlagen. Ein empiri-
scher Hinweis hierauf findet sich in den Daten der Richterbefragung. Die Richter erwarten, 
wie oben gezeigt,200 zu jeweils rund drei Vierteln eine Abnahme der Klagebereitschaft insge-
samt und eine Abnahme der aussichtslosen Klagen. Diesem möglichen Effekt steht auf der 
anderen Seite die verbreitete Erwartung von neun von zehn Richtern gegenüber, dass mit der 
Einführung der allgemeinen Verfahrensgebühr der Anteil der Klägerinnen und Kläger, die 
Prozesskostenhilfe beantragen, zunehmen werde.  

Mit den beiden einander gegenüberstehenden Erwartungen ist der Rahmen für einen zumin-
dest theoretisch möglichen Vergleich von Aufwand und Ertrag im Hinblick auf die künftige 
organisatorische Belastung der Gerichte und die künftige Arbeitsbelastung der Richter gezo-
gen. Allerdings fehlt noch ein grundlegendes Datum, das sich nur aus der Klägerbefragung 
gewinnen lässt, die Veränderung der Bereitschaft der Kläger, nach der Einführung einer Ver-

                                                 

197 LT-Drs. 13/4610. 
198 Siehe die Begründung des Entwurfs des PKH-Begrenzungsgesetzes, BT-Drs. 16/1994, S. 14, unter 

Verweis auf die Landtagsdrucksache 13/4610 (Baden-Württemberg), S. 17 und Anlage S. 8. Auch 
die Antwort des Hamburger Senats auf die Schriftliche Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Till 
Steffen (GAL) vom 20.9.2006, Drucksache 18/5030 der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt 
Hamburg vom 29.6.2006, S. 2, Antwort zu 2.1.4., weist für die Jahre 2001 bis 2005 Kostenanteile 
der PKH in der Sozialgerichtsbarkeit von jeweils rund 1% an dem Gesamtbetrag aus.  

199 BT-Drs. 16/1028, S. 8. 
200 Siehe Kapitel 4, Schaubild 4.7. 
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fahrensgebühr Klage zu erheben. Dieses Datum kann, wie oben unter methodischen Gesichts-
punkten erläutert,201 bei einer auf künftiges Verhalten abstellenden Befragung nur als Antwort 
auf eine hypothetische Frage („Wie würden Sie …, wenn …?“) gewonnen werden. Geht man 
von den vorläufigen Datenerkenntnissen aus der Klägerbefragung aus, dann gelangt man in 
der Größenabschätzung zu den oben umrissenen Wirkungen auf das Klägerverhalten und die 
Gerichtsorganisation.202 

8.2.3.3.3. Auf die Prozesskostenhilfe bezogene Daten aus Statistiken und Teilun-
tersuchungen 

Aus einigen Bundesländern ist aufgrund statistischer Erhebungen bekannt, welche Summen 
im Jahr für Prozesskostenhilfe aufgewandt werden. Nicht immer wird hier zwischen den un-
terschiedlichen Kostenarten (Rechtsanwaltsvergütung, Kosten für Sachverständige, Entschä-
digung für Zeugen, Sonstige Auslagen) unterschieden. Eines geht aus diesen Daten jedoch 
deutlich hervor: die Aufwendungen für Prozesskostenhilfe sind in den letzten Jahren erheb-
lich gestiegen. Dies liegt einerseits an der höheren Anzahl von PKH-Anträgen, andererseits 
auch an der steigenden Erfolgsquote bei PKH-Anträgen, sowie an der Reform der Rechtsan-
waltsvergütung durch das RVG im Jahr 2004. 

Tabelle 8.1: Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Prozesskostenhilfesachen in Ham-
burg 

Haushaltsjahr 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 

Summe (in Tsd. Euro) 8.929 9.839 11.853 12.395 12.988 7.225 

Anteil SG/LSG (in Tsd. Euro) 98 104 120 110 169 88 

Anteil SG/LSG in % 1,1% 1,1% 1% 1% 1,3% 1,2% 

* Stand 30. Juni 2006. 

Quelle: Schriftliche kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Till Steffen vom 20.09.2006 und Antwort 
des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg, Drucksache 18/5030 vom 29.09.2006, S.2 

• Beispiel Hamburg 

In Hamburg sind die Aufwendungen für Gebühren und Auslagen von Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälten in Prozesskostenhilfesachen von knapp 9 Millionen im Jahr 2001 auf ge-
schätzte 14 Millionen im Jahr 2006 gestiegen. Nicht bekannt ist der Anteil der Kosten für 
Sachverständige, weil die Kosten der Prozesskostenhilfe Bestandteil der allgemeinen Ausla-
gen in Rechtssachen sind, die – mit Ausnahme der Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte 
in Prozesskostenhilfesachen – auch in Hamburg nicht separat ausgewiesen werden. Ebenso 
werden Rückflüsse aus bewilligter Prozesskostenhilfe (Übergang des Anspruchs gegen den 

                                                 

201 Siehe die Ausführungen im Kapitel 3.3. 
202 Siehe Kapitel 8.1 und 8.2.1. 
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Gegner, Ratenzahlung, einzusetzendes Vermögen) lediglich als Einnahmen aus Gerichtskos-
ten vereinnahmt und nicht gesondert ausgewiesen, so dass nicht feststeht, welche Ausgaben 
bei der Staatskasse verblieben.203 Zu beachten ist jedoch, dass der Anteil der Sozialgerichts-
barkeit an den Kosten lediglich gut 1% beträgt. Im Gegensatz zu Sachsen und Sachsen-Anhalt 
(siehe unten) ist die Anzahl der PKH-Anträge vor dem Sozialgericht in Hamburg von 2004 
bis 2005 nur um knapp 15% gestiegen, und zwar von 842 im Jahr 2004 auf 859 im Jahr 2005 
und 959 im Jahr 2006. Die Erfolgsquote der PKH-Anträge vor dem Landessozialgericht stieg 
von 19% in den Jahren 2004 und 2005 auf 37% im Jahr 2006. Allerdings waren hier die Fall-
zahlen sehr klein (2004: 8 erfolgreiche Anträge, 2005: 6 erfolgreiche Anträge), so dass diese 
Zahlen sehr vorsichtig interpretiert werden müssen. 

• Beispiel Sachsen-Anhalt 

Der Präsident des Landessozialgerichts Sachsen-Anhalt teilt folgende Ausgaben für Prozess-
kostenhilfe aus seinem Gerichtsbezirk mit: 

Tabelle 8.2: Kosten für Prozesskostenhilfe in Sachsen-Anhalt (in Euro) 

 SG Dessau SG Halle SG Magdeburg SG Stendal LSG Gesamt 

2003 59.266 47.220 41.119 9.684 21.701 178.990

2004 58.266 43.430 43.315 16.369 13.903 175.283

2005 85.164 87.276 78.895 24.230 15.186 290.742

2006 144.516 158.273 113.388 57.236 12.379 455.792

2007 (bis 30.09) 148.893 224.647 92.184 28.813 13.294 507.831

Quelle: Auskunft des Präsidenten des Landessozialgerichts Sachsen-Anhalt 

In Sachsen-Anhalt gab es im Jahr 2004 in der Sozialgerichtsbarkeit 812 PKH-Anträge, im 
Jahr 2005 1.707 PKH-Anträge, im Jahr 2006 2.815 PKH-Anträge. Damit ist die Anzahl der 
PKH-Anträge in diesem Bundesland binnen drei Jahren um 247% gestiegen. Die PKH-Quote 
stieg von 7% im Jahr 2004 auf 13% im Jahr 2005 und 21% im Jahr 2006. Hinzu kamen 49 
Anträge in der zweiten Instanz im Jahr 2004. 2005 waren es hier 110 Anträge, im Jahr 2006 
bereits 206. Die Erfolgsquote der PKH-Anträge beim Landessozialgericht stieg von 44% im 
Jahr 2004 auf 57% im Jahr 2005 und weiter auf 67% im Jahr 2006. Teilt man die insgesamt 
im Rahmen der Prozesskostenhilfe ausgezahlten Beträge durch die Anzahl aller PKH-Anträ-
ge, so fielen im Jahr 2004 204 Euro pro PKH-Antrag an. Im Jahr 2005 waren es 160 Euro, 
und im Jahr 2006 150 Euro. Diese Zahlen können jedoch keine Auskunft geben über die pro 
bewilligtem Antrag ausgezahlten Beträge, weil die Zahlen der bewilligten Prozesskostenhilfe-

                                                 

203 Schriftliche kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Till Steffen vom 20.09.2006 und Antwort des 
Senats der Freien und Hansestadt Hamburg, Drucksache 18/5030 vom 29.09.2006, S. 2, 3. 
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anträge nur für die Landessozialgerichte vorliegen. Werden für den Bereich des Landessozi-
algerichts Sachsen-Anhalt die Ausgaben für Prozesskostenhilfe durch die mindestens teilwei-
se bewilligten PKH-Anträge geteilt, so wurden im Jahr 2004 pro mindestens teilweise erfolg-
reichem PKH-Antrag 331 Euro ausgegeben, im Jahr 2005 475 Euro und im Jahr 2006 234 Eu-
ro. Im Mittel der drei Jahre 2004 bis 2006 erreichen die Ausgaben je bewilligtem PKH-
Antrag für das LSG Sachsen-Anhalt rund 350 Euro. Hierin nicht enthalten sind die Verwal-
tungskosten. 

• Beispiel Freistaat Sachsen 

Das sächsische Landessozialgericht teilte folgende Ausgaben für die Vergütung von Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälten aus Mitteln der Prozesskostenhilfe mit: 

Tabelle 8.3: PKH-Vergütung für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in der Sozialgerichts-
barkeit in Sachsen 

 SG Chemnitz SG Dresden SG Leipzig Landessozialgericht Gesamt 

2004 74.776,12 67.612,09 53.689,45 3503,03 199.580,69

2005 121.831,47 70.380,60 86.410,68 5448,36 284.071,11

2006 194.652,94 153.540,91 128.984,15 14.305,16 491.483,16

2007 (bis 

30.09) 

250.786,83 150.544,67 112.442,02 13.455,63 527.229,15

Quelle: Mitteilung des Präsidenten des Sächsischen Landessozialgerichts vom 9.10.2007 

In Sachsen gab es im Jahr 2004 885 PKH-Anträge, im Jahr 2005 2.322 PKH-Anträge, im Jahr 
2006 2.815 PKH-Anträge. Auch hier liegen drastische Steigerungen um 162% (auf 2005) und 
um weitere 21% (auf 2006) vor. Die PKH-Quote stieg von 5% im Jahr 2004 auf 11% im Jahr 
2005 und 16% im Jahr 2006. Hinzu kamen 107 Anträge in der zweiten Instanz im Jahr 2004. 
2005 waren es hier 120 Anträge, im Jahr 2006 bereits 219. Die Erfolgsquote der PKH-
Anträge beim Landessozialgericht stieg von 52% im Jahr 2004 auf 68% im Jahr 2005, um 
dann auf 60% im Jahr 2006 zu fallen. 

Teilt man die insgesamt im Rahmen der Prozesskostenhilfe ausgezahlten Beträge durch die 
Anzahl aller PKH-Anträge, so fielen im Jahr 2004 201 Euro pro PKH-Antrag an. Im Jahr 
2005 waren es 116 Euro, und im Jahr 2006 162 Euro. Auch diese Zahlen können jedoch keine 
Auskunft insgesamt geben über die pro bewilligtem Antrag ausgezahlten Beträge, weil die 
Zahl der bewilligten Prozesskostenhilfeanträge nur für die Landessozialgerichte vorliegt. 
Werden für den Bereich des Landessozialgerichts Sachsen die Ausgaben für Prozesskosten-
hilfe durch die mindestens teilweise bewilligten PKH-Anträge geteilt, so wurden im Jahr 
2004 pro mindestens teilweise erfolgreichem PKH-Antrag 65 Euro ausgegeben, im Jahr 2005 
32 Euro und im Jahr 2006 117 Euro. Im Mittel der drei Jahre 2004 bis 2006 wurden 71 Euro 
pro mindestens teilweise bewilligtem PKH-Antrag ausgegeben. 
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Von der Justizoberinspektorin des Oberverwaltungsgerichts Sachsen wurde mitgeteilt, dass 
sich die Ausgaben für Prozesskostenhilfe im Jahr 2006 auf 110.388,69 Euro beliefen. Im Jahr 
2007 wurden bis einschließlich September 82.066,71 Euro für Prozesskostenhilfe ausgegeben. 
Der Präsident des Verwaltungsgerichts Chemnitz teilte mit, dass im Jahr 2006 insgesamt 
25.294,47 Euro für Prozesskostenhilfe ausgegeben wurde, im Jahr 2007 bis zum 15.10. be-
reits 32.056,00 Euro. Die Vizepräsidentin des Verwaltungsgerichts Leipzig teilte mit, dass 
beim Verwaltungsgericht Leipzig im Jahr 2006 30.875,09 Euro für Prozesskostenhilfe ausge-
geben wurde, im Jahr 2007 bis zum August 14.555,64 Euro. Aus diesen Zahlen folgt, dass die 
Kosten für Prozesskostenhilfe in der Sozialgerichtsbarkeit deutlich höher sind als in der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit. 

• Zwischenresümee 

Aus diesen unterschiedlichen Zahlen, die nur für wenige Bundesländer vorliegen und daher 
keine Aussagen für die gesamte Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit erlauben, werden ei-
nerseits der Anstieg der absoluten Anzahl der PKH-Anträge, andererseits aber auch die Zah-
len und Anteile der erfolgreichen PKH-Anträge deutlich. 

Soll die finanzielle Belastung durch die Prozesskostenhilfe genau beziffert werden, müsste zu 
diesen Zahlen, die allein die ausgezahlten Beträge betreffen, auch die Arbeitszeit der Richte-
rinnen und Richter sowie des mittleren Dienstes bei der Bearbeitung der Prozesskostenhilfe 
hinzugerechnet werden. Hier ist eine Aussage schwierig, da einerseits die Gehälter der Rich-
terinnen und Richter jährlich angepasst werden, andererseits die Bearbeitungszeit pro PKH-
Antrag je nach Rechtsgebiet schwankt. Nach Auskunft des Präsidenten des Verwaltungsge-
richts Chemnitz beträgt der Arbeitsaufwand für die Bearbeitung der PKH-Anträge im geho-
benen Dienst 15% einer Vollarbeitskraft. Im mittleren und höheren Dienst ist eine Schätzung 
schwer möglich. 

Es müsste also zunächst abgeschätzt werden, in welchem Rechtsgebiet der Anteil der Anträge 
auf Prozesskostenhilfe um wie viel Prozent steigt, um daraus die Steigerung der richterlichen 
und nichtrichterlichen Arbeitszeit insgesamt zu errechnen. Eine solche Rechnung verbietet 
sich, solange keine Anhaltspunkte erkennbar sind, aus denen sich diese Steigerungen nach 
Rechtsgebieten ableiten ließe. 

• Versuch einer Abschätzung von Kostenfolgen 

Über die in den genannten Statistiken dargestellten Erkenntnisse hinaus lassen sich für eine 
Abschätzung der Kostenfolgen verstärkter Inanspruchnahme von Prozesskostenhilfe trotz feh-
lender Bundesstatistik und einer insgesamt heterogenen und wenig genauen Statistiklage meh-
rere einzelne Erhebungen aus den letzten Jahren sowie die Auskünfte aus den Justizministe-
rien der Länder auf die Anfrage des BMAS vom Herbst 2007 zu einem Gesamtbild zusam-
menstellen, das Anhaltspunkte für eine Größenabschätzung liefern kann.  

• Rechtstatsächliche Feststellungen des Rechnungshofes Baden-Württemberg 

Zu den an Daten und Erkenntnissen reichen, allerdings in methodischer Hinsicht auch teilwei-
se kritikwürdigen Erhebungen gehören die erwähnten Ergebnisse einer Untersuchung des 
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Rechnungshofs (RH) Baden-Württemberg, die in einer Beratenden Äußerung für den baden-
württembergischen Landtag im August 2005 zusammengefasst wurden.204 Die rechtstatsäch-
lichen Feststellungen beruhen nach der Methodenbeschreibung dieses Berichts auf Befragun-
gen der Bezirksrevisoren, Auswertungen der Kosten-Leistungs-Rechnung-Daten der Justiz 
sowie Erhebungen bei 30 Gerichten in Baden-Württemberg, an denen knapp 1.700 PKH-
Anträge ausgewertet wurden. Die Autoren der Untersuchung gehen geht davon aus, dass bei 
den Aufwendungen für die Prozesskostenhilfe in den einzelnen Ländern keine strukturellen 
Unterschiede bestehen, so dass die Ergebnisse der Untersuchung anhand des Verhältnisses der 
Einwohnerzahl Baden-Württembergs (10.717.419) zum Bund (82.501.000) hochgerechnet 
werden können.205 Für eine Kostenabschätzung hilfreich sind die Untersuchungen des Rech-
nungshofes des Landes Baden-Württemberg zur Kostendimension der Prozesskostenhilfe vor 
allem wegen der vergleichsweise genauen Darstellung der Ausgabenstruktur. 

Für das Jahr 2003 geht der RH-Bericht von insgesamt 63.000 PKH-Bewilligungen im Land 
Baden-Württemberg aus. Den mit Abstand höchsten Anteil an allen PKH-Bewilligungen er-
reichen, wie erwähnt, die Amtsgerichte in Familiensachen mit 72%; auf die Sozialgerichte 
entfällt nur rund 1% aller Bewilligungen. In der Ausgabenstruktur im Vordergrund stehen die 
Ausgaben für die beigeordneten Rechtsanwälte. Auch hier nimmt nach den Ermittlungen des 
Landesrechnungshofs in Baden-Württemberg die ordentliche Gerichtsbarkeit eine Spitzenstel-
lung ein. Von den insgesamt 46,8 Mio. Euro, die im Haushaltsjahr 2003 für beigeordnete 
Rechtsanwälte ausgegeben wurden, entfielen 88% auf die ordentliche Gerichtsbarkeit und 
wiederum nur ein sehr kleiner Anteil, nämlich 1,5%, auf die Sozialgerichtsbarkeit.206 In die 
Ausgabenstruktur für Prozesskostenhilfe stellt der RH in der Untersuchung „Sonstige Ausga-
ben“ ein, die neben den Ausgaben für die Rechtsanwälte anfallen, insbesondere für Sachver-
ständige. Der Kostenanteil für Sachverständige wird auf rund 10% des Gesamtaufwandes ge-
schätzt.207 Die nach Bewilligung von PKH ausfallenden Gerichtskosten ermittelt der RH  
überschlägig mit durchschnittlich 23% der Aufwendungen für die beigeordneten Rechtsan-
wälte.208 In die Ausgabenrechnung einzustellen ist auch der Verwaltungsaufwand für die Be-
arbeitung der PKH-Anträge. Ausgehend von den Daten des Projektes „PEBB§Y“ zur Ermitt-
lung des Personalbedarfs in der Justiz und mit Hilfe eigener Interviews mit Richtern schätzt 
der RH in seiner Untersuchung den Zeitbedarf je Verfahren und Richter auf 45 Minuten.209 
Das Forschungsprojekt „SGG-Gebühren“ kommt auf der Grundlage der Antworten von 1.020 
Richterinnen und Richtern der Sozialgerichtsbarkeit zu einem deutlich höheren Durch-
schnittswert von 55 Minuten (Mittelwert für die Sozialgerichte: 37,95 Minuten, für die Lan-
dessozialgerichte: 99,35 Minuten). Die Abweichung dürfte sich aus einer methodisch proble-
matischen Entscheidung der Analysen des Rechnungshofs Baden-Württemberg in der Anlage 

                                                 

204 LT-Drs. 13/4610. 
205 LT-Drs. 13/4610, S.  
206 LT-Drs. 13/4610,S. 18, Übersicht 4. 
207 LT-Drs. 13/4610. S. 19. 
208 LT-Drs. 13/4610, S. 19. 
209 LT-Drs. 13/4610, S. 20. 
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der Analysen erklären. Dieser hat auch für die Schätzung des Verwaltungsaufwandes die 
Grundgesamtheit der 63.000 bewilligten PKH-Anträge zugrunde gelegt. Nach den Erfahrun-
gen der Richter aus dem Expertengespräch im Rahmen des Forschungsprojektes „SGG-
Gebühren“ wie auch nach begleitenden Anmerkungen ist der Zeitaufwand für die Bewilli-
gung eines PKH-Antrags signifikant geringer als für die Ablehnung. Zwei Kommentare von 
Richtern hierzu sollen das verdeutlichen: 

„Ein positiver PKH-Antrag im Schwerbehindertenrecht (weil auf einen Blick noch me-
dizinische Ermittlungen zu führen sind) dauert unter 5 Minuten. Ein ablehnender PKH-
Antrag in AS bis zu 2 Stunden.“ (Fragebogen SG Nr. 69) 

„Eine positive PKH-Entscheidung ist in einer Minute gefertigt, eine negative kann den 
zeitlichen Umfang eines Urteils erreichen.“ (Fragebogen SG Nr. 670) 

Zwar machen die bewilligten Anträge auf Prozesskostenhilfe mit 58% (Statistik der Sozialge-
richtsbarkeit für das Jahr 2006) die Mehrheit aller gestellten Anträge aus. Dennoch wird der 
mittlere Zeitaufwand der Richter für die Bearbeitung von PKH-Anträgen mit der Beschrän-
kung des Verwaltungsaufwandes auf die bewilligten PKH-Anträge unterschätzt.  

Zur richterlichen Arbeitszeit kommt nach den Schätzungen des Landesrechnungshofs Baden-
Württemberg ein Zeitbedarf je Verfahren von 20 Minuten für die Rechtspfleger und von 30 
Minuten für „Unterstützungskräfte“.210 In der Sozialgerichtsbarkeit sind bislang für gewöhn-
lich keine Rechtspfleger tätig.211 Ein Teil der zusätzlichen 50 Minuten durchschnittlichen 
Zeitbedarfs für die Bearbeitung von PKH-Anträgen212 ist in dieser Fachgerichtsbarkeit folg-
lich auf das richterliche Arbeitsaufwandskonto zu buchen. 

Unter Bezugnahme auf die „Verwaltungsvorschriften des Finanzministeriums über die Be-
rücksichtigung der Verwaltungskosten insbesondere bei der Festsetzung von Gebühren und 
sonstigen Entgelten für die Inanspruchnahme der Landesverwaltung (VwV-Kostenfestle-
gung)“213 gelangt der Rechnungshof in seiner Schätzung des Verwaltungsaufwands zu Ge-
samtkosten von 5,4 Mio. Euro, die, geteilt durch die 63.000 bewilligten PKH-Anträge des 
Jahres 2003, einen durchschnittlichen Verwaltungsaufwand von 86 Euro je PKH-Verfahren 
bedeuten. Gegenüber diesem Wert gilt dasselbe methodische Bedenken wie oben. Aufgrund 
der Beschränkung auf die bewilligten Anträge ist dieser Wert zu niedrig angesetzt.  

                                                 

210 LT-Drs. 13/4610, S. 20. 
211 Dem Rechnungshof des Landes Baden-Württemberg erscheint eine Zuständigkeitsverlagerung auf 

die Rechtspfleger im Bereich der Bearbeitung von PKH-Anträgen „geboten“, Zusammenfassung 
Ziffer 1.5, LT-Drs. 13/4610, S. 12. 

 Zur künftig erweiterten Zuständigkeit des Rechtspflegers für die Prüfung von PKH-Anträge siehe 
den Entwurf eines Gesetzes zur Begrenzung der Aufwendungen für die Prozesskostenhilfe vom 
10.4.2006, BR-Drs. 250/06, hier vor allem die durch Artikel 5 beabsichtigte Änderung des § 20 Nr. 
4 des Rechtspflegergesetzes. 

212 Bei den Unterstützungskräften dürfte es hinsichtlich des Zeitbedarfs keinen Unterschied machen, 
ob der PKH-Antrag bewilligt oder abgelehnt wird. 

213 Vom 14. Juli 2005, GABl., Nr. 11, S. 692. Elektronisch zu finden unter http://www.gaa.baden-
wuerttemberg.de/servlet/is/16499/4_1.pdf. 
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• Kostenabschätzung des Justizministeriums NRW aus den Jahren 2001 und 2007 

Zu einem höheren Schätzwert der Kosten der Bearbeitung eines Antrags auf Prozesskosten-
hilfe kam das Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen in seiner Stellungnahme 
vom 10.1.2001 zum Entwurf eines 6. Gesetzes zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes 
(6. SGG-Änderungsgesetz), der bereits die generelle Einführung von Gerichtsgebühren vor-
sah. Nach der Schätzung des Ministeriums war für das Jahr 2001 in Nordrhein-Westfalen mit 
Kosten in Höhe zwischen 220 und 300 DM je bearbeitetem PKH-Verfahren zu rechnen. Hin-
zu würde, so die Stellungnahme des Justizministeriums, die Übernahme der Gerichtskosten 
kommen. Unter der Annahme, dass künftig in einem Drittel aller Verfahren Prozesskostenhil-
feanträge gestellt und bearbeitet würden,214 mache das für NRW einen Personalmehrbedarf 
von acht Mitarbeitern des gehobenen Dienstes und drei Angehörigen des richterlichen Diens-
tes aus. 

Darüber hinaus schätzte das Justizministerium in seiner Stellungnahme von 2001 auf der an-
deren Seite der Kostenrechnung, den Einnahmen von Gerichtsgebühren, gegenrechnend die 
Kosten des Gebühreneinzugs. Unter Übernahme einer Schätzung des Landessozialgerichts 
NRW ging das Justizministerium für den Gebühreneinzug und die Kontrolle des Eingangs der 
Gerichtsgebühren von Kosten pro Verfahren zwischen 25 und 35 DM aus. Da es eine Infra-
struktur für den Einzug von Gerichtsgebühren an den Sozialgerichten nicht gibt, kalkulierte 
das Justizministerium NRW in seiner Stellungnahme von 2001 Mehrarbeit im Umfang von 
ca. 455.000 Minuten pro Jahr. Das entsprach für das Jahr 2001 einem Nettopersonalmehrauf-
wand von sechs Mitarbeitern des mittleren Dienstes. Dabei legte das Ministerium die zu die-
ser Zeit feststellbare Quote von 6% - 7% der Verfahren zugrunde, in denen Prozesskostenhilfe 
beantragt wurde. Tatsächlich hat sich diese Quote, wie die aktuellen Daten aus dem Justizmi-
nisterium NRW für das Jahr 2006 zeigen, auf das rund Dreifache erhöht.  

Fasst man die Kostenschätzung des Justizministeriums NRW für den Zeitraum 2001/2001 zu-
sammen, so gelangt man zu einer auf das einzelne PKH-Verfahren bezogenen Bandbreite von 
Bearbeitungskosten zwischen 245 DM und 335 DM, in Euro umgerechnet sind das 125 Euro 
bis 176 Euro, unter Berücksichtigung von Tarif- und Besoldungssteigerungen der letzten sie-
ben Jahre mit Tendenz zum höheren Betrag. Hinzu kommen die weiteren Kostenfaktoren, die 
in der Mitteilung des Rechnungshofs des Landes Baden-Württemberg mit den Ausgaben für 
die beigeordneten Rechtsanwälte, sonstige Ausgaben (insbesondere Sachverständige) und 
ausfallende Gerichtskosten kategorisiert worden sind.  

Für das Jahr 2001 gibt es für Nordrhein-Westfalen hierzu keine Schätzungen, doch gibt es ak-
tuelle Daten aus der Mitteilung des Justizministeriums NRW vom Oktober 2007 für die Jahre 
2003 bis 2006 und bis zum August 2007. Nimmt man für das Jahr 2006 nur die nachgewiese-
nen Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte (PKH) in der Sozialgerichtsbarkeit in Nord-
rhein-Westfalen in Höhe von 2.487.719 Euro, addiert – in einem schematisierenden Rechen-

                                                 

214 Tatsächlich wurden im Jahr 2006 nach der Datenmitteilung des Justizministeriums des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 15.10.2007 (auf Bitte des BMAS vom 11.9.2007) in der Sozialgerichts-
barkeit dieses Landes in 21,51% aller erledigten Verfahren PKH-Anträge gestellt. Von dieser Zahl 
von 16.735 PKH-Anträgen wurden 50,95% bewilligt. 
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verfahren – auf der Grundlage der Ausgabenschätzung des RH Baden-Württemberg die An-
teile für „Sonstige Ausgaben“215 und für „Ausfallende Gerichtskosten“216, zieht den für NRW 
für das Jahr 2006 mit 402.770 Euro angegebenen Betrag der Erstattung von PKH ab und teilt 
diesen Betrag durch die Anzahl der für das Jahr 2006 insgesamt bewilligten 8.526 PKH-
Anträge in sozialgerichtlichen Verfahren, so gelangt man zu einem durchschnittlichen Betrag 
von 341 Euro je bewilligtem PKH-Antrag. Rechnet man die aus den angeführten Gründen 
nach oben korrigierte Schätzung des Justizministeriums NRW aus dem Jahr 2001 in Höhe 
von 176 Euro hinzu, so gelangt man zu einem Betrag von 517 Euro pro bewilligtem PKH-
Verfahren in der Sozialgerichtsbarkeit dieses Bundeslandes. Die Daten aus NRW werden im 
Grundsatz auch für die anderen Bundesländer Geltung beanspruchen können. Der genannte 
Betrag bleibt allerdings erheblich hinter dem Betrag zurück, den man auf der Grundlagen der 
Daten des Rechnungshofes Baden-Württemberg errechnen kann. Für das Jahr 2003 ergab sich 
in Baden-Württemberg für alle PKH-Verfahren ein Nettoaufwand für Prozesskostenhilfe-
Verfahren von fast 57 Mio. Euro. Teilt man diesen Betrag durch die 63.000 bewilligten PKH-
Anträge desselben Jahres, gelangt man zu einem durchschnittlichen Aufwand je Verfahren 
über einen bewilligten PKH-Antrag in Höhe von 902 Euro.217 Bei dieser Differenz ist zu be-
achten, dass sich der Wert für NRW auf die PKH-Verfahren in der Sozialgerichtsbarkeit be-
schränkt, der durchschnittliche Aufwand in Baden-Württemberg hingegen alle PKH-Verfah-
ren erfasst und damit stark von dem erwähnten hohen Anteil der PKH-Bewilligungen in der 
Familiengerichtsbarkeit beeinflusst ist (72% aller Bewilligungen). 

• Kostenabschätzung auf der Grundlage der Personalkostenermittlung des Bayerischen 
Staatsministeriums der Finanzen von 2007 

Zur Abschätzung der Kosten und Kostenfolgen verstärkter Bearbeitung von PKH-Anträgen in 
der Sozialgerichtsbarkeit nach Einführung einer allgemeinen Verfahrensgebühr lassen sich 
schließlich die vom Bayerischen Staatsministerium der Finanzen mit Stand vom 1. Oktober 
2007 zusammengestellten Personaldurchschnittskosten für Beamte (Freistaat Bayern) und 
Personalvollkosten (Personaldurchschnittskosten einschließlich Arbeitsplatz- und Gemeinkos-
ten) heranziehen.218 Für die Besoldungsstufen R1 und R2 für Richter (auch) in der Sozialge-
richtsbarkeit ergeben sich nach dieser Zusammenstellung ab 1. Oktober 2007 folgende durch-
schnittliche Kosten pro Arbeitsstunde, jeweils zunächst als Personaldurchschnittskosten, so-
dann als Personalvollkosten.  

                                                 

215 Insbesondere Ausgaben für Sachverständige. Der RH ermittelte für 2003 in Baden-Württemberg 
für den Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit einen Aufwand für Sachverständige in der Grö-
ßenordnung von knapp 10% der Ausgaben für beigeordnete Rechtsanwälte, LT-Drs. 13/4610, 
S. 19. 

216 Der RH Baden-Württemberg bestimmte diese Kosten mit durchschnittlich 23% der Aufwendungen 
für die beigeordneten Rechtsanwälte, LT-Drs. 13/4610, S. 19. 

217 Vgl. LT-Drs. 13/4610, S. 21. 
218 Übermittlung der Daten dankenswerterweise durch den Präsidenten des Bayerischen Landessozial-

gerichts, Klaus Brödl. 
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R1:  Personaldurchschnittskosten pro Jahr 78.152 Euro, pro Stunde 43,77 Euro  

 Personalvollkosten pro Jahr 101.597 Euro, pro Stunde 56,90 Euro 

R2: Personaldurchschnittskosten pro Jahr 99.001, pro Stunde 56,62 Euro 

 Personalvollkosten pro Jahr 128.701, pro Stunde 73,61 Euro 

Die Besoldungsgruppen ab R3 sind mit denjenigen der Beamtengruppen ab B3 identisch. Sie 
werden hier in der Annahme, dass sie für eine grobe Schätzung quantitativ nicht stark ins 
Gewicht fallen, nicht mehr aufgeführt. 

Nimmt man den auf der Grundlage der repräsentativen Richterbefragung in dem Forschungs-
projekt „SGG-Gebühren“ ermittelten Durchschnittswert von 55 Minuten Bearbeitungszeit für 
einen PKH-Antrag zum Ausgangspunkt und legt einen zwischen R1 und R2 gemittelten Voll-
kosten-Stundensatz von 65 Euro an, so kann man, ebenfalls wieder nur schematisch und grob 
schätzend, dem hypothetischen Rückgang der Klägerzahl um ein gutes Viertel219 folgende 
mögliche Entwicklungen gegenüberstellen: 

Auf der einen Seite würde sich, ceteris paribus, bei einem unterstellten (nur vorübergehen-
den?) Rückgang der Klägerzahl des Jahres 2006 um 27,3% bei Klagen vor dem SG und um 
26,6% bei Klagen vor dem LSG die Zahl von insgesamt 358.441 Klagen von Versicherten 
und Leistungsberechtigten220 in den beiden Instanzen auf 260.766 Klagen vermindern.221 Bei 
den Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes könnte die Einführung der allgemeinen Ver-
fahrensgebühr in den beiden Instanzen der Sozialgerichtsbarkeit zu einem Rückgang von ins-
gesamt 12.786 Verfahren führen. Allein für die Klagen erster Instanz wäre die Folge ein 
Rückgang von 332.775 Klagen im Jahr 2006 von Versicherten und Leistungsberechtigten auf 
241.927 Klagen.222 Unterstellt man in Übereinstimmung mit der Erwartung der Richter eine 
deutliche Zunahme des Anteils der verbleibenden Kläger, die PKH beantragen, von derzeit 
17% für das SG223 auf 30%, dann gelangt man zu folgendem Mehraufwand nur in Bezug auf 
die richterliche Arbeitskraft: Bei einer unterstellten PKH-Antragsquote von 30% von 241.927 
Klagen gelangt man zu einer Zahl von 72.578 PKH-Anträgen von – künftigen – Klägern vor 
dem Sozialgericht. Multipliziert man diese Zahl mit dem gemittelten Stundensatz richterlicher 
Arbeitskraft bei Vollkostenansatz von 65 Euro und setzt die durchschnittliche Bearbeitungs-
zeit je PKH-Antrag auf der Grundlage der Richterdaten von 55 Minuten der Einfachheit hal-
ber gleich eine Stunde, dann gelangt man zu einem allein auf die richterliche Arbeitskraft be-

                                                 

219 Zu der methodisch problematischen Gleichsetzung von Klägern mit Klagen siehe oben Kapitel 8.1. 
220 Mangels genauerer Information wird hier die Zahl der Klagen und Kläger gleichgesetzt. Hierin 

liegt eine nicht zu vermeidende Unschärfe. 
221 Siehe hierzu auch schon oben Kapitel 8.2.1. 
222 Nach der Klägerbefragung beträgt der Anteil der Kläger vor dem SG, die angeben, nach Einfüh-

rung einer Gerichtsgebühr in einem vergleichbaren Fall nicht mehr klagen zu wollen, 27,3%. Der 
entsprechende Wert für das LSG beträgt 26,6%, vgl. oben Kapitel 8.2.1. 

223 Dieselbe Rechnung lässt sich für das Landessozialgericht anstellen. Rückgang von 25.666 Klagen 
in 2006 auf 18.839 (ohne einstweiligen Rechtsschutz) bei einem Anteil von PKH-Anträgen von 
13%. 
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zogenen Kostenaufwand für die PKH-Prüfung von 4,718 Mio. Euro. Im Vergleich zu den be-
reits jetzt (2006) bestehenden Kosten auf der Grundlage von 57.471 Anträgen auf PKH vor 
Sozialgerichten ist das ein Mehraufwand in der Größenordnung von rund 1 Mio. Euro bzw. 
21%. Bei einer unterstellten Erhöhung der PKH-Antragsquote vor dem Sozialgericht auf 35% 
erhöhte sich der auf dieselbe Weise geschätzte Mehraufwand auf 1,8 Mio. Euro; bei einer un-
terstellten Erhöhung des PKH-Antragsquote vor dem Sozialgericht auf 40% erhöhte sich der 
Mehraufwand auf 2,6 Mio. Euro. 

Hinzu kommen die Personalkosten für den nichtrichterlichen Dienst. Veranschlagt man im 
Vollkostenmodus die durchschnittliche Arbeitsstunde für eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter 
im mittleren Justizdienst (Besoldungsgruppen A7 bis A9, gemittelte Personalvollkosten nach 
der Mitteilung des Bayerischen Finanzministeriums) mit 35 Euro und nimmt – vereinfachend 
und vermutlich unterschätzend – einen Arbeitsaufwand von 30 Minuten pro PKH-Antrag an, 
dann gelangt man zu einem zu den richterlichen Personalkosten hinzuzurechnenden Kosten-
aufwand für die Bearbeitung von 57.500 PKH-Anträgen in der Sozialgerichtsbarkeit in der 
Größenordnung von derzeit ca. rund 1 Mio. Euro. Auf den einzelnen Fall bezogen bedeutet 
das einen gemittelten Vollkostenansatz von 82,50 Euro (65 Euro für eine Stunde richterliche 
Tätigkeit + 17,50 Euro für 0,5 Stunden nichtrichterliche Tätigkeit) pro Stunde Fallbearbeitung 
PKH. Dieser Wert lässt sich auf 85 Euro runden und kommt damit dem Wert von 86 Euro 
sehr nahe, den der Rechnungshof Baden-Württemberg als durchschnittlichen Verwaltungs-
aufwand für die Bearbeitung eines PKH-Antrags angesetzt hatte.  

• Diskussion der Daten 

Gegen diese Abschätzung von Folgekosten lässt sich kritisch fragen, ob die von den Richtern 
mit starker Mehrheit224 erwartete Zunahme des Anteils der Antragsteller von PKH nach Ein-
führung der allgemeinen Verfahrensgebühr überhaupt bzw. in dem hier zugrunde gelegten 
Maße eintreten würde. Bei der Prüfung dieser Erwartung ist zwischen den absoluten Zahlen 
und den Verhältniszahlen der PKH-Antragsteller zu trennen. Unterstellt man ein proportiona-
les Verhältnis von Klägern und PKH-Antragstellern, dann liegt es zunächst nahe, anzuneh-
men, dass sich mit einem angenommenen Rückgang der Zahl der Kläger um mehr als ein 
Viertel auch die Zahl der Antragsteller für Prozesskostenhilfe in dieser Größenordnung ver-
mindern würde. Die in den Fragebögen vermittelten Erwartungen der Richter gehen allerdings 
nicht von einem gleichmäßigen Rückgang der Zahl der Kläger aus, sondern von einem über-
mäßigen Rückgang des Anteils der einkommensschwachen Kläger.225 Bei dieser – realistisch 
erscheinenden – Annahme könnte man aber, entgegen der Vermutung der Richter, insgesamt 
einen Rückgang des Anteils der PKH-Antragsteller erwarten. Wenn mit der Einführung einer 
allgemeinen Verfahrensgebühr vor allem die einkommensschwachen Kläger von der Klageer-

                                                 

224 Zur Erinnerung: Neun von zehn Richtern in den beiden Instanzen stimmen „eher“ oder „voll“ der 
Annahme zu, dass infolge der Aufhebung des Grundsatzes der Kostenfreiheit im sozialgerichtli-
chen Verfahren der Anteil der Klägerinnen und Kläger, die Prozesskostenhilfe beantragen, zuneh-
men werde.  

225 Siehe oben Kapitel 4.3.5: Knapp 50% der Richter erwarten, dass der Anteil der Klägerinnen und 
Kläger mit unterdurchschnittlichem Einkommen infolge Aufhebung der Gebührenfreiheit in der 
Sozialgerichtsbarkeit abnehmen werde. 
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hebung abgehalten würden, dann würde sich künftig gerade die Teilmenge der besonders 
stark auf PKH angewiesenen einkommensschwachen Kläger verringern.226 Das Ergebnis 
könnte, entgegen der Erwartung der befragten Richter, ein Rückgang von Zahl und Anteil 
auch der PKH-Antragsteller sein.  

Die Erwartung der an der Befragung teilnehmenden Richter kann sich dennoch im Ergebnis 
als zutreffend herausstellen. Wachsen würde der Anteil der Kläger mit PKH-Antrag, rein 
rechnerisch auch bei gleich bleibender absoluter Zahl der Antragsteller, weil die Bezugsgröße 
der Gesamtzahl der Kläger kleiner würde. Darüber hinaus könnte sich der Anteil der PKH-
Kläger dadurch verstärken, dass in der auch künftig in einem gebührenpflichtigen sozialge-
richtlichen Verfahren verbleibenden Menge von Klägern tatsächlich ein höherer Anteil von 
PKH-Berechtigten wäre, als hier zunächst unterstellt wurde. Aussagen darüber, ob und in 
welchem Umgang das so sein könnte, erfordern eine mit unseren Forschungsdaten nicht leist-
bare Analyse der Einkommens- und Vermögensverhältnisse von Klägern im Grenzbereich zur 
PKH-Antragsfähigkeit. Verstärken könnte sich dieser Effekt schließlich durch die öffentliche 
Debatte, die mit einer Neuregelung des SGG und der Einführung einer allgemeinen Verfah-
rensgebühr verbunden wäre. Über diese Debatte könnte der Zusammenhang zwischen der neu 
eingeführten Verfahrensgebühr und der Möglichkeit einer Beantragung von Prozesskostenhil-
fe stärker ins allgemeine Bewusstsein gehoben werden. Das könnte die Aufmerksamkeit künf-
tig auch solcher Kläger verstärkt auf die von ihnen bislang nicht gekannte oder nicht in Erwä-
gung gezogene Möglichkeit der Beantragung von Prozesskostenhilfe lenken. Eine verlässliche 
Vorhersage der tatsächlichen Entwicklung des Verhältnisses zwischen Klagezahlen und An-
tragszahlen PKH ist auf der gegebenen Datengrundlage nicht möglich. Geht man allerdings 
davon aus, dass der mit einem guten Viertel geschätzte Anteil des Rückgangs der Klägerzah-
len in sozialgerichtlichen Verfahren auch deshalb tendenziell überhöht sein wird, weil die 
Möglichkeit der Beantragung von PKH dämpfend auf den Rückgang wirken dürfte, dann 
könnte – insoweit in Übereinstimmung mit der Erwartung der Richter – der Anteil der PKH-
Anträge über das erwähnte rechnerische Maß infolge verkleinerter Bezugsmenge hinaus stei-
gen. 

Zu beachten ist bei den Ansätzen der finanziellen Folgenabschätzung die Ausschnitthaftigkeit 
der Kostenschätzung. Gegenstand der Modellrechnungen sind allein die Kosten der PKH-
Anträge vor den Sozialgerichten und allein die Abschätzung des Aufwandes und der Kosten 
richterlicher Arbeitskraft. Wie die oben vorgestellte Analyse der Gesamtausgaben der Pro-
zesskostenhilfe durch den Rechnungshof Baden-Württemberg gezeigt hat, sind die Kosten der 
gerichtlichen „Unterstützungskräfte“, der starke Kostenblock der Beiordnung von Rechtsan-
wälten, die sonstigen Ausgaben und die ausfallenden Gerichtskosten einzubeziehen. Abzuzie-
hen ist der – im Ergebnis nicht sonderlich starke – Rückfluss von PKH durch Raten oder 
Vermögenseinsatz. Wie die Untersuchung des RH Baden-Württemberg für das Jahr 2003 ge-

                                                 

226 In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass die entsprechende Frage (Nr. 17) im Kläger-
fragebogen lautete: „Würden Sie künftig in einem vergleichbaren Fall Klage erheben, wenn Sie da-
für vorab eine Gerichtsgebühr bezahlen müssten, die Sie nur bei Erfolg der Klage erstattet bekä-
men?“ Die gegebenenfalls eröffnete Möglichkeit der Βeantragung von Prozesskostenhilfe ist in 
dieser Frage nicht ausdrücklich erwähnt worden. 
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zeigt hat, beträgt das Verhältnis zwischen dem durchschnittlichen Verwaltungsaufwand je 
bewilligtem PKH-Antrag von 86 Euro und dem Gesamtbetrag von 905 Euro je PKH-
Bewilligung rund 1 zu 10.227 Überträgt man diese Gesamtrelation auf die oben geschätzten 
Mehrausgaben infolge erhöhter PKH-Anteile vor den Sozialgerichten nach Einführung der 
allgemeinen Verfahrensgebühr, gelangt man zu rund 10, 18 oder 26 Mio. Euro Mehraufwand 
nur für die erste Instanz. 

Von den Gebühreneinnahmen infolge der Einführung der allgemeinen Verfahrensgebühr in 
Höhe von rund 21 Millionen für die Sozial- und Landessozialgerichte228 müsste man dann für 
die Abschätzung der Kostenfolgen die Verwaltungskosten für die Einziehung von Gebühren – 
laut Justizministerium NRW ca. 20 Euro je Klage (rund 5,2 Mio. Euro bei nur noch 260.766 
Klagen in beiden Instanzen) abziehen.  

8.2.3.3.4. Zusammenfassung 

Die aus unterschiedlichen Datenquellen zusammengesetzte Betrachtung vermag nur Anhalts-
punkte für eine Abschätzung der Folgen einer Einführung der allgemeinen Verfahrensgebühr 
im sozialgerichtlichen Verfahren für den Personenkreis nach § 183 SGG zu geben. Die An-
haltspunkte und ihre Bewertung sollen mit den folgenden Überlegungen zusammengefasst 
werden. 

• Für den Fall, dass es zur Einführung einer allgemeinen Verfahrensgebühr kommt, er-
wartet eine große Mehrzahl (von knapp 90%) der auf ein entsprechende Frage antwor-
tenden Richter eine Zunahme des Anteils derjenigen Kläger, die einen Antrag auf Pro-
zesskostenhilfe stellen werden. Ob auch die absolute Zahl der PKH-Antragsteller zu-
nehmen wird, steht damit nicht fest. Gegen die sofortige Vergrößerung der Gesamt-
menge der PKH-Anträge spricht eine andere Erwartung der Richter, wonach der 
Rückgang der Klägerzahl vor allem die Kläger mit unterdurchschnittlichen Einkom-
men erfassen werde. Sollte diese – realistisch erscheinende – Vorhersage eintreffen, 
dann blieben kurzfristig in besonderem Maße diejenigen Kläger künftig dem SGG-
Verfahren fern, die mit besonders großer Aussicht auf Erfolg einen PKH-Antrag stel-
len könnten. Die Folge könnte ein Rückgang der Zahl der Kläger mit PKH-Anträgen 
sein. Eine Unterscheidung nach kurzfristigen und mittel- bis langfristigen Effekten er-
scheint uns aber deshalb notwendig, weil ein Teil der Personen, die möglicherweise 
kurzfristig auf ein SGG-Verfahren verzichten, mit Sicherheit so starke soziale Proble-
me haben, dass sie über kurz oder lang oder beim nächsten, ihnen nachteilig erschei-
nenden Bescheid zum SGG-Verfahren als „letztem Mittel“ greifen werden. Derartige 
Kumulationseffekte durch Gebührensteuerung sind empirisch wiederum aus anderen 
Bereichen sozialer Leistungen bekannt. Auch ein Rückgang der Zahl der PKH-Antrag-
steller stünde der Erwartung, dass ihr Anteil steigen werde, nicht entgegen. Bei 
schrumpfender Gesamt- und Bezugsmenge und gleich bleibender oder sinkender Zahl 
der PKH-Antragsteller würde deren Anteil gleichwohl solange wachsen, wie der 

                                                 

227 Hierin schlägt sich allerdings, wie erörtert, der hohe Anteil familiengerichtlicher PKH-Bewilligun-
gen vermutlich kostensteigernd nieder. 

228 Siehe oben Kapitel 8.2.2. 
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Rückgang der Zahl der PKH-Antragsteller hinter dem Rückgang der Zahl der Kläger 
insgesamt zurückbliebe. Ein rechnerisch wie in der Wirklichkeit mögliches Ergebnis 
könnte daher eine geringere Zahl von PKH-Antragstellern bei zugleich gewachsenem 
Anteil dieser Klägergruppe sein. Mehr spricht allerdings für die Gegenrichtung der 
Entwicklung und damit für die Erwartung der Richter, die über den relativen Zuwachs 
auch von einem Zuwachs der absoluten Zahl der PKH-Anträge ausgeht. Es ist über-
zeugender, anzunehmen, dass die Einführung einer allgemeinen Verfahrensgebühr für 
die bislang hiervon befreiten Personen nach § 183 SGG die Zahl der Antragsteller ver-
größern wird. Teils würde infolge der Verfahrensgebühr die Zahl der nunmehr aus so-
zio-ökonomischen Gründen objektiv aussichtsreichen PKH-Anträge wachsen, teils 
würde durch die neu eingeführte und öffentlich diskutierte Voraussetzung einer Ver-
fahrensgebühr eine vermutlich nicht kleine Menge von Klägern, die von der Möglich-
keit der Prozesskostenhilfe bislang nichts wusste, auf diese Möglichkeit aufmerksam 
gemacht werden. 

• Kein Streit kann darüber bestehen, dass die Ausgaben für die Prozesskostenhilfe im 
Allgemeinen und die für die Sozialgerichtsbarkeit im Besonderen in den vergangenen 
Jahren ganz erheblich gestiegen sind. Die erwähnten Beispiele aus den Daten der Lan-
desjustizministerien bzw. Senatsverwaltungen vermögen das zu belegen: SG Berlin, 
Steigerung der PKH-Ausgaben von 2006 bis (hochgerechnet) Ende 2007 um 47%; So-
zialgerichtsbarkeit Sachsen-Anhalt: Steigerung der PKH-Ausgaben von 2006 bis 
(hochgerechnet) Ende 2007 um 49%; Sozialgerichtsbarkeit NRW: Steigerung der 
PKH-Ausgaben (Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte) von 2006 bis (hochge-
rechnet) 2007 um 24%; Sozialgerichte in Brandenburg: Steigerung der PKH-Ausgaben 
(Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte) von 2006 bis (hochgerechnet) Ende 2007 
um 57%; Sozialgerichtsbarkeit in Sachsen: Kostensteigerung PKH zwischen 2006 und 
2007 um 48% (im Vergleich jeweils des 1. Halbjahres 2006 zu 2007). 

• Ungeachtet der erheblichen Steigerungen in den PKH-Ausgaben der Sozialgerichts-
barkeit bleibt der Anteil der PKH-Bewilligungen in der Sozialgerichtsbarkeit an der 
Gesamtzahl der bewilligten Anträge auf Prozesskostenhilfe nach den insoweit verall-
gemeinerbaren Erhebungen aus Baden-Württemberg und Hamburg mit rund 1% sehr 
klein. 

• Deutlich zugenommen hat der Anteil der PKH-Anträge an den Klageeingängen in der 
Sozialgerichtsbarkeit von 5% auf 17% im Zeitraum von 2001 auf 2006 (bezogen auf 
die Klagen von Versicherten und Leistungsberechtigten). Demgegenüber ist die Er-
folgsquote, das heißt der Anteil der erfolgreichen Anträge auf PKH an allen erledigten 
Anträgen auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe mit jährlich rund 60% vergleichs-
weise stabil geblieben. Das spricht gegen die Annahme eines gewachsenen Anteils of-
fensichtlich aussichtsloser Klagen. 

• Zur Abschätzung der Kostenfolgen kann man auf der Grundlage der Anhaltspunkte, 
die oben für die Abschätzung zusammengetragen worden sind, jedenfalls folgende 
Eingrenzungen vornehmen.  
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o Der Rechnungshof Baden-Württemberg hat für das Jahr 2003 mit einem Voll-
kostenansatz einen Gesamtbetrag von 902 Euro je bewilligtem PKH-Antrag 
ermittelt. Dieser Wert lässt sich als Obergrenze eines Schätzungsraums an-
nehmen. Er ist für die Sozialgerichtsbarkeit aufgrund des hohen Anteils famili-
engerichtlicher Verfahren in den Daten aus Baden-Württemberg sicherlich  
überhöht. Im Unterschied zur sonst üblichen Berechnung der Vergütung der 
Rechtsanwälte nach dem Gegenstandswert (§ 2 Abs. 1 RVG) entstehen in Ver-
fahren vor den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit, in denen das Gerichtskos-
tengesetz nicht anzuwenden ist, nach § 3 Abs. 1 S. 1 RVG Betragsrahmenge-
bühren. Sie liegen nach dem Kostenverzeichnis zu § 2 Abs. 2 RVG, hier KV 
Nr. 3102, zwischen 40 und 460 Euro mit einer Mittelgebühr von 250 Euro. 
Hinzu kommen mag eine Terminsgebühr nach KV Nr. 3106 mit einem Gebüh-
renrahmen von 20 bis 380 Euro und einer entsprechenden Mittelgebühr von 
200 Euro. Hierdurch entstehen im Vergleich zu der gegenstandsbezogenen 
Vergütung in Scheidungsverfahren (Regelstreitwert nach § 48 Abs. 3 S. 1 
GKG: das in drei Monaten erzielte Nettoeinkommen der Eheleute) im Allge-
meinen wesentlich niedrigere Kostenansätze für die Rechtsanwälte.  

o Zu einem unteren Wert des Schätzraums gelangt man auf der Grundlage der 
aus NRW für das Jahr 2006 übermittelten Daten für die durchschnittlichen 
Ausgaben je PKH-Bewilligung von 341 Euro. Rechnet man zu diesen Ausga-
ben für PKH (Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte) den auf der Grund-
lage der bayerischen Vollkostendaten geschätzten Personalkostenanteil in Hö-
he von 85 Euro für den richterlichen und nichtrichterlichen Arbeitsaufwand 
hinzu, so gelangt man zu eine Schätzgröße von 426 Euro je bewilligtem PKH-
Verfahren. Dieser Wert dürfte tendenziell zu niedrig angesetzt sein, weil er, 
ebenso wie der Wert aus Baden-Württemberg, nur die bewilligten PKH-
Anträge in den Blick nimmt. Nur für diese fallen zwar die Ausgaben für beige-
ordnete Rechtsanwälte an. Auf der anderen Seite sind jedoch vor allem die 
richterlichen Arbeitszeitaufwendungen bei den abgelehnten PKH-Anträgen, 
die immerhin einen Anteil von 40% aller Anträge ausmachen, nach Angaben 
der von uns befragten Richterinnen und Richter beträchtlich größer. 

o Korrigiert man im Lichte dieser Erwägungen den Gesamtaufwand für die Be-
arbeitung eines PKH-Antrags nach oben, dann wird man bei einem mittleren 
Wert um die 500 Euro je PKH-Bearbeitung und -Bewilligung in der Sozialge-
richtsbarkeit landen. Für rund 61.000 PKH-Anträge des Jahres 2006 in der So-
zialgerichtsbarkeit lassen sich auf dieser Grundlage Gesamtkosten in Höhe von 
rund 30 Mio. Euro schätzen. 

o Geht man, bezogen auf die abgesenkte Klageeingangszahl nach der Einführung 
einer allgemeinen Verfahrensgebühr von 261.000 Klagen für SG und LSG, 
von einer Zunahme der PKH-Antragsquote auf insgesamt 30% aus, wie oben 
bereits modellhaft angenommen, gelangte man zu einem Gesamtaufwand für 
die PKH-Bearbeitung und -Bewilligung in der Größenordnung von rund 40 
Mio. Euro. 
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o Dem Mehraufwand im Vergleich zu 2006 in der geschätzten Größenordnung 
von 10 Mio. Euro sind auf der Einnahmenseite die Mehreinnahmen durch die 
Verfahrensgebühr gegenüberzustellen. Sie sind oben (8.2.2.) auf rund 21 Mio. 
Euro geschätzt worden. Von den Gebühreneinnahmen ist der Verwaltungsauf-
wand für den Gebühreneinzug abzuziehen. Auf der Grundlage der erwähnten 
Schätzung des LSG NRW aus dem Jahr 2001 lässt sich dieser Aufwand bei ei-
nem Einzelsatz von 20 Euro je Kostenrechnung und bei künftig rund 261.000 
Klageverfahren vor den Sozial- und Landessozialgerichten auf insgesamt 
5,2 Mio. Euro bestimmen. Nach einer anderen, aktuelleren Schätzung der Prä-
sidentin des Sozialgerichts Berlin vom November 2007 lässt sich der Verwal-
tungsaufwand mit dem geringeren Durchschnittswert von 15 Euro pro Kosten-
rechnung in Anschlag bringen. Geht man, konservativ schätzend, von diesem 
etwas niedrigeren Fallaufwand aus, gelangt man zu rund 4 Mio. Euro, die von 
den Gebühreneinnahmen abzuziehen sind. Im Ergebnis bleiben damit auf der 
Einnahme-Seite (21 Mio. - 4 Mio. = 17 Mio. - 10 Mio. Mehraufwand für PKH) 
rund 7 Mio. zu verbuchen. 

• Bevor man beginnt, sich mit dem kurzfristig möglich erscheinenden finanziellen Net-
toeffekt von bundesweit rund 7 Mio. Euro zufrieden zu geben, sollte in mehrfacher 
Hinsicht über mangelnde Nachhaltigkeit und unerwünschte materielle und vor allem 
immaterielle Wirkungen nachgedacht werden: Erstens handelt es sich dabei wegen der 
in dieser Untersuchung mehrfach theoretisch wie empirisch belegten Dynamik der In-
tervention mit Gebühren (z. B. dem „Jo-Jo-Effekt“, Kumulation des Problemdrucks 
durch Aufschieben von Klagen) um keinen auch nur etwa in dieser Höhe dauerhaft 
gesicherten und einkalkulierbaren Betrag. Zweitens stehen den zumindest kurzfristig 
möglichen finanziellen Ersparnissen mittel- und langfristige immaterielle Verluste z. 
B. beim Vertrauen auf soziale Gerechtigkeit in der sozial benachteiligten, aber auch 
sonstigen Bevölkerung gegenüber. In der Untersuchung wurde mehrfach die hohe Be-
deutung und Akzeptanz der Klärung sozialer Problemlagen durch das Gericht für das 
Gerechtigkeitsdenken der Kläger deutlich. Diese Art von Verlusten lässt sich schlecht 
monetarisieren, sie haben aber nach aller Erfahrung über kurz oder lang auch materiel-
le Folgen für die Gesellschaft und verkleinern damit den o. g. Netto-„Gewinn“. 

8.3. Folgen für Sozialleistungsträger 

Für die Sozialleistungsträger hat die Einführung einer allgemeinen Verfahrensgebühr im sozi-
algerichtlichen Verfahren vor allem finanzielle Auswirkungen. Die ungenaue Datenlage so-
wie verschiedene zufällige Faktoren machen die Abschätzung dieser Auswirkungen schwie-
rig. Die Klägerbefragung (vgl. Kapitel 5) hat einen Anteil von ca. 28% der Klägerinnen und 
Kläger ermittelt, die bei einer Gebühreneinführung zukünftig nicht mehr klagen würden. 
Prognostische Aussagen auf die Zukunft sind jedoch schwierig, und es ist letztlich maßgeb-
lich von der Wichtigkeit des Klagegegenstandes und vom aktuell verletzten Gerechtigkeits-
empfinden abhängig, ob auch mit Gerichtsgebühren geklagt würde. Ebenfalls muss langfristig 
ein „Gewöhnungseffekt“ einkalkuliert werden. So steigen in Verfahren von Vertragsärzten die 
Klageingänge seit 2005 wieder (vgl. Kapitel 6) und auch die Einführung der Praxisgebühr hat 
nicht zu einem dauerhaften Rückgang der Arztbesuche geführt (vgl. Kapitel 2). Realistisch 
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gesehen würde die Annahme, dass tatsächlich 28% weniger Klagen vor den Sozialgerichten 
geführt würden, den Effekt der Gebühreneinführung überschätzen (siehe Kapitel 8.2.1). 

Außerdem kann keine Aussage für das mögliche Sparpotential der Sozialleistungsträger im 
eigenen System, also z.B. bei Personalkosten für Prozessvertretungen etc., gemacht werden, 
hier fehlen ebenfalls valide Daten. Würden die Klageverfahren um 28% zurückgehen, würden 
sich jedoch sicher nicht – und schon gar nicht kurzfristig – die Kosten für Prozessvertretungen 
entsprechend vermindern. Die meisten Prozesse werden von bevollmächtigten Beschäftigten 
der Sozialleistungsträger geführt, die nur zum Teil mit Aufgaben der Prozessvertretung be-
fasst und im Übrigen entweder verbeamtet oder unbefristet beschäftigt sind.  

Die hier vorgenommenen Rechnungen beziehen sich daher ausschließlich auf die bei den So-
zialleistungsträgern entstehenden Gerichtskosten. 

Berücksichtigt werden hier also folgende Effekte: Die Sozialleistungsträger müssen die 
Pauschgebühren nach § 184 SGG von 150 € für jedes sozialgerichtliche Verfahren der ersten 
Instanz und 225 € für jedes Verfahren vor dem Landessozialgericht in dem Umfang nicht 
mehr bezahlen, in dem sich die Zahl der Klageeingänge tatsächlich vermindert. Hiervon nicht 
betroffen sind die nach § 64 Abs. 3 Satz 2 SGB X von den Gerichtskosten befreiten Träger 
der Sozialhilfe, der Grundsicherung für Arbeitsuchende, der Leistungen nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz und der Kriegsopferfürsorge. Die Sozialleistungsträger werden ande-
rerseits zusätzlich belastet durch die neu eingeführten pauschalen Gerichtsgebühren für Klä-
gerinnen und Kläger, soweit sie diese nach § 183 Abs. 4 SGG-E zu tragen haben, weil sie 
ganz oder teilweise im Verfahren unterliegen. In der Gesetzesentwurfsbegründung heißt es, 
dass die zusätzliche Belastung für die Sozialleistungsträger durch die Entlastungswirkungen, 
die auch für sie mit dem angestrebten Rückgang der Verfahren eintreten, gemindert oder so-
gar ausgeglichen wird.229 Es wird mit den Rechnungen versucht, diese Effekte modellhaft zu 
quantifizieren. 

Die finanziellen Folgen für die Sozialleistungsträger werden in zwei Varianten dargestellt. 
Die erste Variante beschreibt einen Rückgang der Klagen um 5%, 10% und 25%,230 dabei ge-
hen erfolgreiche, teilweise erfolgreiche und erfolglose Klagen im gleichen Verhältnis zurück. 
Die zweite Variante ergänzt das Modell der ersten Variante dahingehend, das zwar insgesamt 
die Klagen wiederum um 5%, 10% und 25% zurückgehen, jedoch aus dem sich ergebenden 
absoluten Rückgang 60% auf die erfolglosen, 25% auf die teilweise erfolgreichen und 15% 
auf die erfolgreichen Klagen entfallen. Dies trägt der Annahme des Gesetzesentwurfs Rech-
nung, dass die Einführung von Gerichtsgebühren vor allem zu einem Rückgang aussichtsloser 

                                                 

229 BT-Drs. 16/1028, S. 13. 
230 Abweichend vom Gesamtwert von 28% aller Kläger (einschließlich der Antragsteller in Verfahren 

des einstweiligen Rechtsschutzes), die angegeben haben, in einem vergleichbaren Fall keine Klage 
mehr zu erheben, wenn sie dafür vorab eine Gerichtsgebühr bezahlen müssten, haben wir bei der 
vergleichenden Modellrechnung aus Gründen der Anschaulichkeit und besseren Vergleichbarkeit 
den Wert von 25% zugrunde gelegt. Für diesen Wert als Grundlage der Abschätzung von Kosten-
folgen spricht in diesem Zusammenhang auch, dass er den voraussichtlichen Klagenrückgang we-
niger stark überschätzt als der Gesamtwert von 28%, in dem auch die Antworten zu den Verfahren 
des einstweiligen Rechtsschutzes stecken. 
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Klagen führen würde, die in den erfolglosen Klagen enthalten sein müssen. Bereits diese Mo-
dellrechnungen zeigen, dass die Effekte des Gesetzes von zahlreichen ungewissen Annahmen 
abhängen. 

Es wurde bereits ausgeführt (Kapitel 5), dass ein Rückgang der Klagen um 28% unwahr-
scheinlich erscheint, weil die hypothetische Frage an heutige Klägerinnen und Kläger nicht zu 
einer zuverlässigen Prognose über das Verhalten künftiger Klägerinnen und Kläger führt. 
Wird angenommen, der Rückgang betrüge 25%,231 so ergäben sich für die Sozialleistungsträ-
ger im Saldo Minderausgaben von 3.786.975 €, wenn angenommen würde, dass sich der Kla-
gerückgang gleichmäßig über die Erfolgsarten der Klagen verteilte, 5.879.301 € für den Fall, 
dass sich im stärkeren Ausmaß erfolglose Klagen verhindern ließen. Für die von den Gebüh-
ren nach § 184 SGG befreiten Sozialleistungsträger ergäben sich auch in diesen Varianten 
Mehrausgaben in Höhe von 823.669 € oder 515.515 €. 

Setzt man niedrigere Quoten der Klagerückgänge an, so überwiegen die Mehrkosten durch 
von den Sozialleistungsträgern zu übernehmende Gebühren in beiden Modellrechnungen die 
ersparten Gebühren. Bei einem Klagerückgang um 10% würden die mit den Minderausgaben 
saldierten Mehrausgaben 2.238.480 € oder 1.401.550 € betragen, bei einem Klagerückgang 
um 5 % 4.246.965 € oder 3.828.500 €.  

                                                 

231 Zur Begründung siehe die vorstehende Fußnote. 
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9. Alternativen oder Ergänzungen zur allgemeinen Einführung von Gebühren im sozi-
algerichtlichen Verfahren 

Aus der Literaturrecherche, aus den geführten Expertengesprächen und aus den Befragungen 
im Rahmen der Studie konnten zahlreiche Vorschläge gewonnen werden, wie die Zahl der 
Klageeingänge bei den Sozialgerichten vermindert werden könnte. Dabei wurde deutlich, dass 
zumindest zum Teil sowohl solche Klageverfahren vermieden werden könnten, die für Kläge-
rinnen und Kläger von vornherein aussichtslos sind, wie auch solche, die für die Sozialleis-
tungsträger von vornherein aussichtslos sind. Es besteht Grund zu der Annahme, dass auch 
Sozialleistungsträger in nicht zu vernachlässigendem Umfang für von vornherein aussichtslo-
se Verfahren verantwortlich sind. Dies können Untätigkeitsklagen von Bürgerinnen und Bür-
ger sein, die nach Tätigwerden der Behörde zurückgenommen oder nicht mehr betrieben wer-
den. 

Die Vorschläge setzen auf verschiedenen Ebenen an. Sie zielen auf das Verwaltungsverfah-
ren, das Widerspruchsverfahren, das gerichtliche Verfahren und das materielle Sozialrecht. 
Auf allen Ebenen gibt es Vorschläge, die eine Änderung geltenden Rechts erfordern wie auch 
solche, die lediglich eine andere oder eine tatsächliche Anwendung geltenden Rechts nötig 
machen, sowie solche, die auf Art und Weise der Verfahrensführung, insbesondere im kom-
munikativen Bereich, abzielen.  

9.1. Veränderungen im Rahmen des Verwaltungsverfahrens 

Veränderungen im Verwaltungsverfahren könnten dazu beitragen, dass Konflikte nicht ge-
richtlich ausgetragen werden müssen. Die hohe Erfolgsquote der sozialgerichtlichen Verfah-
ren – gerade im Verhältnis zu anderen öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeiten – ist ein deut-
liches Indiz dafür, dass Gerichtsverfahren vermieden werden könnten, wenn die behördliche 
Verfahrens- und Entscheidungspraxis anders wäre. 42% der Richterinnen und Richter sehen 
wenig sorgfältige behördliche Bescheide als relevante Ursache des Klagenanstiegs. 54,7% 
nehmen wahr, dass sich Betroffene nicht ernst genommen fühlen. 62,3% meinen, dass die 
Klägerinnen und Kläger kein Vertrauen in die Entscheidungspraxis der Behörden haben. Die 
Bedeutung der Untätigkeitsklagen – mehr als ein Drittel schätzt den Anteil an allen Klagen 
auf über 5% – ist ebenfalls ein Hinweis darauf, dass Änderungen im Rahmen des Verwal-
tungsverfahrens angezeigt sind, um den Zügigkeitsgrundsatz (§ 9 Satz 2 SGB X) durchzuset-
zen. 

9.1.1. Allgemeine Arbeitsweise 

Die recht hohen Werte für „nicht ernst genommen fühlen“ und „kein Vertrauen“ in der kläge-
rischen und richterlichen Wahrnehmung sowie für die Aussage „Ich fühlte mich hilflos ausge-
liefert.“ bei Klägerinnen und Klägern weisen auf das hohe Gewicht subjektiver Faktoren im 
Verhältnis zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Sozialleistungsträgern hin. In allen Exper-
tengesprächen sowie in freien Antworten werden immer wieder Art und Umfang der behörd-
lichen Kommunikation als Probleme benannt. Es wird berichtet, dass viele Klägerinnen und 
Kläger erst im gerichtlichen Verfahren die Möglichkeit erhalten, tatsächliche und rechtliche 
Probleme zu besprechen oder erst dort den Eindruck haben, mit ihrem Anliegen ernst ge-
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nommen zu werden; oft akzeptierten sie dann auch eine für sie abschlägige Entscheidung des 
Gerichts.  

„Viele Verfahren lassen sich durch Erklären‚ verhindern/vermeiden.“ (Fragebogen SG 
Nr. 135); 

„Hauptproblem bei einer Vielzahl der Klagen ist, dass die Bescheide oftmals von den 
Klägern nicht nachvollzogen werden können und es ihnen auch niemand verständlich 
erklärt (betrifft Rentenberechnungen, keine Erwerbsminderungsrenten).“ (Fragebogen 
SG Nr. 497); 

„Bessere Sachverhaltsaufklärung durch die entscheidenden Behörden. Bescheide, bei 
denen sich die Antragsteller im Text wiederfinden (keine Textbausteine). Die behördli-
chen Ermittlungen müssten für den Adressaten des Bescheides transparenter werden. 
Die rechtliche Grundlagen für den Einzelfall müssten im Rahmen einer tatsächlichen 
Würdigung im Bescheid dargelegt werden.“ (Fragebogen Nr. 585 SG; ähnlich Fragebo-
gen LSG NR. 924); 

„Erkläre ich die Sach- und Rechtslage in der Verhandlung, zeige Verständnis und lasse 
die Kläger ihre Situation schildern (SGB II, SGB XI insbesondere), erfolgt oft Klage-
rücknahme.“ (Fragebogen SG Nr. 836); 

„Vermeidung von Gerichtsverfahren durch ein qualifizierteres Verwaltungsverfahren, 
z.B. durch persönliche Besprechung mit den Antragstellern.“ (Fragebogen SG Nr. 902). 

Zum Teil wird berichtet, dass es für die Betroffenen immer schwieriger wird, überhaupt An-
sprechpartner in den Behörden zu bekommen (Fragebogen SG Nr. 374) oder dass diese häufig 
wechseln oder nicht informiert seien. Call-Center der Sozialleistungsträger – insbesondere der 
Bundesagentur für Arbeit – könnten qualifizierte und verantwortliche Auskünfte nicht geben. 

Bereits 1983 war in einer rechtstatsächlichen Untersuchung zum Verwaltungsverfahren der 
Rentenversicherung resümiert worden: 

„Wie die Analyse zeigt, sind die meisten Bescheide mehr oder weniger mit Informati-
onsmängeln behaftet. Dem hohen Anspruch, den die Rechtsordnung im Interesse eines 
effektiven Rechtsschutzes für den Bürger an die Begründung einer Entscheidung – ins-
besondere einer ablehnenden stellt – wird man nicht ausreichend gerecht.“ 

Dies wurde als rechtsstaatlich bedenkliche Begleiterscheinung einer automatisierten Massen-
verwaltung eingeordnet.232 

Es gibt hier deutliche Unterschiede zwischen den Rechtsgebieten. In besonderem Maße wird 
von subjektiven und objektiven Mängeln im Verwaltungsverfahren im Bereich des SGB II be-
richtet. In der Richterbefragung wurden „kein Vertrauen“ und „nicht ernst genommen“ signi-
fikant häufiger von Richterinnen und Richtern mit dem Tätigkeitsbereich SGB II genannt.  

„Bessere und überzeugendere Bescheide der Sozialleistungsträger, insbesondere im Be-
reich des SGB II“ (Fragebogen SG Nr. 368); 

                                                 

232 Horn (1983), 125. 
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„Bessere juristische Schulungen der Behördenmitarbeiter z.B. der ARGE führen zu 
rechtmäßigen Entscheidungen und mindern die Klageflut“ (Fragebogen SG Nr. 390); 

„Ich halte eine ‚Eintrittsgebühr’ ins sozialgerichtliche Verf. für nicht so sinnvoll, da die 
Leistungsträger sehr standardisiert arbeiten, sowohl was die Ermittlungen angeht als 
auch die formulierenden Bescheide + Widerspruchsbescheide betreffend, und die Ver-
waltungsentscheidungen insbesondere in Angelegenheiten nach dem SGB II häufig kor-
rekturbedürftig sind. Anders als in der Massenverwaltung bietet sich für die Kläger im 
Erörterungstermin oder der mündliche Verhandlung die Möglichkeit, ihr Anliegen per-
sönlich darzulegen + eine verbindliche Reaktion zu erhalten.“ (Fragebogen SG Nr. 
341); 

„Die Abschaffung der Pauschgebühr für SGB II-Leistungsträger führte zu reduzierten 
Ermittlungen der Behörde“ (Fragebogen SG Nr. 379); 

„Ein erheblicher Anteil an Klagen kommt zustande aufgrund schlechter Qualität der 
Verwaltungstätigkeit – bedingt durch dortige Einsparungen und betriebswirtschaftliche 
Umstrukturierungen, die sich in der Praxis total auswirken (insb. im Bereich der Bun-
desagentur für Arbeit).“ (Fragebogen SG Nr. 586); 

„Im Bereich SGB II ist die Zahl der Kläger, die gegen (fast) jeden Bescheid der Behör-
de vorgehen, extrem hoch. Das Klagen kann man vielleicht nicht als ‚Selbstzweck’ be-
zeichnen, aber diese (regelmäßig unvertretenen) Kläger klagen nach dem Motto: ‚Es 
kostet ja nichts, soll doch das Gericht sich darüber Gedanken machen, ob ich mehr be-
komme’. Hintergrund ist sicherlich die soziale Unzufriedenheit, aber auch die fehlende 
Akzeptanz von Entscheidungen der Behörde, da die Bescheide schwer verständlich, die 
Gesetze oft schwammig und auch die Rechtssprechung uneinheitlich sind.“ (Fragebo-
gen SG Nr. 668); 

„auffällig ist die sinkende Aufklärungsdichte mancher Sozialleistungsträger (z.B. Ver-
sorgungsänderung). Dies führt zu ganz erheblichen Kosten u. Verzögerungen.“ (Frage-
bogen LSG Nr. 919); 

„Bessere und gründlichere Arbeit der Verwaltung im Vorverfahren.“ (Fragebogen SG 
Nr. 739, so auch Fragebogen LSG Nr. 712); 

„Verständlichere Bescheide, Verringerung von Fehlern im Verwaltungsverfahren“ (Fra-
gebogen LSG Nr. 14); 

„sorgfältiger und besser begründete Bescheide und Widerspruchsbescheide“ (Fragebo-
gen LSG Nr. 25, so auch LSG Nr. 304, 402, 917); 

Bei der Klägerbefragung wurde ein besonders niedriger Wert bei den ARGEn für „Probleme 
wurden ernst genommen“ gemessen. Aus den Befragungsergebnissen und Expertenauskünf-
ten ergibt sich das ausgeprägte Bild, dass im Bereich des SGB II das Verhältnis zwischen 
Bürgerinnen und Bürger und dem Sozialleistungsträger nicht kooperativ, sondern konfrontativ 
ausgestaltet ist und dass kommunikative Muster auf beiden Seiten besonders streitträchtig zu 
sein scheinen. Damit wird das gesetzliche Leitbild eines Sozialleistungsträgers verfehlt, der 
den sozialen Rechten verpflichtet ist (§ 2 Abs. 2 SGB I), der darauf hinwirkt, dass Leistungs-
berechtigte die ihnen zustehenden Sozialleistungen in zeitgemäßer Weise, umfassend und zü-
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gig erhalten (§ 17 Abs. 1 Nr. 1 SGB I) und der alle für den Einzelfall bedeutsamen, auch die 
für die Beteiligten günstigen Umstände ermittelt (§ 20 Abs. 2 SGB X). Die zahlenmäßig nicht 
unerhebliche Gruppe der Klägerinnen und Kläger nimmt die Träger nach dem SGB II anders 
wahr, als es das gesetzliche Leitbild vorsieht. 

Da es sich bei der besonderen Vertrauenskrise im Bereich des SGB II um eine wesentliche 
Ursache der Belastung der Sozialgerichte in den letzten Jahren zu handeln scheint, ist weitere 
Forschung anzuraten. Die gesetzlich vorgesehene Wirkungsforschung (§ 55 SGB II) hat sich 
der rechtssoziologischen und allgemein rechtsstaatlichen Fragen bei der Umsetzung des 
SGB II bisher nicht hinreichend angenommen. 

„Bescheide wenig sorgfältig“ wird von Richterinnen und Richtern im Bereich SGB II häufi-
ger genannt, signifikant seltener dagegen in den Bereichen Unfallversicherung und Renten-
versicherung. „Ausführliche rechtliche Erläuterungen“ wurden von den Klägerinnen und Klä-
gern am häufigsten im Bereich der Rentenversicherung wahrgenommen, am seltensten bei der 
Bundesagentur, bei den ARGEn und den Sozialämtern. Das Verwaltungsverfahren im SGB II 
wurde in freien Antworten der Richterinnen und Richter häufig negativ eingeschätzt. Als po-
sitives Beispiel wurde hier mehrfach das berufsgenossenschaftliche Verfahren genannt. 

„Im qualitativen Bereich sind die Unfallversicherungsträger nach dem SGB VII nahezu 
ausnahmslos lobend zu erwähnen.“ (Fragebogen SG Nr. 121); 

„In SGB II/XII-Bereich sind die Bescheide oft sehr schlecht. Hier wäre m. E. zunächst 
bei den ARGE/Sozialämtern auf eine bessere Schulung hinzuwirken. Die Bescheide der 
Berufsgenossenschaften sind demgegenüber sehr gut.“ (Fragebogen SG Nr. 427); 

„Der Anteil an ‚Querulanten’ ist im Verhältnis zu allen Verfahren sehr gering und z. T. 
auch regional sehr unterschiedlich. Eine umfassende Kontrolle der Sozialversicherungs-
träger ist notwendig. Ca. 50 % aller Klageverfahren enden mit einem Erfolg oder teil-
weisem Erfolg für die Kläger. Dies ist teilweise (insb. SGB II) auch Ausdruck der Über-
lastung bzw. fehlender Qualifizierung der Verwaltung (die in Hinblick auf häufige Ge-
setzesänderungen dort sicher auch schwierig durchzuführen ist.“ (Fragebogen SG Nr. 
736). 

Als mögliche Ursache für Qualitätsmängel im Verwaltungsverfahren der Träger nach dem 
SGB II wurde mehrfach genannt, dass in den neu eingerichteten Arbeitsgemeinschaften nicht 
qualifiziertes Personal, insbesondere abgeordnete Beamtinnen und Beamte von Post und Te-
lekom, sowie befristet eingestelltes Personal zum Einsatz gekommen ist und weiter kommt. 
Auch wird von Richtern, Rechtsanwälten und Prozessbevollmächtigten sowie von Behörden-
vertretern berichtet, dass die von den Trägern nach dem SGB II eingesetzte Software A2LL 
eine formell und materiell rechtmäßige Bescheiderteilung zum Teil sehr erschwert. Die prob-
lematischen Auswirkungen einer softwaregestützten Entscheidungspraxis auf rechtsstaatliche 
Verfahren bedürften einer vertieften rechtstatsächlichen und rechtsinformatischen Untersu-
chung. Software strukturiert das Verwaltungsverfahren teilweise strikter als Verwaltungsvor-
schriften, ohne dass die einzelnen Behörden darauf adäquat reagieren können, wenn die vor-
gegebene Struktur sich als rechtswidrig erweist. 

„Personelle Verstärkung der Verwaltung.“ (Fragebogen SG Nr. 66); 
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„Die Verwaltung muss besser entscheiden. Voraussetzung dafür ist, dass gut ausgebil-
dete Sachbearbeiter, die das formelle und materielle Sozialrecht ansatzweise beherr-
schen, entscheiden.“ (Fragebogen SG Nr. 372); 

„Bessere Schulung von Behördenmitarbeitern.“ (Fragebogen SG Nr. 382); 

„Qualitativ bessere Arbeit der Sozialleistungsträger.“ (Fragebogen SG Nr. 387); 

„Beschleunigung und bessere Kommunikationsfähigkeit hinsichtlich der Tätigkeit der 
Sozialleistungsträger, insbesondere in Widerspruchsverfahren.“ (Fragebogen SG Nr. 
454); 

„Investition in die Ausbildung der Sachbearbeiter in der Arbeitsverwaltung (Nachschu-
lungen).“ (Fragebogen SG Nr. 770) 

Der Rechtsprechung ist es durch die Ausgestaltung des Sozialverwaltungsverfahrensrechts 
verwehrt, formelle Mängel des Verwaltungshandelns wirksam und systematisch zu beanstan-
den. Nach § 42 SGB X kann die Aufhebung eines Verwaltungsaktes, der unter Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften zustande gekommen ist, nicht verlangt werden, wenn 
die Verletzung die Entscheidung in der Sache nicht beeinflusst hat. Wichtige Verwaltungs-
handlungen zur Anhörung und Begründung können bis zur letzten Tatsacheninstanz – also bis 
zum LSG – nachgeholt werden (§ 41 SGB X). Diese gesetzgeberische Grundentscheidung 
beeinflusst Bearbeitungstiefe und Arbeitsweise der Sozialleistungsträger. 

9.1.2. Auskunfts- und Beratungspflichten 

Auskunfts- und Beratungspflichten sind im allgemeinen Sozialrecht (§§ 14, 15 SGB I) für alle 
Sozialleistungsträger festgeschrieben. Die Rechtsprechung hat immer wieder betont, dass es 
sich um subjektive Rechte der Bürgerinnen und Bürger handelt, deren Verletzung insbesonde-
re durch den sozialrechtlichen Herstellungsanspruch auch Folgen hat. Auskunfts- und Bera-
tungspflichten dienen der Realisierung sozialer Rechte im Verfahren und sollen dazu beitra-
gen, gerichtliche Auseinandersetzungen über Leistungsansprüche zu vermeiden. 

Die aufgezeigten Kommunikationsmängel und die hohe Erfolgsquote im sozialgerichtlichen 
Verfahren weisen jedoch darauf hin, dass diese gesetzlich festgeschriebenen Auskunfts- und 
Beratungsansprüche nicht im erforderlichen Maß realisiert werden können. Hier ist zunächst 
das Problem der trägerübergreifenden Beratung zu nennen. Im gegliederten Sozialleistungs-
system ist es besonders wichtig, auch darüber beraten zu werden, welche Ansprüche gegen 
andere Sozialleistungsträger bestehen, um vorrangige oder ergänzende Sozialleistungen in 
Anspruch nehmen zu können. Der Gesetzgeber hat jedoch in § 14 Satz 2 SGB I für den Re-
gelfall normiert, dass immer nur derjenige Leistungsträger zur Beratung verpflichtet ist, dem 
gegenüber ein Recht geltend zu machen oder eine Pflicht zu erfüllen ist. Zu einer Auskunft 
über den Bereich der „eigenen“ Leistungsansprüche hinaus, sind nur die nach Landesrecht zu-
ständigen Stellen sowie die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung und der sozialen 
Pflegeversicherung verpflichtet (§ 15 Abs. 1 SGB I). Nach Landesrecht zuständige Stellen 
sind regelmäßig die Kreise und kreisfreien Städte. Die Verpflichtung der Krankenkassen geht 
noch auf die Zeit zurück, als die Ortskrankenkassen ein besonders enges Netz von Geschäfts- 
und Auskunftsstellen unterhielten. Durch den Kassenwettbewerb entspricht dieses Leitbild 
nicht mehr der Realität. Eine trägerübergreifende Beratung kann allenfalls für die jeweiligen 
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Versicherten der Kasse geboten werden. Der Gesetzgeber sollte daher erwägen, entweder alle 
Sozialleistungsträger zur umfassend trägerübergreifenden Auskunft und Beratung zu ver-
pflichten oder die Verantwortlichkeit für trägerübergreifende Beratung zu evaluieren und 
möglicherweise neu zu ordnen. 

Die Kreise und kreisfreien Städte sind in den meisten Bundesländern auch verpflichtet, Versi-
cherungsämter einzurichten (§§ 92, 93 SGB IV). Die Versicherungsämter haben in allen An-
gelegenheiten der Sozialversicherung Auskunft zu erteilen, Anträge entgegenzunehmen und 
den Sachverhalt aufzuklären. Die Institution des örtlichen Versicherungsamtes ist in der Be-
völkerung ebenso wenig bekannt wie die umfassend verantwortlichen Beratungsstellen nach 
Landesrecht, die in § 15 SGB I vorgesehen sind. Eine Evaluation der in den verschiedenen 
Ländern und Kommunen vorhandenen Ansätze trägerübergreifender Beratung und Betreuung 
der Sozialleistungsberechtigten und Versicherten wäre angezeigt. Für den Bundesgesetzgeber 
ist ein direkter Durchgriff auf Beratungsstellen in kommunaler Verantwortung seit der Re-
form der bundesstaatlichen Ordnung durch Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG erschwert. Es läge in der 
Verantwortung und nicht zuletzt zur Entlastung der Gerichte auch im Interesse der Länder, in 
diesem Bereich verstärkt tätig zu werden. 

Ein weiterer Ansatz der trägerübergreifenden Auskunft und Beratung ist seit 2001 mit der In-
stitution der gemeinsamen örtlichen Servicestellen der Rehabilitationsträger (§ 22 SGB IX) 
geschaffen worden. Im besonders differenziert gegliederten System der Leistungen zur Teil-
habe und Rehabilitation behinderter Menschen sollen die gemeinsamen Servicestellen die 
Leistungsberechtigten umfassend beraten und unterstützen, Zuständigkeiten klären und zwi-
schen mehreren Sozialleistungsträgern koordinieren und vermitteln. Eine erste Evaluation hat 
ergeben, dass die gemeinsamen Servicestellen bis zum Jahr 2005 noch nicht hinreichend in 
der Lage waren, ihre gesetzlichen Aufgaben zu erfüllen.233  

Weitere gesetzliche Beratungsaufträge sind im Sozialgesetzbuch zahlreich enthalten, so für 
die Bundesagentur für Arbeit (§§ 2 Abs. 1, 29-34 SGB III), für die Rentenversicherungsträger 
(§ 115 Abs. 5 und 6 SGB VI; § 46 SGB XII), die Unfallversicherungsträger (§ 17 Abs. 1 Satz 
1 SGB VII), die Träger der Kinder- und Jugendhilfe (§ 36 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII), die Pfle-
gekassen (§ 7 Abs. 2 SGB XI) und die Träger der Sozialhilfe (§ 11 SGB XII). Insgesamt 
scheint es daher weniger erforderlich, neue Beratungspflichten zu statuieren als zu evaluieren, 
wie die vorhandenen Pflichten erfüllt werden und ob möglicherweise in einzelnen Bereichen 
die entsprechenden Ressourcen anders bzw. effektiver einzusetzen sind. 

Im Bereich des SGB II ist die Beratungsaufgabe auf den persönlichen Ansprechpartner zuge-
spitzt, den die Bundesagentur für Arbeit für jeden erwerbsfähigen Hilfebedürftigen benennen 
soll (§ 14 Satz 2 SGB II). Angesichts der Befunde und Berichte in diesem Bereich wäre zu 
überprüfen, ob das Konzept des persönlichen Ansprechpartners hinreichend umgesetzt wor-
den ist. Aus der Begleitforschung zum SGB II sind hierzu interessante Beobachtungen be-
kannt, die bislang leider nicht unter sozialverwaltungsrechtlichen Gesichtspunkten ausgewer-

                                                 

233 BT-Drs. 14/4575, S. 26 f., 190 ff. 
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tet und ergänzt worden sind. So wird anhand einer Studie über die Arbeit von drei ARGEn234 
berichtet: 

„Wie die große Mehrheit der Grundsicherungsträger hatten sich die Standorte X, Y und 
Z entschieden, die Gewährung ‚aktivierender’ Eingliederungsleistungen und die ‚passi-
ver’ Geldleistungen organisatorisch getrennten Geschäftsbereichen zu übertragen. In 
Leistungsfragen verweisen die aktivierenden Fachkräfte nach dieser Logik an Sachbe-
arbeiter. Doch diese sind nicht nur wegen ihrer Arbeitsbelastung schwer erreichbar für 
die Adressaten, nach ihrem Selbstverständnis gehört die ganzheitliche ‚Beratung’ auch 
zu den Aufgaben der Fachkräfte in Vermittlung und Fallmanagement. Wenn sich jedoch 
keiner der beiden Bereiche für die Beratung zu Geldleistungen zuständig erklärt, was 
einige Fallverläufe nahe legen, gefährdet die Arbeitsteilung den Anspruch der Adressa-
ten auf eine Leistungsberatung.“235 

Von den Klägerinnen und Klägern wurden die Mitarbeiter der ARGEn unterdurchschnittlich 
häufig als hilfsbereit und kompetent eingeschätzt. Richterinnen und Richter sowie Prozess-
vertreterinnen und Prozessvertreter berichten, dass Klägerinnen und Kläger gerade im Bereich 
des SGB II keine persönlichen Ansprechpartner vorfinden, die sie kompetent und verbindlich 
über ihre Rechte und Pflichten beraten. 

„Die Einführung von Beratungsstellen, die ruhig bei den Leistungsträgern angesiedelt 
werden können und damit eine Anlaufstelle für Fragen sein können. Rentenversiche-
rungsträger haben sowas, die ARGEn nicht. Regelmäßiger Satz der Kläger: Hätte mir 
das mal vorher einer erklärt; man kann ja keinen fragen.“ (Fragebogen SG Nr. 150); 

„Mehr Akzeptanz und Aufklärung über Ansprüche; bessere Qualifikation von Behör-
denmitarbeitern; schon in Widerspruchsverfahren mehr auf Menschen eingehen.“ (Fra-
gebogen SG Nr. 564); 

„Berücksichtigung der unverschuldet sozial Schwachen und deren Belange, bessere In-
formationen durch Gesetzgeber und zuständige Versicherungsträger und Behörden zur 
entsprechenden Meinungsbildung der Betroffenen. Anhalten der Behörden und Versi-
cherungsträger zu konkret einzelfallbezogenen und begründeten, nachvollziehbaren 
Entscheidungen nach jedenfalls z.T. verbesserter Sachverhaltsermittlung; keine Flos-
keln und nicht einzelfallbezogene Bausteine als Begründung!“ (Fragebogen SG Nr. 
681); 

„Qualität des Verwaltungsverfahrens in Hartz IV-Sachen und Akzeptanz verbessern; 
mehr Beratung der Betroffenen schon auf Verwaltungsebene.“ (Fragebogen SG Nr. 69); 

„Strukturierte und für den Bürger verständliche Bescheide/Antragsformulare; persönli-
che – nicht Warteschleifen – Ansprechpartner bei den Behörden.“ (Fragebogen SG Nr. 
756); 

                                                 

234 Baethge-Kinsky/Bartelheimer/Henke, Fallbearbeitung nach dem SGB II – Beobachtungen aus dem 
Inneren der „black box“, WSI-Mitteilungen 2007, 70-76. 

235 Baethge-Kinsky/Bartelheimer/Henke, WSI-Mitteilungen 2007, 70, 75. 
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„bei den Leistungsträgern – insbesondere Bundesagentur für Arbeit + Träger der SGB II 
Leistungen – mehr kompetentes Ansprechpersonal für die Leistungsempfänger – z.B. 
persönliches Gespräch im Widerspruchsverfahren“ (Fragebogen LSG Nr. 216). 

9.1.3. Amtsermittlung, insbesondere medizinische Begutachtung 

Insbesondere die hohe Erfolgsquote im sozialgerichtlichen Verfahren und die Aussagen der 
Richterinnen und Richter deuten darauf hin, dass in einem erheblichen Teil der sozialgericht-
lichen Streitverfahren die vorgelagerten tatsächlichen Ermittlungen unzureichend durchge-
führt worden sind. Die Sozialleistungsträger haben den Sachverhalt von Amts wegen zu er-
mitteln und bestimmen Art und Umfang der Ermittlungen. Sie haben die für die Beteiligten 
bedeutsamen, auch die für die Beteiligten günstigen Umstände zu ermitteln (§ 20 SGB X). 
Wenn 42% der Richterinnen und Richter mangelnde Sorgfalt bei den Bescheiden im Verwal-
tungsverfahren als eine relevante Ursache des Klagenanstiegs sehen, sind Defizite im Bereich 
der Amtsermittlung anzunehmen.  

„Gerade bei Verpflichtungsklagen, wo § 131 Abs. 5 SGG nicht greift, sollten die Be-
hörden an den durch unzureichende Aufklärung entstandenen Kosten beteiligt werden. 
Nicht selten beantragen Behörden in Renten- oder SB-Verfahren mit der Klageerwide-
rung weitere Sachaufklärung durch das Gericht!“ (Fragebogen SG Nr. 7); 

„Den Behörden sollte unter dem Aspekt ‚Klageveranlassung’ die Kosten auferlegt wer-
den können, wenn keine genügende Amtsermittlung durchgeführt wurde (der Kläger 
aber mit der Klage unterliegt).“ (Fragebogen SG Nr. 12); 

„Die Versorgungsverwaltung verlagert Kosten- und Zeitaufwand in die Sozialgerichts-
barkeit, weil die Antragsteller nur in den wenigsten Fällen untersucht werden (von 
§ 131 Abs. 5 SGG wird im Interesse der Kläger nur sehr zurückhaltend Gebrauch ge-
macht).“ (Fragebogen SG Nr. 528); 

„Ausdehnung des Anwendungsbereichs des § 131 Abs. 5 SGG auf kombinierte Anfech-
tungs- und Verpflichtungs- bzw. Leistungsklagen, um damit Druck auf die Sozialleis-
tungsträger, intensiver und besser den Sachverhalt zu ermitteln, zu erhöhen.“ (Fragebo-
gen SG Nr. 545); 

„Bessere Sachverhaltensaufklärung und -vermittlung in Verwaltungsverfahren“ (Frage-
bogen LSG Nr. 308). 

Signifikant häufiger wird die Frage von Richterinnen und Richtern bejaht, die im Bereich 
SGB II tätig sind. Bei den Gerichten entsteht vielfach der Eindruck, dass im Verwaltungsver-
fahren mögliche und nötige Ermittlungen im Gerichtsverfahren nachgeholt werden. Dies er-
höht die Klagehäufigkeit, erschwert die Realisierung sozialer Rechte und stellt einen ineffi-
zienten Einsatz öffentlicher Mittel dar, da die Gerichte grundsätzlich weiter vom zu ermitteln-
den Sachverhalt entfernt sind als die Sozialleistungsträger. 

„Bessere Ermittlung in behördlichen Verfahren, bessere Bescheide (SGB II).“ (Frage-
bogen SG Nr. 698). 

Als besonders aufwändige Ermittlungsschritte im Sozialrecht erweisen sich medizinische und 
andere gesundheitsbezogene Ermittlungen, die Voraussetzung für die Entscheidung über zahl-
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reiche Leistungsansprüche, insbesondere in den Bereichen Krankenversicherung, Rentenver-
sicherung, Pflegeversicherung, Schwerbehindertenrecht und Sozialhilfe, sind. Auch für Ab-
grenzungsentscheidungen, etwa zwischen SGB II, SGB XII und SGB VI muss die Erwerbsfä-
higkeit der betroffenen Menschen ermittelt werden (§ 8 SGB II, § 41 SGB XII, § 43 SGB VI). 
38,7% der befragten Richterinnen und Richter sehen unzulängliche medizinische Ermittlun-
gen als relevante Ursache für die Zunahme von Klagen an.  

„Bessere personelle Ausstattung des ärztlichen Dienstes der Sozialversicherungsträger 
und sozialmedizinische Schulung, Zertifizierung externer Verwaltungsgutachter für die 
Laufzeiten“ (Fragebogen SG Nr. 58); 

„Standard- und Bausteinbescheide z.B. im Erwerbsminderungsrecht lassen beim Versi-
cherten den Eindruck zurück, dass seine individuelle Erkrankung nicht berücksichtigt 
wurde. Medizinische Gutachten im Verwaltungsverfahren müssten immer auch an den 
Versicherten gesandt werden.“ (Fragebogen SG Nr. 732). 

Signifikant höher als im Durchschnitt ist die Zustimmung hier bei Richterinnen und Richtern, 
die im Bereich der Krankenversicherung und des Schwerbehindertenrechts tätig sind. Signifi-
kant niedrigere Zustimmungswerte gibt es zu dieser Frage von Richterinnen und Richtern, die 
in den Bereichen Rentenversicherung und SGB II tätig sind. 

„Für alle Verfahren mit medizinischem Inhalt: in Anlehnung an die Arbeitsweise der 
Rentenversicherungsträger Ebene der Sachbearbeitung einführen und prüfärztlichen 
bzw. beratungsärztlichen Dienst einführen.“ (Fragebogen SG Nr. 859). 

Damit sind insbesondere die Leistungen des Medizinischen Dienstes der Krankenversiche-
rung (MDK) für die Krankenversicherung und der von den Ländern bestimmten Versor-
gungsverwaltung für das Schwerbehindertenrecht kritisch zu betrachten. Werden Überschnei-
dungen herausgerechnet (multivariate statt bivariate Berechnungen), werden die von den glei-
chen medizinischen Diensten durchgeführten Begutachtungen der Pflegeversicherung (MDK) 
und des sozialen Entschädigungsrechts (Versorgungsverwaltung) nicht signifikant häufiger im 
Zusammenhang mit dem Klageanstieg genannt. Ob und warum dies auf unterschiedliche Qua-
lität der Arbeit in den Rechtsgebieten hindeuten könnte, wäre näher zu untersuchen. Ein mög-
licher Erklärungsansatz für diesen Unterschied zwischen Kranken- und Pflegeversicherung 
ist, dass durch den Krankenkassenwettbewerb ein höherer Druck auf der Begutachtung in 
Krankenkassensachen liegt, restriktive Ergebnisse zu erzielen. 

Als Lösungsvorschlag kann gelten, dass Gutachter, die das Vertrauen der Bürgerinnen und 
Bürger genießen, auch sachlich zu besseren Ergebnissen kommen könnten. Die Regelung in 
§ 200 Abs. 2 SGB VII und in § 14 Abs. 5 Satz 3 SGB IX, wonach die zu begutachtenden Per-
sonen jeweils ein Wahlrecht unter drei benannten Gutachtern haben, könnte hierzu ein Beitrag 
sein. 

„Einführung von Begutachtungsstellen mit hoch qualifizierten (insbesondere auch sozi-
almedizinisch), sachlich unabhängigen Ärzten verschiedener Fachgebiete, eventuell 
schon im Verwaltungsverfahren/Widerspruchsverfahren (möglichst Nebentätigkeit, zu-
gleich in der Praxis); das derzeitige Begutachtungswesen ist ineffizient und fördert die 
Klagebereitschaft.“ (Fragebogen SG Nr. 490). 
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Es sollte erwogen werden, eine vergleichbare Regelung in das SGB X zu übernehmen und ih-
re Durchsetzung in der Praxis zu evaluieren. 

9.1.4. Behördenstruktur und -ausstattung, insbesondere im SGB II 

Die bisher erörterten Probleme werfen die Frage auf, ob Mängel der Behördenstruktur und 
Behördenausstattung relevante Ursachen für einen Klageanstieg sein könnten. In den freien 
Antworten etlicher Richterinnen und Richter wird eine bessere Ausstattung der Behörden als 
Lösungsvorschlag genannt (Fragebogen SG Nr. 359, 462, 499). Explizit angesprochen werden 
hierbei mehrfach die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II).  

„Qualitativ und quantitativ bessere personelle Ausstattung der ARGEN (SGB II).“ (Fra-
gebogen SG Nr. 294); 

„Personelle, technische Ausstattung der Behörden/Leistungsträger verbessern, Qualifi-
zierung des Personals verbessern (Richterfortbildungen eingeschlossen!).“ (Fragebogen 
SG Nr. 439); 

„Fachpersonal in Widerspruchsstellen.“ (Fragebogen SG Nr. 363); 

„Bessere personelle + sächliche Ausstattung der Jobcenter.“ (Fragebogen SG Nr. 644); 

„Gleichzeitig ist es zwingend erforderlich, die Behördenstrukturen (ARGE) zu verbes-
sern und für eine höhere Qualität der Ausgangsbescheide zu sorgen. Solange jeder zwei-
te Kläger mir sagt, die Behörde habe ihm zur Klage geraten, obwohl durchaus eine vor-
läufige Leistungsbewilligung denkbar gewesen und/oder die Klage durch ausreichende 
Sachverhaltsermittlung vermeidbar gewesen wäre, mutieren die Gerichte zu Supersach-
bearbeitern und werden mit überflüssigen Verfahren belastet.“ (Fragebogen SG Nr. 
670); 

„Bessere Ausstattung der Arbeitsgemeinschaften (SGB II), um ein besseres Verwal-
tungshandeln zu gewährleisten.“ (Fragebogen SG Nr. 743); 

„Behördenmitarbeiter besser schulen, mehr Zeit für die Bearbeitung geben, Bescheide 
verständlicher formulieren, Umgangsformen mit den Bürgern verbessern. Die Ein-
gangsflut betr. SGB II ist vor allem Folge eines schlecht gemachten Gesetzes in der 
Anwendung unzureichend ausgebildeter Mitarbeiter.“ (Fragebogen LSG Nr. 609); 

„Anhebung der Qualität des Verwaltungshandelns der Sozialleistungsträger auf ein bei 
der übrigen öffentlichen Verwaltung übliches Niveau.“ (Fragebogen LSG Nr. 614); 

„höhere Gebühren für Sozialversicherungsträger und Behörden im Unterliegensfall bei 
erfolgreichen Untätigkeitsklagen.“ (Fragebogen LSG Nr. 704). 

Bei den Trägern nach dem SGB II werden auch mehrfach strukturelle Probleme angespro-
chen. Die Konstruktion der Arbeitsgemeinschaft nach § 44b SGB II ist verfassungsrechtlich  
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und verwaltungswissenschaftlich kritisiert236 und nun vom Bundesverfassungsgericht für ver-
fassungswidrig erklärt worden, weil in ihr eine klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten 
nicht möglich ist237. Der Gesetzgeber sollte bei der in den nächsten drei Jahren erforderlichen 
Neuordnung auch die problematischen rechtstatsächlichen Befunde aufgreifen, um eine Lö-
sung zu finden, die rechtsstaatlichen Anforderungen besser gerecht wird und zu einer Entlas-
tung der Gerichte beiträgt. Das Gericht hat unter anderem festgehalten: 

 „Der Vortrag der Beschwerdeführer zu den zwingenden Vorgaben der Bundesagentur 
hinsichtlich der dazu einzusetzenden Software (insbesondere A2LL, VerBIS, FINAS) 
wurde durch die Ausführungen des Geschäftsführers der Arbeitsgemeinschaft im 
Kreis Aachen in der mündlichen Verhandlung bestätigt. Den kommunalen Trägern der 
Grundsicherung bleibt hinsichtlich der Organisation der elektronischen Datenverarbei-
tung keine Wahlmöglichkeit. Dadurch werden, wie die sachverständige Auskunftsper-
son G. in der mündlichen Verhandlung bestätigt hat (vgl. auch Graaf, Der Landkreis 
2007, S. 344, 347), verfahrens- und inhaltliche Entscheidungsmöglichkeiten mit Wir-
kung für beide Leistungsträger auf die mit der vorgegebenen Software verarbeitbaren 
Lösungen begrenzt. Durch die softwarebedingten Vorgaben verlieren die an den Ar-
beitsgemeinschaften beteiligten Landkreise und Kreise Entscheidungsspielräume, die 
ihnen im Rahmen eigenverantwortlicher Aufgabenerfüllung zustünden. (Rz 180) (…) 

 Eigenverantwortliche Aufgabenwahrnehmung setzt voraus, dass der jeweils zuständi-
ge Verwaltungsträger auf den Aufgabenvollzug hinreichend nach seinen eigenen Vor-
stellungen einwirken kann. Daran fehlt es in der Regel, wenn Entscheidungen über 
Organisation, Personal und Aufgabenerfüllung nur in Abstimmung mit einem anderen 
Träger getroffen werden können. Besteht, wie bei den Arbeitsgemeinschaften nach 
§ 44b SGB II, keine Letztentscheidungsmöglichkeit im Rahmen der Aufgabenwahr-
nehmung, kann keiner der beteiligten Verwaltungsträger seinen eigenen Aufgabenbe-
reich eigenverantwortlich wahrnehmen. (Rz 183) (…) 

 Das Grundproblem lässt sich daher nicht durch eine Verschiebung der Einwirkungs-
möglichkeiten zur einen oder anderen Seite hin bewirken; vielmehr fehlt es an einer 
eindeutigen Aufgaben- und Verantwortlichkeitszuordnung, die der Kompetenzord-
nung des Grundgesetzes entspricht (Rz 187)“. 

Die befragten Richterinnen und Richter hatten vielfach von Mängeln der Verwaltungsträger, 
insbesondere nach dem SGB II, berichtet: 

„Personelle und sachliche Ausstattung der Behörden und Gerichte könnte bei den der-
zeitigen sozialen Problemen und der ‚Gesetzesflut’ vielleicht unzureichend sein, dies 
wird man mit Gebühren nicht klären.“ (Fragebogen SG Nr. 250); 

                                                 

236 Vgl. zum Beispiel: Dyllick/Lörincz Neubauer, ARGE – Irrungen und Wirrungen, ZfSH/SGB 2007, 
397-400; Henneke, Hartz IV in der „Überholung“ – Die Suche nach klarer Verantwortungszuord-
nung in den Arbeitsgemeinschaften geht weiter, DÖV 2006, 726-732; Bieback, Kommunale Sozi-
alpolitik und ihre Koordination mit der Bundesagentur für Arbeit, RsDE 61 (2006), 24-53. 

237 BVerfG Urteil vom 20.12.2007, 2 BvR 2433/04, 2434/04. 
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„1) Die Qualität der Bescheide sollte den früher üblichen Standard erreichen (SGB V, 
SGB IX). Solange die Klagen – spartenabhängig – bis zu 50 % erfolgreich sind, dies für 
die Leistungsträger aber dennoch nicht Anlass ist, eine Besserung der Qualität der Be-
scheide anzustreben (da ja nur ein Bruchteil aller Entscheidungen angefochten werden 
und die Beantragungsquote damit insgesamt gering ist), bleibt es bei hohen Klageein-
gängen. 

2) Die stark abgesenkte Mitarbeiterzahl bei den Leistungsträgern dürfte Grund für die 
seit 2006 stark ansteigende Zahl von Untätigkeitsklagen sein.“ (Fragebogen SG Nr. 
465); 

„Bis zur Einführung des SGB II waren Menge und Schwierigkeit der Klagen, einschl. 
sog. ‚querulatorischer’ Klagen, handhabbar. Die Lösung des Problems ist m. E. daher 
nicht bei den Gebühren, sondern bei Hartz IV zu suchen.“ (Fragebogen SG Nr. 554); 

„Bessere Arbeit der Verwaltungsbehörden (insb. Grundsicherung für Arbeitssuchende); 
bessere Öffentlichkeitsarbeit (Akzeptanz Behörden).“ (Fragebogen SG Nr. 557); 

„Sehr schlechte Aktenführung bei SGB II-Akten; mangelnde Einsichtsfähigkeit der Be-
hörden SGB II/SGB XII; schlechte personelle Ausstattung der ARGEN + Gerichte; 
Weisungsgebundenheit der Widerspruchsstellen an die Geschäftsführer der ARGEN 
(häufig keine …).“ (Fragebogen SG Nr. 561). 

9.1.5. Verwaltungsverfahrensrecht 

In den freien Antworten der Richterinnen und Richter wird als einzige problematische Rege-
lung des Sozialverwaltungsverfahrensrechts sehr häufig die Regelung in § 44 SGB X über die 
Rücknahme eines rechtswidrigen nicht begünstigenden Verwaltungsakts angesprochen (Fra-
gebögen SG Nr. 176, 259, 343, 397, 439, 465, 493, 494, 498, 569, 572, 599, 688, 765, 860, 
868, 884, 939, 953, 1008).  

Diese Regelung weicht vom allgemeinen Verwaltungsverfahrensrecht (§ 48 VwVfG) ab, um 
sicherzustellen, dass rechtswidrige behördliche Entscheidungen über Sozialleistungen korri-
giert werden können. Damit entfernt sie sich vom verwaltungsrechtlichen Grundsatz der Be-
standskraft von Verwaltungsakten, mit dem Rechtssicherheit hergestellt wird und gerichtliche 
Verfahren vermieden werden. § 44 SGB X wird im richterlichen Alltag vielfach als eine Re-
gelung wahrgenommen, die eine jederzeitige Wiederaufnahme von Verfahren auch ohne Än-
derungen der Sachlage und Rechtslage und damit auch eine wiederholte gerichtliche Überprü-
fung des gleichen Sachverhalts ermöglicht. 

„Die Anzahl der ‚zu Recht’ erhobenen Anträge nach § 44 SGB X ist auf kleiner 1% zu 
schätzen.“ (Fragebogen SG Nr. 787); 

„Seit Jahren stellen Bürger wieder und wieder Wiederaufnahmeanträge gemäß § 44 
SGB X, die genauso unbegründet sind wie der ursprüngliche Antrag. Die Verwaltungs-
praxis legt zudem jede noch so unverfängliche Anfrage eines Versicherten als § 44 SGB 
X-Antrag aus mit der Folge, dass Bürger erst dadurch zu Rechtsmitteln veranlasst wer-
den, an die sie vorher nicht einmal gedacht haben.“ (Fragebogen SG Nr. 898);  
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„Wegfall des § 44 SGB X jedenfalls nach Abschluss eines gerichtlichen Verfahrens.“ 
(Fragebogen SG Nr. 1008). 

Es sollten daher Regelungsmöglichkeiten erwogen werden, die entsprechend fruchtlose wie-
derholte Verwaltungs-, Widerspruchs- und Gerichtsverfahren zum gleichen Sachverhalt ver-
meiden, ohne die Realisierung sozialer Rechte unverhältnismäßig zu erschweren. Bürgerinnen 
und Bürger sowie Rechtsvertreter müssten Anreize erhalten, in jedem Fall Streitfragen umge-
hend zu klären. Angesichts der zuvor erörterten Probleme unzureichender Sachverhaltsaufklä-
rung würde aber eine isolierte Einschränkung von § 44 SGB X die Gefahr bergen, dass Män-
gel der Beratung und der Sachermittlung im Verwaltungsverfahren beibehalten würden und 
lediglich die Möglichkeiten einer Überprüfung vermindert würden. Doch könnten Präklusi-
onsvorschriften einen verschiedentlich angesprochenen taktischen Umgang mit neuem Sach-
vortrag vermeiden helfen. Dies ist jedoch zumindest teilweise eine Frage der Auslegung von 
§ 44 SGB X, die einer eigenen Korrektur durch die Sozialgerichtsbarkeit zugänglich wäre238. 

9.2. Veränderungen im Rahmen des Widerspruchsverfahrens 

Voraussetzung für die Zulässigkeit einer sozialgerichtlichen Klage ist in fast allen Fällen ein 
Widerspruchsverfahren. Funktion dieses besonderen Verwaltungsverfahrens ist eine Überprü-
fung der Ausgangsentscheidung auf ihre Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit in strittigen 
Fällen. Damit wird eine Kontrollstufe eingeführt, die als Filter wirken und die Zahl gerichtli-
cher Verfahren vermindern soll.239 Das Widerspruchsverfahren als Vorverfahren zum sozial-
gerichtlichen Verfahren ist aus diesem Grunde 1975 eingeführt und 1990 obligatorisch ge-
macht worden.240 Zwischen 1975 und 1990 hatten die Kläger zum Teil ein Wahlrecht zwi-
schen einem Widerspruchsverfahren oder einer unmittelbar erhobenen Klage. 

Im allgemeinen Verwaltungsverfahren ist das Widerspruchsverfahren in mehreren Ländern 
eingeschränkt oder abgeschafft worden. Diese Bestrebungen und ihr Erfolg werden jedoch 
aus rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht kritisch bewertet, namentlich wegen der Mehrbelas-
tung der Gerichte.241 Aus dem Bezirk Mittelfranken wird berichtet, dass durch die versuchs-
weise Abschaffung des Widerspruchsverfahrens beim Verwaltungsgericht Ansbach in den 

                                                 

238 BSG vom 11.11.2003, Az. B 2 U 32/02, NZS 2004, 660; dazu kritisch: Friedrich, NZS 2004, 662 
zur Bindungswirkung früherer Bescheide im Verwaltungsverfahren bei unveränderter Sach- und 
Rechtslage.  

239 Meyer-Ladewig/Leitherer, SGG, Vor § 77 Rz. 1a; HK-SGG/Binder, § 78 Rz. 2. 
240 Vgl. bereits Ule, Möglichkeiten und Grenzen der Vereinfachung und Vereinheitlichung des Ver-

waltungsverfahrens im Sozialversicherungsrecht, SDSRV 7 (1970), 96, 114. 
241 Vgl. Härtel, Rettungsanker für das Widerspruchsverfahren?, VerwArch 2007, 54-77; Rüssel, Zu-

kunft des Widerspruchsverfahrens, NVwZ 2006, 523-528; Müller-Grune/Grune, Abschaffung des 
Widerspruchsverfahrens – Ein Bericht zum Modellversuch in Mittelfranken -, BayVBl. 2007, 65-
72; Hofmann-Hoeppel, Statistik als Wille und Vorstellung – Zu den rechtstatsächlichen Grundlagen 
der Verlängerung des Modellversuchs zur Abschaffung des Widerspruchsverfahrens im Regie-
rungsbezirk Mittelfranken, BayVBl. 2007, 73-78. 
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Rechtsgebieten Kinder- und Jugendhilfe die Klageeingänge um 233%, Wohngeld um 465% 
und Ausbildungsförderung um 795% gestiegen sind.242 

Die hohe Erfolgsquote im sozialgerichtlichen Verfahren lässt vermuten, dass das Wider-
spruchsverfahren nicht in allen Fällen seine Funktion auch erfüllen kann. Zwar sind bereits 
32-36% der Widerspruchsverfahren mindestens teilweise erfolgreich, doch zeigt die Erfolgs-
quote bei den Klagen (31-38%, vgl. Tabelle 6.1. im Anhang), dass immer noch viele sachlich 
oder rechtlich unzutreffende Widerspruchsentscheidungen getroffen werden. Dazu trägt wohl 
bei, dass das Widerspruchsverfahren im Behördenablauf stark standardisiert ist und zum Teil 
wiederum auf dem Einsatz von Textbausteinen beruht.243 

Die Distanz zwischen Widerspruchsverfahren und Ausgangsverfahren scheint vielfach struk-
turell nicht hinreichend. 

„Funktionierende Kontrolle im Widerspruchsverfahren; es kann nicht sein, dass Wider-
spruchsstelle nicht ohne Zustimmung der Leistungsabteilung abhelfen kann!“ (Fragebo-
gen SG Nr. 999). 

Die bisher einzige rechtstatsächliche Untersuchung zum Widerspruchsverfahren in der Ren-
tenversicherung kam 1983 zu dem Ergebnis, das Widerspruchsverfahren verfehle seine Be-
friedungswirkung, da es sich lediglich als Fortsetzung und Optimierung des Erstverfahrens 
darstelle. Die Untersuchung hatte sich speziell auf Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten be-
zogen. Dort wird resümiert: 

„Das Widerspruchsverfahren ändert seinen Charakter dahingehend, dass es nicht mehr 
nur zur Beseitigung gelegentlicher Fehler zur Verfügung steht, sondern seinerseits zu 
einem Massenverfahren wird, mit dem Ziel des Ausgleichs von verfahrensimmanenten 
Defiziten im Erstverfahren, ohne dass das Widerspruchsverfahren an der Entschei-
dungsstruktur des Erstverfahrens irgend etwas geändert hat.“244 

42,7% der Richterinnen und Richter meinen, dass sachliche Unzulänglichkeit der Wider-
spruchsbescheide eine relevante Ursache für den Anstieg der Klagen ist, immerhin noch 
30,1% sehen auch rechtliche Unzulänglichkeit. Nach den Tätigkeitsschwerpunkten der Rich-
terinnen und Richter ist die Kritik am Widerspruchsverfahren ebenso verteilt wie diejenige 
am Verwaltungsverfahren. Sachliche und rechtliche Unzulänglichkeit werden signifikant häu-
figer im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) gesehen. Besonders niedri-
ge Werte für die entsprechende Frage wurden wiederum bei den Richterinnen und Richtern 
gesehen, deren Tätigkeitsschwerpunkte Unfallversicherung und Rentenversicherung sind. 

9.2.1. Alternativen zum gegenwärtigen Widerspruchsverfahren 

Zu fragen ist zunächst, ob es grundsätzliche Alternativen zum gegenwärtigen Widerspruchs-
verfahren gibt. Im Bundesland Niedersachsen ist im Verwaltungsverfahrensrecht das Wider-
spruchsverfahren abgeschafft worden. Auch anderweitig gibt es entsprechende Überlegungen, 

                                                 

242 Hofmann-Hoeppel, BayVBl. 2007, 73, 78. 
243 Vgl. bereits Horn (1983), 30, 48. 
244 Horn (1983), 68. 
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die damit begründet werden, das Widerspruchsverfahren sei nur eine zusätzliche aufwändige 
Durchgangsstation zum Klageverfahren. Angesichts einer Klagequote von 25-30% (Gerichts-
statistik, also mit Untätigkeitsklagen) bzw. 19-24% (Widerspruchsstatistik, ohne Untätig-
keitsklagen) auf alle erteilten mindestens teilweise zurückweisenden Widerspruchsbescheide 
im Sozialrecht (vgl. Abschnitt 6.2.2, Schaubild 6.4.) kann jedoch festgestellt werden, dass das 
Widerspruchsverfahren eine Kontrollfunktion gegenüber rechtswidrigem Verwaltungshandeln 
wie auch eine Befriedungsfunktion gegenüber klagewilligen Bürgerinnen und Bürgern durch-
aus erfüllen kann. Fraglich ist vielmehr, ob diese Funktionen optimiert werden könnten. 

Als Alternative zum gegenwärtigen behördlichen Widerspruchsverfahren ist von einigen 
Richterinnen und Richtern sowie von Rechtsvertreterinnen und Rechtsvertretern ein obligato-
risches Schiedsverfahren genannt worden, das von den Bürgerinnen und Bürgern eher als 
neutrale Instanz wahrgenommen würde (Fragebogen SG Nr. 144, Nr. 97: Einführung von 
Schiedsstellen bei Streitigkeiten unter 3.000 Euro). Dieser Gedanke wird auch unter der Be-
zeichnung Mediation diskutiert.245 

„In Verfahren, in denen sozialmedizinische Fragen im Vordergrund stehen, Vorschal-
tung einer Schiedsstelle, besetzt mit einem Sozialmediziner.“ (Fragebogen SG Nr. 962); 

„Mediation, Beratungsstellen oder Schiedsstellen innerhalb des Gerichts als Prozessvor-
aussetzung.“ (Fragebogen SG Nr. 966). 

Zwar ist die Widerspruchsbehörde dem Amtsermittlungsgrundsatz (§ 20 SGB X) verpflichtet, 
doch wird sie von den Bürgerinnen und Bürgern häufig als Partei wahrgenommen. Dies ist 
insbesondere in den Fällen äußerlich nahe liegend, wo die Ausgangsbehörde Widerspruchs-
behörde ist, wie es bei Trägern der Sozialversicherung und bei kommunalen Trägern sowie 
bei den Trägern nach dem SGB II der Fall ist. Die funktionale Sonderung von Wider-
spruchsausschüssen innerhalb der Sozialleistungsträger wird dagegen nicht immer wahrge-
nommen, zumal wenn das Verfahren – wie meist – von den Widerspruchsführern nur schrift-
lich geführt werden kann. Eine grundsätzliche Umgestaltung des Widerspruchsverfahrens im 
Sozialrecht zu einem vorgerichtlichen Schiedsverfahren ist daher zu erwägen. 

9.2.2. Anhörung im Widerspruchsverfahren 

Die Gespräche mit Expertinnen und Experten haben ergeben, dass nur bei den wenigsten So-
zialleistungsträgern eine Anhörung der Bürgerinnen und Bürger im Widerspruchsverfahren 
vorgesehen ist. Vielmehr entscheiden die Widerspruchsausschüsse meist nach Aktenlage bzw. 
Vortrag durch die Verwaltung.246 Im Expertengespräch mit Mitgliedern der Sozialversiche-
rungsträger wurde jedoch immer wieder auf die Befriedungsfunktion hingewiesen, die ein 
sorgfältig durchgeführtes Widerspruchsverfahren, in dem die Betroffenen persönlich angehört 
werden, erreichen (vgl. Protokoll des Expertengesprächs vom 20.04.2007, Anhang zu Kapitel 

                                                 

245 Schümann, Mediation außerhalb und innerhalb des sozialgerichtlichen Verfahrens, SGb 2005, 27-
33. 

246 Dies entspricht langjähriger Übung, vgl. Horn (1983), 21, 27, 29, 51 f. zur Praxis bei vier Renten-
versicherungsträgern. 
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5). Auch Richterinnen und Richter wiesen auf die klagevermeidende Wirkung einer Anhö-
rung im Widerspruchsverfahren hin: 

„Ich halte es für wichtig, dem Klageverfahren ein Widerspruchsverfahren vorausgehen 
zu lassen, in dem der Widersprechende mündlich vortragen kann. Dies würde die Sozi-
algerichte von zahlreichen Verfahren entlasten.“ (Fragebogen SG Nr. 959); 

„obligatorische persönliche Anhörung bereits im Widerspruchsverfahren!“ (Fragebogen 
LSG Nr. 914). 

Ein langjähriger Versichertenvertreter bei Rentenversicherungsträgern schrieb uns: 

„Was soll ein ehrenamtlich besetzter Widerspruchsausschuss in der Rentenversicherung 
bei reinen medizinischen Tatbeständen bewirken, wenn die Gutachter der Rentenversi-
cherung gleichzeitig Berater der Widerspruchsausschüsse sind?“. 

Eine Anhörung könnte insbesondere zur Sachverhaltsaufklärung beitragen. Sieht man, dass 
durch die Richterinnen und Richter deutlich häufiger mangelnde Sachaufklärung als rechtli-
che Unzulänglichkeit der Widerspruchsverfahren kritisiert wird, ist eine obligatorische oder 
jedenfalls regelhafte Anhörung der Widerspruchsführer zu erwägen. Dazu kommt, dass eine 
solche Anhörung die Befriedungsfunktion des Widerspruchsverfahrens deutlich stärken könn-
te. Angesichts der besonders oft festgestellten Kommunikationsdefizite könnte dies sogar ein 
gewichtiger Beitrag zur Reduktion der Klagezahlen sein. 

Zudem sollte bereits das Verwaltungsverfahren nach § 24 SGB X bei einem belastenden 
Verwaltungsakt regelhaft die Anhörung der Beteiligten verwirklichen. Allerdings haben 
Rechtsprechung und Literatur die Norm bisher so ausgelegt, dass ein zur Anhörung verpflich-
tender belastender Verwaltungsakt nicht vorliegt, wenn ein Leistungsantrag abgelehnt wird, 
sondern nur, wenn beispielsweise eine bereits gewährte Leistung wieder entzogen wird.247 Sie 
wird zudem nicht gesondert auf das Widerspruchsverfahren angewandt.248 

Die obligatorische oder zumindest auf Antrag durchzuführende persönliche Anhörung im Wi-
derspruchsverfahren wird auch in der Literatur verschiedentlich als sinnvolle Option zur Ver-
besserung des Widerspruchsverfahrens genannt.249 Auch außerhalb des Sozialrechts werden 
hierzu positive Erfahrungen berichtet. So ist in Rheinland-Pfalz die mündliche Erörterung des 
Widerspruchs im Verwaltungsverfahren landesrechtlich vorgeschrieben (§ 16 Abs. 2 AGVw-
GO Rheinland-Pfalz).250 Eine persönliche Anhörung des Widerspruchsführers erscheint auch 
als ein Kernstück der Überlegungen zur Mediation vor dem sozialgerichtlichen Verfahren.251 

                                                 

247 Vgl. BSG vom 9.12.2004, Az. 6 KA 84/03 R; Lang in LPK-SGB X, Rz. 6a zu § 24; bereits Horn 
(1983), 136. 

248 BSG SozR 3-13000 § 24 SGB X Nr. 21. 
249 Leitherer in: Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, 8. Aufl., Rz. 1a vor § 77; Plagemann, Durch-

setzung sozialer Rechtspositionen, NZS 2006, 169, 173. 
250 Dazu: Härtel, VerwArch 2007, 54, 76. 
251 Vgl. Schümann, SGb 2005, 27, 28. 
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9.2.3. Amtsermittlung im Widerspruchsverfahren 

Neben der Anhörung des Widerspruchsführers könnten noch weitere Schritte erwogen wer-
den, um die Amtsermittlung im Widerspruchsverfahren zu stärken und damit die bemängelte 
sachliche Qualität der Widerspruchsbescheide zu verbessern. Für die medizinischen und ge-
sundheitsbezogenen Ermittlungen wäre zu erwägen, dass jedenfalls bei einem Widerspruch 
Behörden externe Gutachterinnen bzw. Gutachter einschalten, da die jeweils zur Behörde ge-
hörigen Gutachter subjektiv für die Widerspruchsführer als parteilich gelten könnten oder 
wegen ihrer Einbindung in die Ausgangsbehörde auch nicht die nötige Distanz zu den ur-
sprünglichen medizinischen Ermittlungen haben können. Die Einbeziehung verwaltungsex-
terner Personen in die Amtsermittlung und die Erörterung des Sachverhalts durch diese mit 
dem Widerspruchsführer erscheinen als ein weiteres Kernelement vorgerichtlicher Mediation. 
Entsprechende Bemühungen werden etwa aus der Techniker-Krankenkasse berichtet.252 

Voraussetzungen für eine Stärkung der Bürgerbeteiligung im Widerspruchsverfahren sind in 
fast allen Zweigen des Sozialrechts gegeben. Bei den Sozialversicherungsträgern können Wi-
derspruchsausschüsse der Selbstverwaltung durch Satzung gebildet werden (§ 36a Abs. 1 
SGB IV). In der Sozialhilfe sind sozial erfahrene Dritte am Widerspruchsverfahren beratend 
zu beteiligen (§ 116 Abs. 2 SGB XII). Die einzige rechtstatsächliche Untersuchung im Be-
reich der Rentenversicherung kam jedoch 1983 zu dem Ergebnis: 

„Das Laienelement im Ausschuss kommt nur in wenigen Fällen zum Tragen. Die Ursa-
chen hierfür liegen in der rechtlichen Regelungsdichte. (…) Für eine Ermessensaus-
übung ist kein Raum, so dass die faktische Bewegungsfreiheit des Ausschusses außer-
ordentlich gering bleiben muss. (…) Die Arbeit der Widerspruchsausschüsse ist für den 
Versicherten wenig effektiv. (…) Die Widerspruchsausschüsse nehmen ihre Kontroll-
aufgaben nur gegenüber dem Klienten, nicht aber gegenüber der Verwaltung wahr. Das 
soll heißen: Die Entscheidungen sind einzelfallbezogen, eine Änderung von Verwal-
tungsprogrammen wird nicht in das Entscheidungskalkül mit einbezogen. (…) Durch 
Entscheidungsvorgaben und aktenmäßige Ausgestaltung des Vorverfahrens sichert sich 
die Verwaltung eine Dominanz, die ein Wirksamwerden des verwaltungsfremden Sach-
verstandes weitgehend ausschließt.“253 

Es muss angenommen werden, dass diese grundlegende Einschätzung auch 25 Jahre später 
noch erheblichen Wirklichkeitsbezug hat.  

Dies ist umso bedauerlicher, als bereits seinerzeit festgestellt wurde, dass das rechtliche Po-
tenzial der geltenden Regelung im Sozialrecht nicht ausgeschöpft wird.254 Vergleichbare, seit 
1950 bestehende, Elemente des Widerspruchsverfahrens vor gesonderten weisungsfreien 
Rechtsausschüssen im allgemeinen Verwaltungsverfahren von Rheinland-Pfalz sind sehr po-
sitiv evaluiert worden; es wird eine Klagequote von 5% berichtet.255 Das Widerspruchsver-

                                                 

252 Schümann, SGb 2005, 27, 31. 
253 Horn (1983), 70 ff. 
254 Horn (1983), 72. 
255 Härtel, VerwArch 2007, 54, 74 ff. 
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fahren der Sozialleistungsträger bedürfte einer neuerlichen umfassenden wissenschaftlichen 
Evaluation. Es kann jedoch vermutet werden, dass die persönliche Beteiligung der Wider-
spruchsführer und eine größere Publizität der Bürgerbeteiligung positive Folgen für das Ver-
trauen in Widerspruchsentscheidungen und für deren sachliche Richtigkeit haben könnten. 

Zu erwägen ist weiterhin, die in Widerspruchsverfahren gefundenen Mängel des Verwal-
tungsverfahrens systematisch zu evaluieren und obligatorisch in ein trägerinternes Qualitäts-
management und ein trägerübergreifendes Benchmarking einzubeziehen. Ziel sollte es sein, 
dass Abhilfen im Widerspruchsverfahren nicht nur auf den Einzelfall bezogen werden, son-
dern jeweils darauf geprüft werden, ob zugleich mit ihnen rechtswidrige oder zweckwidrige 
Verwaltungspraxen aufgegeben werden könnten. Ein Beispiel hierfür sind rechtswidrige 
Textbausteine. Stellt sich die Rechtswidrigkeit in einem Widerspruchsverfahren heraus, muss 
dies im Sinne der Qualitätssteigerung nicht nur zu einer Änderung des Textbausteins, sondern 
zu einer Überprüfung der weiteren Bescheide führen, in die dieser Textbaustein Eingang ge-
funden hat. 

9.3. Veränderungen im Rahmen des Gerichtsverfahrens 

Die intensive Nutzung der Angebote zu ergänzenden Stellungnahmen in den Richterfragebö-
gen lässt großes Interesse an der kontroversen Debatte um die Gebührenfreiheit und das Be-
dürfnis erkennen, sich mit eigenen Erfahrungen und Positionen in die Auseinandersetzung 
einzubringen. Für die Abläufe im gerichtlichen Verfahren256 lässt sich die Fülle von Kom-
mentaren unter fünf Gesichtspunkten zusammenfassen und im Folgenden genauer untersu-
chen: 

1) die einfachere Handhabung der Auferlegung der Kosten nach dargelegter Missbräuch-
lichkeit der Rechtsverfolgung gemäß § 192 Abs. 1 Nr. 2 SGG; 

2) die Einführung einer Urteilsgebühr als Alternative zur generellen Abschaffung der Kos-
tenfreiheit des sozialgerichtlichen Verfahrens für den Personenkreis nach § 183 SGG; 

3) die Straffung und Beschleunigung des sozialgerichtlichen Verfahrens durch 

o die Fiktion der Klagerücknahme nach einer Betreibensaufforderung entspre-
chend dem normativen Modell des § 92 Abs. 2 VwGO und  

o den Ausbau von Präklusionsvorschriften; 

4) die Abschaffung oder erhebliche Einschränkung des § 109 SGG;  

5) das Bedenken eines insgesamt erheblich höheren Aufwandes nichtrichterlicher und rich-
terlicher Arbeit durch häufigere PKH-Anträge. 

Hinter den fünf Gruppen von Stellungnahmen und Änderungsvorschlägen werden drei Wir-
kungsdimensionen sichtbar. Die erste Wirkungsdimension ist die der Verhaltenssteuerung 
durch Geld, nämlich entweder durch die Verfahrensgebühr oder die alternative Einführung 
einer Urteilsgebühr (1), und die erleichterte Sanktionierung (oder jedenfalls Drohung mit 

                                                 

256 Die auf das vorgelagerte Verwaltungsverfahren bezogenen Kritikpunkte und Vorschläge werden an 
anderer Stelle gesondert gewürdigt, siehe die Erörterungen unter 8.3. und 9.4. 
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Sanktion) mit Hilfe des einfacher gefassten Tatbestandes der Verschuldenskosten nach § 192 
SGG. Methodisch und von der Wirkung her anders setzen die Vorschläge in den Meinungs-
gruppen 3) und 4) an. Hier geht es nicht bzw. nicht in erster Linie um Verhaltenssteuerung 
durch Geld, sondern um die Beschleunigung des sozialgerichtlichen Verfahrens durch die 
Rücknahmefiktion und/oder fristgebundene Vorschriften zum ansonsten drohenden Rechts-
verlust. Die dritte Wirkungsdimension, die in der Gruppe 5) angesprochen wird, beruht auf 
einer die Vorteile und Nachteile der Einführung einer Verfahrensgebühr für die bislang kos-
tenprivilegierten Kläger abwägenden, ökonomisch gesprochen: Aufwand und Ertrag in einen 
Kostenvergleich setzenden Betrachtungsweise. 

9.3.1. Missbrauchskosten 

Als Alternative zur Einführung einer allgemeinen Verfahrensgebühr hat sich ein nicht uner-
heblicher Teil der Richterschaft für die Möglichkeit einer erst im laufenden sozialgerichtli-
chen Verfahren einsetzenden Steuerung des klägerischen Verhaltens mittels Gebühren ausge-
sprochen. Eine Form der im Verfahren ansetzenden Verhaltenssteuerung ist die Sanktionie-
rung des Missbrauchs des sozialgerichtlichen Verfahrens durch die Auferlegung von Miss-
brauchskosten. Dass mittels dieses in § 192 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGG verankerten Instrumentes 
ein Steuerungseffekt auf das Klägerverhalten – jedenfalls nach Androhung im laufenden Ver-
fahren – erzielt wird, konnte durch die Richterbefragung nachgewiesen werden (vgl. hierzu 
Kapitel 4.3.6.). Gleichwohl war aber auch eine relativ geringe Anwendungsquote dieses In-
strumentes festzustellen. So hat ein Viertel der Richterinnen und Richter noch nie Miss-
brauchskosten angedroht und zwei Drittel der Richter haben noch nie Missbrauchskosten auf-
erlegt.257 Dagegen haben 17,6% der Richterinnen und Richter häufig oder immer beim Vor-
liegen von Anfang an offensichtlich aussichtsloser Klagen Missbrauchskosten angedroht, aber 
nur 3,6 % haben in dieser Situation auch häufig oder immer Missbrauchskosten verhängt (vgl. 
hierzu im Einzelnen Kapitel 4.3.6.) 

Die geringe Anwendungsquote der Androhung oder Auferlegung von Missbrauchskosten ist 
nach den Erkenntnissen aus dem Richterfragebogen (zumindest auch) auf die engen tatbe-
standlichen Voraussetzungen des § 192 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGG zurückzuführen. 

Die in der Richterbefragung eröffnete Möglichkeit, in den beiden offenen Fragen Alternativen 
zur Einführung allgemeiner Gerichtsgebühren vorzuschlagen, nutzten 72 Richterinnen und 
Richter der Sozialgerichte und 26 der Landessozialgerichte, um zum Instrument der Miss-
brauchskosten Stellung zu nehmen. Der überwiegende Teil der Richterinnen und Richter 
sprach sich für eine Reform der Vorschrift des § 192 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGG aus. Die Rege-
lung solle vereinfacht bzw. die Schwelle für die Verhängung von Missbrauchskosten gesenkt 
und die Vorschrift insgesamt praxisnäher ausgestaltet werden. Auf der anderen Seite waren 
vier der befragten Richterinnen und Richter der Auffassung, dass die derzeitige Regelung der 
Missbrauchskosten gut handhabbar sei und ihrem Zweck gemäß ausreiche. Weitere drei Rich-
terinnen und Richter waren darüber hinaus der Ansicht, dass die derzeitige Regelung schlicht-
weg häufiger und konsequenter Anwendung finden müsse.  

                                                 

257 Die Antworten bezogen sich auf die Frage nach der Reaktion der Richterinnen und Richter auf das 
Vorliegen von Klagen, die von Anfang an offensichtlich aussichtslos erschienen. 
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Im Einzelnen knüpften die Änderungsvorschläge der Richterinnen und Richter an verschiede-
ne Tatbestandsmerkmale des § 192 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGG an. 

9.3.1.1. Wegfall des subjektiven Elements des § 192 SGG 

Sowohl Richterinnen und Richter der Landessozialgerichte als auch solche der Sozialgerichte 
wiesen ausdrücklich darauf hin, dass das subjektive Element, welches dem Begriff des Miss-
brauchs anhafte, aus der Vorschrift des § 192 SGG gestrichen werden solle. Diese Forderung 
betrachtend stellt sich die Frage, ob dem Begriff tatsächlich ein subjektives Element inne-
wohnt.  

So wird in Teilen der Literatur und Rechtsprechung angenommen, dass unter dem Begriff des 
Missbrauchs des Verfahrens ein objektiver Missbrauch zu verstehen sei.258 Missbrauch liege 
demnach vor allem bei offensichtlich unzulässigen oder unbegründeten Verfahren vor, die 
von jedem Einsichtigen als völlig aussichtslos angesehen werden müssen.259 Gestützt wird 
diese Ansicht auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Begriff des Miss-
brauchs im Rahmen von § 34 BVerfGG,260 dem der § 192 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGG in seiner 
derzeitigen Fassung nach dem Willen des Gesetzgebers nachgebildet ist.261 Das Verständnis 
des Tatbestandsmerkmals des Missbrauchs in einem objektivierten Sinn stützt sich nicht zu-
letzt auf die Entstehungsgeschichte der Vorschrift in ihrer derzeitigen Fassung. Der Gesetzes-
entwurf der Bundesregierung zum 6. Gesetz zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes sah für 
die Neufassung des § 192 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 die Möglichkeit der Kostenauferlegung für den 
Fall vor, dass der Rechtsstreit von einem Beteiligten fortgeführt werde, obwohl ihm vom Vor-
sitzenden in einem Termin die offensichtliche Aussichtslosigkeit der Rechtsverfolgung oder  
-verteidigung dargelegt worden ist. Daneben war in Nr. 3 die Möglichkeit der Kostenauferle-
gung vorgesehen, wenn die Klage missbräuchlich erhoben oder eine sonstige Verfahrens-
handlung missbräuchlich vorgenommen worden ist.262 Im Rahmen der Arbeit des Ausschus-
ses für Arbeit und Sozialordnung wurden diese beiden Alternativen zu der jetzigen Fassung 
zusammengefasst, was in der Beschlussempfehlung damit begründete wurde, dass auf das 
Tatbestandsmerkmal der offensichtlichen Aussichtslosigkeit verzichtet werden könne, weil es 
sich um einen Unterfall der Missbräuchlichkeit der Rechtsverfolgung handele.263 Diese An-
sicht ist in einem Teil der Literatur auf Ablehnung gestoßen. Danach erfordere die Annahme 
von Missbrauch neben der Aussichtslosigkeit das Hinzutreten besonderer Umstände.264 Miss-
bräuchlichkeit solle im Falle der Aussichtslosigkeit des Verfahrens daher erst vorliegen, wenn 

                                                 

258 Groß in Lüdtke, SGG, Handkommentar, § 192 SGG, Rn. 10; LSG Urteil vom 12.07.2006, Az.: L 5 
KR 4868/05. 

259 Straßfeld in Jansen/Strassfeld, SGG, Kommentar, § 192 SGG, Rn. 9, mit weiteren Nachweisen. 
260 BVerfG Beschl. v. 03.07.1995, 2 BvR 1379/95, NJW 1996, 1273. 
261 BT-Drs. 14/5943 S. 28. 
262 BT-Drs. 14/5943 S. 11. 
263 BT-Drs. 15/4575 S. 33. 
264 Meyer-Ladewig/Leitherer, SGG, § 192 Rn. 2. 
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der Verfahrensführer um die Aussichtslosigkeit weiß und das Verfahren aus sachfremden Mo-
tiven nicht beendet.265 Nach dieser Ansicht bedarf es somit einer subjektiven Komponente.266  

Soweit ein Teil der befragten Richter künftig einen Wegfall des subjektiven Elements in 
§ 192 SGG fordert, dürfte es sich um Befürworter der zuletzt genannten Ansicht handeln. Ob 
eine Gesetzesänderung insoweit erforderlich ist, ist fraglich, da der Gesetzgeber den § 192 
Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGG in seiner jetzigen Fassung zumindest nach zuerst genannter Ansicht 
und der Gesetzesbegründung, wonach eine Anlehnung an § 34 BVerfGG erfolgen sollte, wohl 
in objektiver Weise verstanden wissen wollte. Die mit dem nunmehr vorliegenden Gesetzes-
entwurf des Bundesrates geplante Neufassung des § 192 SGG (§ 186 Abs. 2 SGG-E) könnte 
somit zur Klarstellung dienen, welcher Ansicht der Gesetzgeber folgen möchte. Insoweit ver-
deutlicht die Begründung des Entwurfes, dass die Anwendung der neu gefassten Regelung 
nicht von bestimmten Einstellungen oder Absichten desjenigen, der mit den Kosten belastet 
werden soll, abhängt.267 

9.3.1.2. Kostenauferlegung bei unzureichender Sachaufklärung 

Darüber hinaus wollen Richterinnen und Richter beider Instanzen die Regelung über die 
Missbrauchskosten erweitern,268 um den Behörden bei unzureichender Sachaufklärung die 
Kosten auferlegen zu können, die dem Gericht für eine von der Behörde unterlassene Sach-
aufklärung entstehen. Das dürfte vor allem die Einholung erforderlicher Gutachten betreffen. 

Dieser Anregung entspricht auch der in einem parallelen Verfahren bearbeitete „Referenten-
entwurf zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes, des Arbeitsgerichtsgesetzes und anderer 
Gesetze (SGGArbGGÄndG)“ vom Mai 2007, welcher die „nachhaltige Entlastung der Sozi-
algerichtsbarkeit durch Vereinfachung und Straffung des sozialgerichtlichen Verfahrens“ be-
absichtigt.269 Danach ist geplant, in § 192 SGG in seiner derzeitigen Fassung folgenden Ab-
satz einzufügen:  

§ 192 Absatz 2 SGG-RefE: 

Das Gericht kann der Behörde ganz oder teilweise die Kosten auferlegen, die dadurch 
verursacht werden, dass die Behörde erkennbare und notwendige Ermittlungen im 
Verwaltungsverfahren unterlassen hat, die im gerichtlichen Verfahren nachgeholt 
wurden. Die Entscheidung ergeht durch besonderen Beschluss. 

Ziel der geplanten Norm ist es entsprechend der Begründung in dem Referentenentwurf, die 
Verwaltung vor dem Hintergrund der möglichen Kostenfolge zu sorgfältiger Ermittlung an-

                                                 

265 Wenner, Neues zum Kostenrecht und beim einstweiligen Rechtsschutz, SozSich 2001, 422, 427. 
266 Krasney/Udsching, Handbuch des sozialgerichtlichen Verfahrens, Kapitel XII, Rn. 35 (S. 489), 

Wenner, a.a.O. 
267 BT-Drs. 16/1028, S. 11. 
268 Teilweise haben die Richter diesen Vorschlag auch unabhängig von der Vorschrift des § 192 SGG 

gemacht. 
269 Referentenentwurf zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes, des Arbeitsgerichtsgesetzes und ande-

rer Gesetze (SGGArbGGÄndG) vom Mai 2007, S. 10. 
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zuhalten, die bei den Gerichten zu Entlastungseffekten führt. Hintergrund sei, dass Ermittlun-
gen im Verwaltungsverfahren teilweise unterlassen oder unzureichend betrieben werden und 
daher von den Sozialgerichten nachzuholen seien.270 

Dass die Ermittlungen der Behörden teilweise unzulänglich sind, konnte auch anhand der 
Richterbefragung nachgezeichnet werden (vgl. hierzu Kapitel 4.3.1),271 wobei allerdings mit 
den Daten nicht nachvollzogen werden kann, in welcher Häufigkeit es zu unzureichenden 
Ermittlung kommt.  

9.3.1.3. Schriftliche Androhung und Verhängung 

Änderungsbedarf an der Regelung des § 192 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGG wird in der Richterschaft 
auch hinsichtlich der vorgeschriebenen Darlegung der Aussichtslosigkeit der Rechtsverfol-
gung in einem Termin gesehen. So regten 19 Sozialrichter und neun Landessozialrichter an, 
dass die Möglichkeit wieder272 eröffnet werden solle, die Aussichtslosigkeit schriftlich darle-
gen und die Missbrauchskosten auch schriftlich androhen zu können. Teilweise wurde dies 
auch für die Verhängung der Missbrauchskosten gefordert. Zur Begründung wurde angeführt, 
dass sich ein Beteiligter nach der derzeitigen Rechtslage durch Nichterscheinen im Termin 
der Auferlegung von Missbrauchskosten entziehen könne. Nach einem Urteil des LSG Stutt-
gart können allerdings auch gegen einen in der mündlichen Verhandlung nicht erschienenen 
Kläger Missbrauchskosten verhängt werden, wenn ihm vor der mündlichen Verhandlung mit-
geteilt wurde, dass er in der mündlichen Verhandlung einen Hinweis nach § 192 SGG erhal-
ten werde.273  

Trotz dieser – vereinzelt gebliebenen – Entscheidung scheint (den Richtern) die Möglichkeit 
des schriftlichen Hinweises sinnvoll. Insbesondere dann, wenn die Beteiligten sich nach § 124 
Abs. 2 SGG zunächst mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren einverstanden erklärt 
haben, ist der Richter nach derzeitiger Rechtslage verpflichtet, einen Termin anzuberaumen, 
um einen Hinweis nach § 192 SGG zu erteilen. Die Möglichkeit der Erteilung dieses Hinwei-
ses im schriftlichen Verfahren würde weder die Warnfunktion der Hinweispflicht noch den 
Anspruch des Klägers auf rechtliches Gehör verkürzen, da der Kläger gleichwohl die Mög-
lichkeit hat, sich zu der Androhung der Verhängung von Missbrauchskosten zu äußern, wenn 
auch auf schriftlichem Wege. Die in dem Gesetzentwurf des Bundesrates geplante Neufas-
sung des § 192 SGG (§ 186 Abs. 2 SGG-E) würde dem jedenfalls auch entsprechen, da das 

                                                 

270 Referentenentwurf zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes, des Arbeitsgerichtsgesetzes und ande-
rer Gesetze (SGGArbGGÄndG) vom Mai 2007, S. 35. Die Reglung wurde wortgleich übernom-
men in den Entwurf der Bundesregierung eines „Gesetzes zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes 
und des Arbeitsgerichtsgesetzes“, BR-Drs. 820/07. Vgl. hierzu Annette Tabbara, Die achte Novelle 
zum Sozialgerichtsgesetz – Entlastung für Gerichte, beschleunigter Rechtsschutz für die Betroffe-
nen, NZS 2008, 8 (14 f.). 

271 Dies bezog sich auf die Frage, welche Gründe die Richterinnen und Richter für die Zunahme der 
eingereichten Klagen sahen, allerdings spielt die Antwort, dass die Behörden unzureichend ermit-
teln, dort nur eine untergeordnete Rolle. 

272 Nach § 192 SGG a.F. bedurfte die Auferlegung von Mutwillenskosten nicht der Erörterung in ei-
nem Termin. 

273 LSG Stuttgart, Urteil vom 31.05.2005, Az. L 13 AL 4811/04. 
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Tatbestandsmerkmal, dass der Hinweis in einem Termin zu erfolgen habe, in dem Entwurf 
entfällt. 

9.3.1.4. Erhöhung der Kosten 

Vereinzelt wurde angeregt, die zu verhängenden Missbrauchskosten zu erhöhen. Gemäß 
§ 192 Abs. 1 S. 1, 3 SGG hat der Beteiligte, dem die Kosten auferlegt werden sollen, die ver-
ursachten Kosten zu tragen, wobei als verursachte Kosten mindestens ein Betrag nach § 184 
Abs. 2 SGG anzusehen ist. Somit sind die aufzuerlegenden Kosten der Höhe nach durch das 
Gesetz nicht begrenzt. Eine Begrenzung der Höhe nach entsteht nur dadurch, dass dem Betei-
ligten nicht mehr als die von ihm verursachten Kosten auferlegt werden können. Die Forde-
rung nach der Erhöhung der aufzuerlegenden Kosten kann angesichts der allgemeinen Auffas-
sung, wonach die Vorschrift des § 192 SGG eine Schadensersatzregelung sei, keine Strafvor-
schrift,274 nicht nachvollzogen werden, da wegen des Schadensersatzcharakters keine höheren 
Kosten als die verursachten auferlegt werden dürfen.275 

9.3.1.5. Abschließende Betrachtung 

Die in § 186 Abs. 2 SGG-E geplante Regelung entspricht im Wesentlichen den Verände-
rungsvorschlägen aus der Richterbefragung. Darüber hinaus kann eine Kostenauferlegung 
wegen unzureichender Sachaufklärung der Behörde in Betracht gezogen werden. Eine Reform 
der Vorschrift des § 192 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGG durch Vereinfachung der tatbestandlichen 
Voraussetzungen bzw. für die Schwelle der Androhung oder Verhängung von Missbrauchs-
kosten birgt aber auch die Gefahr der ausufernden Anwendung der Vorschrift in sich. Bei der 
derzeitigen hohen Arbeitsbelastung der Sozialgerichte könnte eine vereinfachte Möglichkeit 
der Androhung oder Auferlegung von Missbrauchskosten gelegentlich eine extensive An-
wendung zur schnellen Beendigung von Verfahren nach sich ziehen, indem mittels der An-
drohung von Missbrauchskosten schon bei bloßen unbegründeten Klagen auf eine Klagerück-
nahme hingewirkt wird. Diese Gefahr muss bei der Änderung der tatbestandlichen Vorausset-
zungen Berücksichtigung finden. Entgegenwirken kann man einer durch Arbeitsbelastung be-
dingten extensiven Androhung und Auferlegung von Missbrauchskosten aber auch durch wei-
tere Maßnahmen zur Senkung der Arbeitsbelastung der Richterinnen und Richter in der Sozi-
algerichtsbarkeit. 

9.3.2. Einführung einer Urteilsgebühr 

Eine der häufigsten Nennungen der Richterinnen und Richter an den Sozial- und Landessozi-
algerichten auf die offen gestellte Frage nach Alternativen zur allgemeinen Einführung von 
Gebühren im sozialgerichtlichen Verfahren, um entsprechend dem Ziel des Gesetzentwurfs 
(BT-Drs. 16/1028) die „Eingangs- und Kostenflut der sozialgerichtlichen Verfahren bewälti-
gen und zumutbare Verfahrenslaufzeiten gewährleisten zu können“, betraf Urteilsgebühren. 
Insgesamt 44 Fragebögen der ersten und sechs Fragebögen der zweiten Instanz enthalten den 
Vorschlag, im sozialgerichtlichen Verfahren eine Urteilsgebühr einzuführen. Bedingung für 

                                                 

274 Straßfeld, a.a.O,, Rn. 1; Meyer-Ladewig/Leitherer, a.a.O., Rn. 1a. 
275 Krasney/Udsching, a.a.O., Kapitel XII, Rn. 44 (S. 492). 
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eine solche Gebühr sollte, wie die folgenden ausgewählten Anmerkungen deutlich machen, 
das Bestehen auf einem Urteil trotz der vom Kammer- bzw. Senatsvorsitzenden dargelegten 
Erfolglosigkeit der Klage sein. In einigen Antworten wird die Urteilsgebühr ausdrücklich der 
als praktisch „nicht effektiv handhabbaren“ Missbrauchs- bzw. nunmehr Verschuldensgebühr 
vorgezogen. 

„Die Einführung einer Urteilsgebühr würde viele unnötigen Verfahren verhindern“ 
(Fragebogen SG Nr. 565) 

„Einführung einer Urteilsgebühr (anstelle der in der Praxis nicht effektiv handhabbaren 
Missbrauchsgebühr)“ (Fragebogen SG Nr. 651) 

„Einführung von Urteilsgebühren, da häufig trotz Aufklärung von Klägerseite ein Urteil 
gewünscht wird, weil es ja nichts kostet.“ (Fragebogen SG Nr. 445) 

„‚Urteilsgebühr; d. h., jeder könnte bis zur Verhandlung kostenfrei klagen; wenn nach 
Darlegung der Sach- u. Rechtslage durch d. Vorsitzenden keine Aussicht auf Erfolg be-
steht u. trotzdem die Klage nicht zurückgenommen wird, wäre ein Urteil gebühren-
pflichtig. 2) Verschärfung des Mutwillens-Kostentatbestands in § 192 SGG. 3) Streit-
wert unabhängige Gebühr im geringen Umfang (ca. 10-50 Euro), 4) höhere Darle-
gungspflichten u. -lasten der Beteiligten, 5) Berufungszulassung generell“ (Fragebogen 
SG Nr. 124) 

„Einführung einer Urteilsgebühr: § 193-Verfahren bleiben grundsätzlich kostenfrei, en-
det das Verfahren in einem Urteil, fällt für die unterliegende Partei eine Urteilsgebühr 
an, die je nach Erfolgsquote zu zahlen ist. Alternativ: Urteilsgebühr nur bei vollständig 
negativem Urteil. PKH dann nicht notwendig, da Richter zuvor ja schon Erfolglosigkeit 
bejaht hat zu diesem Zeitpunkt.“ (Fragebogen SG Nr. 129) 

„Die Hürden für das Verhängen von Kosten gemäß § 192 SGG dürften nicht so hoch 
sein. Es sollte jedenfalls eine Urteilsgebühr eingeführt werden, da derzeit für die Kläger 
bei nach durchgeführter Beweisaufnahme aussichtlosen Klagen keinerlei Anreiz zur 
Klagerücknahme besteht“ (Fragebogen SG Nr. 185) 

Begriff und Steuerungszweck der Urteilsgebühr sind dem geltenden Recht durchaus bekannt. 
Der Begriff findet sich als Tatbestandsmerkmal im Kostenverzeichnis (KV), das nach § 3 
Abs. 2 des Gerichtskostengesetzes (GKG) diesem Gesetz als Anlage beigefügt ist. Er ist eine 
Ausprägung des Oberbegriffs der Entscheidungsgebühr, der in § 35 GKG neben der Verfah-
rensgebühr mit der Zielrichtung genannt ist, sicherzustellen, dass diese Gebühren in jedem 
Rechtszug hinsichtlich eines jeden Teils des Streitgegenstandes nur einmal erhoben wer-
den.276 Die ökonomische Steuerungswirkung, die sich mit der Ausgestaltung der Entschei-
dungsgebühr erreichen lässt, wird aus mehreren Tatbeständen des Kostenverzeichnisses deut-
lich. So ermäßigt sich beispielsweise der Gebührensatz der allgemeinen Verfahrensgebühr im 
zivilrechtlichen Verfahren vor den ordentlichen Gerichten – Prozessverfahren – nach KV Nr. 

                                                 

276 Zu Einzelheiten siehe Zimmermann in: Karl Josef Binz/Josef Dörndorfer/Rainer Petzold/Walter 
Zimmermann, Gerichtskostengesetz, Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz. Kommentar, 
München 2007, § 35 Rn. 1. 
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1211 von 3,0 auf 1,0 unter anderem dann, wenn das Verfahren durch Klagerücknahme, Aner-
kenntnisurteil, Verzichtsurteil oder Urteil, das nach § 313a Abs. 2 ZPO keinen Tatbestand und 
keine Entscheidungsgründe enthält, beendet wird. Noch stärker ist die Ermäßigungswirkung 
im Hinblick auf die Gebühr nach KV Nr. 1222 bei Berufung und bestimmten Beschwerden 
bei Beendigung des gesamten Verfahrens durch Zurücknahme des Rechtsmittels, der Klage 
oder des Antrags, bevor die Schrift zur Begründung des Rechtsmittels bei Gericht eingegan-
gen ist (von 4,0 auf 1,0), oder beispielsweise nach KV Nr. 1311 bei entsprechender Verfah-
rensbeendigung unter Mitwirkung des Klägers in Ehesachen (von 2,0 auf 0,5). 

Dieselbe Steuerungswirkung versucht der Gesetzgeber in Verfahren vor den Gerichten der 
Arbeitsgerichtsbarkeit zu erreichen, auf die sich mehrere Richterinnen und Richter der Sozi-
algerichtsbarkeit in ihren Anregungen bezogen haben. Die in Teil 8 enthaltenen Kostenvor-
schriften, die durch das Kostenrechtsmodernisierungsgesetz mit Wirkung vom 1. Juli 2004 an 
die Stelle der bis dahin im Arbeitsgerichtsgesetz enthaltenen Regelungen in § 12 Abs. 1 bis 
5a, 7 ArbGG getreten sind,277 setzen einen spürbaren Kostenanteil für die Beendigung des ge-
samten Verfahrens nach streitiger Verhandlung ohne streitiges Urteil. Abgesehen vom völli-
gen Wegfall der anfallenden Gebühr bei Beendigung des Verfahrens durch einen gerichtli-
chen Vergleich (Vorbemerkung 8), sieht KV Nr. 8211 bei Beendigung des gesamten Verfah-
rens nach streitiger Verhandlung durch einen der aufgezählten Gebührentatbestände (Zurück-
nahme der Klage, Anerkenntnis- oder Verzichtsurteil oder begründungsloses Urteil nach 
§ 313a Abs. 2 ZPO, Erledigungserklärung nach § 91a ZPO) eine Ermäßigung der Verfahrens-
gebühr von 2,0 auf 0,4 vor.  

Die Einführung einer Urteilsgebühr ist als weniger weit reichende Alternative zur Einführung 
einer allgemeinen Verfahrensgebühr im sozialgerichtlichen Verfahren gewiss gründlich zu 
prüfen. Im Vergleich zu dieser erscheint sie insoweit als das mildere Mittel der Einflussnahme 
auf Klägerverhalten, als sie nicht bereits auf den Zugang zum Verfahren einwirkt, sondern 
erst nach Eröffnung des Verfahrens und damit nach der hier möglichen weiteren Aufklärung 
des Sachverhalts und nach der Erörterung der Sach- und Rechtslage im Gericht als Entschei-
dungsalternative für die Kläger auftritt.  

In der Theorie lässt sich der Ermäßigung der Verfahrensgebühr bei nicht streitiger Beendi-
gung des Verfahrens ihre Wirkungschance nicht absprechen. Soweit empirische Erkenntnisse 
zur Prozesswirklichkeit vorliegen, legen sie allerdings tatsächlich einen niedrigen Wirkungs-
grad nahe. Hommelhoff/Prütting u. a. haben in ihrer rechtstatsächlichen Untersuchung zu den 
Auswirkungen der Reform des Zivilprozessrechts auf die gerichtliche Praxis unter der Frage-
stellung einer Verkürzung der Erstellung erstinstanzlicher Urteile nach § 313a Abs. 2 ZPO278 
feststellen können, dass es im Untersuchungszeitraum zwar in immerhin 14% der Verfahren 
vor dem Amtsgericht und in 20% vor dem Landgericht zu einem so genannten „Stuhlurteil“ 

                                                 

277 Zu Einzelheiten siehe Eberhard Natter, Die Auswirkungen des Gesetzes zur Modernisierung des 
Kostenrechts auf das arbeitsgerichtliche Verfahren, NZA 2004, S. 686-692. 

278 Die Norm lautet: Wird das Urteil in dem Termin, in dem die mündliche Verhandlung geschlossen 
worden ist, verkündet, so bedarf es des Tatbestands und der Entscheidungsgründe nicht, wenn bei-
de Parteien auf Rechtsmittel gegen das Urteil verzichten. Ist das Urteil nur für eine Partei anfecht-
bar, so genügt es, wenn diese verzichtet. 
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gekommen ist.279 Dabei wurde jedoch ganz überwiegend – zu 86% vor dem Amtsgericht und 
zu 89% vor dem Landgericht – auf ein Rechtsmittel nicht verzichtet, so dass der Richter das 
Urteil nicht verkürzt abfassen konnte. Darüber hinaus wurde auch in den seltenen Fällen des 
Verzichts auf Rechtsmittel jedenfalls nicht auf die Darstellung von Tatbestand und Entschei-
dungsgründen nach § 313a Abs. 2 ZPO verzichtet.280 

Sollte eine Urteilsgebühr im sozialgerichtlichen Verfahren eingeführt werden, ist darüber hin-
aus die auch psychologisch bedeutsame Umkehrung der Ausgangssituation zu beachten. Im 
Unterschied zu allen anderen Verfahrensordnungen, die unter Anwendung der Tatbestände 
des Kostenverzeichnisses zu § 3 Abs. 2 Gerichtskostengesetz eine bereits entrichtete Verfah-
rensgebühr ermäßigen und damit einen positiven Verhaltensanreiz setzen, würden Kläger 
nach § 183 SGG im – weiterhin als gerichtskostenfrei gedachten – sozialgerichtlichen Verfah-
ren mit der Ankündigung der Urteilsgebühr erstmalig mit einer Gebühr konfrontiert werden. 
Das würde, jedenfalls in der subjektiven Sicht der Kläger, wohl eher als negatives Signal 
wahrgenommen werden. Hinzu kommt die psychologisch sowie rechts- und sozialpolitisch 
nicht unproblematische Optik einer Verknüpfung der eigentlich selbstverständlichen Ent-
scheidungsleistung eines staatlichen Gerichts mit einer Gebühr. Auch wenn das Urteil zu Las-
ten des Klägers ergehen wird, dürfte es wesentlicher schwerer sein, die Akzeptanz dieser Klä-
ger dafür zu erreichen, dass sie für die begründete und ordentliche Entscheidung in ihrer An-
gelegenheit Geld bezahlen sollen. Auch lässt sich an der dauerhaften Befriedungswirkung ei-
ner – in der Wahrnehmung von Klägern – „bezahlten“ oder urteilslosen Erledigung gerade in 
dem für die Wahrnehmung von Gerechtigkeit besonders sensiblen sozialgerichtlichen Verfah-
ren zweifeln.  

9.3.3. Straffung und Beschleunigung des sozialgerichtlichen Verfahrens 

Die in der Richterbefragung eröffnete Möglichkeit, in den beiden offenen Fragen Alternativen 
zur Einführung allgemeiner Gerichtsgebühren vorzuschlagen bzw. Aspekte, welche im Übri-
gen noch für wichtig gehalten werden, zu benennen, nutzten Richterinnen und Richter beider 
Instanzen in großem Maße dazu, sich für eine Straffung des sozialgerichtlichen Verfahrens 
auszusprechen. Trotz der Vielfalt der hierzu unterbreiteten Vorschläge, die sowohl alternativ 
als auch kumulativ zur Einführung von Gebühren gemacht wurden, traten zwei Aspekte auf-
grund der Häufigkeit der Nennung in den Vordergrund. Die Richterinnen und Richter sowohl 
der Sozialgerichte als auch der Landesozialgerichte sprachen sich zum einen für die Einfüh-
rung einer Klagerücknahmefiktion aus. Zum anderen wurde die Einführung von Präklusions-
vorschriften angeregt. Nicht selten wurden dabei beide Vorschläge kumulativ gemacht, da für 
beide ähnliche Gründe, die angestrebte Straffung des Verfahrens, zu finden sind. Deutlich 
macht dies folgende Anmerkung aus einem Sozialgericht: 

„Viele Ressourcen (Arbeitszeit, Kosten) gehen auch dadurch verloren, dass Beteiligte 
das Verfahren nur schleppend oder überhaupt nicht betreiben. Hier erscheint mir die 

                                                 

279 Hommelhoff/Prütting/Ebers/Lang/Traut, a.a.O., S. 129, Abb. 47. 
280 Hommelhoff et al., a.a.O., S. 129 f., Abb. 48. 



209 

Einführung einer Klagerücknahmefiktion oder von Präklusionsvorschriften notwendig.“ 
(Fragebogen SG Nr. 543) 

9.3.3.1. Klagerücknahmefiktion 

Zur Straffung und Beschleunigung des sozialgerichtlichen Verfahrens regten Richterinnen 
und Richter sowohl der Sozialgerichte als auch der Landessozialgerichte die Einführung einer 
Klagerücknahmefunktion an. Exemplarisch sei hierbei auf folgende Kommentare verwiesen: 

„Eine Regelung entsprechend § 92 Abs. 2 VwGO wäre sehr hilfreich (Rücknahmefik-
tion bei Nichtbetreiben des Verfahrens).“ (Fragebogen LSG Nr. 505) 

„Fiktion der Klagerücknahme bei Nichtbetreiben des Verfahrens (vgl. § 92 VwGO) 
unter strengen Voraussetzungen.“ (Fragebogen SG Nr. 331) 

„Offensichtlich aussichtslose Verfahren werden oft auch nicht betrieben, gerichtliche 
Verfügungen nicht erfüllt. Um weiteren Aufwand zu vermeiden, wäre eine Rücknah-
mefiktion bzw. Einstellungsnorm für das Gericht hilfreich.“ (Fragebogen SG Nr. 771) 

Daneben ist mehrfach die Einführung eine Betreibensaufforderung durch die Richterinnen 
und Richter angeregt wurden, wobei davon ausgegangen werden darf, dass die Anmerkungen 
ebenfalls auf die Einführung einer Klagerücknahmefiktion anzielten. Grund dafür ist zum ei-
nen, dass die Betreibensaufforderung in anderen Verfahrensordnungen281 Voraussetzung für 
die Fiktion der Klagerücknahme ist. Zum anderen dürfte die Aufforderung zum Betreiben des 
Verfahrens seitens des Gerichts den Zweck der Beschleunigung des Verfahrens verfehlen, 
wenn diese sanktionslos bliebe.282 

Nach der derzeitigen Rechtslage gibt es im sozialgerichtlichen Verfahren zwar gem. § 102 
SGG die Möglichkeit der Klagerücknahme, diese erfordert aber eine Prozesshandlung des 
Klägers. Die Rücknahme der Klage kann nicht wie in anderen Prozessordnung fingiert wer-
den. 

Die Regelung einer Klagerücknahmefiktion könnte sich an der Vorschrift des § 92 Abs. 2 
VwGO, welche die Klagerücknahmefiktion im verwaltungsgerichtlichen Verfahren normiert, 
orientieren, die ihrerseits der Regelung des § 81 AsylVfG nachgebildet ist, da die verwal-
tungsgerichtliche Verfahrensordnung im Grundsatz dem Sozialgerichtsgesetz ähnlich ist. 

Dementsprechend ist auch in dem in einem parallelen Verfahren bearbeiteten „Referenten-
entwurf zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes, des Arbeitsgerichtsgesetzes und anderer 
Gesetze (SGGArbGerÄndG)“ vom Mai 2007, welcher die „nachhaltige Entlastung der Sozi-
algerichtsbarkeit durch Vereinfachung und Straffung des sozialgerichtlichen Verfahrens“ be-
absichtigt, die Einführung einer Klagerücknahmefiktion in das sozialgerichtliche Verfahren 

                                                 

281 Vgl. § 92 Abs. 2 VwGO, § 81 AsylVfG. 
282 Als weitere Sanktionsmöglichkeit käme eine Präklusion des auf die Betreibensaufforderung nicht 

erbrachten Vortrages in Betracht. Mit der von den Richterinnen und Richtern ebenfalls geforderten 
Einführung von Präklusionsvorschriften befasst sich Abschnitt b). 
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nach Vorbild des § 92 Abs. 2 VwGO geplant.283 Der Referentenentwurf sieht in § 102 SGG 
folgenden Absatz 3 vor:  

(3) Die Klage gilt als zurückgenommen, wenn der Kläger das Verfahren trotz Auffor-
derung des Gerichts länger als zwei Monate nicht betreibt. (…) Der Kläger ist in der 
Aufforderung auf die sich aus Satz 1 ergebende Rechtsfolge hinzuweisen.284 

Die geplante gesetzliche Rücknahmefiktion wird im Referenten- wie im Kabinettsentwurf da-
hingehend begründet, dass ab einem gewissen Zeitpunkt der Wegfall des Rechtsschutzinteres-
ses des Klägers zu unterstellen sei.285 Gleichwohl betont der Referentenentwurf, dass die fik-
tive Klagerücknahme entsprechend der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts286 
wegen ihrer weitreichenden Folgen Ausnahmecharakter habe, welcher bei der Auslegung und 
Anwendung der Norm zu beachten sei.287  

Da sich sowohl die von dem Referentenentwurf vorgeschlagene Norm des § 102 Abs. 3 SGG-
RefE als auch die Vorstellungen der befragten Richter an dem Vorbild des § 92 Abs. 2 
VwGO sowie des § 81 AsylVfG orientieren, kann die hierzu entwickelte Rechtsprechung und 
Literatur zur Bewertung der Einführung einer Klagerücknahmefiktion in das sozialgerichtli-
che Verfahren herangezogen werden. 

Nach der Rechtsprechung sind der Klagerücknahmefiktion wegen der weitgehenden Konse-
quenzen bei ihrer Auslegung und Anwendung verfassungsrechtliche Grenzen gesetzt; insbe-
sondere ist ihr strenger Ausnahmecharakter zu beachten.288 

Daher hat die Rechtsprechung neben gesetzlichen Tatbestandsmerkmalen – der Kläger muss 
den Prozess unzureichend betrieben haben, woraufhin das Gericht ihn belehrt und zum 
Betreiben des Verfahrens aufgefordert hat – schon zu der ursprünglichen Regelung im Asyl-
verfahrensrecht ein weiteres ungeschriebenes Merkmal entwickelt, welches auf die Regelung 
in § 92 Abs. 2 VwGO übertragen wurde289 und daher auch im Rahmen des Sozialgerichtsge-
setzes Beachtung finden muss.  

                                                 

283 Referentenentwurf zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes, des Arbeitsgerichtsgesetzes und ande-
rer Gesetze (SGGArbGGÄndG) vom Mai 2007, S. 9 f. 

284 Die vorgeschlagene Regelung ist mit diesem Wortlaut als Absatz 2 zu § 102 in den aktuellen Kabi-
nettsentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes und des Arbeitsgerichtsgeset-
zes vom 14.11.2007 übernommen worden. 

285 Referentenentwurf zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes, des Arbeitsgerichtsgesetzes und ande-
rer Gesetze (SGGArbGGÄndG) vom Mai 2007, S. 29. 

286 Vgl. BVerfG NVwZ 1994, 62 ff. (Die Entscheidung betraf die Regelung der Erledigungsfiktion 
nach Betreibensaufforderung des § 33 AsylVfG a.F., welchem die Regelung des § 92 Abs. 2 
VwGO nachgebildet ist.). 

287 Referentenentwurf zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes, des Arbeitsgerichtsgesetzes und ande-
rer Gesetze (SGGArbGGÄndG) vom Mai 2007, S. 29. 

288 BVerfG Kammerbeschluss vom 09.05.1993, Az.: 2 BvR 1972/92. 
289 BVerwG Beschluss vom 05.07.2000, Az.: 8 B 119/00; BVerfG Kammerbeschluss vom 27.10.1998, 

Az.: 2 BvR 2662/95. 
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Danach ist Voraussetzung für eine Betreibensaufforderung, dass nach dem prozessualen Ver-
halten des Klägers für das Gericht hinreichend sachlich begründete Anhaltspunkte dafür be-
stehen, dass das Rechtsschutzinteresse im Verlaufe des Verfahrens weggefallen ist.290 Wenn 
dagegen am Fortbestand des Rechtsschutzinteresses vernünftigerweise keine Zweifel beste-
hen, verfehlt eine Aufforderung zum Betreiben des Verfahrens ihren Zweck und vermag die 
Rechtsfolge der Klagerücknahmefiktion nicht herbeizuführen.291 Wann solche Anhaltspunkte 
für den Wegfall des Rechtsschutzinteresses vorliegen, kann aber nicht schematisch, sondern 
nur anhand des fallbezogenen Verhaltens des jeweiligen Klägers, insbesondere aufgrund der 
Verletzung prozessualer Mitwirkungspflichten, beurteilt werden.292 In jedem Falle muss sich 
der Schluss auf den Wegfall des Rechtsschutzinteresses, also auf ein Desinteresse des jeweili-
gen Klägers an der weiteren Verfolgung seines Begehrens ableiten lassen können, denn die 
Klagerücknahmefiktion ist kein Hilfsmittel zur bequemen Erledigung lästiger Verfahren oder 
zur vorsorglichen Sanktionierung prozessleitender Verfügungen.293 Daher setzt eine Betrei-
bensaufforderung aufgrund der Verletzung prozessualer Mitwirkungspflichten regelmäßig 
voraus, dass der Kläger eine prozessleitende Verfügung des Gerichts nicht beachtet hat.294  

Nicht zuletzt wegen dieser strengen Anforderungen ist die mit dem Referentenentwurf beab-
sichtigte Einführung der Klagerücknahmefiktion in das sozialgerichtliche Verfahren auf Kri-
tik gestoßen. Nach Ansicht der Neuen Richtervereinigung (NRV) könnte die geplante Reg-
lung nur dann zu einer echten Entlastung der Sozialgerichtsbarkeit führen, wenn sie sich 
schematisch anwenden ließe, was aber angesichts des von der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung betonten Ausnahmecharakters nicht möglich sei.295 Im Übrigen sei eine Klage bei feh-
lendem Rechtsschutzinteresse ohnehin als unzulässig abzuweisen, so dass es der Regelung 
nicht bedürfe. Noch schärfere Kritik hat der Deutsche Anwaltverein (DAV) geübt, nach des-
sen Ansicht die Einführung einer Klagerücknahmefunktion den Bürgern und dem Rechtsstaat 
schade, Querulanz provoziere und geeignet sei, Rechte von Personen abzuschneiden, die 
dringend darauf angewiesen seien. Betroffen wären danach nur Personen, die ohnehin sozial 
„schon auf der untersten Stufe“ angesiedelt seien.296 Da der DAV seine Ansicht nicht weiter 
begründet, kann insoweit nur auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verwie-

                                                 

290 BVerfG Kammerbeschluss vom 27.10.1998, Az.: 2 BvR 2662/95; BVerwG Beschluss vom 
07.07.2005, Az.: 10 BN 1/05. 

291 BVerwG Beschluss vom 05.07.2000, Az.: 8 B 119/00. 
292 BVerwG Beschluss vom 07.07.2005, Az.: 10 BN 1/05. 
293 Clausing in Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner, VwGO, Kommentar, § 92 VwGO, Rn. 39. 
294 BVerwG Urteil vom 26.04.1998, Az.: 9 C 267/86, Buchholz 402.25 § 33AsylVfG Nr. 8. 
295 Stellungnahme der NRV zum Referentenentwurf zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes, des Ar-

beitsgerichtsgesetzes und anderer Gesetze, S. 2 f., http://www.nrv-net.de/downloads_stellung/51. 
pdf (8.11.2007). 

296 Stellungnahme des Deutschen Anwaltverein durch den Ausschuss Sozialrecht zum Referentenent-
wurf zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes, des Arbeitsgerichtsgesetzes und anderer Gesetze, 
S. 5, http://www.anwaltverein.de/downloads/stellungnahmen/2007-32.pdf (8.11.2007). 
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sen werden, wonach die Klagerücknahmefiktion verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden 
ist, solange ihr strenger Ausnahmecharakter berücksichtigt wird.297 

Soweit der praktische Nutzen der Vorschrift in Zweifel gezogen wird, ist dies in der Literatur 
auch schon bei der Einführung des § 92 Abs. 2 VwGO durch das 6.VwGO-ÄndG zum 
1.1.1997 geschehen; insoweit wurde nicht von einer spürbaren Entlastung der Verwaltungsge-
richte ausgegangen.298 Zumindest nach der Begründung des Gesetzesentwurfes des Bundesra-
tes zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes vom 30.11.2006, welcher eine nahezu gleichlau-
tende Regelung zur Klagerücknahmefiktion einzuführen beabsichtigt, habe sich aber die Re-
gelung des § 92 Abs. 2 VwGO in der Praxis bewährt.299 

Auch wenn die Vorschrift wegen des vom Bundesverfassungsgerichts betonten strengen Aus-
nahmecharakters nur sehr restriktiv angewendet werden darf und somit nicht häufig zur An-
wendung kommen wird, liegt doch eine wichtige Funktion der Klagerücknahmefiktion in der 
Unterstreichung der Mitwirkungspflichten der Beteiligten, die sich verfahrensbeschleunigend 
auswirkt. Das betonen der Deutsche Richterbund (DRB) und der Richterverein der Sozialge-
richtsbarkeit Nordrhein-Westfalen e.V. (RiV) zu der geplanten Neuregelung.300 Danach zeig-
ten Erfahrungen aus der verwaltungsgerichtlichen Praxis, dass sich allein das Vorhandensein 
der Vorschrift verfahrensfördernd auswirke, weil Beteiligte rechtzeitig zur Klage- oder Beru-
fungsbegründung sowie zur konstruktiven Förderung des Verfahrens angehalten werden.301 

Trotz der aus richterlicher Sicht verfahrensfördernden Wirkung, von welcher auch der Refe-
rentenentwurf ausgeht, sieht dieser eine entsprechende Regelung in der Berufungsinstanz 
nicht vor, wie es im verwaltungsgerichtlichen Verfahren der Fall ist (§ 126 Abs. 2 VwGO). 
Dass hier ein entsprechendes Regelungserfordernis gesehen wird, zeigt folgende Anmerkung 
eines befragten LSG-Richters/in: 

„Fiktion der Rechtsmittelrücknahme bei fehlender Rechtsmittelbegründung trotz Erin-
nerung.“ (Fragebogen LSG Nr. 823) 

An eine Berufungsrücknahmefiktion sind dabei die gleichen strengen Anforderungen wie an 
die Klagerücknahmefiktion zu stellen.302 Zwar ist davon auszugehen, dass die Vorschrift in 
geringerem Maße als in der ersten Instanz zur Anwendung käme, da bei demjenigen, der ein 
Verfahren durch eine Instanz vollständig geführt und in die zweite Instanz gebracht hat, ein 
Wegfall des Rechtsschutzinteresses, insbesondere wegen fehlender Mitwirkung, weniger 

                                                 

297 BVerfG Urteil vom 15.08.1984, Az.: 2 BvR 357/84, DVBl. 1984, S. 1005. 
298 Decker, Die Fiktion der Klagerücknahme nach § 92 Abs. 2 VwGO n.F., BayVBl 1997, S. 673. 
299 BT-Drs. 16/3660, S. 10. 
300 Stellungnahme des Deutschen Richterbundes zum Referentenentwurf für ein Gesetz zur Änderung 

des Sozialgerichtes, http://www.drb.de/cms/index.php?id=97&L=0 (8.11.2007); Stellungnahme des 
RiV zum Referentenentwurf für ein Gesetz zur Änderung des Sozialgerichtes, S. 9, Nr. 17, 
http://www.rivsgbnrw.de/gesetze/riv_SGGArbG_14062007.pdf (8.11.2007). 

301 Stellungnahme des Deutschen Richterbundes zum Referentenentwurf für ein Gesetz zur Änderung 
des Sozialgerichtes,: http://www.drb.de/cms/index.php?id=97&L=0 (8.11.2007). 

302 Happ in Eyermann, VwGO, Kommentar, § 126 VwGO, Rn. 7. 
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wahrscheinlich ist. Gleichwohl darf auch für die Berufungsinstanz davon ausgegangen wer-
den, dass allein die Existenz einer entsprechenden Vorschrift die Beteiligten zur Verfahrens-
förderung anhalten kann. 

9.3.3.2. Präklusion 

In noch größerem Maße als für die Klagerücknahme sprachen sich die Richterinnen und Rich-
ter für die Einführung von Präklusionsvorschriften aus. So waren es an den Sozialgerichten 60 
und an den Landessozialgerichten 14 Richterinnen und Richter, die die Möglichkeit der freien 
Stellungnahme in der Richterbefragung dazu nutzten, das Erfordernis der Einführung von 
Präklusionsvorschriften zu betonen, wie folgendes Beispiel aus einem Sozialgericht exempla-
risch zeigt: 

„Wichtig wäre die Einführung von Präklusionsregelungen, da Klagen häufig erst spät 
und kurz vor der mündlichen Verhandlung begründet werden (gilt z. T. auch für Be-
klagten). Es würde das Verfahren beschleunigen, wenn verspätetes Verbringen nicht 
mehr berücksichtigt werden müsste.“ (Fragebogen SG Nr. 580) 

Wie die Präklusionsregelungen im Einzelnen ausgestaltet sein sollen, blieb jedoch angesichts 
meist nur pauschaler Forderungen nach der Einführung von Präklusionsvorschriften weitge-
hend offen. Teilweise gingen Anregungen dahin, dass sich die einzuführende Vorschrift an 
§ 87b VwGO303 orientieren solle. Andere schlugen Präklusionsvorschriften nach dem Vorbild 
der ZPO vor. Eine einzelne Ansicht meinte, dass Ausschlussvorschriften vor allem für anwalt-
liche vertretene Kläger zum Tragen kommen sollten. 

Dem sozialgerichtlichen Verfahren ist eine Präklusion verspäteten Vorbringens bislang fremd. 
Vielmehr hat das Gericht gem. § 128 Abs. 1 SGG der Entscheidung seine freie, aus dem Ge-
samtergebnis des Verfahrens gewonnene Überzeugung zugrunde zu legen. Zu berücksichtigen 
sind alle von den Beteiligten vorgebrachten oder bekannt gewordenen Umstände.304 Der Vor-
trag kann daher nicht als verspätet zurückgewiesen werden, selbst wenn das Gericht hierfür 
eine Frist gesetzt hat.305 Eine Einschränkung gilt insoweit, als nur solcher Vortrag und solche 
Umstände der Entscheidung zugrunde zu legen sind, die bis zum Schluss der mündlichen 
Verhandlung bekannt geworden sind. Dies folgt aus § 121 S. 1 SGG, wonach der Vorsitzende 
die mündliche Verhandlung nach genügender Erörterung der Streitsache schließt. Schriftsät-
ze, die nach Schließung der mündlichen Verhandlung eingehen, finden keine Berücksichti-
gung mehr.306 Dies gilt aber gem. § 202 SGG i.V.m. § 296a ZPO nur für neue Angriffs- und 
Verteidigungsmittel, mithin für Sachvortrag, dagegen nicht für bloße Rechtsausführungen.307 
Ebenso darf das Gericht nach Schließung der mündlichen Verhandlung nicht mehr von Amts 

                                                 

303 Nach § 87b VwGO kann das Gericht unter den dortigen Voraussetzungen solche Erklärungen und 
Beweismittel zurückweisen, die erst nach Ablauf einer dem Kläger zuvor gesetzten Frist vorge-
bracht wurden. 

304 Meyer-Ladewig in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, Kommentar, § 128 SGG, Rn. 5b. 
305 Krasney/Udschnig, Handbuch des sozialgerichtlichen Verfahrens, Kapitel III Rn. 165 (S. 115). 
306 Meyer-Ladewig in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, Kommentar, § 121 SGG, Rn. 2. 
307 Greger in Zöller, ZPO, Kommentar, § 296a ZPO, Rdn. 2. 
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wegen ermitteln,308 es steht aber im Ermessen des Gerichts, die mündliche Verhandlung wie-
der zu eröffnen (§ 121 S. 2 SGG).  

Von dieser Einschränkung abgesehen kennt das Sozialgerichtsgesetz keine Präklusionsvor-
schriften, wie sie in anderen Verfahrensordnungen, beispielsweise in § 296 ZPO oder § 87b 
VwGO, zu finden sind. Insoweit kann auch nicht die Vorschrift des § 296 ZPO über die Ver-
weisung in § 202 SGG herangezogen werden, da nach § 202 SGG nur solche Vorschriften der 
ZPO entsprechend anzuwenden sind, denen die grundsätzlichen Unterschiede beider Verfah-
rensordnungen nicht entgegenstehen. Das sozialgerichtliche Verfahren ist jedoch im Gegen-
satz zum zivilgerichtlichen Verfahren durch den Untersuchungsgrundsatz geprägt, welcher 
einen derartigen Unterschied darstellt,309 so dass sich eine entsprechende Anwendung des 
§ 296 ZPO verbietet. 

Es bedürfte daher einer gesetzlichen Normierung von Präklusionsvorschriften im SGG. Die 
Gestaltung der Vorschrift könnte sich an gleichartigen Vorschriften in anderen Verfahrens-
ordnungen orientieren. Nach den Vorschlägen der Richter könnte man hier sowohl die ent-
sprechenden Vorschriften der ZPO als auch der VwGO heranziehen. Hierbei erscheint die 
Vorschrift des § 87b VwGO als Vorbild für eine entsprechende Vorschrift im SGG eher ge-
eignet zu sein, da die sozialgerichtliche und die verwaltungsgerichtliche Verfahrensordnung 
einander stärker ähneln. Hier sei nur exemplarisch auf den in beiden Verfahrensordnungen 
geltenden Untersuchungsgrundsatz hingewiesen. Dagegen orientiert sich die Vorschrift des 
§ 296 ZPO stark an dem im zivilgerichtlichen Verfahren geltenden Beibringungsgrundsatz. 

Ähnliche Überlegungen liegen wohl auch dem Referentenentwurf zur Änderung des Sozialge-
richtsgesetzes, des Arbeitsgerichtsgesetzes und anderer Gesetze (SGGArbGGÄndG) zugrun-
de. Danach ist die Einführung einer Präklusionsregelung nach Vorbild der Vorschrift des 
§ 87b VwGO beabsichtigt.310 

„§ 106a SGG-RefE Präklusion 

(1) Der Vorsitzende kann dem Kläger eine Frist setzen zur Angabe der Tatsachen, 
durch deren Berücksichtigung oder Nichtberücksichtigung im Verwaltungsverfahren 
er sich beschwert fühlt. 

(2) Der Vorsitzende kann einem Beteiligten unter Fristsetzung aufgeben, zu bestimm-
ten Vorgängen  

1. Tatsachen anzugeben oder Beweismittel zu bezeichnen,  

2. Urkunden oder andere bewegliche Sachen vorzulegen sowie elektronische Doku-
mente zu übermitteln, soweit der Beteiligte dazu verpflichtet ist.  

(3) Das Gericht kann Erklärungen und Beweismittel, die erst nach Ablauf einer nach 
den Absätzen 1 und 2 gesetzten Frist vorgebracht werden, zurückweisen und ohne wei-

                                                 

308 Meyer-Ladewig a.a.O. mit Verweis auf die Rechtsprechung des BVerwG zum verwaltungsgericht-
lichen Verfahren, BayVBl 72, 136. 

309 Groß in Lüdtke, SGG, Handkommentar, § 202 SGG, Rn. 6. 
310 Vgl. die Begründung zur geplanten Einführung des § 106a SGG-RefE, S. 31. 
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tere Ermittlungen entscheiden, wenn 1. ihre Zulassung nach der freien Überzeugung 
des Gerichts die Erledigung des Rechtsstreits verzögern würde, und 2. der Beteiligte 
die Verspätung nicht genügend entschuldigt und 3. der Beteiligte über die Folgen ei-
ner Fristversäumung belehrt worden ist. Der Entschuldigungsgrund ist auf Verlangen 
des Gerichts glaubhaft zu machen. Satz 1 gilt nicht, wenn es mit geringem Aufwand 
möglich ist, den Sachverhalt auch ohne Mitwirkung des Beteiligten zu ermitteln.“311 

Die Vorschrift soll außerdem um eine präkludierende Fristenregelung im Rechtsmittelverfah-
ren (§ 157a SGG-RefE) ergänzt werden. 

Mit den geplanten Vorschriften soll erreicht werden, dass Beteiligte, die nach eindeutiger und 
ausdrücklicher Aufforderung des Gerichtes nicht das ihnen Mögliche und Zumutbare dazu 
beitragen, den Prozess zu fördern, die Zurückweisung des angeforderten Vorbringens zu ei-
nem späteren Zeitpunkt riskieren. Dabei basiere die Präklusion auf der Annahme, dass die Zu-
lassung des Vorbringens den Rechtsstreit erheblich verzögert.312 Der Referentenentwurf ver-
kennt nicht die durch die Präklusionsvorschriften verursachte Beschränkung der Rechtsver-
folgung und -verteidigung und verweist daher auf den durch das Bundesverfassungsgericht 
betonten strengen Ausnahmecharakter von Präklusionsvorschriften. 

Nach Art 103 Abs. 1 GG haben die Beteiligten eines gerichtlichen Verfahrens ein Recht dar-
auf, sich vor Erlass der Entscheidung zu dem zugrunde liegenden Sachverhalt zu äußern. 
Hieraus folgt die Verpflichtung des Gerichts, Anträge und Ausführungen der Prozessbeteilig-
ten zur Kenntnis zu nehmen und in Erwägung zu ziehen.313 Dies hindert nach der ständigen 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts den Gesetzgeber aber nicht, durch Präklusi-
onsvorschriften auf eine Prozessbeschleunigung hinzuwirken, sofern die betroffene Partei 
ausreichend Gelegenheit hatte, sich zu allen für sie wichtigen Punkten zur Sache zu äußern, 
dies aber aus von ihr zu vertretenden Gründen versäumt hat.314 Solche das rechtliche Gehör 
beschränkende Vorschriften haben jedoch wegen der einschneidenden Folgen, die sie für die 
säumige Partei nach sich ziehen, strengen Ausnahmecharakter.315 Als Folge dessen sind die 
Fachgerichte bei der Auslegung und Anwendung der Präklusionsvorschriften einer strengeren 
verfassungsgerichtlichen, über eine bloße Willkürkontrolle hinausgehenden Kontrolle unter-
worfen, als dies üblicherweise bei der Anwendung einfachen Rechts geschieht.316 

Angesichts des strengen Ausnahmecharakters ist fraglich, ob die von den befragten Richtern 
gewollte und von dem Referentenentwurf angestrebte „nachhaltige Entlastung der Sozialge-
richtsbarkeit durch Vereinfachung und Straffung des sozialgerichtlichen Verfahrens“ mittels 
einer Präklusionsregelung erreicht werden kann. 

                                                 

311 Wortgleich in den Kabinettsentwurf vom 14.11.2007 übernommen. 
312 Referentenentwurf zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes, des Arbeitsgerichtsgesetzes und ande-

rer Gesetze (SGGArbGGÄndG) vom Mai 2007, S. 31. 
313 BVerfG NJW 1998, 2044-2045. 
314 BVerfGE 69, 145-150; BVerfG NJW-RR 1999, 1079-1080. 
315 BVerfG NJW-RR 1999, 1079-1080. 
316 BVerfGE 75, 302-318; BVerfG NJW-RR 1999, 1079-1080; NJW 2000, 945-946. 
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Nach Ansicht der Neuen Richtervereinigung (NRV) ist mit einer Entlastung der Sozialgerich-
te aus zweierlei Gründen nicht zu rechnen: Zum einen verlagere sich der Rechtsstreit in die 
zweite Instanz, wenn über die Zulässigkeit der Präklusion gestritten werde. Zum anderen er-
zeuge die Vorschrift vermehrt Unsicherheit bei den Bürgern, was eine verstärkte Inanspruch-
nahme von Rechtsanwälten nach sich ziehen werde.317 

Zur Beantwortung der Frage, ob eine nachhaltige Entlastung der Sozialgerichtsbarkeit und ei-
ne Straffung des sozialgerichtlichen Verfahrens durch Einführung einer Präklusionsvorschrift 
erreicht werden kann, kann auf die parallele Vorschrift des § 87b VwGO, welche durch das 
Gesetz zur Neuregelung des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens (4. VwGO-ÄndG) vom 17. 
12. 1990 (BGBl I S. 2809) mit Wirkung vom 01.01. 1991 in die VwGO eingeführt wurde, 
verwiesen werden. Nach der Intention des Gesetzgebers sollte die Einführung des § 87b 
VwGO einen wesentlichen Beitrag zur Straffung des Verfahrens und zur Entlastung der Ge-
richte darstellen.318  

Dieses Ziel ist nach Meinungen in der Literatur jedoch nicht erreicht worden, weil die Vor-
schrift in der Praxis keine nennenswerte Bedeutung erlangt habe.319 Auch nach Ansicht des 
DAV hat sich die Vorschrift nicht bewährt.320 Die Gründe für die fehlende praktische Rele-
vanz lägen sowohl in der Komplexität der Vorschrift als auch in der vom Bundesverfassungs-
gericht vorgegebenen restriktiven Anwendbarkeit.321 Des Weiteren sei das Instrumentarium 
auf das durch den Beibringungsgrundsatz geprägte zivilgerichtliche Verfahren zugeschnitten; 
dagegen finde im Verwaltungsprozess die Sachaufklärung zumeist schon im vorbereitenden 
Verfahren und von Amts wegen statt, so dass es oftmals an einer Verzögerung des Rechts-
streits fehle.322 

In die Bewertung der Effektivität der Vorschrift kann aber nicht allein die Häufigkeit der tat-
sächlichen Anwendung einbezogen werden. So vertritt auch der Deutsche Richterbund (DRB) 
die Ansicht, dass es bei Einführung einer Präklusionsvorschrift weniger entscheidend sei, ob 
bei verspätetem Vorbringen tatsächlich von der Ausschließungsmöglichkeit Gebrauch ge-
macht werde, als dass vielmehr – und dies seien auch die Erfahrungen der Verwaltungsgerich-
te – durch die Aufforderung zum ergänzenden Vortrag (bei Vorhandensein einer solchen Vor-

                                                 

317 Stellungnahme der NRV zum Referentenentwurf zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes, des Ar-
beitsgerichtsgesetzes und anderer Gesetze, S. 3 f., http://www.nrv-net.de/downloads_stellung/51. 
pdf (13.11.2007). 

318 BT-Drs. 11/7030, S. 27. 
319 Geiger in Eyermann, VwGO, Kommentar, § 87b VwGO, Rn. 1; Ortloff/Riese in Schoch/Schmidt-

Aßmann/Pietzner, VwGO, Kommentar, § 87b VwGO, Rn. 2. 
320 Stellungnahme des Deutschen Anwaltvereins durch den Ausschuss Sozialrecht zum Referenten-

entwurf zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes, des Arbeitsgerichtsgesetzes und anderer Gesetze, 
S. 5, http://www.anwaltverein.de/downloads/stellungnahmen/2007-32.pdf (13.11.2007). 

321 Ortloff/Riese, a.a.O. 
322 Geiger, a.a.O. 
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schrift) ein gewisser Druck auf säumige Beteiligte ausgeübt werde.323 Ob und inwieweit sich 
die Beteiligten allein durch die bloße Existenz der Vorschrift – dies gilt ebenso für die Klage-
rücknahmefiktion – dazu anhalten lassen, rechtzeitig vorzutragen und den Prozess zu be-
schleunigen, dürfte aber praktisch nicht messbar sein. 

Einen aktuellen empirischen Beleg für die rechtlich restriktive, tatsächlich aber doch wir-
kungsvolle Handhabung der Präklusionsvorschriften in der gerichtlichen Praxis bietet die im 
Auftrag des Bundesministeriums der Justiz durchgeführte Evaluation der Reform der Zivil-
prozessordnung von 2001.324 Auf der Grundlage einer Aktenanalyse konnte die mit der 
rechtstatsächlichen Untersuchung betraute Forschergruppe auf der einen Seite feststellen, dass 
lediglich in einem Prozent der analysierten Verfahren das verspätete Vorbringen von An-
griffs- oder Verteidigungsmitteln dokumentiert wurde.325 Zu diesem Befund aus der Akten-
analyse kontrastiert auf bemerkenswerte Weise ein Ergebnis der Richterbefragung. Die Frage, 
ob der Ausschluss neuen Vortrags in der Berufungsinstanz zu einer Ausweitung des Tatsa-
chenvortrags bzw. des Prozessstoffs in erster Instanz geführt hat, bejahten 55% bzw. 72% der 
Richter an Amts- und Landgerichten.326 Nach den von den Richtern berichteten Erfahrungen 
entsteht die Ausweitung, weil Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte präventiv vortragen. Der 
Sachvortrag sei diktiert von der Sorge vor Haftungs- und Regressprozessen (35% Amtsge-
richt; 42% Landgericht). Diese empirischen Ergebnisse deuten auf ein anderes, aber nicht zu 
vernachlässigendes Wirkungsmuster hin. Bereits die allen Prozessbeteiligten bewusste, viel-
leicht gelegentlich vom Richter erwähnte Möglichkeit der Präklusion veranlasst, im Zusam-
menwirken mit der anwaltlichen Sorge vor Haftung, zu einer sorgfältigeren und rechtzeitigen 
Aufbereitung des Prozessstoffs. Demnach können das Verfahren ordnende und straffende 
prozessuale Verhaltensvorschriften Wirkung auch dann erzielen, wenn ihre Anwendung we-
der im Protokoll noch in verfahrensleitenden Beschlüssen festgehalten ist. 

9.3.3.3. Ergebnis 

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die Einführung sowohl einer Klagerücknahmefiktion als 
auch von Präklusionsvorschriften verfahrensbeschleunigende Wirkung haben kann, obgleich 
beide Vorschriften unmittelbar voraussichtlich selten Anwendung finden werden. Sie werden 
aber – in nicht bestimmbarem Maße – mittelbar verfahrensstraffend wirken, da die bloße  
Existenz der Vorschriften und die damit drohenden Rechtsfolgen schon früher im Verfahren 
wirken und die Beteiligten zum rechtzeitigen Vortrag und zu rechtzeitigen Verfahrenshand-
lungen anhalten kann. Jedenfalls dürften sowohl der Einführung einer Klagerücknahmefiktion 
als auch der Einführung einer Präklusionsvorschrift aufgrund des – vom Bundesverfassungs-
gericht jeweils betonten – strengen Ausnahmecharakters keine Bedenken entgegenstehen. 

                                                 

323 Stellungnahme des Deutschen Richterbundes zum Referentenentwurf für ein Gesetz zur Änderung 
des Sozialgerichtes, http://www.drb.de/cms/index.php?id=97&L=0 (13.11.2007). 

324 Christoph Hommerich/Hanns Prütting/Thomas Ebers/Sonja Lang/Ludger Traut, Rechtstatsächliche 
Untersuchung zu den Auswirkungen der Reform des Zivilprozessrechts auf die gerichtliche Praxis. 
Evaluation der ZPO-Reform, Köln 2006. 

325 A.a.O., S. 120.  
326 A.a.O., S. 121. 
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9.3.4. Abschaffung oder erhebliche Einschränkung des § 109 SGG? 

In beiden Instanzen wurden die Richterinnen und Richter in gleich lautender Formulierung 
nach Alternativen zur allgemeinen Einführung von Gebühren im sozialgerichtlichen Verfah-
ren gefragt, die das Ziel des Gesetzentwurfs (nach der Bundestags-Drucksache 16/1028) er-
reichen könnten, „die Eingangs- und Kostenflut der sozialgerichtlichen Verfahren bewältigen 
und zumutbare Verfahrenslaufzeiten gewährleisten zu können“. Zu den in den Richterfrage-
bögen unter diesem Blickwinkel am häufigsten genannten Reformthemen gehört die Rege-
lung zur Anhörung eines bestimmten Arztes in § 109 SGG. Nach § 109 Abs. 1 S. 1 SGG 
muss auf Antrag des Versicherten, des Behinderten, des Versorgungsberechtigten oder Hin-
terbliebenen ein bestimmter Arzt gutachtlich gehört werden. Die Anhörung kann nach Satz 2 
dieser Vorschrift davon abhängig gemacht, werden, dass der Antragsteller die Kosten vor-
schießt und vorbehaltlich einer anderen Entscheidung des Gerichts endgültig trägt. Abgelehnt 
werden kann der Antrag nach § 109 Abs. 2 SGG, wenn durch die Zulassung die Erledigung 
des Rechtsstreits verzögert werden würde und der Antrag nach der freien Überzeugung des 
Gerichts in der Absicht, das Verfahren zu verschleppen, oder aus grober Nachlässigkeit nicht 
früher vorgebracht worden ist.327 

Die aus § 1681 RVO übernommene Regelung weicht unter wenigstens drei Gesichtspunkten 
von Grundsätzen des sozialgerichtlichen Verfahrens ab: Sie durchbricht den sozialgerichtli-
chen Untersuchungsgrundsatz (§ 103 Satz 1 SGG), sie weicht von dem hiermit eng zusam-
menhängenden Grundsatz in § 103 Satz 2 SGG ab, wonach das Gericht an das Vorbringen 
und die Beweisanträge der Beteiligten nicht gebunden ist, und sie bildet eine Ausnahme vom 
Grundsatz der Kostenfreiheit für Versicherte und Leistungsbezieher nach § 183 SGG.328 Den 
Zweck der Vorschrift hat das Bundessozialgericht in einer Entscheidung aus dem Jahr 1956 
unter Verweis auf Rechtsprechung zu § 1681 RVO aus den 1920er Jahren in der Gleichbe-
handlung der Beteiligten vor Gericht bei der Beschaffung von Beweismitteln gesehen.329 Mit 
dieser Zweckrichtung stellt die Vorschrift, so eine in der Literatur zu findende Bewertung, in 
gewissem Umfang „Waffengleichheit“ zwischen den Beteiligten her.330 

Ob die Vorschrift ihren Zweck erreicht und ob sie beibehalten werden sollte, wird in der Lite-
ratur und in der sozialgerichtlichen Praxis seit langem kontrovers beurteilt. Engagiert vertei-
digt wird die Vorschrift insbesondere durch die Vereinigungen mit sozial- oder berufspoliti-
scher Zwecksetzung als Regelung zum wenigstens teilweisen Ausgleich der Nachteile des 

                                                 

327 Näher zu dieser Vorschrift Thomas Kolmetz, § 109 SGG in der sozialgerichtlichen Praxis, SGb 
2004, S. 83-93; allgemein zu prozesspraktischen Fragen der Beiziehung von Sachverständigen die 
monographische Abhandlung von Alexander P. F. Ehlers, Medizinisches Gutachten im Prozess, 3. 
Auflage, München 2005. 

328 Vgl. Keller in Mayer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, 8. Aufl., § 109 Rn. 1; Martin Stoll, Be-
standsaufnahme und Folgerungen für Gesetzesvorhaben zum Verfahrensrecht – das Recht auf An-
hörung eines bestimmten Arztes nach § 109 SGG, NZA 1988, S. 272-276; Otto Ernst Kras-
ney/Peter Udsching, Handbuch des sozialgerichtlichen Verfahrens, 4. Auflage, Berlin 2005, III. 
Rn. 75 (S. 88). 

329 BSGE 2, 255 (256). 
330 Stoll, a.a.O., S. 273. 
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Bürgers im Kampf gegen einen als überlegen wahrgenommenen Verwaltungsapparat und 
komplex miteinander kooperierende Experten.331 Nach Auffassung von Stoll müssen die bis-
herigen Erfahrungen mit dieser Regelung den Gesetzgeber aber jedenfalls veranlassen, ihre 
Übernahme in ein künftiges neues Verfahrensrecht sorgfältig zu prüfen.332 Deshalb sei § 109 
SGG selbst dann zu überdenken, wenn lediglich im Rahmen des SGG durch eine Gesetzesno-
velle eine Beschleunigung der sozialgerichtlichen Verfahren erreicht werden solle. 

Vor der Diskussion der Vorschläge der Richter zur Veränderung des § 109 SGG erscheint es 
sinnvoll, das Gesamtbild der Bewertung dieser Vorschrift auf der Grundlage der Befragungs-
daten in kurzen Strichen zu zeichnen. Nur so lässt sich eine angemessene Gewichtung der kri-
tischen Meinungspositionen herstellen. Auf die Frage nach der Bedeutung der Regelung in 
§ 109 SGG333 entschied sich mehr als ein Drittel (36%) aller Richterinnen und Richter am So-
zial- und Landessozialgericht für „sehr wichtig“ oder „eher wichtig“, knapp 60% (59%) be-
werteten sie als „eher nicht wichtig“ oder „unwichtig“. 

Deutlich wird aus der Zahlenverteilung eine starke Minderheit von rund 36 % aller antwor-
tenden Richter, die der Möglichkeit des § 109 SGG Bedeutung beimessen. Ihr steht eine 
Mehrheit von 59 % aller Respondenten gegenüber, die der gegenteiligen Auffassung sind und 
die Bedeutung der Vorschrift des § 109 SGG für eher nicht wichtig oder unwichtig halten. 
Immerhin jeder 20. zieht sich auf die Position des „Kann ich nicht beurteilen“ zurück. 

Die Wertschätzung der Vorschrift des § 109 SGG ist, wie die folgende Tabelle 9.3.1. zeigt, 
bei den Richtern in der zweiten Instanz der Sozialgerichtsbarkeit signifikant höher als in der 
ersten. 

                                                 

331 Stoll, a.a.O., S. 274 f. 
332 Stoll, a.a.O., S. 275. Der Verfasser, zum Zeitpunkt der Abfassung des Beitrags Richter am LSG, 

nunmehr Präsident des Landessozialgerichts Thüringen, macht darauf aufmerksam, dass Rechts-
schutzversicherungen bei der Übernahme von Kosten für Gutachten nach § 109 SGG äußerst groß-
zügig seien. Auch habe es den Anschein, dass Rechtsanwälte ihren Mandanten eher zur Einholung 
eines Gutachtens nach § 109 SGG zu raten als die im Sozialrecht erfahrenen Prozessvertreter der 
Vereinigungen mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung. 

333 Die Frage lautete: „Für wie wichtig halten Sie die Regelung in § 109 SGG, dass auf Antrag des 
Klägers ein bestimmter Arzt gutachtlich gehört werden muss?“. 
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Tabelle 9.3.1: Bedeutung der Regelung des § 109 SGG im Vergleich von Sozialgericht und 
Landessozialgericht (in %, N = 1.018): 

Para_109_neu * Gerichtsart Kreuztabelle

247 116 363
33,1% 42,8% 35,7%

451 151 602
60,4% 55,7% 59,1%

49 4 53
6,6% 1,5% 5,2%

747 271 1018
100,0% 100,0% 100,0%

Anzahl
% von Gerichtsart
Anzahl
% von Gerichtsart
Anzahl
% von Gerichtsart
Anzahl
% von Gerichtsart

Wichtig

Nicht wichtig

Kann ich nicht beurteilen

Para_109_neu

Gesamt

Sozialgericht
Landesso
zialgericht

Gerichtsart

Gesamt

 

Die Bewertung der Bedeutung des § 109 SGG verteilt sich in sachlich nachvollziehbarer Wei-
se nach den von den befragten Richtern hauptsächlich bearbeiteten Sachgebieten.334 Signifi-
kant höhere Bedeutung hat die Regelung des § 109 SGG demnach in den Sachgebieten Kran-
kenversicherung (39% eher wichtig und wichtig), Vertrags(zahn)arztangelegenheiten (47% 
eher wichtig und wichtig), im Versorgungsrecht (47% eher wichtig und wichtig) und in Ver-
fahren zur Feststellung der Behinderung nach dem SGB IX (38% eher wichtig und wichtig). 
Umgekehrt dominiert die Bewertung „eher nicht wichtig“ und „unwichtig“ in ebenfalls signi-
fikanter Weise in den Sachgebieten der Unfallversicherung (62%), der Rentenversicherung 
(64%) und der Zusatz- und Sonderversorgung in den neuen Bundesländern (68%). Auffallend 
ist die ausgeprägte Antwortposition „Kann ich nicht beurteilen“, die sich bei den Angelegen-
heiten nach dem SGB II in fast jeder zehnten Antwort findet (9 %). Vermutlich ist diese Ant-
wort vor allem von Richtern gegeben worden, die bislang nur mit SGB II befasst waren und 
mit § 109 SGG noch keine Erfahrungen machen konnten. 

Beachtung verdient ein weiterer Zusammenhang mit den Antworten zur Bedeutung des § 109 
SGG. Wie die folgende Tabelle 9.3.2. zeigt, wird die Bedeutung des § 109 SGG von den 
Richterinnen und Richtern der Sozialgerichtsbarkeit mit vorheriger beruflicher Erfahrung in 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit signifikant geringer bewertet als von den Richtern, die nicht 
in der Verwaltungsgerichtsbarkeit tätig waren. 

                                                 

334 Die hierauf bezogene Frage 14a im Fragebogen für die SG und Frage 12a im Fragebogen für die 
LSG lautete: „Welche Streitigkeiten haben Sie im letzten Jahr hauptsächlich bearbeitet? (Mehr-
fachnennung möglich): Krankenversicherung, Vertrags(zahn)arztangelegenheiten, Pflegeversiche-
rung, Unfallversicherung, Rentenversicherung, Zusatz- und Sonderversorgung der neuen Bundes-
länder, Angelegenheiten der Bundesagentur für Arbeit, Angelegenheiten nach dem SGB II, Strei-
tigkeiten nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Versorgungs- und Entschädi-
gungsrecht, Verfahren zur Feststellung der Behinderung nach SGB IX, Sonstiges.“ Zu Einzelheiten 
der Auswertung siehe im Anhang zu Kapitel 4, Tabelle 76. 
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Tabelle 9.3.2: Bedeutung der Regelung des § 109 SGG im Vergleich von Sozialrichtern ohne 
und mit beruflicher Erfahrung in der Verwaltungsgerichtsbarkeit (in %, N = 1.018): 

Para_109_neu * F14db_Berufserfahrung_außerhalb_Verwaltungsgerichtsbarkeit Kreuztabelle

337 25 362

37,2% 24,0% 35,8%

524 72 596

57,8% 69,2% 59,0%

46 7 53

5,1% 6,7% 5,2%

907 104 1011

100,0% 100,0% 100,0%

Anzahl
% von F14db_
Berufserfahrun
g_außerhalb_
Verwaltungsge
richtsbarkeit
Anzahl
% von F14db_
Berufserfahrun
g_außerhalb_
Verwaltungsge
richtsbarkeit
Anzahl
% von F14db_
Berufserfahrun
g_außerhalb_
Verwaltungsge
richtsbarkeit
Anzahl
% von F14db_
Berufserfahrun
g_außerhalb_
Verwaltungsge
richtsbarkeit

Wichtig

Nicht wichtig

Kann ich nicht beurteilen

Para_109_neu

Gesamt

0 Ja

F14db_
Berufserfahrung_

außerhalb_
Verwaltungsgerichtsba

rkeit
Gesamt

 

Der Zusammenhang, den die Tabelle 9.3.2 deutlich macht, legt folgende Deutung nahe: Rich-
ter mit beruflicher Vorerfahrung in der Verwaltungsgerichtsbarkeit, in welcher der Untersu-
chungsgrundsatz auch im Hinblick auf die Beweiserhebung nicht durch ein, der privaten Dis-
position überlassenes, Gegenrecht wie § 109 SGG eingeschränkt wird, tun sich schwerer da-
mit, dieses Institut des SGG-Verfahrens zu akzeptieren. 

Die überwiegend skeptische bis ablehnende Haltung gegenüber dem § 109 SGG in seiner ge-
genwärtigen Ausgestaltung spiegelt sich in zahlreichen Kommentaren von Richterinnen und 
Richtern zur Praxis der Anwendung dieser Vorschrift. In insgesamt 60 Fragebögen der ersten 
Instanz und in 22 Fragebögen der zweiten Instanz finden sich Anmerkungen und Vorschläge 
zur /bisherigen und künftigen Anwendung des § 109 SGG. Zur grundsätzlichen Bedeutung 
der Vorschrift wird im Widerspruch zur ursprünglichen Zwecksetzung („Waffengleichheit“) 
in mehreren Anmerkungen von Richtern auf eine tatsächlich ungerechte Anwendung zuguns-
ten finanziell leistungsfähigerer Kläger verwiesen, so zum Beispiel in der im folgenden zitier-
ten Anmerkung: 

„Ergänzend zu Frage 6 ist zu bemerken, dass die Regelung des § 109 SGG nicht nur 
unwichtig ist, sondern im höchsten Maße ungerecht ist, weil sie bestimmte Kläger, die 
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es sich leisten können, privilegiert, und zur Verzögerung des Rechtsstreits führt.“ (Fra-
gebogen LSG Nr. 48) 

Der rechtliche Hintergrund dieser Aussage erschließt sich aus zwei Regelungen des sozialge-
richtlichen Verfahrens. Nach § 109 Abs. 1 S. 2 SGG kann die Anhörung des bestimmten Arz-
tes davon abhängig gemacht werden, dass der Antragsteller die Kosten vorschießt und vorbe-
haltlich einer anderen Entscheidung des Gerichts endgültig trägt. Hinzu kommt, dass nach 
§ 73a Abs. 3 SGG die soeben erwähnte Regelung des § 109 Abs. 1 Satz 2 unberührt bleibt. 
Da § 73a Abs. 1 Satz 1 SGG die entsprechende Geltung der Vorschriften der Zivilprozessord-
nung über die Prozesskostenhilfe anordnet, wird durch das Zusammenspiel der beiden ge-
nannten Absätze des § 73a SGG erreicht, dass von dem grundsätzlichen Erfordernis des Kos-
tenvorschusses nach § 109 Abs. 1 Satz 2 SGG auch dann nicht abgesehen werden kann, wenn 
der Antragsteller bedürftig und damit berechtigt ist, Prozesskostenhilfe zu beantragen.335 Ob 
das Gericht die Einholung des Gutachtens von dem Vorschuss der Kosten abhängig machen 
will, steht nach allgemeiner Ansicht in seinem Ermessen.336 Nach umstrittener Rechtspre-
chung des BSG ist das Gericht auch bei einem unbemittelten Kläger berechtigt, den Kosten-
vorschuss zu verlangen.337 Zwar kann das Gericht die Kosten des Gutachtens nachträglich der 
Staatskasse auferlegen, wenn das Gutachten zur weiteren Sachaufklärung beigetragen hat.338 
Aber auch eine derartige Entscheidung des Gerichts ändert nichts an der Vorschusspflicht – 
und damit am Wirklichkeitsgehalt der zitierten richterlichen Wahrnehmung. Die Rechtspre-
chung der Landessozialgerichte zu der Frage, unter welchen Voraussetzungen dem Land die 
Kosten für das Verfahren nach § 109 SGG auferlegt werden können, divergiert nach richterli-
cher Praxiswahrnehmung erheblich.339 

Die Durchsicht der Anmerkungen in den ausgefüllten Richterfragebögen zur praktischen Er-
fahrung mit der Anwendung des § 109 SGG lässt im Wesentlichen zwei Meinungspositionen 
erkennen,  

a) die zahlenmäßig deutlich im Vordergrund stehende Forderung nach ersatzloser Abschaf-
fung des § 109 SGG, nicht selten in Kombination mit der Abschaffung des § 44 SGB X; Bei-
spiele: 

„Abschaffung §§ 109 SGG, 44 SGB X“ (Fragebogen LSG Nr. 726) 

„§ 109 SGG sollte ersatzlos aufgehoben werden. Die Vorschrift erhöht die Gerichtshal-
tungskosten, weil man in der Regel ein Gutachten nach § 106 erheben muss, um die Ge-

                                                 

335 Hierzu und zur Rechtsprechung des BSG zu dieser Frage näher Krasney/Udsching, Handbuch des 
sozialgerichtlichen Verfahrens, Kapitel III Rn. 97 (S. 93); Ulrich Wenner/Franz Terdenge/Karen 
Krauß, Grundzüge der Sozialgerichtsbarkeit, 3. Auflage, Berlin 2005, Rn. 541. 

336 Keller, in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, Kommentar, § 109 Rn. 13. 
337 Keller a.a.O., unter Verweis auf die Entscheidung des BSG vom 26.8.1998 – B 9 VS 7/98 B, sowie 

mit weiteren Hinweisen. 
338 Krasney/Udsching, Handbuch, Kapitel III, Rn. 101 ff. 
339 Wenner/Terdenge/Krauß, Grundzüge der Sozialgerichtsbarkeit, a.a.O., Rn. 541. 
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fälligkeitsgutachten, um die es sich meistens handelt, qualifiziert zu widerlegen.“ (Fra-
gebogen SG Nr. 652) 

„§ 109 SGG ist kontraproduktiv. Das Verf. wird dadurch häufig über Gebühr in die 
Länge gezogen, Kläger hofft und bekommt oft ohne Grundlage falsche Hoffnung ge-
macht.“ (Fragebogen SG Nr. 788) 

b) die unter verschiedenen Gesichtspunkten vorgeschlagene Beschränkung der Vorschrift, wie 
zum Beispiel in den im Folgenden zitierten Anmerkungen: 

„Keine wiederholte Anwendung des § 109 SGG.“ (Fragebogen SG Nr. 349) 

„Beschränkung auf 1 Antrag nach § 109 SGG pro Instanz.“ (Fragebogen LSG Nr. 37) 

„§ 109 SGG sollte dahingehend klargestellt werden, dass die Kläger nur einen einzigen 
Arzt ihres Vertrauens benennen dürfen und nicht mehrere.“ (Fragebogen LSG Nr. 921) 

„§ 109 SGG streichen (Mitursache für lange Laufzeiten u. Aufblähung der Verfahren) 
oder zumindest beschränken auf den Fall, dass Gericht sich allein auf Verwaltungsgut-
achten stützen will.“ (Fragebogen SG Nr. 386) 

„Abschaffung/starke Einschränkung von § 109 SGG, z.B. nur noch, wenn gar kein Gut-
achten von Amts wegen.“ (Fragebogen SG Nr. 496) 

„Die Abschaffung des § 109 SGG für die 1. Instanz.“ (Fragebogen SG Nr. 971) 

In die Bewertung des Meinungsbildes der Richter in Bezug auf § 109 SGG unter dem Blick-
winkel einer Alternative zur Einführung einer allgemeinen Verfahrensgebühr sind mehrere 
Beobachtungen einzubeziehen. Zum ersten zeigt die Gesamtverteilung (siehe oben Tabelle 
9.3.1.), dass die Mehrheit der Richter der Vorschrift des § 109 SGG wenig oder keine Bedeu-
tung beimisst. Diese quantitative Verteilung wird, das ist die zweite Beobachtung, durch die 
ausdrücklichen Kommentare zu den offenen Fragen 13 (SG) und 11 (LSG) bzw. 15 (SG) und 
13 (LSG) unter dem Blickwinkel der Kritik an den Wirkungen des § 109 SGG verstärkt. Zwar 
finden sich in nur rund jedem zwölften ausgefüllten Fragebogen der Richterbefragung An-
merkungen zu § 109 SGG. Die insgesamt 82 Stellungnahmen sind jedoch ausnahmslos kri-
tisch. Die Kritik unterscheidet sich, wie an den exemplarisch ausgewählten Zitaten verdeut-
licht, nur nach dem Grad und nach den daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen. Auch wenn 
sich nur eine Minderheit der insgesamt 1.020 antwortenden Richter ausdrücklich zu § 109 
SGG geäußert hat, lässt der Tenor der Anmerkungen erhebliche Praxisprobleme in der An-
wendung dieser Vorschrift erkennen. Diese Praxisprobleme haben unmittelbare Bedeutung 
für die Kosten des Verfahrens und damit auch für das Thema der Gebühren, in dessen Zu-
sammenhang die offene Frage gestellt worden war. 

Die richterliche Wahrnehmung ist jedoch an zwei Punkten zu relativieren. Zum einen ist zu 
fragen, in wieweit der Wille von Klägerinnen und Klägern, einen Gutachter ihres Vertrauens 
in das Verfahren einzubeziehen, zweckmäßiger und effektiver an anderer Stelle des Verfah-
rens realisiert werden sollte. Hier ist daran zu erinnern, dass immerhin 38% der Richterinnen 
und Richter Mängel der medizinischen Begutachtung als Ursache des Klageanstiegs angese-
hen haben. Dies war signifikant häufiger bei Richterinnen und Richtern aus denjenigen 
Rechtsgebieten der Fall, in denen die Vorschrift des § 109 SGG als wichtiger eingeschätzt 



224 

wird, nämlich Krankenversicherung, Versorgungsrecht und Feststellung der Behinderung. 
Zum Teil könnte bei den entsprechenden Sozialleistungsträgern schon die Anwendung der 
Vorschrift des § 14 Abs. 5 Satz 3 und 4 SGB IX (Wahlrecht aus mehreren Gutachtern) dazu 
beitragen, dass im Verwaltungsverfahren eine stärkere Vertrauensbasis für die medizinische 
Begutachtung aufgebaut würde. 

Eine weitere Relativierung ist im Hinblick auf die richterliche Position im Verfahren selbst 
angezeigt. Mit der Benennung des Gutachters nach § 106 SGG hat der Richter im sozialge-
richtlichen Verfahren eine wesentliche Möglichkeit, das Verfahren zu steuern, weil ihm die 
Gutachter, ihre Methoden und Kriterien im Regelfall bekannt sind. § 109 SGG relativiert die-
se richterliche Position der Bestimmung über einen wesentlichen Faktor der weiteren Ermitt-
lung. Es ist nachvollziehbar, dass dies von Richterinnen und Richtern anders bewertet wird 
als von Klägerinnen und Klägern oder ihren Bevollmächtigten. 

Beachtung verdient in diesem Zusammenhang, dass die noch im „Referentenentwurf zur Än-
derung des Sozialgerichtsgesetzes, des Arbeitsgerichtsgesetzes und anderer Gesetze 
(SGGArbGGÄndG)“ vom Mai 2007 vorgesehen Änderung des § 109 SGG in den Regie-
rungsentwurf vom 14. November 2007 nicht übernommen worden ist. Ziel des Gesetzentwur-
fes ist die „nachhaltige Entlastung der Sozialgerichtsbarkeit durch Vereinfachung und Straf-
fung des sozialgerichtlichen Verfahrens bei gleichzeitigem Erhalt der besonderen Klägerzent-
riertheit des Verfahrens, die dem Versicherten gewährleistet, bei niedriger Zugangsschwelle 
und größtmöglicher Waffengleichheit in Lebensbereichen, die seine materielle Existenz häu-
fig unmittelbar betreffen, Rechtsschutz gegen eine hoch spezialisierte Verwaltung zu erhal-
ten“. Mit dieser Generalrichtung der Entlastung der Sozialgerichtsbarkeit schlug der Referen-
tenentwurf unter der Ziffer 21 die Einfügung eines neuen Satzes nach § 109 Abs. 1 Satz 2 
SGG vor: „Das Gericht hat dem Gutachter zur Erstellung des Gutachtens eine angemessene 
Frist zu setzen.“ Begründet wurde dieser Änderungsvorschlag wie bei der entsprechenden Er-
gänzung des § 106 Abs. 4 Satz 1 SGG mit dem Ziel, eine zügige Erstellung des Gutachtens zu 
gewährleisten. Der vom Kabinett beschlossene Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Sozialgerichtsgesetzes und des Arbeitsgerichtsgesetzes vom 14. November 2007 
enthält beide Änderungsvorschläge nicht mehr. Für § 109 SGG ist im aktuellen Regierungs-
entwurf unter der Textziffer 20 nur eine sprachliche Änderung vorgesehen: „In § 109 Abs. 1 
Satz 1 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.“ 

Abschließend bleibt festzuhalten: Die richterliche Erfahrung mit § 109 SGG ist überwiegend 
kritisch. Eine Mehrheit der befragten Richter ist der Auffassung, dass die Vorschrift für die 
Entscheidungsfindung im sozialgerichtlichen Verfahren keine Bedeutung habe. Die zahlrei-
chen offenen Kommentare empfehlen durchweg die Abschaffung der Regelung oder die Ein-
schränkung ihrer Anwendbarkeit. Die Kritik steht in unmittelbarem Zusammenhang mit den 
beiden grundlegenden Variablen der Kosten und der Zeit im sozialgerichtlichen Verfahren. 
Erhöht werden können die Verfahrenskosten durch den Antrag auf Anhörung eines bestimm-
ten Arztes nach § 109 SGG unmittelbar durch die gerichtliche Entscheidung zur Übernahme 
der – im Regelfall privat vorzuschießenden – Gutachtenkosten zu Lasten des Landeshaus-
halts, mittelbar durch die Verlängerung des Verfahrens. Für Kläger mit unzureichenden eige-
nen Mitteln mag das praktische Erschwernis, den Vorschuss aufzubringen, im Einzelfall zu-
sätzlich zu dem erwähnten Problem zu ungerechter Verteilung von Verfahrensressourcen füh-
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ren. Auch unter Berücksichtigung der verbreiteten und entschiedenen Kritik in den Antworten 
und Äußerungen der Richter erscheint es jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt und auf der 
Grundlage der bislang vorliegenden Daten nicht gerechtfertigt, die Abschaffung der Vor-
schrift zu empfehlen. Dagegen spricht das im Grundsatz nach wie vor geltende Motiv des Ge-
setzgebers des Jahres 1953, die private Handlungsmöglichkeit des Versicherten, Behinderten, 
Versorgungsberechtigten oder Hinterbliebenen unter teilweiser Durchbrechung des Untersu-
chungsgrundsatzes um die in § 109 SGG geregelte Antragsmöglichkeit zu erweitern und da-
mit eine Chance für eine selbst gewählte Wissens- und Bewertungsressource im Feld der ärzt-
lichen Begutachtung zu schaffen. Gegen die Abschaffung spricht darüber hinaus die Funktion 
der Qualitätssicherung mit Hilfe des § 109 SGG in Verfahren, in denen die Sacherverhaltsauf-
klärung und die verständliche und überzeugende Vermittlung der Ergebnisse im vorgelagerten 
Verwaltungsverfahren allem Anschein nach in Teilbereichen erhebliche Mängel aufweist. 
Erwähnt werden sollte in diesem Zusammenhang, dass die im Referentenentwurf eines „Ge-
setzes zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes, des Arbeitsgerichtsgesetzes und anderer Ge-
setze“ (SGGArbGGändG) noch vorgesehene Ergänzung der Vorschrift des § 109 SGG um 
das Erfordernis der Fristsetzung für die Erstellung des Gutachtens im aktuellen Kabinettsent-
wurf des SGGArbGGändG, wie oben erwähnt, nicht mehr enthalten ist. Die zwingende Fas-
sung der geplanten Neuregelung war von Richterverbänden kritisiert340 und vom Sozialver-
band Deutschland (SoVD) mangels Sanktionsmöglichkeit als wenig sinnvoll angesehen wor-
den.341Ob es sinnvoll ist, eine Fristenregelung zwingend auszugestalten, lässt sich in der Tat 
bezweifeln. Wie die Prozesspraxis im Hinblick auf Präklusionsvorschriften in der ZPO 
zeigt,342 kann aber auch eine nicht zwingende Gesetzesfassung als eine allen Verfahrensbetei-
ligten bewusste Rahmenbedingung für die Erstellung und Verarbeitung eines Gutachtens fak-
tisch beschleunigende Wirkung haben. Im Ergebnis jedenfalls erscheint die Rolle der medizi-
nischen Gutachter im sozialbehördlichen und sozialgerichtlichen Verfahren auch nach den 
Ergebnissen dieser Untersuchung als ein wichtiger Faktor, an dem Maßnahmen für mehr Ef-
fektivität und Zügigkeit anknüpfen könnten. Jedoch besteht hier noch erheblicher rechts- und 
medizinsoziologischer Forschungsbedarf. 

9.4. Veränderungen im materiellen Sozialrecht 

Hinsichtlich der Relevanz der Klageursachen erreichen in der Befragung der Richterinnen und 
Richter diejenigen Antworten Höchstwerte, die sich auf das materielle Sozialrecht beziehen. 
Sieht man jedoch die existenzielle Angewiesenheit auf Sozialleistungen (85,3%) und die Un-

                                                 

340 Siehe die Stellungnahme des BDS zum Referentenentwurf für ein Gesetz zur Änderung des Sozial-
gerichtes, S. 10, Nr. 15, http://www.rivsgbnrw.de/gesetze/BDS_SGGArbG_14062007.pdf (7.11. 
2007); Stellungnahme des RiV zum Referentenentwurf für ein Gesetz zur Änderung des Sozialge-
richtes, S. 10, Nr. 19, http://www.rivsgbnrw.de/gesetze/riv_SGGArbG_14062007.pdf (7.11.2007); 
Stellungnahme des Deutschen Richterbundes zum Referentenentwurf für ein Gesetz zur Änderung 
des Sozialgerichtes, http://www.drb.de/cms/index.php?id=97&L=0 (7.11.2007). 

341 Stellungnahme des SoVD zum Referentenentwurf für ein Gesetz zur Änderung des Sozialgerichtes 
http://www.sovd.de/1135.0.html (7.11.2007). 

342 Vgl. Hommerich/Prütting/Ebers/Lang/Traut, Rechtstatsächliche Untersuchung zu den Auswirkun-
gen der Reform des Zivilprozessrechts auf die gerichtliche Praxis, 2006, S. 120 ff. 
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zufriedenheit der Betroffenen mit der Sozialgesetzgebung (81,7%) als rein sozialpolitische 
Fragen an und nimmt die umfangreiche Sozialgesetzgebung (85,2%) als Datum einer kom-
plexen und dynamischen Gesellschaft und Politik, so verbleibt der Wert von 83,3% der Rich-
terinnen und Richter, die unklare Gesetze als relevante Ursache für den Anstieg der Klagen 
ansehen. Signifikant ausgeprägter als beim Rest ist diese Aussage bei Richterinnen und Rich-
tern, die im Bereich SGB II tätig sind. Auch in vielen freien Antworten der Richterinnen und 
Richter wurde die Gesetzgebung zum SGB II als negatives Beispiel genannt.  

9.4.1. Allgemeine Anforderungen an Sozialgesetzgebung 

Die richterliche Kritik konzentriert sich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, auf prozedurale 
Aspekte der Gesetzgebung. Die Sozialgesetzgebung wird oft als übereilt (Fragebogen SG Nr. 
82, 157, 183, 189, 357, 534, Fragebogen LSG Nr. 25, 229), unsorgfältig (Fragebogen SG Nr. 
83, 130, 136, 146, 288, 372, 523, 527, 647, 947, Fragebogen LSG Nr. 102, 216, 235, 313, 
316, 322, 327, 402, 816), unsystematisch (Fragebogen SG Nr. 343, Fragebogen LSG Nr. 113, 
719), unklar (Fragebogen SG Nr. 424, 430, 486, 627, 655, 679, 690, 736, Fragebogen LSG 
Nr. 401, 414, 601, 606, 905, 915, 990) und wenig durchdacht (Fragebogen SG Nr. 123, 170, 
246, 363, 371, 562, 940, 953, Fragebogen LSG Nr. 44) gesehen. 

„Die gesetzlichen Regelungen sollten verständlicher und kürzer gefasst werden. Auf ei-
ne größere Genauigkeit sollte geachtet werden.“ (Fragebogen SG Nr. 5); 

„Die Sozialgesetzgebung nicht ständig ändern. Ruhe reinbringen, dass z.B. Mitarbeiter 
in Behörden nicht ständige Änderungen verarbeiten müssen und Sachen bis zum BSG 
entschieden werden können und nicht zeitgleich vorher weitere Gesetzesänderungen zu 
neuen ‚Problemen’ führen; ‚Sozialrecht als Baustelle des Gesetzgebers’ zurückfahren; 
durchdachte Gesetze; keine ‚faulen’ Kompromisse in Vermittlungsausschüssen (nach 
um 1.30 Uhr) nach dem Motto: ‚Wir regeln das erstmal so. Wenn es nicht funktioniert 
oder die Rechtsprechung nichts ‚mitmacht’, können wir es ja wieder ändern’; weniger 
Lobbyarbeit im Rahmen der (Gesetzgebungs-)prozesse zulassen (z.B. Gesundheitsre-
form, Umstrukturierung der Bundesagentur für Arbeit durch Unternehmensberater); 
Trägerstruktur im SGB II auf einen Träger (Bundesagentur für Arbeit) konzentrieren. 
Dann gibt es kein Kompetenzgerangel, aber klare Weisungsstrukturen, einheitlichere 
Gesetzesprüfungen und -auslegungen, weniger Fehler.“ (Fragebogen SG Nr. 535); 

„Anhebung der Qualität der Arbeit des Gesetzgebers, insb. unter Meidung ‚handwerkli-
cher Fehler’ und zu zügiger Gesetzesänderungen.“ (Fragebogen SG Nr. 543); 

„Die Klageflut hat ihre Ursache m. E. in den oft sozial nur schwer vermittelbaren, viel-
fältigen Gesetzesänderungen zu Lasten der Betroffenen.“ (Fragebogen SG Nr. 551); 

„Klar durchdachte präzise Gesetze, die die Menschen überzeugen (§§ 376, 140 SGB III 
a. F. wurden z.B. als Abzocke empfunden und haben eine Flut von Klagen produziert.“ 
(Fragebogen SG Nr. 593); 

„Verbesserungen in der Gesetzgebung durch intensivere und frühzeitige Beteiligung der 
Praxis.“ (Fragebogen SG Nr. 676); 

„mehr Sorgfalt u. Zurückhaltung bei der Gesetzgebung“ (Fragebogen LSG Nr. 24); 
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„bessere Gesetze machen“ (Fragebogen LSG Nr. 32, 210, 609, 911); 

„weniger Gesetzesänderungen, einfachere pauschale und klare Regelungen mit weniger 
Ausnahmen, Sonder- u. Härtefallbestimmungen“ (Fragebogen LSG Nr. 404); 

„Gesetze, die in der Verwaltungspraxis ohne immensen Ermittlungsaufwand umgesetzt 
werden können.“ (Fragebogen LSG Nr. 504). 

Außerdem werden häufige Änderungen moniert (Fragebogen SG Nr. 451, 459, 470, 535, 543, 
562, 579). Die häufigen Änderungen im Sozialgesetzbuch werden als Hindernis bei der 
Rechtsfindung wahrgenommen. Sie tragen dazu bei, dass Betroffene und Behörden das gel-
tende Recht nicht mehr kennen können und Zweifelsfragen in immer stärkerem Umfang zu 
den Gerichten getragen werden. Das Ausmaß der allgemeinen Kritik an der Form der Sozial-
gesetzgebung ist so stark, dass die Bundesregierung und die gesetzgebenden Körperschaften 
diese Kritik ernst nehmen sollten. 

Zu den konkreten Hinweisen an Gesetzgebungstechnik gehört, dass 58,8% der Richterinnen 
und Richter die häufige Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe (Fragebogen SG Nr. 291, 
343, 451) als relevante Ursache des Klageanstiegs ansehen. Mehrere Richterinnen und Rich-
ter gaben in freien Antworten an, dass Normen mit stärkerem Ermessensspielraum für die Be-
hörden geeignet wären, gerichtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden (Fragebogen SG Nr. 
159) bzw. Vergleiche zu erleichtern (Fragebogen SG Nr. 130), die Gesetzgebung aber Ermes-
sen der Leistungsträger immer stärker einengt. Verschiedentlich wird beobachtet, dass ein Ei-
nigungswille der Prozessparteien nicht zum Tragen kommt, weil das materielle Recht durch 
enge gesetzgeberische Vorgaben eine Einigung erschwert. 

„Wieder mehr Ermessensspielräume um Vergleiche der Leistungsträger zu erleichtern 
(bzw. Härtefallklauseln) – Negativbeispiele § 330 Abs. 2 SGB III, § 40 SGB II, § 91 
SGB II.“ (Fragebogen SG Nr. 130); 

„Vergleiche werden durch die Einengung von Ermessensspielräumen der Behörden 
verhindert, z.B. § 330 SGB III.“ (Fragebogen SG Nr. 869). 

9.4.2. SGB II 

Besonders häufig wird das SGB II als negatives Beispiel für unklare Gesetzgebung genannt. 
Ein auch in Rechtsprechung und Literatur viel diskutierter Problembereich ist etwa die Be-
darfsgemeinschaft (§ 7 Abs. 2 und 3 SGB II).343  

„Schaffung von Gesetzen, die den Ermittlungsaufwand erheblich reduzieren (Negativ-
beispiel: SGB II - Stichwort Lebensgemeinschaft).“ (Fragebogen SG Nr. 283); 

„Vereinfachung sozialrechtlicher Regelungen (z.B. Einnahmen, Kosten der Unter-
kunft).“ (Fragebogen SG Nr. 779); 

                                                 

343 Vgl. dazu BSG vom 7.11.2006, Az. B 7b AS 8/06 R: „Die nur schwer verständliche gesetzliche 
Regelung der Bedarfsgemeinschaft führt nicht nur bei den Hilfsbedürftigen, sondern auch bei der 
Verwaltung zu Irritationen.“ weiterhin: Spellbrink, Die Bedarfsgemeinschaft gemäß § 7 SGB II – 
eine Fehlkonstruktion?, NZS 2007, 121-127. 
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„Einfachere Gesetze im materiellen Recht (insbesondere SGB II).“ (Fragebogen SG Nr. 
780). 

9.4.3. Schwerbehindertenrecht 

In freien Antworten der Richterinnen und Richter wird weiterhin häufig das Verfahren um die 
Anerkennung als schwerbehinderter Mensch (§ 69 SGB IX) als Problem aus dem materiellen 
Recht genannt. Hier werden nach richterlicher Wahrnehmung Rechtsstreitigkeiten um irrele-
vante Fragen geführt, was durch die Einteilung des Grades der Behinderung in Zehnerschrit-
ten gefördert wird. Denn die Erhöhung des Grades der Behinderung von beispielsweise 60 auf 
70 bringt den Betroffenen sozialrechtlich keine Vorteile.  

„Beschränkung des SGB IX (weniger GdB-Stufen).“ (Fragebogen SG Nr. 346, so auch 
SG Nr. 363, 386, 469, 570, 579, 798, 936, Fragbogen LSG Nr. 821); 

„Abschaffung der Grade d. Behinderung.“ (Fragebogen SG Nr. 398); 

„Abschaffung der Feststellung des GdB in 10-er-Stufen zugunsten eines dreistufigen 
Systems (behindert, schwerbehindert, schwerstbehindert).“ (Fragebogen SG Nr. 424); 

„Schwerbehindertenrecht vereinfachen.“ (Fragebogen SG Nr. 515); 

„Beschränkung auf einen GdB von 50 im Schwerbehindertenrecht.“ (Fragebogen SG 
Nr. 588); 

„Der Kläger hat Anspruch auf Feststellung eines Grades der Behinderung von 20 (ggf. 
mittels Sachverständigengutachten zu überprüfen) – hat aber dann daraus keinen Vor-
teil.“ (Fragebogen SG Nr. 863); 

Entsprechend wird häufig gefordert, die Differenzierung des Grades der Behinderung im 
Schwerbehindertenrecht zurückzunehmen oder die Rechtsschutzmöglichkeiten einzuschrän-
ken (Fragebogen SG Nr. 77): 

„Entfeinerung filigraner gesetzlicher Regelungen (z.B. zum GdB gem. § 69 SGB IX).“ 
(Fragebogen SG Nr. 82). 

Es könnte aber sein, dass die richterliche Wahrnehmung zu bestimmend auf das Sozialrecht 
verengt ist. So ist in § 33b Abs. 2 Satz 2 EStG der Behinderten-Pauschbetrag im Einkom-
mensteuerrecht in Zehnerschritten gestaffelt, so dass gegenwärtig zumindest bei Steuerveran-
lagung jede Klage um einen höheren GdB auch materielle Rechtsfolgen im Steuerrecht hat. 
Würde eine Vereinfachung gewollt, müssten auch die steuerrechtlichen Rechtsfolgen entspre-
chend vereinfacht werden. 

Mehrere Richterinnen und Richter wollen das Merkzeichen „RF“ abschaffen (Fragebogen Nr. 
SG 386, 424, 528, 588, 638, 840, Fragebogen LSG Nr. 821): 

„Änderungen im Schwerbehindertenrecht; Abschaffung einiger Nachteilsausgleiche, 
z.B. ‚RF’ / Anspruch auf Feststellung eines GdB von 20 mit weiteren Stufen.“ (Frage-
bogen SG Nr. 1013); 

„Einschnitte im SGB IX, z.B. Streichung von Nachteilsausgleichen.“ (Fragebogen SG 
Nr. 79); 
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einer sogar das gesamte Schwerbehindertenrecht: 

„Abschaffung des Schwerbehindertenrechts“ (Fragebogen LSG Nr. 712). 

9.5. Zusammenfassung  

Die Zusammenfassung der Prüfung von Alternativen und Ergänzungen zur Einführung einer 
allgemeinen Gebühr im sozialgerichtlichen Verfahren lässt sich für die beiden Ebenen des 
Verwaltungsverfahrens und des Gerichtsverfahrens unterscheiden.  

9.5.1. Ergebnisse zum Verwaltungsverfahren 

Das Verwaltungsverfahren der Sozialleistungsträger sollte so verändert werden, dass die be-
troffenen Bürgerinnen und Bürger mehr Vertrauen in deren Arbeit gewinnen, sich ernst ge-
nommen fühlen und zu Recht annehmen können, ihr Anliegen sei sorgfältig bearbeitet wor-
den. Die Arbeitsweise muss hierzu kommunikativer gestaltet werden. Bürgerinnen und Bür-
ger benötigen persönliche Ansprechpartner, die ihnen Entscheidungsgrundlagen erklären 
können und ihre Anliegen anhören. Bescheide müssen verständlich und nachvollziehbar for-
muliert werden. Besonders dringlich ist dies im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende. 

Der Gesetzgeber sollte die in §§ 14, 15 SGB I geregelten Auskunfts- und Beratungspflichten 
der Sozialleistungsträger evaluieren, insbesondere, soweit sie die Pflicht zur trägerübergrei-
fenden Beratung betreffen. Dies gilt auch für die gemeinsamen Servicestellen (§ 22 SGB IX) 
und trägerspezifische Auskunfts- und Beratungspflichten. Die Länder sind gefordert, die 
Auskunfts- und Beratungspflichten der Gemeinden, Kreise und kreisfreien Städte zu evaluie-
ren. Bund und Länder sollten sich über eine mögliche Neuordnung der Beratungs- und Aus-
kunftspflichten verständigen. In der Grundsicherung für Arbeitsuchende ist die Umsetzung 
des Konzepts des persönlichen Ansprechpartners (§ 14 SGB II) unter rechtstatsächlichen und 
rechtssoziologischen Gesichtspunkten zu evaluieren. 

Es gibt Grund zur Annahme, dass die Amtsermittlungspflicht der Sozialleistungsträger in vie-
len Fällen unzureichend erfüllt wird. Dies gilt wiederum besonders für den Bereich des 
SGB II. Die medizinischen und anderen gesundheitsbezogenen Ermittlungen sind besonders 
aufwändig und streitanfällig. Hier ist dringend eine Evaluation des Zusammenwirkens von 
Begutachtung und Verwaltung und von medizinischen Ermittlungen mit rechtlicher Entschei-
dungsfindung geboten. Die Strukturen der medizinischen und gesundheitlichen Begutachtung 
sind darauf zu überprüfen, ob sie geeignet sind, das nötige Vertrauen der Bürgerinnen und 
Bürger in das Verfahren herzustellen. 

Bei der ohnehin auf Grund der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung gebotenen Reform 
der Behördenstruktur der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) ist zu überprüfen, ob 
diese funktional für eine effektive und vertrauensbildende Rechtsanwendung ist und ob die 
Behörden fachlich und personell hinreichend ausgestattet sind. Hieran bestehen bisher erheb-
liche Zweifel.  

Im Verwaltungsverfahrensrecht ist zu überprüfen, ob die Regelung in § 44 SGB X so geän-
dert werden kann, dass fruchtlose wiederholte Verwaltungs-, Widerspruchs- und Gerichtsver-
fahren zum gleichen Sachverhalt vermieden werden können, ohne die Realisierung sozialer 



230 

Rechte unverhältnismäßig zu erschweren. Hierzu könnten Präklusionsvorschriften beitragen, 
die einen taktischen Umgang mit neuem Sachvortrag vermeiden helfen. 

Das Widerspruchsverfahren im Sozialverwaltungsrecht sollte beibehalten werden. Seine Aus-
gestaltung ist darauf zu überprüfen, ob der Zweck der Vermeidung von Klagen besser erfüllt 
werden könnte. Hierzu sollte innerhalb der Sozialleistungsträger die Unabhängigkeit der Wi-
derspruchsstellen gestärkt werden. Es ist auch zu erwägen, das Widerspruchsverfahren als un-
abhängiges Schiedsverfahren auszugestalten. Jedenfalls ist zu prüfen, ob und wie eine Anhö-
rung der Widerspruchsführer im Widerspruchsverfahren obligatorisch oder zumindest regel-
haft auf Antrag durchgeführt werden kann. Auch die bürgerschaftliche Beteiligung in den 
Widerspruchsausschüssen der Sozialleistungsträger ist zu evaluieren und möglicherweise 
strukturell zu stärken. Es ist zu prüfen, wie im Widerspruchsverfahren offenbar werdende 
Mängel des Verwaltungsverfahrens systematisch im Rahmen von Qualitätsmanagement der 
Sozialleistungsträger aufgegriffen und abgestellt werden können.  

Permanente Reformgesetzgebung trägt zum Anstieg gerichtlicher Auseinandersetzungen bei. 
Das materielle Sozialrecht ist darauf zu überprüfen, ob es vereinfacht und für alle Verfahrens-
beteiligten besser handhabbar gemacht werden kann. Hierzu gehört, dass durch Ermessens-
spielräume der Leistungsträger gerichtliche Auseinandersetzungen eher vermieden werden 
können. Besonders überprüfungsbedürftig scheinen das SGB II und das Schwerbehinderten-
recht zu sein. 

9.5.2. Ergebnisse zum gerichtlichen Verfahren 

Für die Straffung und Beschleunigung des gerichtlichen Verfahrens kommen aus der Sicht der 
hierzu befragten Richterinnen und Richter vor allem fünf Änderungen der Rechtslage in Be-
tracht, von denen der Entwurf eines „Gesetzes zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes und 
des Arbeitsgerichtsgesetzes“ (BR-Drs. 820/07 v. 15. 11. 2007) drei voraussichtlich in Kürze 
umsetzen wird.  

Die erste Änderung ist die präkludierende Fristsetzung für Kläger und andere Verfahrensbe-
teiligte nach den §§ 106a und 157a SGGArbGGÄndG-E mit der Befugnis für das Gericht, 
verspätet vorgebrachte Erklärungen und Beweismittel zurückzuweisen.  

Die zweite Änderung ist die nach dem Vorbild des § 92 Abs. 2 S. 1 der Verwaltungsgerichts-
ordnung geschaffene Figur der fiktiven Klagerücknahme. Sie hat nach § 102 Abs. 2 des Ent-
wurfs des SGGArbGGÄndG zur Folge, dass ein auf die Rechtsfolgen hingewiesener Kläger, 
der das Verfahren trotz Aufforderung des Gerichts länger als drei Monate nicht betreibt, so 
behandelt wird, als habe er die Klage zurückgenommen. Die einschränkende Voraussetzung 
ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass das Gericht konkrete, sach-
lich begründete Anhaltspunkte für einen Wegfall des Rechtsschutzinteresses des Klägers ha-
ben muss.  

Das dritte Mittel zur Straffung und Beschleunigung des gerichtlichen Verfahrens ist die schon 
nach geltendem Prozessrecht mögliche, künftig erleichterte Auferlegung der so genannten 
Verschuldenskosten nach § 192 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGG. Diese Kostensanktion lässt sich in 
gewisser Hinsicht als Alternative zur Einführung einer allgemeinen Verfahrensgebühr anse-
hen. Tatsächlich kommt es bislang sehr selten zu einem entsprechenden Beschluss des Ge-
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richts; etwas häufiger kommt es zur Erörterung der Möglichkeit eines solchen Beschlusses. 
Der Entwurf des SGGArbGGÄndG will die Handhabung der Kostenregelung des § 192 SGG 
durch zwei, auch in zahlreichen richterlichen Stellungnahmen gewünschte Änderungen 
schneller und einfacher machen. Nach § 192 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 des Entwurfs können Ver-
schuldenskosten künftig auch durch gerichtliche Verfügung auferlegt werden. Die Darlegung 
der Missbräuchlichkeit der Rechtsverfolgung „in einem Termin“ ist nicht mehr erforderlich. 
Außerdem soll für Leistungsträger unter bestimmten Voraussetzungen die Pflicht zur Kosten-
tragung eingeführt werden. Nach § 192 Abs. 4 des Gesetzentwurfs kann das Gericht der Be-
hörde ganz oder teilweise die Kosten auferlegen, „die dadurch verursacht werden, dass die 
Behörde erkennbare und notwendige Ermittlungen im Verwaltungsverfahren unterlassen hat, 
die im gerichtlichen Verfahren nachgeholt wurden“. Ob die Neuregelung tatsächlich eine häu-
figere Anwendung der Kostenregelung des § 192 SGG zur Folge haben wird, bleibt künftiger 
Evaluation der Verfahrenspraxis vorbehalten.  

Zwei weitere, nach Auffassung von Richtern möglicherweise entlastend wirkende Änderun-
gen sind nicht zum Gegenstand gesetzlicher Neuregelung gemacht worden. Sie erweisen sich 
beide als deutlich problematischer und sie sind stärker umstritten. Der eine Vorschlag betrifft 
die Einführung einer Urteilsgebühr. Sie erscheint zwar im Vergleich zur allgemeinen Verfah-
rensgebühr wegen ihres späteren Eingreifens als ein milderes Mittel zur Einflussnahme auf 
Klägerverhalten, könnte aber, zumindest nach empirischen Erkenntnissen zum ZPO-Verfah-
ren, nur selten die Wirkung haben, von der Abfassung des Urteils zu entlasten. Sie ist außer-
dem mit der nicht unproblematischen Optik der Entgeltlichkeit einer gerichtlichen Entschei-
dung verbunden. Der andere Vorschlag betrifft die in zahlreichen richterlichen Kommentaren 
geforderte Abschaffung oder Einschränkung des Rechtes auf die Anhörung eines bestimmten 
Gutachters nach § 109 SGG. Die mit diesem seit 1954 bestehenden Recht verbundenen zeitli-
chen und kostenmäßigen Belastungen des sozialgerichtlichen Verfahrens sind nachvollzieh-
bar. Sie sind jedoch abzuwägen gegen die vom Gesetzgeber zur Sicherung von Handlungsau-
tonomie und Akzeptanz auf Seiten der Versicherten, Behinderten, Versorgungsberechtigten 
und Hinterbliebenen geschaffene Möglichkeit, selbst gewählte Erkenntnisse und Bewertungen 
im Bereich der ärztlichen Begutachtung in das Verfahren einzubringen. Gegen die Abschaf-
fung des § 109 SGG spricht darüber hinaus die durch diese Vorschrift eröffnete Möglichkeit, 
einen gewissen Ausgleich für die teilweise unzulängliche Ermittlungs- und Vermittlungsar-
beit im vorgelagerten Verwaltungsverfahren zu schaffen. 
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10. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse  

Gegenstand des vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) in Auftrag gegebe-
nen Gutachtens ist die umfassende Untersuchung der Auswirkungen der Einführung einer all-
gemeinen Gebührenpflicht im sozialgerichtlichen Verfahren im Vergleich zur geltenden 
Rechtslage. Die auf repräsentativen schriftlichen Befragungen von Richtern und Klägern, auf 
der Auswertung dreier jeweils ganztägiger Gesprächsrunden mit Experten (Richtern, Prozess-
vertretern und Vertretern von Sozialleistungsträgern) und auf umfangreichen Statistikanalysen 
beruhenden Ergebnisse der Untersuchung verdeutlichen, dass die Bedeutung der Gebühren-
frage sowohl als Ursache für den Anstieg der Klagezahlen in der Sozialgerichtsbarkeit als 
auch hinsichtlich ihrer Wirkung auf die künftige Klagezahlenentwicklung sehr gering ist. Als 
wesentliche Ursachen für den Anstieg der Klagezahlen seit 2001, verstärkt seit 2005, lassen 
sich vielmehr die teilweise weitreichenden Änderungen im materiellen Sozialrecht und ihre 
gravierenden Auswirkungen auf die Versicherten und Leistungsbezieher bestimmen. Ver-
stärkt wird die hierdurch hervorgerufene Unsicherheit durch teilweise erhebliche Mängel im 
vorgeschalteten Sozialverwaltungsverfahren. 

Den konkreten Ausgangspunkt der Untersuchung bildet der vom Bundesrat eingebrachte 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes vom 23.3.2006 (BT-Drs. 
16/1028), der die Abschaffung der Gerichtskostenfreiheit für den Personenkreis nach § 183 
Sozialgerichtsgesetz (SGG) vorsieht. Ziel ist die Bewältigung der Eingangs- und Kostenflut 
im sozialgerichtlichen Verfahren und die Gewährleistung zumutbarer Verfahrenslaufzeiten.  

Die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung lassen sich unter den folgenden Gesichtspunk-
ten zusammenfassen. 

1) Im Ergebnis ist die Einführung einer allgemeinen Gebührenpflicht im sozialgerichtli-
chen Verfahren – wie sie der Gesetzentwurf 16/1028 vorsieht – abzulehnen. Der gesetz-
geberische Ansatz des Bundesrates überzeugt weder von der Annahme der Ursächlich-
keit noch im Hinblick auf die hierdurch voraussichtlich erzielbaren Wirkungen. Er ver-
nachlässigt außerdem zusätzliche und alternative Erkenntnisse über die Ursachen eines 
Anstiegs der Klagen und die Möglichkeiten, sie zu vermeiden und dem Anstieg entge-
genzusteuern. 

a) An der Ursachenbeschreibung in der Begründung des Gesetzesentwurfs bestehen nach 
Grund und Reichweite erhebliche Zweifel. Als eine wesentliche Ursache der Zunahme der 
– seit dem Jahr 2000 allerdings nach Gegenstandsbereichen unterschiedlich steigenden – 
Eingangszahlen sieht die Begründung des Gesetzentwurfs die „seit Jahren fortlaufend an-
wachsende Flut aussichtsloser, angesichts der Gerichtskostenfreiheit aber gleichwohl an-
gestrengter Gerichtsverfahren“ an. Empirisch nicht überzeugen kann vor allem die Wer-
tung „gleichwohl angestrengter“ Gerichtsverfahren. Der Zusammenhang unterstellt Er-
kennbarkeit der Aussichtslosigkeit der Klage von Anfang an. Derselbe Gedanke wird in 
der Entwurfsbegründung an anderer Stelle mit der Formulierung ausgeführt, dass infolge 
der Kostenfreiheit „eine Vielzahl aussichtsloser Verfahren nicht nur anhängig gemacht, 
sondern durch alle Instanzen durchprozessiert wird“. In dieser Aussage stecken drei zu 
überprüfende Annahmen: dass es sich um eine „Vielzahl“ aussichtsloser Verfahren hande-
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le, dass sie infolge der Kostenfreiheit anhängig gemacht würden und dass sie hartnäckig, 
nämlich durch alle Instanzen hindurch, betrieben würden.  

• Aus den Daten der Richterbefragung lässt sich das folgende Bild zur Beschreibung von 
Ursachen für den Anstieg der Klagen in sozialgerichtlichen Verfahren zusammenfas-
send zeichnen. 

o Knapp die Hälfte aller antwortenden Richter schätzte den Anteil der von Anfang 
an „offensichtlich aussichtslosen“ Klagen auf bis zu 5%, rund drei Viertel schätz-
ten den Anteil auf bis zu 10 %. Der Anteil der Richter an Landessozialgerichten, 
die den Anteil der aussichtslosen Klagen auf über 10% schätzen, ist dabei deutlich 
höher als bei den Richtern als Sozialgerichten (37,7% gegenüber 16,8%).  

o Ein Drittel aller antwortenden Richter (32,5 %) stellte eine Zunahme der „von An-
fang an offensichtlich aussichtslosen“ Klagen fest. 

o Im Hinblick auf die Ursachen für den Anstieg der Klagezahlen vor den Sozialge-
richten sehen jeweils mehr als 80% der antwortenden Richter (bei Mehrfachant-
worten) die Ursachen in der Gesetzgebung bzw. in der existentiellen Bedeutung 
von Sozialleistungen. Immerhin knapp drei Viertel gehen davon aus, dass die Ge-
bührenfreiheit zu Klagen ermutige. Zu aussichtslosen Klagen ermutigt werden 
Kläger durch die Gebührenfreiheit nach Ansicht von 57% aller antwortenden 
Richter. Für die Aussage, dass mehr als ein Viertel der von Anfang an offensicht-
lich aussichtslosen Klagen durch eine Gebührenpflicht hätte verhindert werden 
können, hat sich mehr als die Hälfte (55%) aller antwortenden Richter am SG und 
LSG entschieden. Das spricht insgesamt für eine verbreitete richterliche Wahr-
nehmung, dass zahlreiche Klagen offensichtlich unbegründet seien, durch die Ge-
bührenfreiheit ermutigt würden und durch Gebühren im Sinne einer Verhinderung 
unbegründeter Klagen steuerbar wären. Diese verbreitete Wahrnehmung lässt sich 
allerdings nur zu einem kleinen Teil mit den objektiven Daten der Gerichts- und 
Widerspruchsstatistiken untersetzen. 

• Aus den Daten der Klägerbefragung ist für die Suche nach den Ursachen des Klage-
anstiegs von Bedeutung, dass ein erheblicher Anteil der Kläger (43% der Erstkläger) 
bei Klageeinreichung nichts von der Gebührenfreiheit des Sozialgerichtsverfahrens 
wusste. Das schränkt die Schlüssigkeit der Annahme, die Gebührenfreiheit ermutige 
zu offensichtlich aussichtslosen Klagen, erheblich ein. Wer als Kläger nicht weiß, 
dass das SGG-Verfahren nichts kostet, kann hierdurch nicht zur Klageerhebung er-
mutigt worden sein.  

• Daran, dass eine gewachsene Zahl „offensichtlich aussichtsloser“ Klagen in der So-
zialgerichtsbarkeit als Problem wahrgenommen wird, lässt sich nach den For-
schungsdaten nicht zweifeln. Zweifeln lässt sich jedoch an der vom Gesetzesentwurf 
unterstellten Ursächlichkeit der Gerichtskostenfreiheit für die gewachsene Zahl of-
fensichtlich aussichtsloser Klagen. Ursächlich werden könnte die Gerichtskostenfrei-
heit nur bei von Anfang an offensichtlich aussichtslosen Klagen, also Klagen, die 
trotz erkennbarer Aussichtslosigkeit angestrengt werden (Annahme: weil die Klage-
erhebung nichts kostet). Gegen diesen Ursachenzusammenhang, zumindest aber ge-
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gen die Ausschließlichkeit oder auch nur Vorrangigkeit der Kostenfreiheit als Ursa-
che sprechen folgende Beobachtungen: 

o Bezieht man das Vorverfahren in die Betrachtung ein, zeigt sich, dass die Kurve 
der Klageeingänge weitgehend parallel zur Kurve der Widersprüche im vorange-
gangenen Sozialverwaltungsverfahren verläuft. Hier liegt der Anteil der – ganz 
oder teilweise – erfolgreichen Widersprüche über alle Gegenstandsbereiche hin-
weg bei etwas über einem Drittel (35%). Die Annahme, die Gerichtskostenfreiheit 
verursache eine seit Jahren fortlaufend wachsende Flut aussichtsloser Klagen, 
lässt sich mit dem Parallelverlauf der – ihrerseits zu gut einem Drittel erfolgrei-
chen – Widersprüche nicht erklären. 

o Betrachtet man die Veränderung in den Streitgegenstandsbereichen, muss man 
feststellen, dass die deutliche Zunahme der Klagezahlen ab dem Jahr 2005 im 
Wesentlichen auf einen Gesetzgebungseffekt zurückzuführen ist. Ohne die Klagen 
in Angelegenheiten des im Jahr 2004 in Kraft getretenen SGB II und des im sel-
ben Jahr auf die Sozialgerichtsbarkeit übertragenen SGB XII wäre die Zahl der 
neu eingereichten Klagen in den Jahren 2005 und 2006 in der Größenordnung von 
jeweils mehreren 10.000 zurückgegangen. Auf die neu gruppierten und der Sozi-
algerichtsbarkeit ab 2004 zugewiesenen Bereiche der Fürsorge- und Arbeitslosen-
leistungen entfallen für die Jahre 2004-2006 gut zwei Drittel des gesamten Klage-
anstiegs in diesen Jahren vor den Sozialgerichten. Es wäre mit den Annahmen der 
statistischen Normalverteilung nicht zu begründen, dass sich der Zusammenhang 
zwischen Gebührenfreiheit und der behaupteten Zunahme der Zahl offensichtlich 
unbegründeter Klagen nur in diesen Bereichen so kräftig ausgewirkt haben sollte. 

o Hinzu kommt: Der Anteil der ganz oder teilweise erfolgreichen Klagen ist zwi-
schen 1995 und 2006 von 31% auf 38% gestiegen. Das spricht gegen eine in dem-
selben Zeitraum stattfindende starke Zunahme offensichtlich unbegründeter Kla-
gen. 

• Beachtung verdient auch im Zusammenhang der Ursachen für den Anstieg der Kla-
geeingangszahlen der auffallend hohe Anteil der Verfahren in der Sozialgerichtsbar-
keit, die durch Rücknahme der Klage erledigt werden. Der Anteil liegt mit 36% im 
Jahr 2006 um mehr als das Doppelte über dem langjährigen Anteil dieser Erledi-
gungsart an den Amtsgerichten und ebenfalls noch deutlich oberhalb des entspre-
chenden Wertes im erstinstanzlichen Verfahren vor den Arbeitsgerichten. Die hohe 
Klagerücknahmequote deutet auf eine in gewisser Hinsicht teure Funktionsverschie-
bung im Verhältnis zwischen der Verwaltungs- und Widerspruchspraxis der Sozial-
leistungsträger und den Sozialgerichten zu Lasten der Gerichte hin. Die vorgerichtli-
che Ermittlungs-, Aufklärungs- und Begründungslast der Sozialverwaltungen ist al-
lem Anschein nach in Teilen auf die Sozialgerichtsbarkeit übergegangen. Das eröff-
net eine andere, auch für die Überlegungen des Gesetzgebers beachtliche Deutung. 
Ein nicht kleiner Teil der vor die Sozialgerichte gebrachten Klagen ist tatsächlich 
nicht begründet – aber das wird mit akzeptabler Autorität erst durch das Gericht ver-
deutlicht. Das Forschungsergebnis verstärkt die oben bereits im Zusammenhang mit 
den Ursachen des Klageanstiegs notierte Beobachtung: Weniger zweifelhaft als die 
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Unbegründetheit von Klagen ist die Offensichtlichkeit der Unbegründetheit. Diese 
bestimmt den Klägerhorizont und entscheidet über die Wirksamkeit von Verhaltens-
steuerung durch Kosten. 

• Als Mitursache für den Klageanstieg nicht unerwähnt bleiben dürfen die Untätig-
keitsklagen nach § 88 SGG, besonders deutlich im Rechtsgebiet der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende. Im Rahmen der Richterbefragung schätzte mehr als ein Drittel 
der Befragten die Zahl der Untätigkeitsklagen auf über 5%, von den mit dem Sach-
gebiet der Grundsicherung für Arbeitsuchende befassten Richtern sind es sogar mehr 
als 50%. Auch wenn die Untätigkeitsklagen insgesamt keine Massenerscheinung 
sind, verstärken sie in einigen Sachgebieten und Regionen den Eindruck erheblicher 
Mängel im Verwaltungsverfahren. 

b) Auch an der Erwartung des Gesetzesentwurfs hinsichtlich der Wirkungen einer allgemei-
nen Verfahrensgebühr auf potenzielle Kläger in sozialrechtlichen Streitigkeiten bestehen 
Zweifel. 

• Aus dem Potenzial von Klägern, deren Verhalten durch Gebühren beeinflusst werden 
könnte, ist fast die Hälfte (43%) derjenigen, die zum ersten Mal Klage erheben, her-
auszurechnen, weil diesen Klägern bei Klageerhebung nicht bekannt war, dass Kla-
gen vor den Sozialgerichten gebührenfrei sind. 

• Mehr als sieben von zehn Klägern (73%) würden nach ihren eigenen Angaben auch 
nach Einführung einer allgemeinen Verfahrensgebühr in Höhe von 75 Euro bzw. 150 
Euro in einem vergleichbaren Fall erneut Klage erheben.  

• Auf der anderen Seite erklären insgesamt 27% der heutigen Kläger, bei einer Verfah-
rensgebühr in der genannten Höhe in einem vergleichbaren Fall keine Klage zum 
Sozialgericht bzw. Landessozialgericht mehr erheben zu wollen. Überträgt man die-
sen Wert auf die Zahlen der in den beiden Tatsacheninstanzen im Jahr 2006 einge-
gangen rund 360.000 Klagen und Berufungen von Versicherten und Leistungsbe-
rechtigten (rund 94% aller Klagen), so gelangt man zu einer geschätzten Verminde-
rung des Klageaufkommens insgesamt in der Größenordnung von rund 97.000 Kla-
gen.  

• Die Zahl von rund 97.000 Klagen, um die das gegenwärtige Klageaufkommen in der 
Sozialgerichtsbarkeit (ohne BSG) nach Auskunft der Kläger nach Einführung einer 
allgemeinen Verfahrensgebühr zurückgehen würde, wäre hoch. Sie ist allerdings, wie 
alle hypothetischen Aussagen zum eigenen Verhalten, mit großer Vorsicht zu behan-
deln. Der Anteil von 27% der Kläger, die nach ihrer Selbsteinschätzung aufgrund der 
Einführung einer allgemeinen Verfahrensgebühr künftig keine Klage mehr erheben 
würden, dürfte zumindest auf längere Sicht erheblich überschätzt sein. Dafür spricht 
der Vergleich mit anderen empirischen Untersuchungen zur verhaltenssteuernden 
Wirkungen von Kosten und Gebühren in Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie 
bei der Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen (Beispiel Praxisgebühr). 
Ungeachtet der Ergebnisse im Einzelnen lässt sich jedenfalls bei längerfristiger Be-
trachtung feststellen, dass Reaktionskurven dazu tendieren, wieder zum Ausgangsni-
veau zurückzukehren („Jo-Jo-Effekt“). Für diese Annahme spricht eine weitere Beo-
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bachtung auf der Grundlage der Forschungsdaten. Kläger in Westdeutschland, die 
einen Antrag auf Prozesskostenhilfe gestellt haben, zeigen eine deutlich höhere Nei-
gung dazu, auch nach der Einführung einer Verfahrensgebühr Klage zu erheben. 
Folgt man der auch sozio-ökonomisch einleuchtenden Erwartung fast aller befragten 
Richter (knapp 90%), wonach mit der Einführung einer Verfahrensgebühr die Zahl 
der PKH-Anträge zunehmen werde, so wird die erhöhte Bereitschaft zur Beantra-
gung von PKH zur deutlichen Verminderung des langfristigen Gebühreneffekts bei-
tragen. 

• Schließlich ist auf eine sozial- wie rechtsstaatlich problematische Wirkung der Ein-
führung der Verfahrensgebühr auf die Klägerstruktur hinzuweisen. Die befragten 
Richter erwarten mit starken Prozentschätzungen Abnahmen der Klagen vor allem 
bei Klägern ohne Prozessvertretung, mit geringem Einkommen und mit niedriger 
Bildung. Bestätigt wird diese Erwartung durch die Klägerbefragung: Das auf der Be-
fragung der Kläger beruhende Verhältnis von 27% der Kläger, die künftig nicht mehr 
Klage zum Sozialgericht oder Landessozialgericht erheben wollen, zu 73% der Klä-
ger, die in einem vergleichbaren Fall gleichwohl Klage erheben würden, zeigt bei der 
Betrachtung einzelner Personen- und Verfahrensmerkmale bemerkenswerte Abwei-
chungen. Eine vergleichsweise schwache Wirkung hätte die Abschaffung der Gebüh-
renfreiheit im sozialgerichtlichen Verfahren demnach u. a. für 

o Klagen gegen die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung (Anteil der Kläger 
nach Gebühren: 89%), gegen das Sozialamt (76%) und die Bundesagentur für Ar-
beit (76%), 

o diejenigen Kläger, die einen Antrag auf Prozesskostenhilfe gestellt haben (77%) 
bzw. die über eine Rechtsschutzversicherung verfügen (79%), 

o diejenigen Kläger, denen nicht bekannt war, dass das Verfahren vor dem Sozial-
gericht für sie gebührenfrei ist (79%), 

o diejenigen Kläger, die bereits einmal oder mehrmals vor dem Sozialgericht ge-
klagt haben (78%), 

o Kläger in Westdeutschland (77%), 

o Kläger mit einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen von mehr als 1.000 Eu-
ro (78%). 

• Aus der umgekehrten Perspektive hätte die Einführung einer allgemeinen Verfah-
rensgebühr nach der Auskunft der Kläger einen über dem Durchschnitt von 27% lie-
genden Abschreckungseffekt u. a. auf 

o Kläger, die gegen die Krankenversicherung, die Rentenversicherung und die 
ARGE klagen, mit jeweils rund 30%, 

o Kläger über 60 Jahren (36%), 

o Kläger in Ostdeutschland (36%), 

o allein lebende Kläger (40%), 
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o Kläger mit einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen von unter 1.000 Euro 
(39%), 

• Zieht man ein Zwischenresümee hinsichtlich der Wirkungen der Verfahrensgebühr 
auf die künftigen Kläger, so ist festzuhalten, dass vor allem Kläger aus unteren sozia-
len Schichten und Einkommensgruppen von Klagen abgehalten werden würden. Für 
diese Personengruppe hätte die Einführung der Verfahrensgebühr zur Folge, dass zur 
bisherigen sozialen Benachteiligung bei sozialen Risiken und in der Durchsetzungs-
fähigkeit gegenüber Behörden auch noch ein erschwerter Zugang zur Rechtspre-
chung käme. Die Folge wäre entweder die Erschwerung des Zugangs zur Sozialge-
richtsbarkeit ausgerechnet für die traditionelle Kernklientel oder die verstärkte Inan-
spruchnahme rechtsanwaltlicher Dienstleistung – mit einem dann zu erwartenden zu-
sätzlichen Kostenschub bei den PKH-Gesamtkosten. Das erscheint auch deshalb be-
denklich, weil gerade diese Klägergruppen in besonderem Maße auf rechtliche In-
formation und auf rechtliche Kontrolle des Handelns der Sozialbehörden bzw. Sozi-
alleistungsträger angewiesen sind. Auf der anderen Seite wäre der Effekt der Klage-
verminderung deutlich schwächer gerade bei den Gruppen von Klägern, auf die der 
Entwurf des SGG-Änderungsgesetzes vor allem gemünzt zu sein scheint, die Grup-
pen der erfolgreichen Mehrfachkläger (Klageverzichtsquoten 14-22%) und derjeni-
gen Kläger, die nach ihrer Auskunft vom Sozialleistungsträger als Querulanten be-
zeichnet wurden (Klageverzichtsquote 15%). 

• Für die Organisation der Sozialgerichtsbarkeit hätte die Einführung einer allgemei-
nen Verfahrensgebühr voraussichtlich keine längerfristig entlastende, in Teilen je-
doch zusätzlich belastende Wirkung. 

o Gesetzliche Maßnahmen mit dem Ziel, die Kosten und Klagen durch die Einfüh-
rung oder Erhöhung von Gebühren zu dämpfen, haben im Sozialrecht und im so-
zialgerichtlichen Verfahren bisher überwiegend keine nachhaltige Wirkung ge-
zeigt. Kennzeichnend ist im Kurvenverlauf ein vorübergehender Abschwung mit 
Tendenz zum Wiederanstieg auf (mindestens) das vorherige Niveau (ein Beispiel 
ist die Einführung von Gerichtsgebühren in Vertragsarztangelegenheiten zum Jah-
resbeginn 2002). 

o Die Meinungsbildung der Richter im Hinblick auf die Folgen der Einführung ei-
ner allgemeinen Verfahrensgebühr ist ambivalent. Auf der einen Seite erwartet 
rund die Hälfte eine Abnahme der Arbeitsbelastung der Gerichte und jeweils rund 
drei Viertel erwarten eine Abnahme der Klagebereitschaft und eine Abnahme der 
Zahl aussichtsloser Klagen. Auf der anderen Seite rechnen neun von zehn Rich-
tern mit einer Zunahme der Häufigkeit von Anträgen auf Prozesskostenhilfe und  
ebenso viele erwarten, dass bei existentieller Wichtigkeit weiterhin Klage erhoben 
werde.  

o Die aus mehreren Blickwinkeln bekräftigte Erwartung eines deutlichen Anstiegs 
der Arbeitsbelastung durch PKH-Anträge ist in hohem Maße kostenwirksam. Ab-
gesehen von der zusätzlichen Belastung der Justizhaushalte wird die verstärkte In-
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anspruchnahme der Richter mit knapp einer Stunde pro PKH-Prüfung (55 Minu-
ten im Durchschnitt beider Instanzen) stark zu Buche schlagen.  

2) Alternativen zur Einführung einer allgemeinen Verfahrensgebühr im sozialgerichtlichen 
Verfahren 

Gegen eine Verengung des Blicks auf die Steuerung von Klägerverhalten durch Gebühren 
sprechen folgende Erwägungen: 

• Die Debatte über eine Verfahrensgebühr für das sozialgerichtliche Verfahren kon-
zentriert sich auf die Drosselung des Zugangs zu den Sozialgerichten und blendet 
andere Instrumente und Anreize für die Steuerung des Verlaufs des Verfahrens aus. 

• Aus der Beschränkung des Blicks auf das gerichtliche Verfahren folgt, dass kaum 
mehr über die in der Gesetzgebung begründeten Anreize und Ursachen für unter-
schiedliche Verständnisse der sozialen Rechte und Ansprüche und der dadurch er-
zeugten Notwendigkeit einer Klärung durch Gerichte nachgedacht wird. Diese sind 
aber auch aus Sicht der überwiegenden Mehrheit der Richterinnen und Richter von 
großer Bedeutung für die Anzahl und Art der gerichtlichen Verfahren. Deutlich 
wird dieser Zusammenhang daran, dass der Zuwachs an sozialgerichtlichen Klagen 
in den letzten Jahren vor allem aus dem Bereich des SGB II stammt. Die zahlrei-
chen, in der Gesetzgebung angelegten Unklarheiten und Unstimmigkeiten haben 
sich als hauptsächliche Ursache für die Zunahme der Klagezahlen in der Sozialge-
richtsbarkeit erwiesen. Damit ist die Last der Bewältigung der Gesetzesfolgen ganz 
wesentlich auf die Rechtsprechung übertragen worden. Es wird einige Zeit dauern, 
bis die Rechtsprechung, angeleitet durch das Bundessozialgericht, zu einer eini-
germaßen konsolidierten Rechtslage gefunden hat.  

• Aus der Vernachlässigung von Möglichkeiten der Steuerung des Verlaufs sozial-
gerichtlicher Verfahren folgt, dass die von vielen Richterinnen und Richtern und 
Klägerinnen und Klägern ebenfalls erwogenen Instrumente, wie z. B. vorgerichtli-
che Mediation, der Aus- und Umbau vorgerichtlicher Widerspruchsverfahren oder 
Gebühren in laufenden Verfahren, zu wenig beachtet werden. Dementsprechend 
gibt es auch zu wenig Überlegungen, ob es sich dabei nicht um nachhaltiger wir-
kende Instrumente zur Minderung der „Klageflut“ handelt, die zwar keine anfäng-
lichen Netto-„Erträge“ wie Gerichtsgebühren mit sich bringen, dafür aber auch 
deutlich weniger immateriellen Verlust nach sich ziehen. 

In die Überlegungen zur Entlastung der Sozialgerichtsbarkeit ist das Verhältnis zwischen dem 
gerichtlichen Verfahren und dem vorgelagerten Verwaltungsverfahren einzubeziehen. An-
dernfalls wirken Mängel des Verwaltungsverfahrens auf zeit- und kostenträchtige Weise in 
das Gerichtsverfahren hinein.  

• Insgesamt sollte das Verwaltungsverfahren der Sozialleistungsträger so verändert 
werden, dass die betroffenen Bürgerinnen und Bürger mehr Vertrauen in deren Ar-
beit gewinnen, sich ernst genommen fühlen und zu Recht annehmen können, ihr 
Anliegen sei sorgfältig bearbeitet worden. Die Arbeitsweise muss kommunikativer 
gestaltet werden. Bürgerinnen und Bürger benötigen persönliche Ansprechpartner, 
die ihnen Entscheidungsgrundlagen erklären können und ihre Anliegen anhören. 
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Bescheide müssen verständlich und nachvollziehbar formuliert werden. Besonders 
dringlich ist dies im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Mit dem Ziel 
der Verbesserung der Verfahrensabläufe sollte innerhalb der Sozialleistungsträger 
die Unabhängigkeit der Widerspruchsstellen gestärkt und erwogen werden, das 
Widerspruchsverfahren als unabhängiges Schiedsverfahren auszugestalten. Für die 
Bearbeitung der Mängel des Verwaltungsverfahrens sollte das Qualitätsmanage-
ment der Sozialleistungsträger verbessert werden. 

• Im Verwaltungsverfahrensrecht ist zu überprüfen, ob die Regelung in § 44 SGB X 
so geändert werden kann, dass fruchtlose wiederholte Verwaltungs-, Wider-
spruchs- und Gerichtsverfahren zum gleichen Sachverhalt vermieden werden kön-
nen, ohne die Durchsetzung sozialer Rechte unverhältnismäßig zu erschweren. 
Hierzu könnten die zu erwartenden Präklusionsvorschriften im geänderten SGG 
beitragen, die einen taktischen Umgang mit neuem Sachvortrag vermeiden helfen. 

• Für das gerichtliche Verfahren ist zu prüfen, in welchem Ausmaß die im Entwurf 
eines „Gesetzes zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes und des Arbeitsgerichts-
gesetzes“ (BR-Drs. 820/07 vom 15.11.2007) mit Bezug auf das sozialgerichtliche 
Verfahren enthaltenen Änderungen (vor allem die Präklusionsvorschriften, die Fi-
gur der fiktiven Klagerücknahme und die Erweiterung und Vereinfachung der An-
wendung des § 192 SGG zur Auferlegung von Verschuldenskosten), die allesamt 
den vielfach von Richtern geäußerten Reformwünschen entsprechen, tatsächlich 
zur Anwendung gelangen werden. Sollte aus den Rechtsänderungen Verfahrens-
praxis werden, könnte das erheblich zur Straffung und Beschleunigung des sozial-
gerichtlichen Verfahrens beitragen. 

3) Gesamtergebnis und Empfehlungen der Gutachter 

Nach Abwägung der Daten, Wertungen und Erfahrungen kann dem Gesetzgeber im Ergebnis 
nicht empfohlen werden, den Zugang des Personenkreises nach § 183 SGG zum sozialge-
richtlichen Verfahren durch die Abschaffung des Kostenprivilegs und die Einführung einer 
allgemeinen Verfahrensgebühr zu beschränken. Ohne die gegenwärtigen Belastungsprobleme 
für die Sozialgerichtsbarkeit zu verkennen oder auch nur gering zu schätzen, sprechen die 
teils auf längere Sicht fehlenden, teils sozialpolitisch problematischen Steuerungseffekte ge-
gen die Einführung einer allgemeinen Verfahrensgebühr. Unter finanziellen Gesichtspunkten 
würde dem Gebührenaufkommen eine voraussichtlich erhöhte Ausgabenlast infolge verstärk-
ter Inanspruchnahme von Prozesskostenhilfe gegenüberstehen. Der Einnahmeüberschuss wä-
re, wenn überhaupt erreichbar, vergleichsweise gering. 
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